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Zusammenfassung

Margit Mönnecke

Evaluationsansätze für die örtliche Landschaftsplanung

Vor dem Hintergrund des Missstands, dass über die Stärken und Schwächen der örtlichen
Landschaftsplanung diskutiert wird, ohne sich über eine einheitliche und eindeutige Mess-
latte für Erfolge zu verständigen, verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, angemessene
Vorschläge zur Durchführung von Evaluationen in der örtlichen Landschaftsplanung zu
entwickeln. Basierend auf einer wissenschaftlichen Grundlegung werden generelle Anfor-
derungen an Evaluationen abgeleitet, die anschließend zu einer Analyse bestehender Eva-
luationsansätze in der Landschaftsplanung herangezogen werden. Ergebnis dieser Analyse
ist, dass das Thema Evaluation in der Landschaftsplanung keine ausreichende wissenschaft-
liche Beachtung findet.

Darstellungen der rechtlichen und fach-praktischen Anforderungen an die örtliche Land-
schaftsplanung sowie Diskussionen zur Gestaltung des Planungsprozesses dienen dazu, das
Untersuchungsfeld in seiner Komplexität zu erfassen. Gleichzeitig bilden sie die Grundlage
für die Entwicklung eines wissenschaftlich abgesicherten Evaluationsansatzes in der örtli-
chen Landschaftsplanung. Als Evaluationsstrategie für diesen Bereich wird die Verwen-
dung von Modulen vorgeschlagen, die unterschiedliche Ausschnitte aus dem vielschichti-
gen Untersuchungsgegenstand örtlicher Landschaftsplanung betrachten und bewerten. So
werden neun Module für die Evaluation desPlansund desVerfahrens, derUmsetzungauf
instrumentellerundmaterieller Ebene, desProzessessowie derEffizienzentwickelt.

Vier Module werden einer vertieften Betrachtung unterzogen und bis zur Anwendungsreife
ausgeformt. In der konkreten Anwendung dieser Module an einem Fallbeispiel wird deren
Praktikabilität nachgewiesen und bei der Durchführung erworbene Erfahrungen aufgezeigt.
Darüber hinaus bestätigt sich, dass die Module den generellen Anforderungen an Evalua-
tionen gerecht werden.

Im Ergebnis dieser Arbeit wird deutlich, dass die hier gewählte Evaluationsstrategie sich
in den Kontext der Evaluationsforschung einordnen lässt und einen Weg aufzeigt, wie vor
dem Hintergrund der bisher wenig entwickelten Evaluationskultur in der Landschaftspla-
nung angemessene Verfahren erarbeitet werden können, die für zukünftige Modifizierungen
und Ergänzungen offen sind. Darüber hinaus fördert die Anwendung der Module Verbes-
serungsmöglichkeiten in Bezug auf das Instrument Landschaftsplan und die Gestaltung des
Planungsprozesses zu Tage.
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ZUSAMMENFASSUNG ii

Die Forderungen, die vor dem Hintergrund dieser Betrachtungen an die Evaluation der
Landschaftsplanung zu stellen sind sowie die Darstellung des weiteren Forschungsbedarfs
schließen die Arbeit ab.

Schlagworte: Evaluation, Landschaftsplanung, Wirksamkeit



Abstract

Margit Mönnecke

Evaluation Proposals for Local Landscape Planning

Strengths and weaknesses of local landscape planning are being assessed to date although
a common consensus on yardsticks for success does not exist. Against this background
the objective of this thesis is to develop adequate proposals for conducting evaluations for
local landscape planning. Based on the scientific fundamentals of the subject evaluation,
principle requirements of evaluation are defined. These requirements serve to the analysis
of present evaluation proposals for landscape planning. The findings of this analysis are
that scientific reflection of landscape planning evaluation has been insufficient up to now.

Description of the local landscape planning requirements by law and by good practice,
explanations about the significance of the planning process and requirements for its arran-
gements serve to characterise the field to be examined in its complexity. Simultaneously
this is the basis to develop evaluation proposals for local landscape planning based on the
scientific fundamentals. A strategy for local landscape planning evaluation is suggested
which analyses and assesses different parts of the complex research field of local landscape
planning. Therefore nine modules have been designed relating to the following: evaluation
of the plan and the procedure, evaluation of implementation at instrumental and material
level, evaluation of the planning process and evaluation of efficiency.

Four modules are presented in depth and the application possibility is shown. An extensive
study was carried out to test the principle practicability for these modules and to descri-
be experiences during the application. Moreover it is verified that the modules fulfill the
principle requirements of evaluation.

The outcome of this thesis clearly shows that the selected evaluation strategy can be ali-
gned with the context of evaluation research. Against the background of the hardly deve-
loped evaluation culture of landscape planning, a means is demonstrated as to how sound
proposals can be deduced which are open to modification and supplementation in future.
Moreover the application of the modules produces improvement possibilities relating to the
instrument landscape plan and to the design of the planning process.

Requirements of evaluation landscape planning which are suggested against the background
of these findings and description of research requirements complete this thesis.

Keywords: Evaluation, Landscape Planning, Effectiveness
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Kapitel 1

Einführung

1.1 Problemaufriss und Zielsetzung

Umweltschutz und Umweltpolitik haben keine Konjunktur mehr. Bei Landtags-, Bundes-
tags- oder Europawahlen rangiert das Thema Umweltschutz im öffentlichen Bewusstsein
und somit als ein relevantes Themenfeld für Wahlentscheidungen weit abgeschlagen hinter
Wirtschaft, Soziale Gerechtigkeit und Sicherung von Arbeitsplätzen. Das kann nicht weiter
verwundern, da diese Bereiche den Einzelnen kurzfristig stärker betreffen als saubere Luft,
unbelastetes Trinkwasser oder vorbeiziehende Kraniche im Herbst.

Diese Situation spiegelt sich auch im Naturschutz wider: Notwendige Gesetzesänderungen
wie die Integration der FFH-Richtlinie in das Bundesnaturschutzgesetz erfolgen nur, wenn
der Druck durch die EU mittels Androhung empfindlicher Strafgelder groß genug ist. Die
Bereitstellung von Personal und finanziellen Mitteln, um notwendige Naturschutzprojekte
durchzuführen, wird verzögert oder nicht bewilligt, das Interesse von Kommunen an der
Aufstellung von Landschaftsplänen stellt eher die Ausnahme als die Regel dar. So nicken
bei Gesprächen, Sitzungen oder Tagungen meistens alle Zuhörer mit dem Kopf, wenn davon
die Rede ist, dass der Naturschutz mit dem „Rücken an der Wand steht“ und nur noch
„Abwehrkämpfe“ führen kann.

Doch soll es nicht Thema dieser Arbeit sein, darüber zu resümieren, wie schlecht es um den
Naturschutz steht, und ein weiteres Steinchen auf die Klagemauer zu legen. Unter einem
anderen Blickwinkel betrachtet, beispielsweise im EU-weiten Kontext, kann die bundes-
deutsche Landschaftsplanung zur Spitzengruppe derjenigen planerischen Instrumente ge-
zählt werden, die in der Auseinandersetzung mit anderen Raumansprüchen die Belange des
Ressourcenschutzes und der Landschaftsentwicklung fundiert und mit eigenem Konzept in
die Entscheidungsprozesse einbringen. Diese kurze Situationsbeschreibung soll vielmehr
verdeutlichen, dass - unter der Prämisse der Bejahung der Notwendigkeit von Naturschutz
und in diesem konkreten Untersuchungsfall der Landschaftsplanung - sich der Naturschutz
einen genauen Überblick über seinen Standort verschaffen und sich seiner Stärken, aber
auch seiner Defizite bewusst werden sollte, um darauf aufbauend Strategien entwickeln
und verfolgen zu können.

1
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Solange jedoch darüber geklagt wird, dass der Naturschutz und hier im Speziellen die
Landschaftsplanung nichts bewegt1 und immer wieder uni sono von der Unwirksamkeit
der Landschaftsplanung bzw. „Opas Landschaftsplanung“2 geredet wird, werden sich keine
Veränderungen einstellen. Zugespitzt stellt sich die Frage, ob dieses Instrument letztend-
lich „zu Grabe“ getragen werden soll oder ob es nicht besser wäre, sich auf der Grundlage
von einheitlichen Beurteilungskriterien über den Stand und die Stärken der Landschaftspla-
nung zu verständigen. Das bedeutet auch, Stärken und Schwächen nach außen zu vertreten,
ins öffentliche Bewusstsein zu bringen und davon ausgehend ggf. weitere Forderungen zu
stellen. Basierend auf einem gemeinsamen Werthintergrund können Strategien für die Wei-
terentwicklung bzw. für den situationsangemessenen Einsatz dieses Instruments erarbeitet
werden, die nicht mit unerfüllbaren Erwartungen überfrachtet werden, weil sie weder von
den rechtlichen Möglichkeiten noch von den fachlichen Anforderungen her angemessen
sind.

Eine wesentliche Voraussetzung zur Legitimation der Landschaftsplanung ist die Darstel-
lung ihrer Wirksamkeit bzw. Erfolge. Dazu gehen die Positionen weit auseinander: Für den
Sachverständigenrat ist die Landschaftsplanung „ein bereits gescheitertes Vorhaben“3 und
auch 1996 ist er noch der Meinung, dass

„bezüglich der Wirksamkeit und Effizienz der Landschaftsplanung ... all-
gemeiner Konsens darüber [besteht], dass Ansprüche und Erwartungen gegen-
über der Landschaftsplanung einerseits und Wirklichkeit der Landschafts- und
Naturentwicklung andererseits stark auseinanderklaffen.“4

Begründet wird diese Kritik zum Teil mit der Zunahme der Arten in den Roten Listen
oder damit, dass die Landschaftsplanung eine weitere Flächeninanspruchnahme nicht ver-
hindern konnte5. Für Einige ist die Landschaftsplanung erfolgreich gewesen, wenn sich
drei Brutpaare des Rebhuhns wieder im Gemeindegebiet angesiedelt haben. Für andere
hat die Landschaftsplanung Wirkungen erzielt, wenn Akteure in der Gemeinde, die sonst
nicht miteinander sprechen, durch den Planungsprozess initiiert beginnen, sich gemeinsam
über Umweltprobleme zu verständigen und zu gemeinsamen Lösungsansätzen kommen6.
Gleichzeitig dokumentieren diese verschiedenen Sichtweisen unterschiedliche Erfolgsmaß-
stäbe, denen im Kern unterschiedliche Werthaltungen zugrunde liegen. Bemisst sich der
Wert bzw. der Nutzen der Landschaftsplanung an materiellen Veränderungen in Natur und
Landschaft oder ist es wichtiger, dass sich in den Köpfen der Akteure etwas bewegt hat?
Darüber hinaus verweisen diese verschiedenen Positionen auf zu wenig Verständigung in
Fachkreisen und in der Öffentlichkeit über die realen Leistungen bzw. Potenziale der Land-
schaftsplanung.
1„Von vielen Bürgermeistern, Gemeinderäten, Bürgern und von Flächenbesitzern wird die Notwendigkeit
zur Planung [hier die Landschaftsplanung, Anmerk. der Verf.] aber in Frage gestellt. Planung bedeute eine
unangebrachte Einschränkung in den Handlungsoptionen, der Aufwand für Planung sei gemessen an
geringen Erfolgen zu hoch“.LUZ & OPPERMANN(1993, S. 23)
2HÜBLER (1988)
3RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN DESBMU (SRU) (1988, Tz. 411)
4RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN (SRU)(1996, Tz. 123)
5RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN DESBMU (SRU) (1988, Tz. 410)
6Vgl. u.a.BRANDL (1996, S. 67)
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Solange die Messlatte für Erfolge unterschiedlich angelegt wird, wird es in Diskussionen
immer wieder schwierig sein, einheitlich und eindeutig zu bestimmen, inwieweit die Land-
schaftsplanung Wirkungen und letztendlich auch Erfolge erzielt hat.

Neben der Bestimmung der Beurteilungskriterien bedarf es auch einer ausgewiesenen Vor-
gehensweise, um zu einer Erfolgsbeurteilung zu kommen. Dazu stehen bisher zu wenig ex-
plizit auf die Landschaftsplanung ausgerichtete Verfahren zur Verfügung. Vielmehr wird im
Vergleich mit der etablierten Evaluationsforschung in den angewandten Sozialwissenschaf-
ten die These vertreten, dass es nicht nur zu wenig Arbeiten gibt, die sich ausdrücklich mit
der Evaluation von Landschaftsplanung beschäftigen, sondern darüber hinaus eine Ausein-
andersetzung um methodische Vorgehensweisen für Evaluationsfragen in der Landschafts-
planung fehlt. Auch bestehende Evaluationsansätze, wie z.B. die Arbeit vonK IEMSTEDT

ET AL .7 setzen sich damit zuwenig auseinander. Dadurch entsteht das Problem, dass die
vielen Vorschläge zur Verbesserung der Landschaftsplanung - denen an dieser Stelle nicht
ihre Berechtigung abgesprochen werden soll - nicht auf einer allgemein anerkannten und
fundierten Analyse der Stärken und Schwächen basieren.

Das Ziel dieser Arbeit ist es daher,angemessene Vorschläge zur Durchführung von Eva-
luationen unter Berücksichtigung des derzeitigen Stands der Evaluationsdiskussion in der
Landschaftsplanung zu entwickeln. Diese Evaluationsstrategien sollen vor allem den ver-
schiedenen Erkenntnisinteressen an eine Evaluation gerecht werden und die unterschiedli-
chen Effekte der Landschaftsplanung, wie etwa Einflussnahme auf die Aufstellung des Flä-
chennutzungsplans, Veränderungen im Naturhaushalt oder in der Wahrnehmung der Land-
schaft, berücksichtigen.

Als Betrachtungsebene wird die örtliche Landschaftsplanung gewählt, da auf dieser Ebene
die Auseinandersetzung mit der Planung intensiver in der Öffentlichkeit stattfindet (bzw.
stattfinden kann). Hier sind die Umweltprobleme für den Einzelnen unmittelbar und kon-
kret nachvollziehbar, so dass die Umsetzung der Maßnahmen in die Realität sichtbar erfolgt
(bzw. erfolgen kann). Erfolge der Landschaftsplanung sind auf dieser Ebene eher zu ver-
mitteln.

Unter örtlicher Landschaftsplanung wird hier die Landschaftsplanung auf der Ebene der
Städte und Gemeinden nach dem zweiten Abschnitt des Bundesnaturschutzgesetzes ver-
standen, die sowohl die Aufstellung des Landschaftsplans entsprechend der Regelungen in
den Ländernaturschutzgesetzen als auch seine Umsetzung umfasst.

Ausgehend von der Zielsetzung der Arbeit sind folgende Untersuchungsfragen zu bearbei-
ten:

� Welche Ansätze der etablierten Evaluationsforschung können auf die örtliche Land-
schaftsplanung angewendet werden?

� Welche Ansätze zur Evaluation in der Landschaftsplanung bestehen bereits und wie
sind sie im Kontext der Evaluationsforschung zu beurteilen?

� Wie sind anwendungsorientierte und den Stand der Evaluationsforschung in der
Landschaftsplanung berücksichtigende Ansätze zu gestalten? Wie können allgemein

7K IEMSTEDT, MÖNNECKE & OTT (1999): Erfolgskontrolle und Inhalte örtlicher Landschaftsplanung –
IMA Landschaftsplanung
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anerkannte Ansätze für Evaluationen in der örtlichen Landschaftsplanung aussehen?
Wie wird der Evaluationsansatz durch das Erkentnisinteresse beeinflusst?

� Vor welchem Hintergrund können Bewertungsmaßstäbe für die Erfolgsbeurteilung in
der örtlichen Landschaftsplanung abgeleitet werden?

1.2 Untersuchungskonzept und Aufbau der Arbeit

Untersuchungskonzept

Zur Erreichung des Ziels, angemessene Vorschläge zur Durchführung von Evaluationen in
der örtlichen Landschaftsplanung zu entwickeln, wird eine Vorgehensweise gewählt, die
ausgehend von einer wissenschaftlichen Grundlegung zum Thema Evaluation bestehende
Evaluationsansätze in der Landschaftsplanung analysiert und darauf aufbauend eine Eva-
luationsstrategie für die örtliche Landschaftsplanung entwickelt und anwendet.

Da das Thema Evaluation in der Landschaftsplanung ein relativ junges ist, wird es für
zielführend gehalten, sich mit Anforderungen der Evaluationsforschung8 in theoretischer
und methodischer Hinsicht auseinanderzusetzen. Dazu wurde eine umfangreiche Litera-
turrecherche durchgeführt, die sich besonders auf die Grundlagen, die bisherigen Ansät-
ze und den Erfahrungen der Evaluationsforschung konzentriert hat. Die so identifizierten
Anforderungen an Evaluationen bilden zum einen die Messlatte, um daran die bisherigen
Evaluationsansätze in der Landschaftsplanung zu bewerten. Zum anderen dienen sie als
Orientierungsrahmen für die Entwicklung von Evaluationsansätzen in der örtlichen Land-
schaftsplanung.

Zur Bestimmung der Inhalte des Untersuchungsfelds örtliche Landschaftsplanung, die die
Basis für die Evaluation bilden, erfolgt eine Analyse der Anforderungen des Rechts und
der guten fachlichen Praxis. Die Anforderungen des Rechts ergeben sich aus dem Bundes-
naturschutzgesetz und den Ausgestaltungen in den jeweiligen Ländergesetzen sowie aus
untergesetzlichen Vorgaben und den Gesetzeskommentaren, die einer ausführlichen Doku-
mentenanalyse unterzogen wurden. Zur Bestimmung der Anforderungen der guten fachli-
chen Praxis, die allein schon ein eigenes Forschungsthema darstellen würde, wurde sich in
dieser Arbeit auf Veröffentlichungen des Berufsstandes und der Naturschutz(fach)behörden
konzentriert. Diese Unterlagen, die ebenfalls einem ausführlichen Dokumentenstudium un-
terzogen wurden, konnten mit einem der Zielstellung dieser Arbeit entsprechenden vertret-
baren Aufwand beschafft und für die Untersuchung nutzbar gemacht werden.

Die Anwendung der erarbeiteten Vorschläge zur Evaluation in der örtlichen Landschaftspla-
nung in einer Beispielgemeinde dient dazu, die Praktikabilität der Vorschläge zu belegen.
Hierfür wurde auf das empirische, bisher nicht veröffentlichte Material, das im Rahmen des
vom Bundesamt für Naturschutz geförderten, schon erwähnten F+E-Vorhabens „Erfolgs-
8Unter dem Begriff „Evaluationsforschung“ ist ein eigenständiger Forschungsbereich zu verstehen, der sich
mit den Untersuchungskonzepten und den wissenschaftlichen Methoden von Evaluationen beschäftigt,
Evaluationen selbst durchführt und auch Evaluationen über Evaluationen („Metaevaluationen”) untersucht.
Vgl. u.a.BORTZ & D ÖRING (1995, S. 96);ROSSI ET AL. (1988, S. 3).
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kontrolle und Inhalte örtlicher Landschaftsplanung - IMA Landschaftsplanung“ erhoben
wurde, zurückgegriffen.

Aufbau der Arbeit
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Abbildung 1.1: Aufbau der Arbeit

Nach der Darstellung der angestrebten Ziele und zu betrachtenden Untersuchungsfragen
sowie des Untersuchungskonzepts (Kapitel1, vgl. Abb. 1.1) erfolgt im nachfolgenden
Kapitel die Darlegung der in der Literatur formulierten Anforderungen der Evaluationsfor-
schung in theoretischer und methodischer Hinsicht. Auf dabei auftretende Probleme wird
eingegangen (Kapitel2).

Die Analyse bestehender Verfahren zur Bestimmung der Wirksamkeit der Landschaftspla-
nung, die in der Literatur dargestellt und zum Teil auch in der Praxis angewendet wurden,
gibt im Vergleich mit den Anforderungen der etablierten Evaluationsforschung Hinweise,
welchen Stand die Diskussion um Evaluationsansätze in der Landschaftsplanung bisher
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erreicht hat, und markiert gleichzeitg die Basis, auf der anwendungsorientierte Ansätze
aufbauen können (Kapitel3).

Als Grundlage für Beurteilungsmaßstäbe wird die Aufgabenbestimmung der örtlichen
Landschaftsplanung untersucht, die sich aus rechtlicher Sicht und aus den Anforderun-
gen der guten fachlichen Praxis ergibt. Da das Bundesnaturschutzgesetz wenig inhaltliche
Vorgaben enthält und es auf Bundesebene keine einheitliche örtliche Landschaftsplanung
gibt, wird beispielhaft die örtliche Landschaftsplanung in den Bundesländern Niedersach-
sen, Hessen und Rheinland-Pfalz zur konkreteren Aufgabenbestimmung herangezogen, um
so weitgehend das Spektrum der verschiedenen Ländermodelle der örtlichen Landschafts-
planung zu repräsentieren (Kapitel4).

Ausgehend von bestehenden Evaluationsansätzen in der örtlichen Landschaftsplanung und
unter Berücksichtigung der vorab dargestellten Anforderungen werden umsetzungsorien-
tierte Vorschläge entwickelt und die Anwendbarkeit am Beispiel einer Gemeinde überprüft
und reflektiert (Kapitel5). Resümierende Betrachtungen zur weiteren Entwicklung von
Evaluationsansätzen im Rahmen der Landschaftsplanung und die Darlegung weiteren For-
schungsbedarfs schließen die Arbeit ab (Kapitel6).



Kapitel 2

Theoretische und methodische
Anforderungen an Evaluationen

„Die schwierigste und unangenehmste Phase des Planungszyklus ist die
Erfolgskontrolle. Deshalb unterbleibt sie in der Regel.“1

Zur Bestimmung von angemessenen und erkenntnisorientierten Ansätzen für die Evaluation
örtlicher Landschaftsplanung ist eine Darstellung von Anforderungen der Evaluationsfor-
schung erforderlich. In diesem Kontext sind ebenfalls Fragen nach

� dem Begriffsverständnis von Evaluation,

� den Möglichkeiten der Systematisierung von Evaluationsansätzen,

� den unterschiedlich gerichteten Interessen an eine Evaluation,

� den für die Evaluation zu verwendenden Methoden,

� den bestimmenden Erfolgskriterien bzw. -maßstäben und

� den in der Praxis auftretenden Problemen

zu beantworten. Erst unter Zugrundelegung dieser Analyse kann eine realistische Einschät-
zung und Einordnung möglicher Evaluationsansätze für die Landschaftsplanung auf örtli-
cher Ebene erfolgen.

2.1 Begriffsbestimmung Evaluation

Wer sich mit dem Thema „Evaluation“ beschäftigt, trifft auf eine Vielzahl von Begriffsde-
finitionen. Nach wie vor kann dem Eindruck vonFRANKLIN & T RASHER (1976, S. 20)
(zit. nachWOTTAWA & T HIERAU (1990, S. 9)) zugestimmt werden:
1BARTHOLOMÄI (1974, S. 185)

7
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”To say that there are as many definitions as there are evaluators is not too
far from accurate.“

Generell ist Evaluation als eine Aufgabe zu definieren, bei der Programme, Planungen, Pro-
jekte, Instrumente oder Maßnahmen unter bestimmten Gesichtspunkten (z.B. Handlungsin-
teresse, Inhalte, Implementation, Planungsprozess, Ergebnisse, Kosten, Nutzen) unter Ver-
wendung entsprechender Methoden bewertet werden.

Statt in dieser Arbeit den zahlreichen Definitionen2 eine weitere hinzuzufügen oder be-
stehende zu modifizieren, sei zum einen auf die existierenden Zusammenstellungen und
Übersichten3 verwiesen. Zum anderen wirdWOTTAWA & T HIERAU (1990, S. 9) gefolgt,
die es für angebracht halten, Evaluationen anhand von Merkmalen zu charakterisieren.

Evaluationen

� sind Beurteilungen4 von Konzepten, Forschungsdesigns, Programmen, Planungen,
Instrumenten und Maßnahmen5, überwiegend gemessen an ihrer Umsetzung und
ihren Auswirkungen. Dabei können unterschiedliche Gesichtspunkte in den Vor-
dergrund treten wie etwa Handlungsinteressen, Inhalte, Verwendungsmöglichkeiten.
Außerdem müssen entsprechende Evaluationsmethoden angewandt und unterschied-
liche Bewertungsinteressen reflektiert werden;

� umfassen auch Managementaufgaben und politische Tätigkeiten6,

� sind anwendungsorientiert7,

� sind ziel- und zweckorientiert. Vorrangiges Ziel der Evaluation ist es, den Evalua-
tionsgegenstand, das Evaluandum, zu überprüfen, zu verbessern oder über seinen
Einsatz zu entscheiden8;

2Die am häufigsten verwendeten Definitionen bzw. auf die sich immer wieder bezogen wird, sind die von
WHOLEY ET AL . (1975, S. 23) undVOLZ (1980, S. 37), die Evaluationen in einem umfassenden Sinn
verstehen: „Evaluation (1) assesses theeffectivenessof anon-goingprogram in achieving its objectives, (2)
relies on the principles of research design to distinguish an program’s effects from those of other forces
working in a situation, and (3) aims at program improvement through a modification of current operations.“
WHOLEY ET AL . (1975, S. 23). ZuVOLZ (1980) vgl. Fn.17
3Vgl. u.a. HOTZ (1987, S. 13ff.);MARTI & STUTZ (1993, S. 13ff.);KBNL (K ONFERENZ DER

BEAUFTRAGTEN FÜRNATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ) (1996, S. 7ff.);SPLETT (1998, S. 8ff.).
4Der Begriff „Beurteilung“ ist in diesem Zusammenhang synonym mit „Überprüfung“ und „Bewertung“ zu
verstehen. Zur differenzierten Darstellung dieser Begriffe vgl.SCHOLLES (1997, S. 203f.).
5Vgl. u.a.ROSSI ET AL. (1988, S. 3),BORTZ & D ÖRING (1995, S. 96),HELLSTERN & W OLLMANN

(1984c, S. 12f.),VOLZ (1980, S. 30f.).
6Vgl. ROSSI ET AL. (1988, S. 8);HOLZINGER (1993, S. 21)
7Vgl. u.a.WITTMANN (1985, S. 21f.);KÖNIGS (1989, S. 19) sowieWEISS(1972, S. 6) ”Evaluation is
intended for use. Where basic research puts the emphasis on the production of knowledges und leaves its use
to the natural process of dissemination and application, evaluations starts out withusein mind.“
8Vgl. WOTTAWA & T HIERAU (1990, S. 9)
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� können sich auf verschiedene oder alle Phasen einer Planung im weitesten Sinn9 be-
ziehen,

� können nach dem Zweck, der Phase im Planungsverlauf, den Methoden unterschie-
den werden10,

� sollten dem aktuellen Stand in Forschung und Wissenschaft entsprechen11 und sind
insofern nicht mit gängigen alltäglichen Bewertungen gleichzusetzen12 .

Bevor eine stärkere begriffliche Differenzierung vorgenommen wird (Kap.2.2), soll die
Prämisse gelten, dass die Begriffe „Evaluation“ und „Evaluierung“ synonym verwendet
werden und nicht auf einzelne Aspekte wie etwa Ergebniskontrollen oder Wirkungskon-
trollen zu reduzieren sind13.

2.2 Systematisierung von Evaluationsansätzen

Auch wenn der Anspruch, die Mannigfaltigkeit der zum Teil heterogenen Evaluationsansät-
ze klassifizieren und systematisieren zu wollen, nachHELLSTERN & W OLLMANN (1984d,
9) mehr zur Verwirrung als zur Klärung beitragen würde, soll hier der Versuch unternom-
men werden, unter dem Blickwinkel der mit einer Evaluation verfolgten Zielsetzung eine
Systematisierung vorzunehmen. (Ein weiterer Systematisierungsversuch in methodischer
Hinsicht erfolgt in Kap.2.4) Ein solcher Versuch, der nicht alle in der Literatur diskutier-
ten Evaluationsformen berücksichtigen kann, verfolgt die Absicht, die unterschiedlichen
Begriffe, die sich teilweise in ihrer Bedeutung und Verwendung widersprechen, in einen
Kontext zu bringen, der zugleich als Basis für die Entwicklung von Evaluationsansätzen
in der örtlichen Landschaftsplanung geeignet sein kann. Zur Veranschaulichung dient Tab.
2.1. Ausdrücklich sei darauf verwiesen, dass andere Autoren in einigen Aspekten (z.T. sehr)
unterschiedliche Systematisierungs- oder Strukturierungsschemata - abhängig von den je-
weiligen Arbeitszusammenhängen - wählen14.
9Planung ist nicht nur auf die „systematische Vorbereitung eines vernunftgemäßen Handelns von Einzelnen
oder von Gemeinschaften, um ein Ziel unter den gegebenen Verhältnissen auf die beste Weise zu
erreichen“(AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UNDLANDESPLANUNG (ARL) (1969, I, A. 1.11)) zu
beschränken, sondern umfasst auch den Vollzug und die Realisierung einer Planung (vgl.OPPERMANN

ET AL . (1997, S. 9);KÖNIGS (1989, S. 20))
10Vgl. u.a.HOLZINGER (1993, S. 7f.)
11Vgl. WOTTAWA & T HIERAU (1990, S. 9)
12Vgl. SCRIVEN (1980, S. 3);WITTMANN (1990, 8)
13Anders sehen es z.B.AK ARL (1984, S. 30f.);HELLSTERN & W OLLMANN (1984c, 12f.), die den Begriff
Evaluierung von dem der Erfolgskontrolle abgrenzen. Danach wird der Begriff „Erfolgskontrolle“ dann
verwendet, wenn im Mittelpunkt die Aufgabe steht, den Zielerreichungsgrad einer Planung, eines
Programms zu ermitteln. Der Begriff „Evaluierung“ umfasst darüber hinaus die Ermittlung der Ursachen, die
zu einem bestimmten Ergebnis geführt haben bzw. führen werden (ex-post oder ex-ante Wirkungsanalysen).
Die genaue Bezeichnung für AK ARL lautet: Arbeitskreis „Wirkungsanalysen und Erfolgskontrolle in der
Raumordnung“ der Akademie für Raumforschung und Landesplanung.
14Vgl. u.a.WOTTAWA & T HIERAU (1998, S. 32);HOLZINGER (1993, S. 37ff.);HELLSTERN &
WOLLMANN (1984c, S. 13f.);AK ARL (1984, S. 31f.)
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Ausgehend von der Zielsetzung einer Evaluation können grob folgende Ansätze unterschie-
den werden:

Ergebnisse beurteilen

Der häufig alssummativeoder auch alsex-postbezeichnete Evaluationsansatz15 bezweckt
eine zusammenfassende Beurteilung der Ergebnisse bzw. der Wirkungen, die durch eine
Planung oder ein Projekt (nach Implementation und Durchführung) in der Vergangenheit
hervorgerufen wurden16. Dabei ist zu spezifizieren, anhand welcher inhaltlichen Ausrich-
tung bzw. mit welcher Ausführlichkeit die eingetretenen Effekte untersucht werden sollen.
Durch dieZielerreichungskontrolle17 wird die Untersuchung auf die Frage fokussiert, in-
wieweit die angestrebten Ziele einer Planung / eines Projekts18 tatsächlich erreicht wurden19

20. Oder mittels einerWirkungskontrolle21 wird eingeschätzt, inwieweit die feststellbaren
Veränderungen und Effekte kausal auf die durchgeführte Planung / das Projekt zurückführ-
bar sind22. Nach demAK ARL (1984, S. 36) kann die Wirkungskontrolle bzw. -analyse
aus zwei Blickwinkeln und auf damit verbundene unterschiedliche Vorgehensweisen unter-
sucht werden. In dem einen Fall wird ausgehend vom Zielkriterium / Indikator untersucht,
ob die mit der Planung / dem Projekt intendierten Effekte eingetreten sind und ursächlich
mit der Planung zusammenhängen (Wirkungskontrolle). In dem anderen Fall wird ausge-
hend von der Planung / dem Projekt analysiert, welche Wirkungen feststellbar sind und ob
sie zu den Zielen der Planung beitragen (Wirkungsanalyse). Vgl. auch Abb.2.1.
15Andere Begriffsbezeichnungen sind beispielsweise „diagnostische Erfolgskontrolle“ (MARTI & STUTZ

(1993, S. 14)).
16Vgl. u.a.BORTZ & D ÖRING (1995, S. 107);COOK & M ATT (1990, S. 17);HOLZINGER (1993, S. 40).
17 Häufig wird auch der Begriff „Erfolgskontrolle“ im Sinne einer Zielerreichungskontrolle verwendet (vgl.
u.a.HELLSTERN & W OLLMANN (1984c, S. 12f.)). Andere Autoren wie z.B.VOLZ (1980, S. 37)
verwenden diesen Begriff eher im Sinne einer Evaluation: „Erfolgskontrolle ist ... ein Überprüfungs- und
Korrekturinstrument, das als Bestandteil des politischen Planungs- und Entscheidungsprozesses die
Zustände laufender und/oder abgeschlossener Programme, angegeben durch den jeweiligen
Zielerreichungsgrad, ex post in verschiedenen Zeitpunkten vergleicht, die Änderungen und deren Ursachen
untersucht und durch Rückkoppelung der Informationswerte günstigere Voraussetzungen schafft, zukünftige
Situationen zu verbessern.“ Vgl. auchMEGERLE(1992, S. 38);MARTI & STUTZ (1993, S. 21).
18Die Formulierung „Planung / Projekt“ dient als Verkürzung für die unterschiedlichen
Evaluationsgegenstände wie Programme, Planungen, Projekte und Maßnahmen.
19Mittels eines Soll-Ist-Vergleichs werden die Abweichungen bzw. Übereinstimmungen der geplanten
Zielgrößen mit den tatsächlich vorgefundenen gemessen. Dadurch sind keine Angaben möglich, inwieweit
die Verwirklichung der Ziele ursächlich auf die Planung / Projekt zurückgehen oder andere Einflussfaktoren
dafür maßgebend waren.
20Vgl. u.a.FISCHER(1982, S. 15f.);MARTI & STUTZ (1993, S. 14)
21Weitere Begriffsverwendungen sind z.B. ’Impact-Evaluation; dazu ausführlicherKÖNIGS (1989, S. 30),
der auf weitere Formen und Begriffe verweist.
Wirkungskontrolle in dem hier definierten Sinn wird vonBLAB & V ÖLKL (1994, S. 291f.) als
Effizienzkontrolle bezeichnet. FürKBNL (K ONFERENZ DERBEAUFTRAGTEN FÜRNATUR- UND

LANDSCHAFTSSCHUTZ) (1996, S. 7) dagegen ist die Feststellung des Zielerreichungsgrades (= Effektivität)
und die Überprüfung des Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs eine Wirkungskontrolle.
22Vgl. u.a.MARTI & STUTZ (1993, S. 15);ROSSI ET AL. (1988, S. 91)
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Abbildung 2.1: Erläuterung von Begriffen der Evaluation
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Prozessbegleitend Ergebnisse beurteilen

Als formativeoder(prozess)begleitendeEvaluation bezeichnete Ansätze verfolgen das Ziel,
während des Verlaufs einer Planung / eines Projekts die Zwischenergebnisse bzw. Wir-
kungsverläufe zu analysieren, zu interpretieren und zu beurteilen sowie ggf. bei Abwei-
chung von vorgegebenen Etappenzielen das Evaluandum zu modifizieren und zu verbes-
sern23. Ggf. können mehrere Rückkoppelungsschleifen in den Planungsprozess integriert
werden, um die Planung / das Projekt zu korrigieren oder völlig zu ändern24. In diesem
Kontext kann es hilfreich sein, eineZielanalyse25 durchzuführen, bei der untersucht wird,
inwieweit die definierten Ziele sinnvoll und zweckmäßig sind bzw. gewesen sind26 und
/oder ob sie richtig operationalisiert wurden27.28

Wie bei der summativen Evaluation können in den Prozess spezifizierte Evaluationen wie
die Zielerreichungs- oder Wirkungskontrolle eingesetzt werden. Von besonderer Relevanz
sowohl für die formative Evaluation als auch für die Anwendung der Zielerreichungs- und
Wirkungskontrolle ist dieVollzugskontrolle29. Dabei wird überprüft, inwieweit die geplan-
ten Maßnahmen und/oder Mittel umgesetzt bzw. eingesetzt wurden30. Dazu zählen alle
Aktivitäten zur Implementation einer Planung / eines Projekts sowie zur Verfahrens- und
Maßnahmendurchführung.

Bilanzierend beurteilen

Der alsEffizienzkontrolle31 oder auch alsbilanzierende Evaluationbezeichnete Untersu-
chungsansatz hat seinen inhaltliche Schwerpunkt darin, wertende Aussagen über das Ver-
hältnis der eingesetzten Ressourcen zu den erreichten Zielen und Effekten einer Planung /
23Vgl. u.a.DOPPLER(1985, S. 8f.);COOK & M ATT (1990, S. 17);HOLZINGER (1993, S. 38);BORTZ &
DÖRING (1995, S. 107).
24Vgl. KÖNIGS (1989, S. 29)
25Die Zielanalyse (synonym: Zielexplikation, Kontrolle der Planung) kann auch bei einer summativ
ausgerichteten Evaluation durchgeführt werden.
26Vgl. MARTI & STUTZ (1993, S. 15f.)
27Vgl. u.a.DOPPLER(1985, S. 14 + 22);HELLSTERN & W OLLMANN (1984c, S. 17);BORTZ & D ÖRING

(1995, S. 117).
28In Fällen, in denen die Ziele unkonkret und vage formuliert sind und gleichzeitig das Wirkungsspektrum
vollständig erfasst werden soll, kann nach demAK ARL (1984, S. 33ff.) die „formale Zielanalyse“
(Erfassung der intendierten und nicht-intendierten Wirkungen) durch eine „Suchstrategie“ ergänzt werden.
In deren Rahmen wird das Wirkungsfeld aufgrund von Theorie- und Empirieergebnissen - mit Hilfe von z.B.
Literaturauswertung, Umfragen teilnehmender Beobachtung - modellhaft-hypothetisch formuliert und als
Grundlage zur Ableitung von zu erreichenden Effekten gemacht.
29Synonyme dazu sind Durchführungs-, Umsetzungs-, Verfahrens- und Maßnahmenkontrolle (vgl. u.a.
BLAB & V ÖLKL (1994, S. 294);KBNL (K ONFERENZ DERBEAUFTRAGTEN FÜRNATUR- UND

LANDSCHAFTSSCHUTZ) (1996, S. 11f.);SPLETT (1998, S. 9)).
30Vgl. u.a.MARTI & STUTZ (1993, S. 14);SPLETT (1998, S. 9)
31SPLETT (1998, S. 11) bezeichnet dies als Wirtschaftlichkeitskontrollen. Vgl. auchBLAB & V ÖLKL (1994,
S. 295), die unter dem Begriff Effizienzkontrollen das verstehen, was eigentlich den Wirkungskontrollen
zuzuordnen ist
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eines Projekts zu treffen32.33 Die Frage, wie groß der Aufwand für die erreichten Wirkun-
gen ist, wird häufig mittels Kosten/Nutzen- und Kosten/Wirkungs-Analysen beantwortet,
deren Ergebnisse in monetären Bezugsgrößen oder in Einheiten, die sich aus den konkreten
Zielsetzungen ableiten, benannt werden34.

Vorausschauend Ergebnisse einschätzen

Mit Hilfe von ex-anteoderprognostischen Evaluationen35 wird zu Beginn der Durchfüh-
rung einer Planung / eines Projekts versucht abzuschätzen, mit welchen Hemmnissen, Ne-
benwirkungen, Folgen oder Reichweiten bei der Durchführung eines Projekts zu rechnen
ist (als eine Art Projektsimulation)36 und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Ak-
tivitäten den im Hinblick auf die Ziele gewünschten Erfolg erreichen werden. Gegebe-
nenfalls auftretende Probleme können so im Vorhinein geklärt werden (Evaluability As-
sessment)37.38

Umfassend Effekte erfassen und beurteilen

Da bei einer Evaluation Beschränkungen auftreten können, die entstehen, wenn nur die
offiziellen Ziele einer Planung / eines Projekts evaluiert werden oder nur den Interessen
einzelner Akteursgruppen entsprochen wird, soll mit der Durchführung von sog.zielfreien
Evaluationen erreicht werden, möglichst vollständig Veränderungen und Effekte, die durch
eine Planung / ein Projekt entstanden sind, zu erfassen39. Auch bei diesem Ansatz besteht
die Möglichkeit, spezifizierte Evaluationen wie etwa Vollzugs- und Wirkungskontrolle so-
wie Wirkungsanalysen einzusetzen.

Evaluation bewerten

Meta-Evaluationenhaben bereits durchgeführte Evaluationen zum Untersuchungsgegen-
stand. Anhand von Bewertungskriterien, beispielsweise Standards desJOINT COMMITTEE

32Vgl. u.a.ROSSI ET AL. (1988, S. 14);HELLSTERN & W OLLMANN (1984b, S. 494);SPLETT (1998,
S. 11).
33Für DERLIEN (1976, S. 21) bezieht sich die Abschätzung des Nutzens nicht nur auf die
Planungsergebnisse und -effekte, sondern auch auf die Abwägung zwischen Alternativen. Er bezeichnet dies
als Programmeffizienz-Analyse. Für vergleichende Evaluationen, die unter dem Kostengesichtspunkt
vorgenommen werden, verwendenROSSI ET AL. (1988, S. 181) den Begriff Kosten/Effektivitäts-Analyse.
34Vgl. u.a.ROSSI ET AL. (1988, S. 164ff.);HOLZINGER (1993, S. 42);SPLETT (1998, S. 38f.)
35Vgl. LENDI & ELSASSER(1991, S. 274), die dies als prognostische Wirkungsforschung definieren.
36ROSSI ET AL. (1988, S. 31f.) bezeichnen Test- oder Pilotstudien vor der eigentlichen
Programm-Implementation als formative Evaluierungen.
37Vgl. u.a.WHOLEY (1979, S. 18f.);KÖNIGS (1989, S. 28),HOLZINGER (1993, S. 37),MARTI & STUTZ

(1993, S. 17).
38Eine Zwischenstellung zwischen der ex-ante und der prozessbegleitenden Evaluation nimmt der von
WHOLEY (1979, S. 85ff.) als „rapid feedback evaluation“ bezeichnete Evaluationsansatz ein. Darunter wird
ein Prozess verstanden, in dessen Verlauf die ex-ante Evaluation dazu dienen soll, das Untersuchungsdesign
für eine umfassende Evaluation zu entwickeln.
39Vgl. u.a.COOK & M ATT (1990, S. 18f.);AK ARL (1984, S. 33f.)
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Tabelle 2.1:Beziehungen zwischen unterschiedlichen Evaluationsansätzen und spezifizier-
ten Evaluationen

Spezifizierte
Evaluationen

Evaluationsansätze

Zielerreichungs-
kontrolle

Vollzugs-
kontrolle

Wirkungs-
analyse

Wirkungs-
kontrolle

Ergebnisse beurteilen
(summative, ex-post Evaluation)

x x x x

prozessbegleitend Ergebnisse
beurteilen
(formative, on-going Evaluation)

x x x x

bilanzierend beurteilen
(Effizienzkontrolle)

x x x x

vorausschauend Ergebnisse
einschätzen
(ex-ante, prognostische Evaluation)

(x) (x)

umfassend Effekte erfassen und
beurteilen
(zielfreie Evaluation)

x x x

x Spezifizierte Evaluation kann im Rahmen des Evaluationsansatzes angewendet werden

(1994)40, bezieht sich die Bewertung entweder auf einzelne oder mehrere Untersuchun-
gen41.

Frage nach der Evaluierbarkeit

Bevor mit der eigentlichen Evaluation entsprechend der Zielsetzung der Untersuchung be-
gonnen wird, kann es in mehreren Fällen geboten sein, vorab die Evaluierbarkeit der Pla-
nung / des Projekts zu prüfen, um sicher zu stellen, dass die Überprüfbarkeit der Ziele und
die Erfassbarkeit der Wirkungen gegeben ist. NachHELLSTERN & W OLLMANN (1984d,
S. 26)42 gab es Gesetze und Programme, die nicht evaluiert werden konnten, da sie über-
haupt nicht implementiert wurden, oderROSSI ET AL. (1988, S. 35f.) berichten davon,
dass eine Evaluation nicht durchgeführt werden kann, da Interessengruppen oder Parteien
die Kooperation verweigern.

Nicht zu den Evaluationsansätzen zählt dasMonitoring . Monitoring wird als eine regel-
mäßige Beobachtung von Veränderungen - soweit sie feststellbar sind - definiert. Es bildet
zwar eine wichtige Voraussetzung für Wirkungskontrollen, ist aber nicht als eigenständiger
40Der vollständige Name lautetJoint Committee on Standards for Educational Evaluation
41Vgl. u.a.WIDMER (1996); KÖNIGS (1989, S. 30);HOLZINGER (1993, S. 8)
42HELLSTERN & W OLLMANN (1984d, S. 25f.) sehen in der „Vorabprüfung der Evaluierbarkeit der Ziele“
ein Evaluability Assessment.
In dieser Arbeit wird die Ansicht vertreten, dass das Evaluability Assessment - so wie es vonWHOLEY

(1979, S. 17ff.) dargelegt wird - eher den Charakter einer ex-ante Evaluation hat, während sich die Frage
nach der Evaluierbarkeit von Planungen und Programmen vorwiegend auf die Möglichkeiten einer
Evaluation (Implementation, (Rahmen)Bedingungen) bezieht, die auch prognostische Elemente enthalten.
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Evaluationsansatz zu verstehen, da der Schwerpunkt auf der (Dauer)beobachtung liegt. Ziel
der Untersuchung ist nicht die Beurteilung von eingetretenen Effekten43.

Zwischenfazit: Der Überblick über die verschiedenen Evaluationsansätze macht deutlich,
dass bei einer Evaluation immer die Frage nach der Zielsetzung zu stellen und eine dar-
aus abgeleitete eindeutige Begriffsdefinition erforderlich ist. Damit wird die Basis gelegt,
durchgeführte Evaluationen nachvollziehbar zu machen und in Zukunft zu einer gemein-
samen Sprachregelung zu kommen. Eine Ursache für die unterschiedlichen Begriffsver-
wendungen liegt darin, dass das Vokabular der etablierten Evaluationsforschung aus den
Bereichen der Sozial- und Erziehungswissenschaften und der Psychologie nur zum Teil auf
die Planungsdisziplinen und den Naturschutz übertragen werden können. Zur begrifflichen
Klärung wäre daher in Zukunft ein stärkerer Austausch zwischen den Disziplinen oder die
Verständigung auf ein gemeinsames Vokabular nötig.

2.3 Zweck und Funktion von Evaluationen

Für die Entwicklung einer Evaluation ist neben der konkreten Zielsetzung auch die Fra-
ge nach ihren Funktionen und den sie leitenden Handlungsinteressen zu beantworten. Im
Folgenden werden unterschiedliche Verwendungszwecke von Evaluationen näher erläutert,
wobei eine Evaluationsstudie nicht alle Funktionen erfüllen kann und zudem die einzelnen
Funktionen nicht immer trennscharf voneinander abzugrenzen sind.

Information

Die Informationsfunktion erfüllt jede Evaluationsstudie. Per se bietet sie eine verbesserte
Informationsgrundlage für Entscheidungen in Politik, Verwaltung und interessierter Öf-
fentlichkeit. Darüber hinaus können basierend auf den Ergebnissen von Evaluationsstudien
Vorschläge zur Verbesserung des Verwaltungshandelns oder zur Qualifizierung bzw. Wei-
terentwicklung von Programmen und Planungen, beispielsweise im Naturschutz, gemacht
werden. Ebenso können Evaluationsstudien - soweit sie veröffentlicht werden - zu einer
besseren Informiertheit der Bevölkerung beitragen44.

Entscheidungsgrundlage45

Um ein Projekt, ein Programm oder eine Planung beginnen, fortsetzen oder ggf. modifizie-
ren und verbessern zu können, sind Entscheidungen notwendig. Für solche Entscheidungen
können Evaluationsergebnisse hinzugezogen werden, ohne dass für sie der Anspruch for-
muliert werden kann, die alleinige Entscheidungsgrundlage zu sein. Allgemein kann gesagt
43Vgl. dazuSPLETT (1998, S. 12)
44Vgl. u.a.KÖNIGS (1989, S. 32),HOLZINGER (1993, S. 21)
45Das häufig von Evaluationsexperten beschriebene Merkmal, Evaluationen über ihre Rolle in Planungs- und
Entscheidungsprozessen bezüglich der Ziele von Programmen und Maßnahmen zu definieren (vgl.ROSSI

ET AL . (1988, S. 8)), trifft für die jüngere Zeit nicht dergestalt zu, dass jede Evaluation dieses Merkmal in
sich trägt.
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werden, dass Evaluationen dazu beitragen, den Entscheidungsprozess rationeller zu gestal-
ten und dadurch auch zu mehr Transparenz des Entscheidungsvorgangs46 dienen47.

Rechenschaft und Legitimierung

Gegenüber Gesetzgebern, Verwaltung oder einer kritischen Öffentlichkeit soll mithilfe ei-
ner Evaluation - je nach Blickwinkel der Befürworter oder der Kritiker - nachgewiesen
werden, dass das Projekt bzw. die eingesetzten Mittel zum gewünschten Ziel geführt haben
bzw. die angestrebten Effekte nicht zustande kamen. Gleichzeitig bildet dies auch die Ent-
scheidungsgrundlage für die Fortführung oder Einstellung von Programmen und Planungen
sowie der damit verbundenen finanziellen Mittel. Evaluationsstudien sind von daher für
einen optimalen und zielgerichteten Mitteleinsatz eine unerlässliche Basis48.

Management-Entwicklung

Planung und Durchführung von Evaluationen bedingen die Anforderungen, zum einen Ziele
für die Evaluation zu bestimmen und zum anderen Planungsprozesse so zu strukturieren und
nachvollziehbar zu gestalten, dass Evaluationen machbar sind. Gleichzeitig können durch
Informationsrückkoppelungen Lernprozesse ermöglicht werden, die sich sowohl auf einen
effizienteren Ablauf als auch auf die zielgerichtete Gestaltung des Evaluationsprozesses
/-systems qualifizierend auswirken49.

Optimierung und Qualifizierung

Ergebnisse von Evaluationsstudien können dazu dienen, dass bestehende Programme, Pla-
nungen oder naturschutzorientierte Maßnahmenkonzepte allmählich verbessert werden und
so besser ihr Ziel erfüllen können50. Beispielsweise ist dies bei laufenden Projekten mög-
lich, indem Rückkoppelungsmechanismen innerhalb des Evaluationssystems genutzt
bzw. Schwächen und Fehleinschätzungen, die iterativ modifiziert und verbessert werden,
aufgezeigt werden51.
46Diese Funktion scheint für die Evaluationsforschung in den 70er Jahren ein besonderer Schwerpunkt
gewesen zu sein, wie dies auch in den verschiedenen Definitionen zum Ausdruck kommt (vgl.WHOLEY

ET AL . (1975, S. 23);VOLZ (1980, S. 37)). Dies wird heute differenzierter gesehen: ”I have learned that
evaluation need not be directed exclusively at providing information für decision making. Certainly giving
decision makers data on how a program is doing can help them craft wiser programs and policies, but this is
not the only function that evaluation serves. ... Many factors besides evaluative evidence influence decision.“
WEISS(1998, S. X)
47Vgl. u.a.DERLIEN (1976, S. 18);ROSSI ET AL. (1988, S. 17);HELLSTERN & W OLLMANN (1984c,
S. 11);WITTMANN (1990, S. 8);LENDI & ELSASSER(1991, S. 274)
48Vgl. u.a.ROSSI ET AL. (1988, S. 18);KÖNIGS (1989, S. 32);FISCHER(1982, S. 13);SCHMICKLER

(1986, S. 12);HOLZINGER (1993, S. 20f.)
49Vgl. u.a.DERLIEN (1976, S. 32);KÖNIGS (1989, S. 32) (KÖNIGS bezeichnet dies als „Koordinations-
und Systematisierungsfunktion“.);HOLZINGER (1993, S. 21);MARTI & STUTZ (1993, S. 21)
50Vgl. u.a.DERLIEN (1976, S. 30);SCHMICKLER (1986, S. 11);LENDI & ELSASSER(1991, S. 274);
MARTI & STUTZ (1993, S. 21).
51Vgl. HOLZINGER (1993, S. 21)
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Wissens- und Erkenntniszuwachs

Evaluationsstudien werden durchgeführt, um das Wissensdefizit über die Wirksamkeit des
Programms, der Planung oder der Maßnahme zu mindern. Dies muss nicht zwangsläufig
in konkrete Handlungsvorschläge münden52. Beispielsweise besteht fürMARTI & STUTZ

(1993, S. 21) ein wichtiger Zweck von Evaluationen im „Aufdecken von Wirkungen ver-
schiedener Naturschutzmaßnahmen“.HOLZINGER (1993, S. 21) betont stärker einen ande-
ren Aspekt. Durch eine Evaluationsstudie kann es zum Aufdecken und Bewusstmachen von
unterschiedlichen Interessen und Wertvorstellungen im Rahmen einer Planung kommen,
die helfen, Interessenkonflikte anzuerkennen, die für eine Studie bzw. für den fortlaufenden
Prozess relevant sein können.

Zwischenfazit: Anhand der Ausführungen wird deutlich, dass neben der konkreten Zielbe-
stimmung einer Evaluationsstudie der Zweck von Evaluationen eindeutig definiert werden
muss, damit nicht Erwartungen geweckt werden, die von der Untersuchung nicht erfüllt
werden können. Darüber hinaus leiten der Verwendungszweck und die Handlungsinteres-
sen die Auswahl des Evaluationsdesigns und der anzuwendenden Methoden.

2.4 Methoden der Evaluation

Die Darstellung der methodischen Ansätze in der Evaluationsforschung kann nicht um-
fassend erfolgen, da es auch dort keine einheitliche Systematisierung gibt bzw. weil die
verschiedenen Evaluationsdesigns unterschiedlich kategorisiert werden und die Suche nach
der einzig „wahren“ Aufteilung müßig ist53.54 Die folgende knappe Darstellung des für
die Evaluation zur Verfügung stehenden Methodenrepertoires gibt einen Einblick in die po-
tenziellen Möglichkeiten der Methodenauswahl und bietet eine wichtige Basis für die Ein-
schätzung des Standes der Evaluationsforschung in der Landschaftsplanung. Bei der Eva-
luation stehen nachHELLSTERN & W OLLMANN (1984a, S. 19) vorwiegend die folgenden
Kernfragen im Mittelpunkt der Untersuchung, die Auswirkungen auf die Methodenauswahl
haben:

1. Welche Veränderungen sind festzustellen? In welchem Umfang wurden mit dem
Programm bzw. mit der Maßnahme die angestrebten Ziele erreicht? („Bestimmung
des Zielerreichungsgrad“)

2. Sind die beobachtbaren Veränderungen kausal auf das Programm, die Planung
bzw. die Maßnahme zurückzuführen? Wie sind Zielabweichungen, unerwartete Ne-
benwirkungen zu erklären? („Untersuchung des Ursache-Wirkungs-Zusammen-
hangs“)

52Vgl. FISCHER(1982, S. 14)
53BORTZ & D ÖRING (1995, S. 282)
54NachFRIEDRICHS(1990, S. 191) ist erst eine begründete Einteilung der Methoden möglich, wenn eine
Theorie der Methoden entwickelt ist. Dies kann und soll an dieser Stelle nicht geleistet werden.
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ad 1) Zur Beantwortung der Frage nach der Zielerreichung geht es methodisch um die Bil-
dung und Bestimmung geeigneter Indikatoren55 - soweit die Wirkungen nicht unmittelbar
am Zielkriterium gemessen werden können (Zielkriterium und Indikator sind dann iden-
tisch) -, die möglichst empirisch abgesichert sein sollen. Die Indikatoren sollen dazu geeig-
net sein, den „Zielerreichungsgrad“ zu bestimmen (Soll-Ist-Vergleich) sowie den Umfang
und die Richtung.

Anhand der Kriterien „Repräsentativität“ (enge Korrelation zwischen Indikator und Zielkri-
terium), „Sensibilität“ (empfindliche Reaktion auf Veränderungen) und „Relevanz“ (Aus-
wahl der wichtigsten Indikatoren für die Messung) können generelle Anforderungen an
Indikatoren charakterisiert werden56 57.

ad 2) Für die Untersuchung des Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs, wobei sowohl die
intendierten als auch die nicht-intendierten Wirkungen erfasst werden sollen, steht die ge-
samte Palette wirkungsbezogener Untersuchungen58 zur Verfügung:

Bei den„echten Experimenten“ werden die Untersuchungsbedingungen so gewählt, dass
die Wirkung einer Maßnahme („unabhängige“ Variable, z.B. Bestrahlung mit UV-Licht) auf
das Untersuchungsobjekt („abhängige“ Variable, z.B. Pflanze) feststellbar ist. Zur Überprü-
fung möglicher Fehler erfolgt eine Aufteilung in eine Untersuchungs- und eine Kontroll-
gruppe, die durch Zufallsauswahl („Randomisierung“) gebildet wird59.

Im Gegensatz zu den „echten“ Experimenten werden bei denQuasi-Experimentenden
Versuchsgruppen zur Analyse der Wirkungen konstruierte oder statistisch definierte Kon-
trollgruppen gegenübergestellt60.

Bei dennicht experimentellen Untersuchungen61 steht der explorative Zweck mehr im
Mittelpunkt, und es gibt kein starres Untersuchungsschema, sondern je nach Fragestellung
können Vorgehensweise und Methoden flexibel gewählt werden. Vor allem (vergleichende)
Fallstudien kommen dabei zum Einsatz, in denen meistens verschiedene Untersuchungsfor-
men, beispielsweise Befragungen, Aktenstudium („Methodenmix“) angewandt werden.62

In Abhängigkeit vom Zeitpunkt und der Häufigkeit der Messung können verschiedene Un-
tersuchungsmethoden bestimmt werden, die bei den eben beschriebenen wirkungsbezoge-
nen Untersuchungsformen zur Anwendung kommen können. BeiLängsschnittanalysen,
55Zur konzeptionellen Bildung und Auswahl von Indikatoren vgl. u.a.FRIEDRICHS(1990, S. 81ff.),
SCHNELL ET AL . (1999, S. 127ff.),HELLSTERN & W OLLMANN (1983, S. 30),EEKHOFF ET AL. (1977,
S. 70ff.).
56HELLSTERN & W OLLMANN (1983, S. 30)
57Zu darüber hinausgehenden Anforderungen vgl.EEKHOFF ET AL. (1977, S. 74), die Kriterien für die
Auswahl von Erfolgsindikatoren für die Stadtentwicklung definieren, oderHELLSTERN & W OLLMANN

(1984c, S. 31), die ihre Anforderungen konkreter auf die Stadtbeobachtung ausrichten.
58Einigen Autoren bezeichnen dies als Forschungs- oder Untersuchungsstrategien bzw -designs (vgl. u.a.
ROSSI ET AL. (1988, S. 112ff.),HELLSTERN & W OLLMANN (1984a, S. 22)); andere verwenden dafür den
allgemeinen Begriff Methoden (vgl. u.a.KÖNIGS (1989, S. 34ff.)).
59Vgl. u.a.HELLSTERN & W OLLMANN (1983, S. 47),ROSSI ET AL. (1988, S. 112ff.)
60Vgl. u.a.ROSSI ET AL. (1988, S. 114f.)
61Diese Untersuchungsform wird meistens mit der qualitativen Forschung gleich gesetzt. Vgl. u.a.FLICK

(1995, S. 13ff.).
62Vgl. KROMREY (1995, S. 426f.);SCHNELL ET AL . (1999, S. 238ff.).
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bei denen Daten zu verschiedenen Zeitpunkten erhoben werden und die über eine einmalige
Vorher-Nachher-Untersuchung hinausgehen müssen (Panel-Untersuchungen), werden sy-
stematische Veränderungen im Zeitverlauf aufgezeigt63. Als Erweiterung von Panel-Unter-
suchungen sind Zeitreihenuntersuchungen anzusehen, in denen schon vor Beginn des Pro-
gramms / der Maßnahme zu verschiedenen Zeitpunkten Messungen durchgeführt werden.
Aufgrund dieser Ergebnisse wird ein Trend bestimmt, der sich ohne Intervention ergeben
würde. Nach Durchführung des Programms / der Maßnahme wird der Trend mit dem pro-
gnostizierten verglichen64.

Im Gegensatz dazu werden beiQuerschnittsuntersuchungendie Wirkungen eines Pro-
gramms / eines Projekts zu einem einzigen Zeitpunkt, unter Einschluss eines Referenzge-
biets in verschiedenen Einheiten stichprobenhaft erhoben65, beispielsweise um die „Ent-
wicklung einer Zielvariablen in Förder- und Nichtfördergebieten“66 67 zu vergleichen.

Als Zwischenfazitkann festgehalten werden, dass esdie Evaluationsmethode nicht gibt.
Die Frage nach der Verwendung der angemessenen Methode für eine spezielle Forschungs-
frage spiegelt zum Teil die Auseinandersetzung zwischen dem rationalistischen und dem
naturalistischen Paradigma wider68. Obwohl COOK & M ATT (1990, S. 35) die Feststel-
lung machen, dass dies im Alltag der Evaluation keine Rolle mehr spielt, wird v.a. in der
Grundlagenliteratur zur empirischen Sozialforschung und der Evaluationsforschung69 im-
mer wieder auf die Differenzierung zwischen quantitativer und qualitativer Forschung hin-
gewiesen. NachBORTZ & D ÖRING (1995, S. 271) bezieht sich die Unterscheidung nicht
nur auf die Art der Datenverwendung - und somit auch auf die Datenerhebungs- und Daten-
analyseverfahren -, sondern umfasst ebenfalls die Forschungsmethoden, den Gegenstand
der Untersuchung und das Wissenschaftsverständnis.70

63Vgl. u.a.ROSSI ET AL. (1988, S. 116f.);HELLSTERN & W OLLMANN (1984a, S. 22)
64Vgl. u.a.ROSSI ET AL. (1988, S. 117)
65Vgl. u.a.HELLSTERN & W OLLMANN (1984a, S. 22),ROSSI ET AL. (1988, S. 118)
66FISCHER(1982, S. 19)
67Für FISCHER(1982, S. 19) zählen Querschnitts-und Längsschnittanalysen zu den sog. Referenzverfahren.
Vgl. u.a.LENDI & ELSASSER(1991, S. 275).
68Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Paradigmen drückt gegensätzliche Methodeneinsätze sowie
Grundauffassungen der Evaluation aus. Vertreter des rationalistischen Paradigmas streben werturteilsfreie
Untersuchungen, basierend auf „objektiven“ Methoden, an (BEYWL (1988, S. 97)). Aus naturalistischer
Sicht verläuft die Evaluation im Spannungsfeld von Werten und Interessen der beteiligten Gruppen, so dass
Objektivität von Bewertungen nur eine scheinbare sein kann (BEYWL (1988, S. 98)).
Die Entscheidung für oder gegen eines der beiden Paradigmen wird in wissenschaftlichen Arbeiten in der
grundsätzlichen Entscheidung für qualitative oder quantitative Methoden sichtbar. Dabei gibt es keinen
Automatismus zwischen Paradigmen- und Methodenwahl in der Art, dass beispielsweise aus den
rationalistischen Paradigmen zwangsläufig der Vorrang der quantitativen Methoden abzuleiten ist. In dieser
Arbeit wird vielmehr der Standpunkt vertreten, dass eine dem Evaluandum angemessene Vielfalt von
Methoden zur Anwendung kommen sollte, statt sich dogmatisch einem Paradigma und in der Folge einem
methodischen Ansatz unterzuordnen.
69NachBORTZ & D ÖRING (1995, S. 95) ist die Evaluationsforschung ein Teil der empirischen
(Sozial)forschung.
70Zu weiterer Darstellung der Unterschiede zwischen dem quantitativen und dem qualitativen Ansatz,
verbunden mit kritischen Anmerkungen dazu vgl. auchBORTZ & D ÖRING (1995, S. 274-277).
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Beim quantitativen Ansatz erfolgt eine Quantifizierung und Messung von Ausschnitten
der Beobachtungsrealität. Die dabei erhobenen Messwerte werden in statistischen Verfah-
ren analysiert und ausgewertet71. Beim qualitativen Ansatz findet eine „Verbalisierung“
der Realität („Erfahrungswirklichkeit“) statt, die mittels Interpretation ausgewertet wird.72

Dazu wird nichtnummerisches Material verwendet, wie z.B. Beobachtungsprotokolle, In-
terviewtexte, Zeitungsartikel, Fotos und Zeichnungen. Im Gegensatz zum quantitativen
Ansatz besteht weniger die Notwendigkeit, den Untersuchungsvorgang zu standardisieren
73 74.

Ohne sich der quantitativ oder qualitativ ausgerichteten Forschungsseite zuzuordnen, ist
festzustellen, dass bei einfach strukturierten Untersuchungsfeldern eher nur eine Unter-
suchungsmethode/-strategie gewählt wird. Bei komplexeren und somit umfassenderen Wir-
kungsfeldern sollten verschiedene Untersuchungsmethoden („Methodenmix“) zur Anwen-
dung kommen. Häufig werden Fallstudien als methodischer Ansatz dafür vorgeschlagen.
Für die Entscheidung des Untersuchungsdesigns und für die Verwendung von Methoden im
Rahmen einer Evaluation sollten v.a. die folgenden Aspekte eine besondere Rolle spielen75:

� Zielsetzung und Handlungsinteresse (Welche Methode ist am besten für die Zielset-
zung und den Zweck der Evaluation geeignet, z.B. Ergebniskontrolle, Begleitunter-
suchung, Optimierung der Planung ?);

� Angemessenheit (Welche Methode ist dem Untersuchungsgegenstand adäquat hin-
sichtlich des Objektivitätsproblems, der Beteiligung verschiedener Akteure und Be-
troffener, der Zweckbestimmung, des Datenmaterials und dem Zeitpunkt der Evalua-
tion?);

� Gültigkeit und Zuverlässigkeit (Mit welcher Methode und den damit verbundenen
Untersuchungstechniken kann eine möglichst genaue, die Realität abbildende Aus-
sage getroffen werden; wie müssen die Untersuchungsbedingungen beschaffen sein,
um zu „eindeutigen“ (Mess-)ergebnissen zu gelangen?).

71BORTZ & D ÖRING (1995, S. 271)
72Zu den Gütekriterien qualitativer Datenerhebung:
Objektivität: interpersonaler Konsens beinhaltet, dass „unterschiedliche Forscher ... bei der Untersuchung
desselben Sachverhalts mit denselben Methoden zu vergleichbaren Resultaten kommen können“ müssen;
dies bedeutet Transparenz des methodischen Vorgehens und eine gewisse Standardisierung (BORTZ &
DÖRING (1995, S. 301 ff.))
Gültigkeit: mehrere Interpreten kommen bei der Deutung des Materials zu dem gleichen Ergebnis; dies ist
„ein Indiz für die Gültigkeit der Interpretation“BORTZ & D ÖRING (1995, S. 273).
73BORTZ & D ÖRING (1995, S. 272)
74NachHOLZINGER (1993, S. 30ff.) kann das methodische Instrumentarium der quantitativen und
qualitativen Forschung wie folgt zugeordnet werden: Methodisches Instrumentarium derquantitativen
Forschung bilden „beschreibende und schließende Statistik“, „ökonometrisch-mathematische Verfahren“,
„standardisierte Befragungen“ sowie „standardisierte offene und verdeckte Beobachtung“. Das der
qualitativenForschung umfasst: „qualitative Interviews“, „Gruppengespräche“, „Inhaltsanalyse von
schriftlichen Unterlagen und Aussagen“, „teilnehmende Beobachtung“, „Aktionsforschung“ sowie
„Ethnomethode“.
75Vgl. HOLZINGER (1993, S. 30)
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2.5 Bestimmung des Erfolgsmaßes

Wenn der Begriff „Erfolgsmaß“ gebraucht wird, sollte es um die Bestimmung der Messlat-
te gehen, anhand derer die durch eine Planung / ein Projekt entstandenen Effekte beurteilt
werden. Dies schließt das Benennen der Referenzbasis und die Darlegung des Werthin-
tergrunds ein. Dieser für die Evaluation zentrale Punkt wird weniger in den Grundlagen-
werken der Evaluationsforschung76 als vielmehr in der Evaluationsliteratur, die sich mit
Planungsfragen auseinandersetzt, thematisiert. Dabei kann der Eindruck entstehen, dass
Erfolgsmaßstäbe, die über das schlichte Erfolgsmaß eines Soll-Ist-Vergleichs (beispiels-
weise ob sich der Umweltzustand zum Zeitpunkt A gegenüber dem Zeitpunkt B um den
vorgegebenen Zielwert verändert hat) hinausgehen, kaum Beachtung finden oder erst das
Nichterreichen eines vorgegeben Zielwertes zum Auslöser von wirkungsbezogenen Unter-
suchungen wird77. Denn das Erreichen bzw. Über- oder Unterschreiten eines Zielwertes
sagt noch nichts darüber aus, ob die Planung / das Projekt die festgestellten Wirkungen
hervorgerufen hat, oder ob u.U. andere exogene Faktoren dafür verantwortlich sind und ob
dies als Erfolg zu kennzeichnen ist.

Die in den üblichen Darstellungen präsentierten „verschiedenen Erfolgsmaß e“78 sind im
Grunde nur Hinweise auf verschiedene Referenzpunkte, anhand derer der Erfolg angeblich
gemessen wird. So soll sich das „Erfolgsmaß“ am Vergleich verschiedener Zustände orien-
tieren: „Zustand vorher“; „angestrebter Zustand nachher“; „erwarteter Zustand später ohne
Maßnahme“; „erreichter Zustand mit Maßnahme später“.79 Diese verschiedenen Punkte
können bei der Beurteilung der Zielerreichung beachtet werden, um ggf. Abweichungen
vom „Soll-Wert“ zu erklären bzw. zu einem realistischen „Soll-Wert“ zu kommen.

Auch die vom BUNDESBEAUFTRAGTENvorgeschlagen Erfolgsmaße wie der Ist-Ist-Ver-
gleich, bei dem der Zustand vor der Durchführung der Maßnahme mit dem nach der Durch-
führung verglichen wird, oder der Ist-Status-Quo-Vergleich, bei dem das Ergebnis nach
Durchführung einer Maßnahme mit dem Ergebnis ohne Durchführung der Maßnahme ver-
glichen wird80, gehen in die gleiche Richtung81. Hierbei ist zu kritisieren, dass ausdrück-
lich ein Bezug zu den Zielvorgaben nicht hergestellt werden muss. Das Konstatieren von
Veränderungen sagt aber noch nichts über den Erfolg aus. Eher ist zu vermuten, dass es im-
plizierte Erfolgsmaßstäbe gibt, die jedoch nicht offen gelegt werden. DerAK ARL (1984,
S. 40) sieht dies ähnlich, denn auch er stellt fest, dass

„eine Veränderung gegenüber dem Ausgangswert ... nicht als Erfolgsmaß
herangezogen werden [kann]. Man kann allenfalls von einer positiven oder
negativen Entwicklung sprechen“.

76Vgl. z.B. ROSSI ET AL. (1988); BORTZ & D ÖRING (1995); WOTTAWA & T HIERAU (1990, S. 82f.), die
zumindest Hinweise zum Bewertungprozess und Beispiele für die Auswahl von Bewertungskriterien geben.
77Vgl. AK ARL (1984, S. 40)
78Vgl. u.a.EEKHOFF ET AL. (1977, S. 23ff.);AK ARL (1984, S. 39);MARTI & STUTZ (1993, S. 15f.).
79Vgl. AK ARL (1984, S. 39);MARTI & STUTZ (1993, S. 15f.).
80BWV (1980, S. 16)
81Vgl. dazu auchSPLETT (1998, S. 9)
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Doch hier ist zu fragen: Wie kann die Feststellung „positive oder negative Entwicklung“
getroffen werden, ohne einen Bewertungsmaßstab zu haben?

Zwischenfazit: Wenn von Erfolg einer Planung / eines Projekts geredet wird, gehört zur
Bestimmung des Erfolgsmaßes nicht nur die Angabe der Referenzbasis, sondern auch die
Darlegung der Kriterien dafür, was im konkreten Fall als Erfolg zu definieren ist. Der
Begriff „Erfolgsmaßstäbe“ kann nur dann verwendet werden, wenn die Erfolgskriterien
und die Bewertungsmaßstäbe offen gelegt werden.

2.6 Probleme in der Konzipierung und Anwendung von
Evaluationen

Um Anforderungen an Evaluationen abzuleiten, soll nicht nur dargestellt werden, was Eva-
luationen leisten sollen, welchen Zweck sie erfüllen und mit welchen Methoden die Unter-
suchungen durchgeführt werden können, sondern auch, mit welchen Problemen zu rechnen
ist. Dabei scheinen die meisten Schwierigkeiten methodischer Art zu sein. In diesem Zu-
sammenhang werden v.a. die folgenden Probleme gesehen:

Operationalisierung des Zielsystems und Indikatorbildung

Neben der genauen Bestimmung des Untersuchungsgegenstands bilden konkrete Ziele eine
wichtige Voraussetzung für die Evaluation82, da sie für die Bildung eines messbaren Indi-
katorsystems und für die Bestimmung der Wirkungen von Maßnahmen erforderlich sind.
In der Konzipierung und Anwendung von Evaluationsstudien wird häufig konstatiert, dass
diese Voraussetzungen nicht immer gegeben sind83. Zieldefinitionen bergen als Bestandteil
des politischen Prozesses in sich häufig Konfliktstoff und werden aus diesem Grunde va-
ge gehalten. So können sie eher in späteren Implementationsprozessen konkretisiert, ggf.
modifiziert und verändert werden84.

Unterhalb der Zielebene bestehen die typischen Probleme der Indikatorbildung und ih-
rer Aussagekraft (Abbildungsgenauigkeit, Validität, Aggregationsgrad, Modellbildung85).
Trotz dieser Mängel werden Indikatoren als unerlässlich für die Zielerreichungskontrollen
gesehen86 oder benötigt, wenn qualitative quantitative Größe transformiert werden soll, um
beispielsweise statistische Auswertungsverfahren anwenden zu können87.
82NachHÜBLER (1984b, S. 3) , ... ist jedoch die Definition der Ziele auch der entscheidene methodische
Ansatzpunkt für Evaluierungen.“
83Vgl. u.a.DERLIEN (1976, S. 102);KÖNIGS (1989, S. 58);BORTZ & D ÖRING (1995, S. 118f.).
84Vgl. HELLSTERN & W OLLMANN (1984c, S. 17)
85Vgl. u.a.ALONSO (1969, S. 30ff.),K ITTELMANN & H ÜBLER (1984, S. 69),KÖNIGS (1989, S. 130)
86Vgl. FISCHER(1982, S. 18)
87Vgl. KÖNIGS (1989, S. 130)
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Kenntnisse über Wirkungszusammenhänge

Ein weiterer Punkt, durch den die Evaluation erschwert wird, ist die fehlende Kenntnis über
eindeutige Wirkungszusammenhänge88. Nur selten werden die Zusammenhänge zwischen
Zielen und Maßnahmen (Ziel-Maßnahmen-Bezug) dargelegt, die dann auch zur Überprü-
fung zur Verfügung stehen89.90 Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die für die
Zielerreichung erforderlichen Wirkungen der Maßnahme bekannt91 und messbar92 sowie
von den Einflüssen anderer Faktoren, beispielsweise anderer raumwirksamer Instrumente
oder Störfaktoren (wie etwa Umwelteinflüsse, Regression), abzugrenzen sind93.

Bedingt durch dieses Zurechnungsproblem müsste theoretisch als Untersuchungsdesign das
Experiment gewählt werden, d.h. das zu evaluierende Programm, Planung usw. müsste als
Experiment durchgeführt werden.94 Dies hätte zur Folge, dass alle mit dem „echten Ex-
periment“ verbundenen Probleme auf der Tagesordnung stehen würden: Vorhandensein
äquivalenter Zieleinheiten (Versuchs- und Kontrolleinheit), Konstanthalten der Ausgangs-
bedingungen, Isolierung der mit der Planung / dem Projekt verbundenen Wirkungen von
exogenen Faktoren, um den Nachweis der Wirksamkeit der Planung / des Projekts sicher
zu stellen. Dadurch bedingt könnten nur sehr einfach strukturierte Untersuchungsfragen
behandelt werden.

Von daher sind wirkungsbezogene Untersuchungen mit einem großen methodischen Auf-
wand verbunden, um das Wirkungsspektrum des jeweiligen Untersuchungsfalls entspre-
chend abzugrenzen und zu versuchen, die Wirkungszusammenhänge zu erfassen. Deshalb
findet eher eine Beschränkung auf die Beschreibung von Wirkungsverläufen statt, anstatt
dass eine Wirkungsanalyse durchgeführt wird95. Das Problem der Methoden in der Evalua-
tionsforschung wird zutreffend vonFÜRST (1984, S. 146) dargestellt:
88„Indessen hören Kausalhypothesen auf, unmittelbar plausibel zu sein, sobald die im Spiel befindlichen
Wirkungsketten länger und komplizierter sind und rivalisierende Hypothesen von ebenbürtiger Plausibilität
formuliert werden können“HELLSTERN & W OLLMANN (1984b, S. 515).
Vgl. ausführlich zu den methodischen Problemen bei der Erfassung von Wirkungszusammenhängen
HELLSTERN & W OLLMANN (1983, S. 37ff.).
89K ITTELMANN & H ÜBLER (1984, S. 71)
90Vgl. dazu auchHOTZ (1987, S. 16ff.) mit kritischen Anmerkungen zur Problematik der Ziel- und der
Ursache-Wirkungs-Diskussion.
91NachMARTI & STUTZ (1993, S. 19) besteht ein Wissensdefizit in der räumlichen Umweltplanung -
bedingt durch zu wenig durchgeführte Wirkungskontrollen - hinsichtlich der Wirkungen, die durch ein
Programm, eine Planung usw. erzeugt werden und welchen Beitrag sie zur Zielerreichung leisten.
92Für FISCHER(1982, S. 19) ist es eigentlich nicht handhabbar, die eigentliche Wirkungskette erfolgreich
isolieren zu wollen und das Geflecht aus Primär- und Folgewirkungen sowie Nebeneffekten entwirren zu
können.
93Vgl. u.a.FISCHER(1982, S. 18ff, 24);KÖNIGS (1989, S. 58f; 127).
94„Jedes von dieser klassischen Experimentalanordnung abweichende Programm lässt die Evaluation Gefahr
laufen, dass die Erklärungen des gemessenen Impact methodisch nicht stringent und damit politisch
anzweifelbar sind, weil der Einfluß sonstiger, nicht programmimmanenter Faktoren auf die gemessenen
Effekte unkontrolliert bleibt und daher die Möglichkeit gegeben ist, rivalisierende Erklärungen zu liefern“
DERLIEN (1976, S. 112).
95Vgl. FÜRST (1984, S. 136)
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„die verfügbaren Methoden [beeinflussen] stärker die Fragestellung und
Selektionskriterien der Untersuchenden, ... als dass umgekehrt das Erkennt-
nisobjekt das analytische Netz und die zu wählenden Forschungsmethoden be-
stimmt.“

Verfügbarkeit von Daten und Informationen

Wichtige Grundlage sowohl für die Anwendbarkeit der Indikatoren als auch insgesamt für
die Durchführung von Evaluationsstudien ist die Datenverfügbarkeit. Zur Gewährleistung
eines adäquates Untersuchungsdesigns hat die Qualität der zur Verfügung stehenden Daten
einen besonderen Stellenwert96. Beispielsweise werden auch im Bereich der Landschafts-
planung die Qualität und die Quantität vorhandener und verfügbarer Informationen und
Datengrundlagen sowie die damit verbundenen Aussageungenauigkeiten bemängelt97.

Neben den methodischen Problemen können Schwierigkeiten bei der Anwendung und
Durchführung sowie bei der Organisation einer Evaluation auftreten:

Enge Verbindung zum politischen Bereich

Evaluationen sind häufig eng mit dem politischen Bereich verbunden. Dies äußert sich
nachMARTI & STUTZ (1993, S. 18) darin, dass politische Zielentscheidungen für Projekte
nicht eindeutig gefällt werden. Planungsziele bleiben somit sehr allgemein; sie werden
erst in der späteren konkreten Ausführung operationalisiert. Das kann zur Folge haben,
dass Veränderungen im Zeitablauf (z.B. veränderte finanzielle Rahmenbedingungen, neue
politische Prämissen) erfolgen, die Auswirkungen auf die Erfolgsbestimmung haben98.

Mangelnde Kooperationsbereitschaft

Widerstände gegen Evaluationen können dann auftreten, wenn befürchtet wird, Besitzstän-
de, Selbstständigkeit und Eigeninteresssen könnten beschnitten werden. Oder durch die
Überprüfung und Bewertung der erbrachten bzw. zu verantwortenden Leistung wird die
Gefahr gesehen, dass dies eine andere Verteilung von Nutzen und Kosten nach sich ziehen
könnte99 100. Mangelndes Interesse gegenüber der Evaluation und ihrer Ergebnisse sowie
fehlende Kooperationsbereitschaft in der Durchführung können die Anwendung bis hin zu
ihrer vollständigen Blockade erschweren. Von daher fordertKÖNIGS (1989, S. 129), dass
die Rahmenbedingungen, d.h. die Kompetenzabgrenzung zwischen Auftragnehmer und
Auftraggeber im Vorfeld der Evaluation, abgeklärt sein und die Verfügbarkeit von Daten
und Informationen gewährleistet sein muss.
96Vgl. DERLIEN (1976, S. 120)
97Vgl. SCHOLICH & W INKELBRANDT (1988, S. 32f.),BDLA (1988, S. 14)
98Vgl. KÖNIGS (1989, S. 58f.)
99Vgl. u.a.HELLSTERN & W OLLMANN (1984c, S. 47)
100Ausführlicher zu den Gründen vgl.KÖNIGS (1989, S. 60).
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Interne oder externe Evaluation?

Evaluationen können von der Organisationsstruktur her als interne (Evaluatoren gehören
zu der zu bewertenden Verwaltungseinheit) oder externe (Außenstehende werden mit der
Evaluation beauftragt) Evaluation konzipiert werden. Bei internen Evaluationen tritt das
Problem der Selbstbeurteilung auf, d.h. es stellt sich die Frage, inwieweit genügend Ob-
jektivität garantiert ist und inwieweit die Fähigkeit zu einer distanzierten Analyse und Be-
urteilung besteht101. Dagegen trifft die häufig formulierte Schwierigkeit der „fehlenden
Kompetenz“ der Evaluatoren und die mangelnde Verfügbarkeit der relevanten Daten wie
das bei der externen Evaluation der Fall ist, nicht zu102.

Kosten der Evaluation

Evaluationen, insbesondere solche, die sich mit wirkungsbezogenen Fragen beschäftigen,
können eigentlich nicht so durchgeführt werden, dass sie den methodischen Anforderungen
vollständig entsprechen. Denn damit wäre in vielen Fällen ein erheblicher finanzieller und
personeller Aufwand verbunden103. ROSSI ET AL. (1988, S. 122) ziehen daraus die Konse-
quenz, sich stärker auf quantitative Methoden zu stützen, da dadurch eher wissenschaftlich
plausible Ergebnisse zu erzielen sind.

Zwischenfazit: Sowohl bei der Konzipierung als auch bei der Durchführung von Evaluatio-
nen sind eventuell auftretende Probleme zu berücksichtigen, die sich auf die Methodik, die
Anwendung und die Organisation einer Evaluation auswirken können. Insbesondere durch
Schwierigkeiten im methodischen Bereich können Evaluationen erschwert und ihre Ergeb-
nisse im schlimmsten Fall nicht akzeptiert werden. Aus diesem Grund müssen nicht nur
inhaltliche Belange, sondern auch methodische Fragen reflektiert werden, um den Erfolg
von Evaluationen zu sichern.

2.7 Zwischenfazit: Anforderungen an die Evaluation

Die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Ausführungen weisen auf Anforderun-
gen hin, die bei der Konzipierung und Durchführung von Evaluationen zu berücksichtigen
sind. Die im Folgenden formulierten Anforderungen beziehen sich auf die aus der Literatur-
recherche destillierten Erfahrungen und Empfehlungen sowie sowohl auf die Standards des
JOINT COMMITTEE (1994), als auch auf die vonWIDMER (1996, S. 15ff.) für die Meta-
Evaluation schweizerischer Forschungsprojekte und Studien modifizierten Standards. Die
dreißig vom „Joint Committee“ definierten Einzelstandards104 können hier nicht vollstän-
101Vgl. u.a.BORTZ & D ÖRING (1995, S. 98)
102Vgl. MARTI & STUTZ (1993, S. 18)
103Vgl. u.a.KÖNIGS (1989, S. 60)
104Die dreißig Einzelstandards sind in vier Kategorien aufgeteilt, die nach dem „Joint Committee“ den
Kriterien für eine einwandfreie und faire Evaluation entsprechen: Nützlichkeit (utility), Durchführbarkeit
(feasibility), Korrektheit (propriety) und Genauigkeit (accuracy) (vgl.JOINT COMMITTEE (1994, S. 2) und
JOINT COMMITTEE (1999, S. 24 u. 28)).
„Die Nützlichkeitsstandards... dienen dazu, dass die Evaluation den Informationsbedürfnissen der
beteiligten Gruppen (Entscheidungsträger, Programmverantwortliche, Programmpersonal,
ProgrammteilnehmerundProgrammbetroffene) nachkommt. ... DieAnwendbarkeitsstandards... sollen für
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dig und in ihrer gesamten Breite dargestellt werden; allerdings sind auch nicht alle Aspekte
für die Zielsetzung dieser Arbeit von Relevanz105.

Die Anforderungen beziehen sich zum einen auf die Evaluationsstudie selbst (inhaltlich-
methodische und organisatorische Vorgaben) und zum anderen auf die Voraussetzungen
für eine Evaluation, wie etwa die an das Evaluandum zu stellenden Anforderungen. Als
Anforderungen an die Evaluationsstudie sind zu nennen (vgl. Abb.2.2):

Eindeutige Identifizierung des Untersuchungsgegenstands

Für die Evaluation muss der Untersuchungsgegenstand klar abgegrenzt sein und es muss
geklärt sein, welche Ziele verfolgt werden und welchem Zweck sie dienen soll106. Sollen
beispielsweise die Zielsetzung der Planung, der Vollzug von Maßnahmen oder die einge-
tretenen Effekte überprüft und bewertet werden? Damit sind auch Fragen verbunden, ob
eine Zielanalyse durchzuführen ist oder ob nur der Zielerreichungsgrad einer Planung / ei-
nes Projekts oder auch der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang berücksichtigt werden sol-
len. Soll der Schwerpunkt der Untersuchung mehr auf die Implementation der Maßnahmen
oder mehr auf den Planungsprozess gelegt werden? Neben der eindeutigen Bestimmung
der Zielsetzung und des Verwendungszwecks, der feststellt, ob die Evaluation beispiels-
weise als Grundlage für Entscheidungen oder zur Legitimierung von Aktivitäten dient (vgl.
Kap. 2.3), sollte auch eine Bestimmung der Adressaten (z.B. Politik, Verwaltung, interes-
sierte Öffentlichkeit, Gesetzgeber, Interessengruppen, Verbände) vorgenommen werden, da
dies für die Konzeption einer Evaluationsstudie hilfreich ist.

Bestimmung der verschiedenen Interessenlagen

Wie in Bezug auf die vorherige Anforderung schon angedeutet wurde, ist es für die Durch-
führung einer ziel- und ergebnisorientierten Evaluation von entscheidender Bedeutung, die
an einer Evaluation beteiligten und von einer Evaluation betroffenen Gruppen (Beteiligte &
Betroffene)107 mit ihren verschiedenen Interessenlagen zu identifizieren108. Dabei ist zu er-
mitteln, welche Interessen, Motivationen bzw. Informationsbedürfnisse hinsichtlich auf die

praktikable und politisch tragbare Evaluationen sorgen. ... DieKorrektheitsstandards... zielen primär auf die
rechtliche und ethische Verantwortlichkeit in der Evaluationsforschung. ... DieGenauigkeitsstandards...
beziehen sich primär auf die Einhaltung bestimmter Regeln der sozialwissenschaftlichen Arbeitsweise.“
WIDMER (1996, S. 12).
105”The Joint Committee acknowledges that standards are not all equally applicable in all evaluations.
Professional judgement must be used to identify those that are most applicable in each situation. Users of
Standards should carefully consider the relevance of each standard in the particular context and then decide
which ones should be accorded most importance.“ JOINT COMMITTEE (1994, S. 2)
106Vgl. u.a. JOINT COMMITTEE (1994, S. 127f.);WIDMER (1996, S. 26f.)
107Das Joint Committee verwendet den Begriff „Stakeholders“ als allgemeine Bezeichnung für diejenigen,
die in eine Evaluation einbezogen werden sollten oder von ihr betroffen sein könnten (z.B. Auftraggeber;
Institutionen / Organisationen, welche die Ergebnisse verwenden oder deren Arbeit untersucht wird;
Personen, die an der Durchführung und Auswertung der Evaluation beteiligt sind; Gruppen, die von den
Ergebnissen unmittelbar oder mittelbar betroffen sind, wie etwa die allgemeine Öffentlichkeit). In der
deutschen Übersetzung der Standards des JOINT COMMITTEE wird dafür „Beteiligte & Betroffene“ als
feststehendes Begriffspaar gewähltJOINT COMMITTEE (1999, S. 49), das in dieser Arbeit übernommen
wird.
108Vgl. JOINT COMMITTEE (1994, S. 25f.);WIDMER (1996, S. 15f.)
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Evaluation bestehen oder berücksichtigt werden sollen. Ebenfalls gehört dazu in Erfahrung
zu bringen, wer für den Vollzug der Planung / des Projekts verantwortlich und wer konkret
mit der Durchführung der Planung / des Projekts betraut ist. (Dies müssen nicht zwangs-
läufig immer dieselben Personen sein.) Der Personenkreis kann u.U. Auswirkungen auf
den Ablauf der Evaluation haben. Auftraggeber und andere Beteiligte & Betroffene sind
frühzeitig in die Planung und die Durchführung einer Evaluationsstudie einzubinden. Zur
Bestimmung der verschiedenen Interessenlagen gehört auch die Analyse der Zielgruppe(n):
Wer wird von der Planung / dem Projekt betroffen sein, wer wird davon profitieren?109.

Beschreibung der Ziele und des Vorgehens

Für die Durchführung einer Evaluation ist eine Bestimmung der damit verbundenen Ziele
unerlässlich. Mit dieser Anforderung ist nicht gemeint, dass es im Prozess der Evaluation
nicht zu einer Modifizierung oder Korrektur der Zielsetzung kommen kann. Wichtiger ist es
vielmehr, dass solche Veränderungen dokumentiert werden und dass sich mit allen relevan-
ten Personen und Gruppen darüber verständigt wird110. BORTZ & D ÖRING (1995, S. 117)
empfehlen bei Mängeln in der Zielexplikation, den Auftraggeber darauf hinzuweisen und
ggf. bei der konkreten Formulierung von Zielen unterstützend tätig zu sein. Darüber hin-
aus dürfen für die Evaluationsstudie selbst keine Divergenzen zu den in anderen Bereichen
verfolgten Zielsetzungen bestehen, da dies die Planung, Durchführung und Verwertbarkeit
der Ergebnisse erschweren würde.

Für WIDMER (1996, S. 27f.) ist nicht nur die genaue Beschreibung des Zwecks und der
Absichten ein wichtiger Standard für Evaluationen, sondern ebenso die ausführliche Be-
schreibung der Vorgehensweise. Falls es abweichende Vorstellungen der Beteiligten zu
den Evaluationszielen gibt, sollte dies bei der Ausgestaltung der Evaluation berücksichtigt
und im Bericht vermerkt werden. Die Darstellung der Vorgehensweise sollte nicht nur das
tatsächliche Vorgehen beschreiben, sondern auch Abweichungen kenntlich machen sowie
die eingesetzten Verfahren und Methoden nachvollziehbar dokumentieren, damit Transpa-
renz gegenüber Auftraggeber und den beteiligten & betroffenen Gruppen gewahrt bleibt.
Weiterhin wird auf diese Weise eine Sicherung der Studie gegenüber Kritik am Untersu-
chungsdesign und an den verwendeten Methoden ermöglicht.

Bestimmung der Erfolgsmaßstäbe

Die Bestimmung der Erfolgsmaßstäbe ist für die Evaluation ein zentraler Aspekt. Für eine
Evaluation muss eindeutig definiert sein, was als Erfolg betrachtet wird bzw. auf welcher
Grundlage und anhand welcher Maßstäbe eine Beurteilung der festgestellten Effekte zu er-
folgen hat. Ist beispielsweise die Umsetzung des Landschaftsplans erfolgreich, wenn die
geplanten Feldgehölze (1 ha) gepflanzt worden sind (normatives Erfolgsmaß eines Soll-Ist-
Vergleichs)? Oder definiert sich der Erfolg über die mit dem Landschaftsplan intendier-
ten Wirkungen, wie etwa Veränderungen in der ästhetischen Wahrnehmung der Landschaft
oder Modifizierungen der Dimensionen geplanter Neubaugebiete durch Entscheidungen im
Gemeinderat? Anhand der Beispiele wird deutlich, dass die Erfolgsmaßstäbe schon in der
109Vgl. BORTZ & D ÖRING (1995, S. 101)
110Vgl. JOINT COMMITTEE (1994, S. 137f.)
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Maßnahmenformatierung enthalten sein können (1 ha Feldgehölze als Zielkriterium) oder
„von außen“ (z.B. Evaluator, Auftraggeber, Verbände) definiert werden.

Falls es im Prozess einer Planung / eines Projekts oder bei deren Umsetzung zu Verän-
derungen der Ziele kommt, sind diese Modifizierungen oder „Wendepunkte“ sowie die
Begründung der Zielveränderungen zu erfassen und zu dokumentieren. Denn ohne eine
eindeutige Festlegung der Referenz- oder Bezugsbasis ist eine Bestimmung des Erfolges
bzw. eine Beurteilung der Planung nachvollziehbar nicht möglich111. Ferner ist kritisch
zu hinterfragen, ob es im Rahmen einer Evaluation sinnvoll ist, wenn der Erfolg definiert
wird, nachdem Effekte festgestellt worden sind. FürMARTI & STUTZ (1993, S. 55) ist der
Eindruck entstanden, dass in den von ihnen analysierten Fallbeispielen

„erst nach Vorliegen von Hinweisen zur Wirkung der Maßnahmen ein be-
stimmtes Resultat, etwa das Wiederauftauchen einer Art der Roten Liste, als
Erfolg bezeichnet wurde.“

Als eine Möglichkeit zur Bestimmung der Bewertungsmaßstäbe schlagenBORTZ & D Ö-
RING (1995, S. 114) vor, die implizierten Vorstellungen des Auftraggebers bzw. der von
der Planung / dem Projekt betroffenen Personen über die Bedeutung des Evaluandums bei-
spielsweise durch ein ”Goal Attainment Scale“112 herauszufinden und dies für die Beurtei-
lung zugrunde zu legen.

Wissenschaftliche Solidität

Unter wissenschaftlicher Solidität wird in diesem Zusammenhang auf die Erfüllung der
sogenannten wissenschaftlichen Gütekriterien „Validität, Reliabilität und Objektivität“ hin-
sichtlich der Methodenauswahl abgehoben. Diese Kriterien sind für qualitative oder inter-
pretative Untersuchungen nicht ohne weiteres geeignet. In diesen Fällen wirdWIDMER

(1996, S. 12) gefolgt, der auf die vonGUBA & L INCOL (1990, S. 236-243) entwickelten
„parallelen Kriterien“ (trustworthiness criteria) verweist, die den „üblichen“ gegenüber-
gestellt werden. Interne Validität (Gültigkeit) ist nach dem konventionellen Verständnis
gegeben, wenn festgestellte Veränderungen eindeutig auf bestimmte Maßnahmen zurück-
geführt werden können. Die Methode muss das messen, was sie messen soll113. Externe
Validität liegt dann vor, wenn das Ergebnis einer Untersuchung für andere Fälle übertrag-
bar ist.114 WIDMER (1996, S. 29) betont hingegen stärker den Zusammenhang von Validität
und Zweck115. So ist seiner Meinung nach die Gültigkeit einer Untersuchung nur in Rela-
tion mit den damit verbundenen Intentionen zu beurteilen. Ferner wird darauf verwiesen,
111Vgl. KÖNIGS (1989, S. 130);MARTI & STUTZ (1993, S. 62)
112Bei einem ”Goal Attainment Scale“ werden von jeder Person vor Durchführung der Maßnahme mehrere
Ziele formuliert, die aus subjektiver Sicht für maßgebend gehalten werden. Während oder nach der
Maßnahme erfolgt anhand einer 5-Punkte-Skala eine Überprüfung, inwieweit diese Ziele erreicht wurden.
„Die Aggregation der individuellen Erfolgseinschätzungen gilt dann als Indikator für den Gesamtnutzen der
Maßnahme.“BORTZ & D ÖRING (1995, S. 114)
113ATTESLANDER (1995, S. 15)
114Vgl. u.a.BORTZ & D ÖRING (1995, S. 53)
115„Die Instrumente und Verfahren zur Erhebung von Informationen sollten so gewählt oder entwickelt und
dann umgesetzt werden, dass die Gültigkeit der erhaltenen Informationen für den gegebenen Zweck
sichergestellt ist.“WIDMER (1996, S. 29)
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dass entsprechende Angaben zu machen sind, wenn die empirischen Ergebnisse nicht als
valide genug eingeschätzt werden oder Mittel fehlen, die Gültigkeit der Untersuchungsme-
thode genauer zu überprüfen. DasJOINT COMMITTEE (1994, S. 146) betont besonders,
verschiedene Verfahrens- und Informationsquellen zu nutzen, um gültige Schlussfolgerun-
gen ziehen zu können.

Für interne Validität verwendenGUBA & L INCOL (1990) den Begriff „Glaubwürdigkeit“
(credibility; S. 236) und für die externe den Begriff „Übertragbarkeit“ (transferability; S.
241). Unter dem Glaubwürdigkeitsaspekt soll bei der Evaluation gewährleistet sein, dass
die Konstruktionen der Wirklichkeit aus der Sicht der Beteiligten & Betroffenen dargestellt
werden und der Evaluator seine Einschätzung dazu in Beziehung setzt und abgleicht116.
Bezüglich des Übertragbarkeitskriteriums wird das Augenmerk darauf gelenkt, eine umfas-
sende, ausführliche und vollständige Darstellung der Untersuchung und ihres Kontexts zu
liefern, die es Interessierten ermöglicht, bei anderen Rahmenbedingungen und Maßnahmen
die Unterschiede festzustellen117.

Unter Reliabilität (Zuverlässigkeit) wird konventionell der Grad der Genauigkeit verstan-
den, mit dem eine Untersuchung durchgeführt wird. Reliabilität besteht, wenn es nach
wiederholter Durchführung einer Maßnahme bei dem Untersuchungsobjekt immer wieder
zu den gleichen Effekten kommt.118 Hier wird vonGUBA & L INCOL (1990, S. 242) als Par-
allelkriterium „Verlässlichkeit“ (dependability) verwendet. Da es bei den Untersuchungen,
die nach dem naturalistischen Paradigma vorgehen, darum geht, das Untersuchungsdesign
immer wieder sich verändernden Bedingungen anzupassen, ist es unabdingbar, die Nach-
vollziehbarkeit von getroffenen Entscheidungen und vollzogenen Bewertungen von außen
zu gewährleisten119, beispielsweise durch eine ausführliche Dokumentation des Evaluati-
onsprozesses120.

Objektivität einer Methode oder eines Untersuchungsergebnisses ist nach konventionellem
Verständnis gegeben, wenn verschiedene Anwender zu denselben Resultaten gelangen.121

Als Pendant zu diesem Kriterium setzenGUBA & L INCOL (1990, S. 242) das Kriterium
„Bestätigbarkeit“ (confirmability). Da es aus Sicht des konventionellen Paradigmas kei-
ne „objektiven“ Methoden gibt, müssen die zu Grunde liegenden Datenund die zu ihrer
Weiterverarbeitung (Interpretationen, Schlussfolgerungen) vollzogenen Prozesse transpa-
rent und nachvollziehbar dargestellt werden122.
116GUBA & L INCOL (1990, S. 237)
117”The object of the game in making transferability judgments is to set out all the working hypotheses für
thisstudy, and to provide an extensive and careful description of the time, the context, the culture in which
those hypotheses were found to be salient.“GUBA & L INCOL (1990, S. 241f.)
118Vgl. u.a. BORTZ & D ÖRING (1995, S. 181f.);WIDMER (1996, S. 31) sowie dasJOINT COMMITTEE

(1994, S. 183), das auf unterschiedliche Aspekte hinweist, welche die Reliabilität beeinträchtigen können.
119„Der Evaluationsprozess sollte von außen erkennbar sein, damit auch die getroffenen Entscheidungen und
Interpretationen in der Evaluation untersucht und beurteilt werden können.“WIDMER (1996, S. 31)
120Vgl. WIDMER (1996, S. 32)
121Vgl. u.a.BORTZ & D ÖRING (1995, S. 180f.)
122”Thus both the ’raw products’ and the ’processes used to compress them,’ as Crombach and Suppes
(1969) put it, are available to be inspected and confirmed by outside reviewers of the study.“GUBA &
L INCOL (1990, S. 243)
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Angemessenes Untersuchungsdesign

Für die Wahl des Untersuchungsdesigns ist zu berücksichtigen, dass es dem Zweck an-
gemessen sein soll. Der Aufwand für die Durchführung der Evaluation sollte in einem
adäquaten Verhältnis zu dem Wert der Ergebnisse stehen123. Wenn beispielsweise eine
Wirkungskontrolle über einen langen Zeitraum mit vielen Erhebungen durchgeführt wird,
gleichzeitig die Ergebnisse aber keine neuen Erkenntnisse bringen, ist das Untersuchungs-
design falsch gewählt worden.

Zielerreichungskontrollen sind nachHOLZINGER (1993, S. 25) dann geeignet, wenn es sich
um gut definierte Probleme handelt, die Ziele gut operationalisiert sind und ein eindeuti-
ges Ursache-Wirkungs-Verhältnis besteht. Der Einsatz von Wirkungskontrollen ist dann
sinnvoll, wenn ein eindeutiger linearer Ursache-Wirkungs-Zusammenhang besteht (einfa-
che „Wenn-dann-Aussage“). Dies wird jedoch in den seltensten Fällen gegeben sein (außer
unter Laborbedingungen), da allein schon die Rahmenbedingungen, unter denen Planun-
gen stattfinden, nicht in einfachen „Wenn-dann-Aussagen“ darzustellen sind124. Untersu-
chungen, die im Freiland stattfinden bzw. komplexe Sachverhalten betreffen, werden von
einer Vielzahl von unbekannten Faktoren beeinflusst, die den eindeutigen Nachweis ei-
nes Ursache-Wirkungs-Verhältnisses kaum ermöglichen125. Von daher sollte entweder eine
stärkere Konzentration auf die Untersuchung von Wirkungsanalysen126 vorgenommen wer-
den, soweit das Interesse darin besteht, mehr Erkenntnisse über den Einsatz von geplanten
Maßnahmen zu gewinnen, oder die Prozessforschung, d.h. Analyse von Handlungen als
Prozesse, sollte mehr im Mittelpunkt der Untersuchung stehen. Der „Erfolg“ von Planun-
gen und Entscheidungen würde dann davon abhängen, inwieweit die Beteiligten & Betrof-
fenen dazu fähig sind, sich an veränderte Umständen, nicht einkalkulierte Situationen oder
Fehlannahmen anzupassen127.

Überprüfung der Implementation sowie zielgruppenspezifische Informationsaufberei-
tung und -weitergabe

Insbesondere bei prozessbegleitenden oder ex-post Evaluationen sollte zuerst das „Ob“ un-
tersucht werden (Wurde die Maßnahme wie geplant realisiert?), bevor das „Wie“ beurteilt
werden kann (Wie stark bzw. in welchem Ausmaß hat die Maßnahme gegriffen?), um zu
einer realistischen Einschätzung zu gelangen. Beispielsweise konnte die Evaluation von
Gesetzen und Programmen nicht durchgeführt werden, weil deren Implementation noch
nicht stattgefunden hatte128. Ebenso kann eine gut konzipierte Planung scheitern, wenn die
Durchführung einzelner Maßnahmen mit erheblichen Mängel behaftet ist129. Gründe da-
für können sein, dass am Planungsprozess verschiedene Personen beteiligt, ggf. aber nicht
123Vgl. WIDMER (1996, S. 307f.)
124Vgl. u.a.HOTZ (1987, S. 18)
125Vgl. MARTI & STUTZ (1993, S. 117)
126„Für die anwendungsorientierte Forschung stellt sich deshalb die Frage, bis zu welcher „Reichweite“
sinnvolle Wirkungs- und Verflechtungsanalysen gehen müssen, um sowohl aussagekräftig als auch
praktikabel zu sein.“FISCHER(1982, S. 20)
127HOLZINGER (1993, S. 25)
128HELLSTERN & W OLLMANN (1984a, S. 10)
129Vgl. BORTZ & D ÖRING (1995, S. 104)
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ausreichend einbezogen waren, oder dass die Ausführenden nicht immer mit denen, die am
Planungsprozess beteiligt waren, identisch sind. Von daher wird vorgeschlagen, die not-
wendigen Evaluationsinformationen in kurzer, aber vollständiger und handhabbarer Form
zu vermitteln bzw. sie zielgruppenspezifisch aufzubereiten130.

Die Überprüfung der Implementation bildet zudem eine wichtige, wenn nicht die zentrale
Voraussetzung für Wirkungsanalysen bzw. Wirkungskontrollen, die mit einem erheblichen
methodischen Aufwand durchgeführt werden131.

Praktikabilität

NachROSSI ET AL. (1988, S. 95) ist die Praktikabilität bzw. Machbarkeit von Evaluationen
ein weiteres Anforderungskriterium. Um einen angemessenen Ressourceneinsatz zu garan-
tieren, sollte in Abhängigkeit vom Verwendungszweck beschlossen werden, mit welchem
Aufwand und mit welcher Ausführlichkeit eine Evaluation durchzuführen ist132. Insbeson-
dere verweisenROSSI ET AL. (1988, S. 95) bei der Konzeption einer Evaluationsstudie
darauf, ebenso die zu erwartende Verwendung der Evaluationsergebnisse in Betracht zu
ziehen.

Neben den Anforderungen, die sich direkt auf die Konzipierung und Durchführung der
Evaluationsstudie beziehen, bestehen Anforderungen, die auf die Voraussetzungen für eine
Evaluation ausgerichtet sind:

Zieldefinition und Operationalisierung der (Planungs-/Projekt)wirkungen

Klar umrissene Ziele sind für den Vollzug einer Planung / eines Projekts ebenso nützlich
wie für die Beurteilung der durchgeführten Maßnahmen. Darüber hinaus bilden sie wich-
tige Anhaltspunkte für die Bestimmung des Erfolgs einer Planung / eines Projekts133. Die
Anforderung ist nicht so zu verstehen, dass Ziele immer statisch sein und einen Konkret-
heitsgrad besitzen müssen, der keinen Spielraum zur Interpretation der Ziele gibt. Da bei
der Umsetzung von Planungen / Projekten, die von der Sache her auf ein komplexes Wir-
kungsfeld treffen, auch die (Rahmen)bedingungen zu berücksichtigen sind, kann es zweck-
dienlich sein, beispielsweise zwischen strategischen und operationalen Ziele zu unterschei-
den. Die letztgenannten können durch Rückkoppelung im Prozess entsprechend den neuen
Bedingungen angepasst bzw. modifiziert werden. Eine andere Möglichkeit wäre, eine grö-
ßere Flexibilität zuzulassen und Alternativen zur Zielerreichung zu formulieren134, indem
„unkonkrete“ Ziele benannt werden (z.B. Erhalt der Biodiversität), die durch unterschiedli-
che Maßnahmen (z.B. Pflege und Erhalt einer Streuobstwiese, Renaturierung eines Bachab-
schnitts) erreicht werden können. Grundsätzlich geht es darum, Ziele als Orientierung für
Entscheidungen und Aktivitäten zu formulieren, auf die sich je nach Situation schon zu Be-
ginn einer Planung / eines Projekts geeinigt wird oder die prozessbegleitend konkretisiert
und modifiziert werden.
130Vgl. KÖNIGS (1989, S. 130);MARTI & STUTZ (1993, S. 104)
131ROSSI ET AL. (1988, S. 89f.)
132Vgl. WIDMER (1996, S. 308)
133Vgl. u.a.MARTI & STUTZ (1993, S. 54);BORTZ & D ÖRING (1995, S. 103).
134Vgl. u.a.ENDRUWEIT & M ÜNZER (1982, S. 6)
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Die Bestimmung der mit einer Planung / eines Projekts verbundenen Ziele bildet gleich-
zeitig die Voraussetzung für eine Operationalisierung der Wirkungen. So sind die mit der
Durchführung des Projekts / der Planung intendierten Effekte konkret zu benennen. Falls
diese Anforderungen seitens des Evaluandums nicht gegeben sind, ist es Aufgabe der Eva-
luatoren, die (Planungs)wirkungen zu identifizieren und darzulegen, anhand welcher Daten
die Wirkungen erfasst werden sollen und wie sie zu erheben sind135. Fehler bei der Opera-
tionalisierung der Wirkungen, beispielsweise durch eine inadäquate Auswahl der Wirkin-
dikatoren136, könnte sich letztendlich auf die Erfolgsbestimmung entscheidend auswirken.

Synchronisation von Planung / Projekt und Evaluation

Die Evaluation sollte nicht am Ende einer Planung bzw. Maßnahme stehen, sondern be-
reits während der Konzeption eines Programms berücksichtigt und mitgeplant werden137.
BORTZ & D ÖRING (1995, S. 121) fordern sogar, dass für eine gute Abstimmung zwischen
Projektdurchführung und Evaluation der Evaluator an der Projektplanung zu beteiligen ist.
Aus ihrer Sicht sind erst unter Beachtung dieser Voraussetzung „unanfechtbare“ Evalua-
tionen möglich. Ohne eine entsprechende Synchronisation kann es dazu kommen, dass
wichtige Daten und Informationen, die für die Maßnahmen benötigt werden, nicht bzw. nur
unvollständig erhoben werden, die Ziele nicht ausreichend für eine Evaluation operationa-
lisiert sind, Korrekturen in der Zieldefinition nicht erfasst werden oder der Einfluss anderer
Faktoren (Einsatz anderer Instrumente, Störfaktoren) nicht wahrgenommen wird.

Zusammenfassendist der Einschätzung vonWEISS(1972, S. 15) zuzustimmen:

”With all the possible uses for evaluation to serve, the evaluator has to make
choices. The all-purpose evaluation is a myth.“

Evaluationen sind danach zu konzipieren, welche Erkenntnis- und Handlungsinteressen ih-
nen zu Grunde liegen. Dies hat dann entsprechende Auswirkungen auf die Auswahl und
Anwendung der Untersuchungsmethoden. Zudem ist nachvollziehbaren Definitionen von
Erfolgsmaßstäben ein besonderer Stellenwert beizumessen. Bei der Unterschiedlichkeit der
verschiedenen Evaluationsansätze und -möglichkeiten sowie den auftretenden Problemen
kann zum Teil der Auffassung von Lee Cronbach gefolgt werden, der die Evaluationsfor-
schung als eine Kunst betrachtet.

„Jedes Evaluationsobjekt ist in seinen Augen ein idiosynkratischer und im
Prinzip einzigartiger Versuch, Auftraggeber und andere Interessengruppen mit
für ihre Bedürfnisse maximal nützlicher Information zu versorgen.“138

Für die Konzipierung der Evaluation ist die Entscheidung für das rationalistische oder das
naturalistische Paradigma und in der Konsequenz die vorrangige Anwendung quantitativer
135Vgl. BORTZ & D ÖRING (1995, S. 113; 118)
136Vgl. u.a.BORTZ & D ÖRING (1995, S. 119), die Beispiele einer ungenügenden Abstimmung zwischen
Maßnahme und Wirkung, ( „Asymmetrie“) geben.
137Vgl. MARTI & STUTZ (1993, S. 54)
138ROSSI ET AL. (1988, S. 9)
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Erfolgsmaßstäbe

Bestimmung der 
Erfolgsmaßstäbe

Wissenschaftliche SoliditätWissenschaftliche Solidität

Implementationüberprüfung / 
zielgruppenspezifische 

Informationsaufbereitung
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Abbildung 2.2: Anforderungskriterien an Evaluationen

oder qualitativer Methoden von ideologischem Ballast zu befreien. Vielmehr sollte dieser
Entscheidungsprozess pragmatisch und in Entsprechung zu den Zielsetzungen der Evalua-
tion erfolgen. In jedem Fall ist er jedoch offen zu legen und einer kritischen Überprüfung
zugänglich zu machen.



Kapitel 3

Darstellung und Diskussion bestehender
Evaluationsansätze in der
Landschaftsplanung

Die Evaluationsforschung vor allem in den Sozial- und Erziehungswissenschaften kann
auf eine lange Tradition zurückblicken und auf ein ausdifferenziertes Methodenrepertoire
zurückgreifen. Beim Vergleich mit der Landschaftsplanung und vor dem Hintergrund der
Übertragbarkeit solcher Ansätze in die Landschaftsplanung stellen sich folgende Fragen:

� Welchen Standard haben Evaluationen in der Landschaftsplanung bisher erreicht?

� Welche Methoden kommen zur Anwendung?

� Wo liegt der Schwerpunkt der Evaluationsforschung in der Landschaftsplanung?

� Inwieweit werden Evaluationen in der Landschaftsplanung den in Kapitel2.7formu-
lierten Anforderungen gerecht?

� Welchen Stellenwert nehmen unterschiedliche erkenntnistheoretische Grundorientie-
rungen ein und zu welchen Konsequenzen führen sie?

Die Beantwortung dieser Fragen soll dazu führen, Evaluationsansätze in der örtlichen Land-
schaftsplanung zu beurteilen und ggf. (weiter) zu entwickeln.

Für den engeren Bereich von Naturschutz und Landschaftspflege liegen unterschiedliche
Evaluationsdesigns und -strategien vor, deren Vorstellung den Rahmen dieser Arbeit spren-
gen würde. Verwiesen sei auf die umfangreiche Darstellung vonMARTI & STUTZ (1993),
die Beispiele von Erfolgskontrolle von „naturschutzfachlichen“ Maßnahmen1 analysiert ha-
1Erfolgskontrolle „naturschutzfachlicher“ Maßnahmen heißt für sie „Evaluation zum Schutz von einzelnen
Arten und Lebensräumen, die Ausweisung und Pflege von Schutzgebieten, Biotopverbundmaßnahmen“,
sowie auch „Evaluation des sogenannten „Vertragsnaturschutzes“ ..., also etwa Flächenbeiträge.“MARTI &
STUTZ (1993, S. 20)

34
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Tabelle 3.1:Überblick: Evaluationsansätze in der Landschaftsplanung (Veröffentlichte Li-
teratur)
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Tabelle 3.1: . . . Fortsetzung: Evaluationsansätze (Veröffentlichte Literatur)
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Tabelle 3.1: . . . Fortsetzung: Evaluationsansätze (Veröffentlichte Literatur)
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ben.2 Aus jüngerer Zeit stammt die Arbeit vonSPLETT (1998), die einen Ansatz für die
Erfolgskontrolle von integrierten Naturschutzprojekten entwickelt und angewendet hat.

Entsprechend der Zielsetzung dieser Arbeit konzentriert sich der Überblick auf Evaluations-
ansätze in der Landschaftsplanung. Auffällig ist dabei, dass zu diesem Thema wenig veröf-
fentlichte Arbeiten vorliegen (vgl. Tab.3.1). Diese Arbeiten haben meistens akademischen
Charakter und wurden nicht als aus der Praxis vergebene Auftragsarbeiten konzipiert und
ausgeführt. Aus diesem Grund wird sogenannnte „graue“ Literatur, d.h. Gutachten und v.a.
Diplomarbeiten, soweit sie zugänglich sind, hinzugezogen (vgl. Tab.3.2). Die Verwendung
dieser Literatur ist dadurch gerechtfertigt, dass diese Arbeiten in der Fachwelt zirkulieren
und so zur Meinungsbildung beitragen. Darüber hinaus finden ebenfalls Arbeiten Berück-
sichtigung, die sich nicht explizit mit der Evaluation der Effekte von Landschaftsplanung
beschäftigen, aber in ihren Untersuchungen Elemente von Evaluationen enthalten3.

3.1 Evaluationsansätze in der Landschaftsplanung

Das Thema „Evaluation“ ist nicht neu in der Landschaftsplanung. Schon einige Jahre vor
und nach Inkrafttreten des BNatSchG wurden erste Untersuchungen initiiert, die sich mit
dem Erfolg umgesetzter Maßnahmen beschäftigten4, einen Überblick über den Gegenstand
von Landschaftsplanungen und deren Verfasser erstellten5, den Stellenwert ökologischer
Unterlagen (v.a. Kartenwerke) in der Planungspraxis untersuchten6 oder die Berücksich-
tigung von Landschaftsfaktoren im Rahmen der Bestandsaufnahme überprüften7, 8. Im
Folgenden wird das Augenmerk stärker auf neuere Untersuchungen gelenkt.

Zielsetzungen und Zweck von Evaluationsansätzen

Die bestehenden Evaluationsansätze in der Landschaftsplanung verfolgen unterschiedli-
che Zielsetzungen. Das Aufdecken von Defiziten in der Aufgabenwahrnehmung und -
umsetzung der (örtlichen) Landschaftsplanung9 wird mit den Untersuchungen ebenso ange-
strebt wie eine generelle Einschätzung und Überprüfung des Instruments Landschaftspla-
nung in der Praxis10 - z.T. in Auseinandersetzung mit der SRU-Kritik hinsichtlich des Versa-
2Vgl. auch die Studie „Kontrollprogramm Natur und Landschaft Kanton Aargau“ vonMAURER ET AL.
(1997).
3Z.B. STICH ET AL . (1986); PROGNOSAG (1990)
4Vgl. WERKMEISTER(1970)
5Vgl. MRASS(1976); LASSEN(1979)
6Vgl. KRAUSE & REINER (1977); KRAUSE & OLSCHOWY (1977)
7Vgl. KOEPPEL(1975)
8KOEPPEL(1975, S. 61) stellt in seiner Untersuchung von 71 Landschaftsplanungen fest, dass die
Bestandsaufnahme umfangreicher und komplexer geworden ist, und meint einschränkend: „Das erlaubt
jedoch keinerlei Rückschlüsse auf die Qualität und spätere Wirksamkeit der Landschaftsplanung.“
9Vgl. u.a.BARTELHEIMER & COPAK (1989); PROGNOSAG (1990); BÜRO FÜRLANDSCHAFTSPLANUNG

(BFL) M ÜHLINGHAUS (1992); HELLMANN & POST (1985); KUHN (1990); SCHRAMM (1990).
10Vgl. u.a.DRESSLER(1988); K IEMSTEDT ET AL. (1993); WINKELBRANDT & GEISSLER(1989);
BISSBORT& H EINEMANN (1988); KÜHNAU & REINKE (1995); LASCHKOLNIG (1990); MÜLLER &
MÜLLER (1984); ZIETZ (1991).
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Tabelle 3.2:Überblick: Evaluationsansätze in der Landschaftsplanung (Graue Literatur)
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Tabelle 3.2: . . . Fortsetzung: Evaluationsansätze (Graue Literatur)
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Tabelle 3.2: . . . Fortsetzung: Evaluationsansätze Graue Literatur)
A

ut
or

en
 / 

T
ite

l
Z

ie
le

U
nt

er
su

ch
un

gs
-

ge
ge

ns
ta

nd
M

et
ho

de
ne

in
sa

tz
 

A
rt

 d
er

 B
ew

er
tu

ng
 u

nd
A

nm
er

ku
ng

en
E

va
lu

at
io

ns
fo

rm

M
Ü

LL
E

R
 &

 M
Ü

LL
E

R
 (1

98
4)

:
La

nd
sc

ha
fts

pl
an

un
g 

un
d

F
lä

ch
en

nu
tz

un
gs

pl
an

un
g

(D
ip

lo
m

a
rb

e
it)

M
o

d
e

ll 
„t

e
ili

n
te

gr
ie

re
n

d
e

La
nd

sc
ha

fts
pl

an
un

g“
e

in
sc

h
ä

tz
e

n

U
m

se
tz

un
g 

vo
n 

4
h

e
ss

is
ch

e
n

L
a

n
d

sc
h

a
ft

sp
lä

n
e

n
 in

 d
ie

F
lä

ch
en

nu
tz

un
gs

pl
an

un
g 

F
a

lls
tu

d
ie

n

D
ok

um
e

n
te

n
a

n
ly

se
;

P
la

ni
nh

al
ts

an
al

ys
e 

(L
P

 u
nd

F
N

P
);

B
ef

ra
gu

ng
en

 (
m

ün
dl

ic
h 

/
te

ils
tr

u
kt

u
ri

e
rt

)

a
rg

um
e

n
ta

tiv
B

e
w

e
rt

u
n

g 
o

ri
e

n
tie

rt
 s

ic
h

 a
n

 v
or

a
b

fo
rm

u
lie

rt
e

n
 M

in
d

e
st

a
n

fo
rd

e
ru

n
ge

n
,

de
re

n 
B

eg
rü

nd
un

g 
zu

 w
en

ig
n

a
ch

vo
llz

ie
h

b
a

r 
b

zw
. o

ff
e

n
 g

e
le

gt
 is

te
x-

p
o

st
 

P
la

nb
ew

er
tu

ng
in

 A
ns

ä
tz

e
n

V
o

llz
u

gs
a

n
a

ly
se

, 
P

ro
ze

ss
- 

un
d

K
o

n
te

xt
a

n
a

ly
se

PI
E

T
R

U
LA

 (1
99

1)
:

W
ir

ks
a

m
ke

it 
u

n
d

F
u

n
kt

io
n

sf
ä

h
ig

ke
it 

vo
n

La
nd

sc
ha

fts
pl

an
un

g;
 B

a-
W

ü
 (

D
ip

lo
m

a
rb

e
it)

A
na

ly
se

 u
nd

 B
ew

er
tu

ng
a

n
ge

w
a

n
d

te
r

P
la

nu
ng

sm
et

ho
de

n;
Lö

su
ng

sv
or

sc
hl

äg
e

e
ra

rb
e

ite
n

4
 L

a
n

d
sc

h
a

ft
sp

lä
n

e
 in

B
a

d
e

n
-W

ü
rt

te
m

be
rg

F
a

lls
tu

d
ie

n

P
la

n
in

h
a

lts
a

n
a

ly
se

("
K

o
n

tr
o

lll
is

te
")

;
D

ok
um

e
n

te
n

a
n

a
ly

se
;

B
ef

ra
gu

ng
en

 (
m

ün
dl

ic
h,

te
ils

tr
u

kt
u

ri
e

rt
)

a
rg

um
e

n
ta

tiv
;

B
e

w
e

rt
u

n
g 

o
ri

e
n

tie
rt

 s
ic

h
 a

n
 e

in
e

m
M

e
rk

m
a

l-/
 M

in
im

al
ka

ta
lo

g
B

ew
er

tu
n

g 
m

itt
e

ls
 e

in
e

r 
3

-s
tu

fig
e

n
S

ka
la

 (
gu

t,
 m

itt
e

l, 
sc

h
le

ch
t)

B
e

w
e

rt
u

n
gs

m
a

ß
st

ä
b

e
 z

u 
w

e
n

ig
o

ff
e

n
ge

le
gt

ex
-p

os
t

P
la

nb
ew

er
tu

ng
in

 A
ns

ä
tz

e
n

K
o

n
te

xt
a

n
a

ly
se

SC
H

R
A

M
M

 (1
99

0)
:

E
va

lu
ie

ru
ng

 s
üd

he
ss

is
ch

er
L

a
n

d
sc

h
a

ft
sp

lä
n

e
(D

ip
lo

m
ar

b
e

it)

U
rs

ac
he

n 
fü

r
U

m
se

tz
u

n
gs

d
e

fiz
ite

a
u

fz
e

ig
e

n
; 

L
ö

su
n

gs
w

e
ge

be
ne

nn
en

 

V
e

rf
a

h
re

n
, I

n
h

a
lte

 u
n

d
U

m
se

tz
un

g 
vo

n 
4

L
a

n
d

sc
h

a
ft

sp
lä

n
e

n

F
al

ls
tu

d
ie

n

D
ok

um
e

n
te

n
a

n
a

ly
se

;
P

la
n

in
h

a
lts

a
n

a
ly

se
;

B
ef

ra
gu

ng
en

 (
m

ün
dl

ic
h,

te
ils

tr
u

kt
u

ri
e

rt
)

E
va

lu
ie

ru
ng

 in
 k

le
in

en
S

ch
ri

tt
e

n
 n

a
ch

 FIS
C

H
E

R

q
u

a
n

tit
a

tiv
B

e
w

e
rt

u
n

g 
o

ri
e

n
tie

rt
 s

ic
h

 a
n

 K
ri

te
ri

e
n

,
d

e
re

n
 E

rf
ü

llu
n

gs
gr

a
d

 in
 Z

a
h

le
n

w
e

rt
e

(1
-4

) 
a

u
sg

e
d

rü
ck

t 
u

n
d

 u
n

te
rs

ch
ie

d
lic

h
fü

r 
d

ie
 G

e
sa

m
te

in
sc

h
ä

tz
u

n
g 

ge
w

ic
h

te
t

w
e

rd
e

n 
B

e
w

e
rt

u
n

g 
d

e
r 

F
a

llb
e

is
p

ie
le

 m
itt

e
ls

e
in

e
r 

5
e

rS
ka

lie
ru

n
g 

("
se

h
r 

gu
t"

 -
 "

se
h

r
sc

h
le

ch
t"

)
B

eg
rü

nd
un

g 
fü

r 
B

ew
er

tu
ng

sm
aß

st
äb

e
zu

 w
en

ig
 o

ffe
n 

ge
le

gt

ex
-p

os
t

P
la

nb
ew

er
tu

ng
;

V
o

llz
u

gs
a

n
a

ly
se

,
in

 A
ns

ä
tz

e
n

Z
ie

le
rr

e
ic

h
u

n
gs

ko
n

tr
o

lle

W
E

H
N

E
R

 (1
99

6)
:

K
om

m
u

n
ik

a
tio

n
 u

.
K

o
o

p
e

ra
tio

n
 z

ur
V

e
rb

e
ss

e
ru

n
g 

d
e

r
A

kz
e

pt
an

z 
ko

m
m

un
al

er
L

a
n

d
sc

h
a

ft
sp

lä
n

e
(D

ip
lo

m
ar

b
e

it)

A
kz

e
pt

a
nz

 v
on

L
a

n
d

sc
h

a
ft

sp
lä

n
e

n
 fö

rd
e

rn
P

la
n

u
n

gs
ve

rf
a

h
re

n
 in

 2
he

ss
is

ch
en

 u
nd

 1
ba

ye
ris

ch
en

 G
em

e
in

de

F
a

lls
tu

d
ie

n

D
ok

um
e

n
te

n
a

n
a

ly
se

(A
b

le
itu

n
g 

vo
n

 T
he

se
n

);
 

B
ef

ra
gu

ng
 (

m
ün

dl
ic

h,
te

ils
tr

u
kt

u
ri

e
rt

)

a
rg

um
e

n
ta

tiv
B

e
w

e
rt

u
n

g 
o

ri
e

n
tie

rt
 s

ic
h

 z
.T

. a
n

 v
or

a
b

fo
rm

u
lie

rt
e

n
 T

he
se

n
;

B
e

w
e

rt
u

n
gs

m
a

ß
st

ä
b

e
 z

u 
w

e
n

ig
du

rc
hg

e
he

nd
 o

ffe
n 

ge
le

gt

ex
-p

os
t

P
ro

ze
ss

a
n

a
ly

se
in

 A
ns

ä
tz

e
n

W
ir

ku
n

gs
a

n
a

ly
se

Z
IE

T
Z

 (1
99

1)
:

La
nd

sc
ha

fts
pl

an
 n

ac
h 

de
m

n
ie

d
e

rs
ä

ch
si

sc
h

e
n

N
a

tu
rs

ch
u

tz
ge

se
tz

(D
ip

lo
m

ar
b

e
it)

W
ir

ku
n

gs
in

te
n

si
tä

t d
e

r
L

a
n

d
sc

h
a

ft
sp

lä
n

e
u

n
te

rs
u

ch
e

n
; S

tä
rk

e
n

 u
n

d
S

ch
w

äc
he

n 
au

fz
ei

ge
n

3
 L

a
n

d
sc

h
a

ft
sp

lä
n

e
 in

N
ie

d
e

rs
a

ch
se

n
F

al
ls

tu
d

ie
n

P
la

n
in

h
a

lts
a

n
a

ly
se

 (
S

ch
e

m
a

);
B

ef
ra

gu
ng

 (
m

ün
dl

ic
h 

/
te

ils
tr

u
kt

u
ri

e
rt

)

a
rg

um
e

n
ta

tiv
,

B
e

w
e

rt
u

n
g 

o
ri

e
n

tie
rt

 s
ic

h
 a

n
gr

u
n

d
sä

tz
lic

h
e

n
 P

o
si

tio
n

e
n

 z
ur

La
nd

sc
ha

fts
pl

an
un

g;
 B

ew
er

tu
ng

 d
er

W
ir

ku
n

ge
n

 z
u 

w
e

n
ig

 n
a

ch
vo

llz
ie

h
b

a
r

B
eg

rü
nd

un
g 

fü
r 

di
e

B
e

w
e

rt
u

n
gs

m
a

ß
st

ä
b

e
 z

u 
w

e
n

ig
 o

ff
e

n
ge

le
gt

;

ex
-p

os
t

P
la

nb
ew

er
tu

ng
;

V
o

llz
u

gs
a

n
a

ly
se

;
W

ir
ku

n
gs

a
n

a
ly

se



3.1. EVALUATIONSANSÄTZE IN DER LANDSCHAFTSPLANUNG 42

gens der Landschaftsplanung11. Die Untersuchung des Zusammenspiels von Landschafts-
und Bauleitplanung stellt das Ziel der Arbeiten vonSTICH ET AL . (1986) und GRUEHN

& K ENNEWEG (1998) dar. OPPERMANN ET AL. (1997) bewerten die Ergebnisse eines
E+E–Vorhabens zwei Jahre nach seinem Abschluss,K IEMSTEDT ET AL. (1999) haben es
sich zum Ziel gesetzt, ein Verfahren zur Erfolgskontrolle zu entwickeln und anzuwenden.
Die Initiierung eines Umsetzungsprozesses bildet die Zielsetzung der Arbeit vonBISCHOFF

& H ÜCHTKER (1995), während die Bestimmung von Faktoren, die zu einer verbesserten
Umsetzung durch Kommunikation und Kooperation im Prozess beitragen können, den Mit-
telpunkt der Arbeit vonBÖTTCHER& H ÜRTER (1997) darstellt.

Obwohl in den betrachteten Arbeiten der Zweck nicht ausdrücklich genannt wird, kön-
nen aus den Zielstellungen der Arbeiten bzw. aus ihrem Kontext Zweck und Funktionen
der Evaluationsansätze abgeleitet werden. Mehrere Untersuchungen verfolgen den Zweck,
mehr Wissen über die fachlichen und theoretischen Ansprüche und deren Realisierung in
der Praxis herauszubekommen12, um daraus Handlungsbedarf abzuleiten13. In anderen Ar-
beiten geht es darum, Verbesserungsvorschläge bzw. -lösungen sowie Empfehlungen zur
Weiterentwicklung und Stärkung des Instruments Landschaftsplanung14 oder des Planungs-
und Umweltrechts15 zu formulieren oder konkrete Hinweise für zukünftige Planungen zu
geben16.

Untersuchungsgegenstand

Die Landschaftsplanung auf der örtlichen Ebene bildet häufig den Untersuchungsgegen-
stand von Evaluationen17, wobei der Focus der Untersuchung auf nur einen Aspekt gerich-
tet sein kann, z.B. auf die Inhalte und z.T. auf die Methodik der Landschaftspläne18 oder
verschiedene Aspekte werden gleichermaßen betrachtet, z.B. die Qualität des Landschafts-
plans, seine Integration in die Bauleitplanung und den Planungsprozess19. Die Arbeit von
AUER (1989) stellt in diesem Zusammenhang einen Einzelfall dar, da ausschließlich land-
schaftsplanerische Aussagen zum Fließgewässerschutz betrachtet werden.

Die regionale oder die Landesebene betrachten wenige veröffentliche Arbeiten, wobei der
Landschaftsrahmenplan als Evaluandum insbesondere Berücksichtigung in Verbindung mit
11Vgl. ESKANDARINEZHAD (1992)
12Vgl. u.a.BARTELHEIMER & COPAK (1989); APPEL& POHL (1996); BÜRO FÜR

LANDSCHAFTSPLANUNG(BFL) M ÜHLINGHAUS (1992); L INDEMANN & SEMLER (1991); ZIETZ (1991).
13Vgl. u.a.K IEMSTEDT ET AL. (1993)
14Vgl. u.a.DRESSLER(1988); PROGNOSAG (1990); KÜHNAU & REINKE (1995); PIETRULA (1991).
15Vgl. GRUEHN & K ENNEWEG(1998); STICH ET AL . (1986) geht es bei der Betrachtung des Verhältnisses
von Landschaftsplanung und Bauleitplanung um Vorschläge für die Harmonisierung mit dem Städtebaurecht.
16Vgl. u.a.KAISER & N EUMEYER (1980)
17Vgl. u.a.BISCHOFF& H ÜCHTKER (1995); BÜRO FÜRLANDSCHAFTSPLANUNG(BFL) M ÜHLINGHAUS

(1992); WERKING-RADTKE (1996).
18Vgl. KAISER & N EUMEYER (1980); GERBERSMANN(1992)
19Vgl. u.a.BARTELHEIMER & COPAK (1989); DRESSLER(1988); K IEMSTEDT ET AL. (1999);
ESKANDARINEZHAD (1992); KLINGER (1990).
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dem Regionalplan findet20. Der Grünordnungsplan als Untersuchungsgegenstand wird wie-
derholt im Hinblick auf seine Handhabung und seine Verbindlichkeit durch Bebauungsplä-
ne untersucht21.

Die Umsetzung von im Landschaftsplan bzw. Landschaftsrahmenplan vorgeschlagenen Er-
fordernissen und Maßnahmen stellt in zahlreichen Arbeiten - in unterschiedlicher Auss-
agentiefe bearbeitet - den Betrachtungsgegenstand dar. Dabei fällt auf, dass die Umsetzung
von Maßnahmen in die Realität im Vergleich zur Umsetzung in verbindliche Planungen
(z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) weniger analysiert werden22. Nur die Unter-
suchung vonWERKING-RADTKE (1996) geht diesem Aspekt ausführlich nach.

Die mit einer Landschaftsplanung intendierten Wirkungen - dabei werden nur Ausschnitte
aus dem theoretisch breiten Wirkungsspektrum der Landschaftsplanung ins Auge gefasst -
bilden in wenigen Arbeiten den Gegenstand der Untersuchung23.

Obwohl schon Ende der siebziger Jahre der Einfluss von Bürgerinitiativen auf die Pla-
nung bzw. die Umweltpolitk untersucht wurde24, so findet doch erst in letzter Zeit der
Planungs- und Umsetzungsprozess, speziell der örtlichen Landschaftsplanung, bei der Eva-
luation mehr Berücksichtigung25.

Systematisierung der Evaluationsansätze

Wenn im Folgenden der Versuch unternommen wird, die vorgefundenen Evaluationsansätze
in der Landschaftsplanung den in Kap.2.2 beschriebenen Zielsetzungen und definierten
spezifizierten Formen von Evaluationen zuzuordnen, muss einschränkend gesagt werden,
dass diese Zuordnung nur annäherungsweise geschehen kann. Denn in den analysierten
Arbeiten wird selten das Vokabular der Evaluationsforschung verwendet, und falls doch,
dann häufig ohne die Begriffe zu erläutern bzw. definitorisch voneinander abzugrenzen.

Ausgehend von den unterschiedlichen Zielsetzungen einer Evaluation können die meisten
Arbeiten dem Evaluationsansatz „Ergebnisse beurteilen“ zugerechnet werden. Der über-
wiegende Teil der untersuchten Arbeiten setzt mit der Evaluation ex-post an. Nachdem
Landschafts(rahmen)pläne erstellt, integriert und/oder umgesetzt sind, werden in Abhän-
gigkeit vom Untersuchungsziel die Inhalte, die Umsetzung, der Prozess oder die Rahmen-
bedingungen beurteilt.

Wenige Arbeiten können dem Ansatz „prozessbegleitend Ergebnisse beurteilen“ zugeord-
net werden, da sie im Planungs- und Umsetzungsprozess der Landschaftsplanung ansetzen.
In der Untersuchung vonOPPERMANN ET AL. (1997) werden mittels Quereinstieg in den
20Vgl. K IEMSTEDT ET AL. (1993); FINKE ET AL . (1993) untersuchen den Landschaftsrahmenplan als eine
Voraussetzung für „ökologische Inhalte in Regionalplänen“. Er bildet keinen eigenständigen
Untersuchungsgegenstand.
21Vgl. BONGARTZ (1988); APPEL& POHL (1996); L INDEMANN & SEMLER (1991).
22Vgl. DRESSLER(1988); K IEMSTEDT ET AL. (1999); OPPERMANN ET AL. (1997).
23Vgl. BARTELHEIMER & COPAK (1989); GRUEHN & K ENNEWEG(1998) K IEMSTEDT ET AL. (1999);
OPPERMANN ET AL. (1997).
24Vgl. ANDRITZKY (1978); WINKELBRANDT (1978)
25Vgl. u.a.BISCHOFF& H ÜCHTKER (1995); BÖTTCHER& H ÜRTER (1997); K IEMSTEDT ET AL. (1999);
OPPERMANN ET AL. (1997); WEHNER (1996).
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laufenden Prozess die bis dahin erzielten Ergebnisse eines E+E-Vorhabens unter Berück-
sichtigung der z.T. veränderten Rahmenbedingungen beurteilt und Vorschläge für den wei-
teren Verlauf unterbreitet. In der Studie vonBISCHOFF& H ÜCHTKER (1995) wird hinge-
gen durch Werkstattgespräche zu einzelnen Schwerpunkten des Landschaftsplans ein Um-
setzungsprozess mit den Beteiligten & Betroffenen initiiert und prozessbegleitend evaluiert.
In ein laufendes Aufstellungsverfahren für einen Landschaftsplan unterbreitenBÖTTCHER

& H ÜRTER (1997) ihre Vorschläge für den Verlauf des weiteren Verfahrens unter besonde-
rer Berücksichtigung von Kommunikation und Kooperation, die später ausgewertet werden.

Unter dem Betrachtungsaspekt der spezifizierten Formen von Evaluationen können mehrere
der betrachteten Untersuchungen in der Landschaftsplanung den Vollzugsanalysen bzw. -
kontrollen und teilweise auch den Zielerreichungsanalysen bzw -kontrollen zugeordnet
werden. Inhaltlich beziehen sich diese Evaluationsansätze vorwiegend auf die Untersu-
chung der Integration in die Bauleitpläne und/oder der Umsetzung in die Realität26. Mit der
Verwendung des Begriffs „Analysen“ soll verdeutlicht werden, dass in den Untersuchungen
Bewertungen vorgenommen werden, die sich nicht eindeutig auf vorab formulierte Ziele
oder Bewertungskriterien zurückführen lassen27. Diese Untersuchungen können auch nicht
als „zielfreie Evaluationen“ bezeichnet werden, da sie nicht von der expliziten Zielsetzung
ausgehen, umfassend die vorzufindenden Effekte zu analysieren und zu bewerten.

Wirkungsanalysen bilden bei den betrachteten Evaluationsansätzen eher eine Ausnahme.
Wirkungskontrollen in dem in Kap.2.2beschriebenen Verständnis liegen mit der Ausnah-
me vonOPPERMANN ET AL. (1997), die annähernd eine Wirkungskontrolle von Biotop-
vernetzungsmaßnahmen unternommen haben, nicht vor.

Darüber hinaus werden für die Landschaftsplanung begrifflich neue Formen gebildet, um
die unterschiedlichen vorgenommenen Evaluationsansätze besser fassen zu können. In
zahlreichen Untersuchungen liegt der Schwerpunkt auf der Analyse und Bewertung des
(Landschafts(rahmen)-, Grünordnungs-)Plans bzw. wird eine Planbewertung als Vorausset-
zung für weitere Evaluationsschritte vorgenommen28. Dies wird als „Planbewertung“ be-
zeichnet. Die Betrachtung des Ablaufs eines Landschaftsplanungsverfahrens wird in meh-
reren Untersuchungen vorgenommen („Prozessanalyse“). Dabei kann es sich sowohl um
die Analyse und Bewertung der aus einem Prozess entstandenen Wirkungen29, als auch um
die Analyse des Prozesses im Allgemeinen handeln30. Zudem können einige Untersuchun-
gen als „Kontextanalysen“ bezeichnet werden, bei denen die (Rahmen)bedingungen mit
betrachtet werden, aber nicht den alleinigen Untersuchungsgegenstand bilden31.

Generell ist festzustellen, dass in der überwiegenden Anzahl der analysierten Studien meh-
rere Evaluationsformen miteinander kombiniert und angewandt werden. In wenigen Arbei-
ten ist nur eine Evaluationsform vertreten.
26Vgl. u.a.K IEMSTEDT ET AL. (1999); APPEL& POHL (1996); KLINGER (1990); ZIETZ (1991).
27Vgl. auch Kap.2.2
28Vgl. u.a.BARTELHEIMER & COPAK (1989); DRESSLER(1988); K IEMSTEDT ET AL. (1993); MÜLLER &
MÜLLER (1984).
29Vgl. u.a.K IEMSTEDT ET AL. (1999); OPPERMANN ET AL. (1997).
30Vgl. u.a.PROGNOSAG (1990); BÜRO FÜRLANDSCHAFTSPLANUNG(BFL) M ÜHLINGHAUS (1992);
KUHN (1990); WEHNER (1996).
31Vgl. u.a.DRESSLER(1988); HELLMANN & POST (1985); PIETRULA (1991).
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Methodisches Vorgehen

In den erörterten Arbeiten werden wiederholt als Untersuchungsdesign Fallstudien gewählt,
in denen in unterschiedlicher Intensität und in Abhängigkeit vom Ziel der Arbeit
Planinhalts- und Dokumentenanalyse, teilweise auch Erhebungen vor Ort32 und besonders
Befragungen als Untersuchungstechniken eingesetzt werden33. In nur wenigen Fallstudien
erfolgt die Informationserhebung ausschließlich durch eine einzige Untersuchungstechnik,
beispielsweise in der Arbeit vonBÖTTCHER& H ÜRTER (1997), bei der, um den Planungs-
prozess zu erfassen, verschiedene Typen der Befragung34 durchgeführt werden35.

Neben der Fallstudie als Untersuchungsdesign bilden entweder ausschließlich Erhebungen
vor Ort36, Befragungen37 oder ein ausführliches Dokumentenstudium die gewählte Unter-
suchungsart38. Ohne den Charakter von Fallstudien zu haben, verfolgen einige Arbeiten als
Untersuchungsstrategie eine Kombination von Plananalysen sowie Befragungen, teilweise
ergänzt um Dokumentenanalysen, in denen Stellungnahmen von Behörden u.ä. ausgewer-
tet werden39. In den Studien vonPROGNOSAG (1990) undSTICH ET AL . (1986) werden
Befragungen als Ergänzung zu einem breit angelegten Literaturstudium angewandt, um
die aufgrund von Fachliteratur und aus rechtlicher Sicht erarbeiteten Positionen durch Be-
fragungen zu ergänzen und zu illustrieren. In der Arbeit vonGRUEHN & K ENNEWEG

(1998) wird als einzige Arbeit eine bundesweite Untersuchung durchgeführt, die mittels in-
ferenzstatistischer Methoden die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Land-
schaftspflege in der Flächennutzungsplanung untersucht und die Beziehung zu vorab defi-
nierten Einflussfaktoren zu bestimmen sucht.

Wirkungsbezogene Untersuchungen mit den in Kap.2.4 vorgestellten Untersuchungsme-
thoden finden sich mit Ausnahme der schon erwähnten Kontrolle von Biotopvernetzungs-
maßnahmen mittels einer Vorher-Nachher-Untersuchung in den Evaluationsansätzen der
Landschaftsplanung nicht wieder.
32Vgl. v.a. WERKING-RADTKE (1996)
33Vgl. u.a.BARTELHEIMER & COPAK (1989); K IEMSTEDT ET AL. (1993); K IEMSTEDT ET AL. (1999);
OPPERMANN ET AL. (1997); KLINGER (1990).
34NachATTESLANDER (1995, S. 159) können die folgenden Typen der Befragung nach
Kommunikationsform und -art unterschieden werden: wenig-strukturiert/mündlich (Typ1: informelles
Gespräch, Experteninterviews, Gruppendiskussion); wenig strukturiert/schriftlich (Typ 2: informelle
Anfrage bei Zielgruppen); teilstrukturiert/mündlich (Typ 3: Leitfadengespräch, Intensivinterview, Gruppen-,
Expertenbefragung); teilstrukturiert/schriftlich( Typ 4: Expertenbefragung); stark strukturiert/mündlich (Typ
5: Einzelinterview, telef. Befragung, Gruppenbefragung, Panelbefragung); stark strukturiert/schriftlich (Typ
6: postalische Befragung, persönl. Verteilung u. Abholung, gemeinsames Ausfüllen von Fragebogen,
Panelbefragung), stark strukturiert/mündlich u. schriftl. kombiniert (Typ 7: telef. Ankündigung des Versands
von Fragebogen, Versand oder Überbringung der schriftlichen Fragebogen, telef. Kontrolle, evtl. telef.
Ergänzungsbefragung).
35In der genannten Arbeit werden sowohl schriftliche (stark strukturiert) als auch mündliche Befragungen
(teilstrukturiert; Einzelinterviews und Gruppendiskussion) durchgeführt.
36Vgl. WERKING-RADTKE (1996)
37Vgl. WINKELBRANDT & GEISSLER(1989); BÜRO FÜRLANDSCHAFTSPLANUNG(BFL)
MÜHLINGHAUS (1992); HELLMANN & POST (1985).
38Vgl. KAISER & N EUMEYER (1980).
39Vgl. u.a.APPEL& POHL (1996); L INDEMANN & SEMLER (1991).
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Bewertung / Erfolgsmaßstäbe

Ausgewiesene Bewertungsverfahren bzw. -methoden kommen in den betrachteten Evalua-
tionsstudien bis auf die Arbeit vonGRUEHN & K ENNEWEG(1998) nicht zur Anwendung.
Der überwiegende Teil der Arbeiten nimmt eine argumentative Bewertung vor, wobei die
Bewertungsmaßstäbe selten explizit genannt oder für alle Untersuchungsschritte offen ge-
legt werden. In einigen Arbeiten werden Anforderungsprofile oder Fragenkataloge z.B. für
die Beurteilung von Plänen erarbeitet, ohne den Ableitungszusammenhang transparent zu
gestalten40. In den Studien, in denen Kriterien für die Bewertung genannt werden, ist mehr-
fach zu bemerken, dass die Kriterien zu wenig erläutert sowie die Begründungen für ihre
Auswahl zu wenig offen gelegt werden, so dass sie nicht immer nachvollziehbar sind. Zum
Teil werden grundsätzliche Positionen, die eine Kombination aus den rechtlichen Erfor-
dernissen und den Ansprüchen der Fachdisziplin bilden - ohne sie genauer voneinander zu
trennen -, zum Verständnis der (örtlichen) Landschaftsplanung dargelegt, die „irgendwie“
den Hintergrund für die Bewertung abgeben, aber in ihrer Funktion nicht transparent genug
offen gelegt werden.

Die teilweise in der „grauen“ Literatur vorgenommenen Bewertungen mittels verschiedener
Skalen41 haben neben den eben schon erwähnten Problemen das Manko, dass die einzelnen
Skalenwerte (z.B. „sehr gut“ (+2) bis „sehr schlecht“ (-2)) nicht definiert werden und auch
hier die Voraussetzungen für eine nachvollziehbare Überprüfung nicht gegeben sind.

3.2 Diskussion der dargestellten Evaluationsansätze

Evaluation in der Landschaftsplanung ist kein Thema

Untersuchungen, die sich explizit mit Evaluationen beschäftigen und mit Hilfe der einschlä-
gigen Fachtermini das eigene Vorgehen reflektieren, finden sich kaum in der veröffentlich-
ten Literatur42. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass sich zwar mit dem Instrument (örtli-
che) Landschaftsplanung auseinandergesetzt wird und Untersuchungen hinsichtlich seiner
Stärken und Schwächen vorgenommen werden, um darauf aufbauend Empfehlungen zur
Weiterentwicklung abgeben zu können. Diese Untersuchungsansätze werden aber isoliert
durchgeführt, ohne dabei das erprobte Instrumentarium der Evaluationsforschung zu nut-
zen. Eher erweckt es den Anschein, dass die gewachsene Tradition der Evaluationsfor-
schung, v.a. in den Sozial- und Erziehungswissenschaften, nicht registriert oder vielleicht
bewusst ignoriert wird. Die Tatsache, dass es nur wenige Diplomarbeiten zu diesem Thema
gibt, legt nahe, dass es nur von einer kleinen Außenseitergruppe wahrgenommen wird, die
erste zaghafte Gehversuche unternimmt.
40Vgl. u.a.BARTELHEIMER & COPAK (1989); KAISER & N EUMEYER (1980); K IEMSTEDT ET AL. (1999).
41Vgl. LASCHKOLNIG (1990); PIETRULA (1991); SCHRAMM (1990).
42Vgl. BARTELHEIMER & COPAK (1989); GRUEHN & K ENNEWEG(1998); K IEMSTEDT ET AL. (1999);
OPPERMANN ET AL. (1997); WERKING-RADTKE (1996). Innerhalb der sogenannten grauen Literatur
beschäftigt sich die Arbeit vonZIETZ (1991) mit den Grundlagen der Evaluationsforschung und die Arbeit
von WULFF (1999) gibt einen guten Überblick über das Evaluationsthema.
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Die scheinbare Nichtregistrierung einer theoretisch ausgearbeiteten und praktischen For-
schungsrichtung macht sich auch in der Begriffsverwendung bemerkbar. In nur wenigen
Arbeiten werden die benutzen Begriffe erläutert, während in den anderen Untersuchungen
zwar die Begriffe „Erfolgskontrolle“, „Evaluierung“ oder auch „Wirksamkeitsüberprüfung
bzw. -kontrolle“ genannt werden, allerdings ohne sie zu definieren.43 In der Konsequenz
ergibt sich daraus, dass Untersuchungen mit dem Anspruch einer Erfolgskontrolle oder
einer Wirksamkeitskontrolle44 durchgeführt werden, ihre Grundlagen aber nicht dargelegt
werden. Ausnahmen bilden beispielsweise die Arbeiten vonK IEMSTEDT ET AL. (1999),
OPPERMANN ET AL. (1997), WERKING-RADTKE (1996) und ZIETZ (1991), ohne dass
damit die Aussage verbunden ist, in den genannten Arbeiten wäre eine ausführliche Grund-
legung der Thematik enthalten.

Dass Evaluationen kein in der Landschaftsplanung etabliertes Thema darstellen, ist auch
daran ablesbar, dass bisher fast keine Untersuchungen zu prozessbegleitenden oder zu ex-
ante Evaluationen vorliegen. Prozessbegleitende Evaluationen können eine gute Vorausset-
zung für ex-post Evaluationen bilden und gerade die Zielsetzung, eine ex-ante Evaluation
durchzuführen, würde dokumentieren, dass der Stellenwert dieses Themas erkannt wird.
Im Rahmen einer ex-ante Evaluation muss sich schon zu Beginn einer Planung mit ihren
Ergebnissen und ggf. auftretenden Störfaktoren auseinander gesetzt werden, um dadurch
Fehler im Vorhinein erkennen und möglichst vermeiden zu können.45

Potenziale von Evaluationen werden nicht erkannt

Die im vorherigen Kapitel genannten Zielsetzungen von Evaluationsansätzen in der (ört-
lichen) Landschaftsplanung wie etwa das Aufdecken von inhaltlichen Defiziten der Land-
schaftspläne oder in deren Umsetzung in die Praxis weisen darauf hin, dass ein in der Li-
teratur des Öfteren genannter anwendungsorientierter Zweck von Evaluationen, nämlich
die Entscheidungsvorbereitung, nicht genutzt wird. In der (örtlichen) Landschaftsplanung
haben Evaluationen eher die Funktion einer „Selbstbetrachtung“, dienen zur Verbesserung
des Instrumentariums oder sollen Vorschläge für zukünftige Planungen entwickeln helfen.
Evaluationen auch dafür einzusetzen, dass aufgrund ihrer Ergebnisse Entscheidungen - ent-
weder planungsprozessbegleitend oder ex-post - getroffen werden, findet keine Beachtung.
Beispielsweise hätte die Entscheidung in Bayern, die Förderung von Landschaftsplänen
einzustellen, fundierter aufgrund einer vergleichenden Evaluation erfolgen können. Mit
dem fehlenden Einsatz von prozessbegleitenden Evaluationen wird die Möglichkeit ver-
tan, Kenntnisse über den Planungsprozess zu gewinnen (z.B. über den Ablauf von Kom-
munikation zwischen Beteiligten und Betroffenen) oder im Verfahren Interventionen zu
erproben, deren Ergebnisse innerhalb des Prozesses rückgekoppelt werden können. Das
Nichterkennen bzw. Nichtnutzen dieser Möglichkeiten von Evaluationen kann als ein Indiz
gesehen werden, dass der Stellenwert dieses Instruments im Bewusstsein der Fachöffent-
lichkeit nicht besonders groß ist und wenig Interesse daran besteht, Evaluationsansätze in
43Dieses Begriffswirwarr stellt sich noch stärker bei den Evaluationsansätzen im Arten- und Biotopschutz
dar, vgl.BLAB ET AL . (1994).
44Vgl. GRUEHN & K ENNEWEG(1998).
45Die Relevanz von ex-ante Evaluationen zeigt sich beispielsweise auch darin, dass die Europäische
Kommission (Strukturfonds) ein Papier zur „Ex-ante Bewertung der Ziel-1- und 2-Interventionen in den
Jahren 2000-2006” (Strukturprogramme) vorgelegt hat.
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das „tagtägliche Geschäft“ einzubinden. Über die Gründe soll an dieser Stelle nicht disku-
tiert werden.

Umfassende Evaluationen sind zur Zeit nicht zweckmäßig

„Umfassende“ Evaluationen in dem Sinne, dass sowohl das Planwerk als auch die Integra-
tion in andere verbindliche Planungen sowie die Umsetzung in die Realität unter Erfassung
der im Planungsprozess entstandenen Effekte betrachtet werden, liegen bisher kaum vor.
In der Arbeit vonK IEMSTEDT ET AL. (1999) wird der Versuch einer solchen umfassenden
Evaluation unternommen, doch bleibt diese Arbeit dabei stehen, verschiedene Aspekte der
örtlichen Landschaftsplanung zu untersuchen, ohne sie in Beziehung zueinander zu setzen.
Unbeantwortet bleibt beipielsweise die Frage, ob die Integration landschaftsplanerischer
Aussagen auf die Qualität des Landschaftsplans zurückzuführen und/oder durch das Ver-
halten der beteiligten Akteure bedingt ist. Dass dies auch nicht das Ziel der Arbeit war,
weist gleichzeitig auf ein anderes Problem hin: Wirkungsanalysen bilden in den wenigsten
Fällen die gewählte Untersuchungsstratgie; Wirkungskontrollen wurden in den betrachteten
Untersuchungen bis jetzt nicht durchgeführt.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es zu wenige Arbeiten gibt, welche Maßnahmen zum
Gegenstand haben, die über Veränderungen im biotischen Bereich hinaus gehen. Die mei-
sten Untersuchungen bleiben auf der Stufe der Betrachtung bzw. Überprüfung der Umset-
zung - entweder in andere planerische Instrumente oder in die Realität - stehen.

Bewertungs- bzw. Erfolgsmaßstäbe sind zu wenig offen gelegt

Von den betrachteten Studien entspricht keine dem vonBECHMANN (1991) geforderten
Vorgehen für Bewertungen, bei dem die Verknüpfung von Sachinformationen (beispiels-
weise die Art der in den Flächennutzungsplan übernommen landschaftsplanerischen Aus-
sagen) und Wertmaßstäben (beispielsweise Darlegung des Stellenwerts der Landschaftspla-
nung für die vorbereitende Bauleitplanung aufgrund rechtlicher Normierungen) zu einem
Werturteil erfolgen soll46. Sach- und Wertebenen werden miteinander vermischt bzw. gehen
konturlos ineinander über. Bei der Analyse der Studien hinsichtlich dieses Aspekts ist es
teilweise schwierig, herauszubekommen, woran sich die Bewertung orientiert und wie sich
beispielsweise die Darstellung des Aufgabenspektrums der (örtlichen) Landschaftsplanung
zu der Interpretation und Bewertung der vorgefundenen Befunde verhält. Meistens bleibt es
der eigenen Interpretation überlassen, den Ableitungszusammenhang zwischen den „theo-
retischen“ Darstellungen und der Bewertung herzustellen. In den Studien, in denen zur Be-
wertung Kriterien herangezogen werden, ist deren Herleitung nicht immer nachvollziehbar
und zu wenig offen gelegt. Darüber hinaus fehlt die Differenzierung zwischen dem gesetz-
lichen Auftrag der Landschaftsplanung und den Anforderungen der Fachwissenschaft. Eine
solche Unterscheidung ist notwendig, da durch das Vermischen beider Anforderungen nicht
mehr auseinander gehalten werden kann, was gesellschaftlich geronnener Konsens in Form
von Gesetzen ist (normative Basis) und was auf die - zum Teil auch in die Zukunft weisen-
46BECHMANN (1991, S. 91) erläutert dazu: „D.h., ein Bewertungsverfahren hat die Aufgabe, das
Wertsystem des Wert-Subjektes und das Modell des Wertträgers miteinander zu verknüpfen. Das Produkt
dieser Verknüpfung sind Werturteile über den Wertträger“.
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den - Vorstellungen der Fachleute aus Praxis, Verwaltung und Wissenschaft zurückzuführen
ist (Leitbilder, Idealvorstellungen).

Ein weiteres Problem besteht darin, dass zu wenig transparent gemacht wird, wie die
Auswahl der zur Überprüfung herangezogenen landschaftsplanerischen Aussagen erfolgt.
Denn nur in wenigen Arbeiten, welche die Umsetzung landschaftsplanerischer Aussagen in
verbindliche Instrumente oder vor Ort erörtern, wird die Gesamtheit der Aussagen behan-
delt. Es stellt sich in den Fällen, in denen nicht alle Ziele und davon abgeleiteten Maßnah-
men betrachtet werden, die Frage, ob für die Auswahl Kriterien zur Verfügung standen oder
ob die zu untersuchenden Aussagen nur zufällig ausgewählt bzw. von den Befragten zufäl-
lig benannt wurden. Dies impliziert eine Vorauswahl und damit eine indirekte Bewertung,
die kaum zu umgehen ist - vor allem nicht, wenn Befragungen als Untersuchungstechnik
eingesetzt werden -, dennoch sollte auf diesen Sachverhalt in den entsprechenden Studien
eingegangen werden.

Die hier vorgenommene Einschätzung ist nicht nur ein Problem von Evaluationsstudien,
sondern findet sich wiederholt auch in anderen Gutachten und Forschungsarbeiten mit an-
deren Themenstellungen wieder.

Anforderungen an Evaluationen werden unzureichend erfüllt

Die in Kap.2.7dargelegten Anforderungen an Evaluationen werden von den Evaluations-
ansätzen in der örtlichen Landschaftsplanung nicht im umfassenden Sinne erfüllt. Eine
Hauptursache liegt darin, dass viele der betrachteten Studien nicht mit dem ausgewiesenen
Anspruch einer Evaluation angetreten sind. So findet beispielsweise keine Bestimmung der
verschiedenen Interessenlagen der an der Evaluation Beteiligten und der von ihren Ergeb-
nissen Betroffenen statt. Der Untersuchungsgegenstand wird - soweit er eindeutig abge-
grenzt ist - nicht genügend im Hinblick auf seinen Zweck dargestellt. Die Untersuchungen
sollen vorwiegend zur Qualifizierung der (örtlichen) Landschaftsplanung dienen, aber es
bleibt unklar, an wen sich die Vorschläge richten bzw. wer sie umsetzen soll.

Bei der konkreten Zielformulierung und der Operationalisierung der (Planungs/ Projekt)-
wirkungen weisen die Evaluationsansätze in der Landschaftsplanung Mängel auf. Dies
kann zum einen dadurch bedingt sein, dass Überlegungen in diese Richtung nicht unter-
nommen wurden, oder - was wahrscheinlicher ist - dass in den herangezogenen Planungen
keine eindeutigen Ziele definiert wurden. Somit kann es auch nicht zu einer Operationali-
sierung der intendierten Effekte kommen, die einer Überprüfung zugänglich sind. Als eine
Schwäche ist den analysierten Arbeiten sicherlich anzulasten, dass sie auf dieses Problem
zu wenig aufmerksam machen oder überprüfen, ob die untersuchten Landschaftsplanungen
überhaupt evaluierbar seien. Zu diesem Zweck wären bestimmte vorausgehende Untersu-
chungsschritte erforderlich gewesen, z.B. wie die Bestimmung der konkreten Ziele oder die
Beantwortung der Frage, wie die Operationalisierung der Planungsziele bzw. -wirkungen
ex-post vorgenommen werden kann, um auf diese Weise die Voraussetzungen für die Eva-
luierbarkeit der Studien zu schaffen.

Die damit in enger Verbindung stehende Anforderung, Erfolgs- und Bewertungsmaßstäbe
zu definieren, wird, wie in dem vorherigen Kapitel dargestellt, unzureichend erfüllt. Ob-
wohl der Begriff „Erfolgskontrolle“ in den betrachteten Arbeiten gebraucht wird, ist nicht
eindeutig erkennbar, inwieweit es sich nun um einen Erfolg bzw. Misserfolg der (örtli-
chen) Landschaftsplanung handelt. Bewertungen werden vorgenommen, aber das ihnen zu
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Grunde liegende Wertsystem wird nur in einigen Arbeiten ausreichend offen gelegt und die
teilweise zur Bewertung herangezogenen Kriterien lassen mehrmals den Begründungszu-
sammenhang vermissen.

Diese Kritik führt gleich zu der Frage nach der Erfüllung der sog. wissenschaftlichen Güte-
kriterien. Bedingt durch den häufig gewählten Fallstudienansatz sind die für die quantitati-
ve Forschung heranzuziehenden Kriterien wie „Validität“, „Reliabilität“ und „Objektivität“
nicht in dem in Kap.2.7 definierten Sinn verwendbar. Stattdessen erfolgt die Diskussion
anhand der vonGUBA & L INCOL (1990) aufgestellten’Parallelkriterien’ „Glaubwürdig-
keit und Übertragbarkeit“, „Verlässlichkeit“ sowie „Bestätigbarkeit“. Hierbei besteht das
Problem, dass diese Kriterien nicht ohne Weiteres auf die analysierten Arbeiten anwendbar
sind. Die landschaftsplanerischen Evaluationsstudien können zwar vorwiegend der quali-
tativen oder interpretativen Untersuchungsstrategie zugeordnet werden, jedoch gehen sie
(noch) nicht so weit, dass die Konstruktion der Wirklichkeit der Beteiligten & Betroffe-
nen mit für die Bestimmung des Werthintergrunds herangezogen wird. Zumindest ist das
Parallelkriterium „Glaubwürdigkeit“ statt „interne Validität“ für die betrachteten Arbeiten
nicht anwendbar. Bezüglich des Kriteriums der „Übertragbarkeit“ kann konstatiert werden,
dass in mehreren Studien die Darstellung der Untersuchung hätte umfangreicher erfolgen
können, um diesem Kriterium gerecht zu werden. Unabhängig von der Frage, ob eine
Arbeit dem rationalistischen oder dem naturalistischen Paradigma zuzuordnen ist, sollte ei-
ne Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen und vorgenommenen Bewertungen
gewährleistet sein. An anderen Stellen wurde schon darauf verwiesen, dass diese Anforde-
rung nicht durchgängig berücksichtigt wird. Das Kriterium „Bestätigbarkeit“ wird nicht in
allen Arbeiten erfüllt, da insbesondere die Transparenz der verwendeten Daten und Infor-
mationen nicht immer umfassend gewährleistet ist; beispielsweise werden die Fragen oder
die Ergebnisse der Interviews zu wenig dokumentiert.

Die mangelnde Erfüllung der wissenschaftlichen Qualitätskriterien wird auch vonGRUEHN

& K ENNEWEG(1998, S. 154) angemerkt. Dieser Kritik ist insoweit zuzustimmen, dass die
bis jetzt vorliegenden Untersuchungen den Güteanforderungen nicht genügen. Dieses ist
kein erkenntnistheoretisches Problem47 oder eines der qualitativen oder quantitativen For-
schung, sondern eher ein Problem des soliden methodischen Vorgehens. In den analysier-
ten Arbeiten besteht in erster Linie ein Problem der unzureichenden Zielexplikation und
des Nicht-Benennens des Bewertungshintergrunds (woran soll sich die Bewertung orientie-
ren, welche Kriterien werden für die Beurteilung herangezogen, wovon sind sie ableitbar?).
Diesen Mangel zum Ausgangspunkt einer erkenntnistheoretischen Auseinandersetzung zu
machen, führt an dem eigentlichen Problem vorbei.

Die Anforderung nach dem „adäquaten Untersuchungsdesign“ oder nach der „Praktikabi-
lität“ der Evaluation bildet kein sinnvolles Kriterium, da eine überwiegende Anzahl der
betrachteten Studien Diplomarbeiten und Gutachten sind, die nicht in erster Linie auf ent-
sprechende Verwertungsinteressen hin erarbeitet worden sind und für die in der Regel ein
begrenzter Zeitrahmen zur Verfügung stand. An anderer Stelle wurde schon erwähnt, dass
sich die Studien zu wenig mit den Grundlagen der Evaluationsforschung auseinander ge-
setzt haben. Aus diesem Grunde ist nicht zu beurteilen, ob für manche Arbeiten ein anderes
47IndemGRUEHN (1999, S. 62) sein methodisches Vorgehen vom qualitativen und/oder hermeneutischen
Ansatz abgrenzt, führt er im Grunde eine erkenntnistheoretische Auseinandersetzung, ohne dies
ausdrücklich zu erwähnen oder zu reflektieren .
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Untersuchungsdesign besser gewesen wäre. Vielmehr wäre es bei mehreren Evaluations-
studien hilfreich gewesen, die einzelnen Untersuchungsschritte und die Bewertungsgrund-
lagen nachvollziehbarer darzulegen.

Da die bisher vorliegenden Evaluationsansätze kaum darauf ausgerichtet sind, als Grund-
lage für Entscheidungen herangezogen zu werden, ist die Anforderung „Überprüfung der
Implementation“ zur Zeit nicht von großer Relevanz. Dennoch lassen einige Studien den
Eindruck entstehen, dass aufgrund der unzureichenden Zielkonkretisierung durch die Land-
schaftsplanung eine Überprüfung der Implementation zu Evaluationszwecken mit Schwie-
rigkeiten verbunden wäre. Die in diesem Zusammenhang stehende Anforderung nach ’ziel-
gruppenspezifischer Informationsaufbereitung und -weitergabe’ ist ebenfalls zur Zeit nicht
zu beurteilen, da für die durchgeführten Evaluationen die Betrachtung der Implementation
nicht so sehr unter dem Blickwinkel der Ergebnisorientierung erfolgt. Es wird zu wenig
darüber reflektiert – und dies ist ein Indikator für das geringe Augenmerk, das auf die
Implementation gelenkt wird – wie wichtig die Implementation für die in der Planung in-
tendierten Effekte ist. Zudem wird unzureichend erörtert, welche Faktoren maßgeblich für
eine überhaupt stattfindende Implementation verantwortlich sind.

Aufgrund des Standes der Evaluationsforschung in der Landschaftsplanung ist die Anfor-
derung nach Synchronisation von Planung und Evaluation eine in die Zukunft gerichtete
Forderung, die zurzeit von den untersuchten Evaluationsansätzen nicht erfüllt werden kann.

3.3 Zwischenfazit: Anforderungen an die Evaluation in
der örtlichen Landschaftsplanung

Bevor vor dem Hintergrund der Darstellung und Diskussion bisheriger Evaluationsansät-
ze in der (örtlichen) Landschaftsplanung allgemeine Anforderungen für Evaluationen auf
diesem Gebiet abgeleitet werden, sollen zunächst auch die Ansprüche an Evaluationen aus
Sicht der Fachleute berücksichtigt werden. Mangels aktuellerer Quellen muss dazu auf die
folgende, mehr als zehn Jahre alte Aufstellung von Anforderungen zurückgegriffen werden,
nach der Evaluationen Folgendes leisten sollten:

A. „Entwicklung eines landschaftsplanungs-bezogenen Zielsystems ....

B. Eingrenzung der Leistungsfähigkeit des „Systems“ Landschaftsplanung gegenüber
sonstigen politischen, finanziellen und administrativen Rahmenbedingungen.

C. Eingrenzung des „Systems“ Landschaftsplanung gegenüber der Wirkung sonstiger
naturschutzrechtlicher Instrumente im Raum; d.h., um den Einfluß der anderen Wir-
kungen identifizieren zu können, müssen Vergleichsfälle mit und ohne Landschafts-
planung herangezogen werden.

D. Lückenlose Dokumentation und Erläuterung der einzelnen Arbeitsschritte und
-ergebnisse während des Planungsprozesses hinsichtlich der eingesetzten Planungs-
mittel ... .

E. Dokumentation der Transmission der Landschaftsplanung in die räumliche Gesamt-
planung (je nach landesrechtlicher Verbindlichkeit) ... .
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F. Nachvollziehbarkeit von Maßnahmen, die ggf. durch andere Planungsträger vollzo-
gen werden.

G. Vergleichbarkeit des Zustandes vor Planungsbeginn und Planungsvollzug (ggf. meh-
rere horizontale und vertikale Gliederungen).

H. Bewertungsmöglichkeit der unterschiedlichen Zustände auf der Basis naturwissen-
schaftlicher Wirkungsforschung mit methodischen Hilfen (wie Analogieschluß,
Delphi-Verfahren etc.) an Indikatoren des Zielsystems von A.“48

Aus theoretischer Sicht kann allen diesen Anforderungen nur zugestimmt werden. Doch
weisen sie auf eine Diskrepanz zwischen den Anforderungen und den fehlenden Voraus-
setzungen zur Evaluation der örtlichen Landschaftsplanung hin. Beispielsweise wird der
Versuch, das „System Landschaftsplanung“ gegenüber den Wirkungen anderer umweltori-
entierter Instrumente abzugrenzen, mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein, da es
kaum möglich sein wird, Vergleichsfälle mit und ohne Landschaftsplanung heranzuziehen.
In der Realität werden die Bedingungen, die zur Umsetzung dieser Anforderung notwendig
sind, höchstwahrscheinlich nicht herzustellen sein. Selten besitzen zwei Gemeinden die
gleichen Ausgangsbedingungen, und noch seltener wird gleichzeitig die Situation vorzu-
finden sein, dass eine der Gemeinden mit der Aufstellung eines Landschaftsplans beginnen
will und die andere nicht.

Da diese Anforderungen im Kontext der allgemeinen Evaluationsdiskussion in der räum-
lichen Planung, vor allem Mitte der achtziger Jahre49 formuliert wurden, kann konstatiert
werden, dass die beiden Autoren die mit ihren Anforderungen verbundenen Probleme zu
wenig thematisieren, beispielsweise dergestalt, dass die von ihnen geforderten Aspekte ei-
gentlich nur unter Laborbedingungen, also als „echtes“ Experiment, zu bewältigen sind.

Von daher können die vonSCHOLICH & W INKELBRANDT (1988) formulierten Anforde-
rungen nur bedingt für das Zwischenfazit herangezogen werden.

Die im Folgenden vorgestellten Anforderungen beziehen sich auf verschiedene Ebenen
bzw. unterschiedliche Adressaten. So gibt es Anforderungen, die sich an die Disziplin
„Landschaftsplanung“ insgesamt richten, und solche, die an die jeweilige Evaluationsstu-
die zu stellen sind.

Der bisherige theoretische und methodische Stand von Evaluationsansätzen in der (ört-
lichen) Landschaftsplanung macht deutlich, dass es keine ausgewiesene Evaluationsfor-
schung in dieser Disziplin gibt und dass die Auseinandersetzung mit dieser Thematik erst
am Anfang steht. Wenn es zu einer ernsthaften Beschäftigung mit einer anwendungsorien-
tierten Entwicklung von auf die Landschaftsplanung bezogenen Evaluationsansätzen kom-
men soll, müssen mehr Projekte bzw. Forschungsvorhaben zu diesem speziellen Thema in
Angriff genommen werden. An die Disziplin richtet sich die Anforderung, einen stärkeren
Bezug als bisher zur Evaluationsforschung herzustellen.

Begründet durch die dargestellte Situation sollten sich Evaluationsstudien auf einzelne
Aspekte der Landschaftsplanung, beispielsweise die Integration in die Bauleitplanung und
die Umsetzung von Maßnahmen in die Realität konzentrieren. Dadurch können wichtige
48SCHOLICH & W INKELBRANDT (1988, S. 34f.)
49Vgl. u.a.AK ARL (1984); HÜBLER (1984a); K ITTELMANN & H ÜBLER (1984).
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Erfahrungen gesammelt werden. Darauf aufbauend könnte es mittels einer inkrementa-
listischen Vorgehensweise zu einer Fortentwicklung des methodischen Instrumentariums
sowie zur Ausweitung der Untersuchungsdesigns kommen. Vorliegende Evaluationsan-
sätze, in denen verschiedene Aspekte gleichberechtigt untersucht wurden50, verdeutlichen,
dass es kaum möglich ist, die verschiedenen Teilergebnisse miteinander in Beziehung zu
setzen. Es kann z.B. nicht nachgewiesen werden, inwieweit eine erfolgreiche Integration
landschaftsplanerischer Inhalte zu einer erfolgreichen Umsetzung in die Realität führt. Da-
zu müssten mehr wirkungsbezogene Untersuchungen durchgeführt werden. Da die örtliche
Landschaftsplanung unterschiedliche Aufgaben hat und zu unterschiedlichen Wirkungen
führen kann, die theoretisch alle untersucht werden könnten, kann beim jetzigen Wissens-
stand mit einer Evaluationsstudie nicht alles auf einmal betrachtet werden.

Für auf einzelne Aspekte bezogene Evaluationen sind die in Kap.2.7 formulierten An-
forderungen auf die Landschaftsplanung übertragbar und sollten als Kriterium für Evalua-
tionsansätze in der örtlichen Landschaftsplanung gelten. Demnach sollten sie folgende
„Voraussetzungen“ erfüllen: „Eindeutige Identifizierung des Untersuchungsgegenstands“,
„Beschreibung der Ziele und des Vorgehens“, „ Bestimmung der Erfolgsmaßstäbe“, „ Wis-
senschaftliche Solidität“ sowie „angemessenes Untersuchungsdesign“. Die Anforderung
„Zieldefinition und Operationalisierung der (Planungs)wirkungen“ richtet sich zwar v.a.
an das Evaluandum, dennoch bedeutet dies, dass in den Fällen, in denen diese Vorausset-
zung nicht erfüllt ist, seitens des Evaluators eine Zieldefinition und Operationalisierung
vorgenommen werden sollte.

Anforderungen wie „Bestimmung der verschiedenen Interessenlagen“, „zielgruppenspezi-
fische Informationsaufbereitung und -weitergabe“, „Praktikabilität“ sowie „Synchronisati-
on von Planung und Evaluation“ sind weitere relevante Aspekte, die eher in die Zukunft
weisen. Beispielsweise ist es für zukünftige Landschaftsplanungen vorstellbar, dass zu Be-
ginn des Planungsverfahrens die Evaluation mitgedacht und in den Prozess integriert wird
sowie die „Beteiligten & Betroffenen“ sowohl in diesen Prozess eingebunden als auch ihre
Wertvorstellungen in den Evaluationsvorgang einbezogen werden.

Von der methodischen Seite her wäre zukünftig zu untersuchen, inwieweit typische Ziel-
erreichungskontrollen möglich sind. Zwar wird ihnen eine begrenzte Aussagekraft zuge-
sprochen51, jedoch könnten sie als erster Schritt zur Entwicklung einer Diskussionskultur
über Evaluationen in der Landschaftsplanung dienen. Da die Umsetzung der Landschafts-
planung von unterschiedlichen Faktoren abhängt bzw. beeinflusst wird, ist im Hinblick auf
Wirkungsanalysen bzw. -kontrollen die Frage zu stellen, inwieweit sich „zielfreie Evalua-
tionen“ als erster Schritt eignen würden, um mehr über mögliche Wirkungen im Zusam-
menhang mit der örtlichen Landschaftsplanung zu erfahren. Für „zielfreie“ Evaluationen
ist dabei zu beachten, dass sie sich auf einen bestimmten Aspekt beziehen müssen, da sonst
das Untersuchungsspektrum zu unüberschaubar wird. Auf dieser Grundlage können eher
realisierbare und entsprechend operationalisierte Ziele der örtlichen Landschaftsplanung
formuliert werden, die dann besser prozessbegleitend oder ex-post evaluiert werden kön-
nen.
50Vgl. beispielsweiseK IEMSTEDT ET AL. (1999)
51Vgl. HÜBLER (1984a, S. 229).
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Gleichzeitig ist damit das Problem verbunden, dass die Untersuchung von Wirkungen der
örtlichen Landschaftsplanung zu wenig theoriegeleitet abläuft. Für solche Untersuchungen
ist es erforderlich, dass ein Modell vorliegt, welches das Wirkungsspektrum des Land-
schaftsplans und seiner Umsetzung beschreibt. In entsprechend angelegten Untersuchun-
gen wäre dies zu verifizieren und zu falsifizieren. In den Arbeiten vonK IEMSTEDT ET AL.
(1994) undGRUEHN & K ENNEWEG (1998) werden Vorstellungen zu einem solchen Wir-
kungsspektrum präsentiert, doch sind daran einige Fragen zu stellen: Worauf begründet
sich das vonK IEMSTEDT ET AL. (1994, S. 15ff) dargelegte Wirkungsmodell? Inwieweit
erfasst das dargestellte Wirkungsspektrum alle möglichen durch die Landschaftsplanung
zu erreichenden Effekte? Inwieweit sind die vonGRUEHN & K ENNEWEG (1998, S. 92)
dargestellten Wirkungen wie „Förderung der kommunalen bzw. regionalen Identität“ oder
„Förderung der kommunalen bzw. regionalen - wirtschaftlichen - Entwicklung“ zu den mit
einer Landschaftsplanung intendierten Effekten zu zählen? Worauf begründet sich eine
Trennung zwischen Primär- und Sekundärwirkungen und welche Konsequenzen sind aus
dieser Differenzierung zu ziehen?

Zusammenfassendkönnen in Bezug auf die zu Beginn dieses Kapitel gestellten Fragen
folgende Feststellungen getroffen werden: Evaluationsansätze in der Landschaftsplanung
besitzen zur Zeit noch keinen wissenschaftlichen Standard. Die bisher durchgeführten Un-
tersuchungen nähern sich diesem Thema nur zögerlich, und die bisherigen Erkenntnisse
der etablierten Evaluationsforschung werden zu wenig zur Kenntnis genommen. Dies wird
auch daran deutlich, dass die betrachteten Arbeiten sich inhaltlich zum großen Teil mit
der Bewertung von Plänen beschäftigen und darüber hinaus die Integration in die Bauleit-
planung behandeln. Einige Arbeiten überprüfen den Planungsprozess oder die Umsetzung
landschaftsplanerischer Maßnahmen in die Realität. Die gewählten Untersuchungsstrate-
gien beziehen sich in der Mehrzahl auf Fallstudien, Plananalysen und Befragungen, wobei
Vollzugs- und Zielerreichungsanalysen den Schwerpunkt bilden, wirkungsbezogene Unter-
suchungen werden vereinzelt durchgeführt. Dieser Stand bestehender Evaluationsansätze
in der Landschaftsplanung demonstriert gleichzeitig Defizite zu den in Kap.2.7 formulier-
ten Anforderungen an Evaluationen. Unterschiedliche erkenntnistheoretische Ansätze sind
bei den erörterten Studien feststellbar, aber sie stehen in keinem unmittelbaren Zusammen-
hang mit den bestehenden Mängeln in der Konzipierung von Evaluationen, etwa dergestalt,
dass die Entscheidung für einen dieser Ansätze diese Mängel hervorrufen oder beseitigen
könnte. Eher sollte in Entsprechung zu den Zielen der Evaluation die Wahl geeigneter
Evaluationsmethoden bei gleichzeitiger Reflexion ihrer jeweiligen erkenntnistheoretischen
Implikationen vorgenommen und begründet werden.



Kapitel 4

Rechtliche und fach-praktische
Anforderungen an die örtliche
Landschaftsplanung

Für die Entwicklung von Evaluationsansätzen in der örtlichen Landschaftsplanung bildet
die Darstellung der Aufgabenbestimmung der örtlichen Landschaftsplanung eine zentrale
Basis, aus der im nachfolgenden Kapitel5 Maßstäbe für die Bewertung der Evaluations-
ansätze abzuleiten und zu begründen sind. Für die Aufgabenbestimmung sind besonders
die rechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen. Die in Gesetzen dargelegten Ziele und
Vorgaben sind Ausdruck einer Auseinandersetzung im Gesetzgebungsverfahren, die den zu
dem Zeitpunkt möglichen gesellschaftlichen Konsens repräsentieren. Dies macht die recht-
lichen Anforderungen zu einem wichtigen Bezugspunkt für die Evaluation in der örtlichen
Landschaftsplanung. Zusätzlich sind die Anforderungen der „guten fachlichen Praxis“ hin-
zuzuziehen, da die Anwendung des Rechts in die Praxis einen weiteren Bezugspunkt für
Bewertungsmaßstäbe darstellt. Somit sind Fragen nach

� dem rechtlichen Rahmen für die örtliche Landschaftsplanung

� den Anforderungen der „guten fachlichen Praxis“ sowie

� den sich daraus abzuleitenden Konsequenzen für Evaluationen in der örtlichen Land-
schaftsplanung

zu beantworten.

55



4.1. RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 56

4.1 Rechtliche Anforderungen

4.1.1 Ziele und Aufgaben der örtlichen Landschaftsplanung nach dem
Bundesnaturschutzgesetz

Die Landschaftsplanung nach den §§ 5 und 6 BNatSchG ist das zentrale Instrument zur
Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege1. Auf der örtlichen
Ebene hat die Landschaftsplanung die Aufgabe, die

„örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege ... in Landschaftsplänen mit Text,
Karte und zusätzlicher Begründung näher darzustellen, sobald und soweit dies
aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist.“
(§ 6 Abs. 1 BNatSchG)

Intendiert ist damit der Auftrag, alle Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
sowohl die flächen- als auch die artenschutzbezogenen Ziele, abzudecken2.

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in § 1 BNatSchG dargelegt3

und werden durch die Grundsätze in § 2 BNatSchG qualifiziert und konkretisiert4. Danach
hat die Landschaftsplanung die Aufgabe, planerisch vorausschauend, vorsorgend und auf
den gesamten Raum bezogen5 längerfristige Konzepte zu entwickeln, die Zielvorgaben und
Handlungsvorschläge zur nachhaltigen Sicherung von Natur und Landschaft enthalten6.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe dienen unterschiedliche Handlungsformen, die der Gesetzge-
ber mit der Trias „Schützen, Pflegen und Entwickeln“ umschreibt, und die gleichberechtigt
nebeneinander stehen7. Diese Aktivitäten reichen von der Abwehr etwaiger Eingriffe bis
hin zur Entfaltung vorhandener Potenziale von Naturgütern sowie der völligen Um- und
Neugestaltung ganzer Landschaften8,9.

Inhalte der Aufgabe sind im Einzelnen:
1Vgl. FÜR LANDESPFLEGE(DRL) (1984, S. 401);GAENTZSCH (1990, S. 1).
2Vgl. GASSNER ET AL. (1996, 2. Abschnitt Rn. 1).
3„Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu
entwickeln, dass 1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 3.
die Pflanzen- und Tierwelt sowie 4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als
Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft
nachhaltig gesichert sind.“ (§ 1 Abs. 1 BNatSchG)
4Vgl. GASSNER(1995, S. 49).
5Vgl. GASSNER(1995, S. 99);BAUMEISTER (1992, S. 41 m.w.N.).
6Vgl. CARLSEN (1985, S. 227);RAMSAUER (1993, S. 109).
7Vgl. SCHINK (1989, Rn. 164).
8Vgl. KOLODZIEJCOK& RECKEN (1977/1998, § 1, Rn. 7-10),LOUIS (1994, § 1, Rn. 4-6),GASSNER

ET AL . (1996, § 1, Rn. 8-20),BAUMEISTER (1992, S. 42).
9Innerhalb des juristischen Schrifttums gibt es Interpretationsunterschiede, welche Aktivitäten den einzelnen
Begriffen „Schützen, Pflegen und Entwickeln“ zuzuordnen sind. Dies ist für die Aufgabenbestimmung der
Landschaftsplanung nicht relevant.
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Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts

Die Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts wird als die zentrale Kern-
aussage gesehen, die alle anderen in § 1 Nr. 2 bis 4 BNatSchG aufgeführten Schutzgüter
mit umfasst10.

Der Naturhaushalt wird als ein System gesehen, das aus einer Vielzahl verschiedenster,
miteinander in Beziehung stehender und sich gegenseitig beeinflussender Ökosysteme be-
steht11. Die in einem Ökosystem ablaufenden physikalischen, chemischen und biologischen
Prozesse sollen durch menschliche Einflüsse nicht entscheidend behindert werden12, um die
natürlichen Luft-, Wasser- und Bodenqualitäten zu erreichen, die wiederum Voraussetzung
für die Existenz einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt und letztlich auch des Menschen
sind13.

Leistungsfähigkeit wird von den meisten Kommentatoren des BNatSchG als Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts aufgefasst. Diese „objektivistische Position“ hinsichtlich des
Begriffsverständnisses ‘Leistungsfähigkeit’ wird vonGASSNER ET AL. (1996) nicht geteilt.
Aus deren Sicht kann die Leistungsfähigkeit nicht mit einem „mechanistisch verstandenen
Funktionieren“ gleichgesetzt werden, sondern ist die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
danach zu definieren, wie der vorgefundene Zustand zu dem angestrebten Soll-Zustand
nach Maßgabe eines konkreten Ziels in Beziehung gesetzt wird („subjektivistische Positi-
on“). Damit wird der Fachposition gefolgt14, dass Art und Umfang eines Ökosystems nicht
wertfrei zu definieren sind, sondern durch Intention und Fragestellung der Untersuchung
bestimmt werden15.

Nachhaltige Nutzungsfähigkeit16 der Naturgüter17

Hierbei geht es darum, die nicht regenerierbaren Ressourcen sparsam zu nutzen (vgl. § 2
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und für die erneuerbaren Ressourcen das Nachhaltigkeitsprinzip18

gelten zu lassen: Der Verbrauch soll die längerfristige Erneuerungsrate nicht übersteigen,
und eine Beeinträchtigung der Erneuerungsfähigkeit der Ressourcen ist zu vermeiden19.
10Vgl. GASSNER(1995, S. 30), der konstatiert, „daß die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts das
fundamentale und alle anderen mitumfassende Gut darstellt.“
11Vgl. GASSNER ET AL. (1996, §1, Rn. 38).
12Vgl. KOLODZIEJCOK& RECKEN (1977/1998, § 1, Rn. 11).
13Vgl. LOUIS (1994, § 1, Rn. 8).
14Vgl. u.a.K IEMSTEDT & W IRZ (1993, S. 1-1f.).
15Vgl. GASSNER ET AL. (1996, § 1 Rn. 41).
16Verwiesen sei an dieser Stelle auf die Diskussion, inwieweit diese Formulierung im BNatSchG dazu dient,
einen ökonomisch orientierten Anspruch aus dem BNatSchG abzuleiten und dadurch den Eigenwert der
Natur zu leugnen (vgl. u.a.SOELL (1981, S. 556 m.w.N.)).
17Zu den Naturgütern gehören Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen- und TierweltKOLODZIEJCOK&
RECKEN (1977/1998, § 1, Rn. 12), während unterirdische Mineralien, fossile Brennstoffe und Salze nicht
dazu zählen. Für andere Kommentatoren des BNatSchG gehören die Bodenschätze dazu (vgl.LOUIS (1994,
§ 1, Rn. 9),LORZ (1985, § 1 Anm. 1b),BERNATZKY & B ÖHM (1977/93, § 1 Rn. 8).
18Vgl. GASSNER(1995, S. 32 m.w.N.).
19Vgl. KOLODZIEJCOK& RECKEN (1977/1998, § 1, Rn. 12),GASSNER ET AL. (1996, § 1, Rn. 47 - 48).
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Schutz, Pflege und Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt

Besonders wird im Gesetz der Auftrag hervorgehoben, sich für die vom Aussterben bedroh-
ten und sonstigen gefährdeten Arten wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere20

einzusetzen21. Dabei ist auf eine biozönotische Betrachtungsweise abzustellen und nicht
auf eine rein artbezogene, die Pflanzen und Tiere nur als Individuen sehen würde22.

Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und
Landschaft

Obwohl in den einzelnen Kommentaren dieses Ziel unterschiedlich ausgelegt und z.T. un-
ter dem Begriff „Landschaftsbild“23 subsumiert wird, ist unstrittig, dass insbesondere die
ästhetischen Qualitäten und Wirkungen von Natur und Landschaft angesprochen sind. Der
Charakter einer Landschaft, wozu auch die historisch-kulturell gestalteten Landschaften
zählen, ist zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln bzw. wiederherzustellen ebenso wie
die Vielfalt an Nutzungsmustern, abiotischen und biotischen Strukturen sowie unterschied-
lichen Biotopen24.

Nicht eindeutig geklärt ist aus rechtlicher Sicht die Frage, inwieweit die Erholungsvorsor-
ge eine weitere eigenständige Aufgabe des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist
und somit auch eine besondere Planungsaufgabe für die Landschaftsplanung darstellt. Eine
Sichtweise geht davon aus, dass durch die nachhaltige Sicherung der Vielfalt, Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft auch gleichzeitig das Garantieren sinnlicher Wahr-
nehmung von Natur und Landschaft (Naturerlebnis) eingelöst wird und somit die Voraus-
setzungen für die Erholung des Menschen gegeben sind. FürKOLODZIEJCOK & RECKEN

(1977/1998, § 1, Rn. 19) zählen zur Aufgabe Erholungsvorsorge vor allem Handlungen,
die auf die Schönheit des Landschaftsbilds, die Vermeidung nicht naturgerechter Einflüsse
wie Gerüche, Lärm u.ä. und - unter Hinzuziehung des § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 BNatSchG
- Erschließung bzw. Betretbarkeit der Landschaft zielen.LOUIS (1994, § 1, Rn. 15)25

20Die Pflanzen- und Tierwelt zählt ebenfalls zu den Naturgütern, deren besondere Bedeutung für den
Naturschutz durch die gesonderte Nennung im § 1 BNatSchG hervorgehoben wird (vgl. u.a.
KOLODZIEJCOK& RECKEN (1977/1998, § 1, Rn. 13);BERNATZKY & B ÖHM (1977/93, § 1 Rn. 9);LOUIS

(1994, § 1, Rn. 10);GASSNER ET AL. (1996, § 1, Rn. 51)).
21Vgl. KOLODZIEJCOK& RECKEN (1977/1998, § 1, Rd. 13).
22Vgl. auch das 1. Gesetz zur Änderung des BNatSchG vom 10.12.86 (BGBl. I S. 2349; in Kraft getreten
am 1.1.87), in dem eine Anpassung an die EG-Vogelschutzrichtlinie und an internationale
Artenschutzübereinkommen vorgenommen wurde. Der Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen wird auf
deren Lebensstätten und Lebensräume ausgeweitet (§ 2 Nr. 10), Vorschriften zum Arten- und Biotopschutz
werden neu gefasst (§§ 20, 20a, 20b, 20c).
23Vgl. GASSNER ET AL. (1996, § 1, Rn. 54 - 58).
24Vgl. KOLODZIEJCOK& RECKEN (1977/1998, § 1, Rn. 14-16);LOUIS (1994, § 1, Rn. 11-13);GASSNER

ET AL . (1996, § 1, Rn. 59-63).
25Im Gegensatz zu anderen Kommentatoren ist fürLOUIS (1994, § 1, Rn. 15) die Erholung in Natur und
Landschaft nicht ein Teil der Lebensgrundlagen des Menschen im Sinne des § 1 Abs. 1 BNatSchG und damit
von untergeordneter Bedeutung. Die Konsequenz ist für ihn, dass im Rahmen der internen Abwägung die
Erholungsbelange von geringerer Bedeutung sind. Ebenso sind für ihn die Ziele „Nutzbarkeit der
Naturgüter“ und „Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft“ nicht dem Ziel
„Sicherung der Lebensgrundlagen des Menschen“ gleichgestellt (vgl.LOUIS (1994, § 1, Rn. 9 und 11)).
Eine andere Meinung vertretenGASSNER ET AL. (1996, § 1, Rn. 81).
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sieht die Erholungsvorsorge in einem ähnlichen Kontext wieKOLODZIEJCOK & RECKEN

(1977/1998), und er betont ausdrücklich, dass es nach Naturschutzgesetz ausschließlich um
die Erholung durch Natur und Landschaft geht und nicht um Erholungsaktivitäten in Natur
und Landschaft. NachGASSNER ET AL. (1996, § 1, Rn. 64) besteht eine enge Verknüp-
fung zwischen der Zielsetzung nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG und der Erholung des
Menschen. Daraus ergibt sich keine gesonderte Aufgabe für Naturschutz und Landschafts-
pflege, sondern durch das Schaffen von Möglichkeiten, Natur und Landschaft genießen,
mit allen Sinnen wahrnehmen zu können, sind gleichzeitig die Voraussetzungen für die Er-
holung des Menschen gegeben. Den Möglichkeiten zur Erholung in Natur und Landschaft
wird nachBERNATZKY & B ÖHM (1977/93, § 1 Rn. 12 und 13) eine besondere Bedeu-
tung beigemessen. Es wird gefordert, dass es ein breites Spektrum der freiraumbezogenen
Erholungsmöglichkeiten geben sollte und ggf. eigenständige Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen zu ergreifen sind.

Zusammenfassendkann konstatiert werden, dass die einzelnen Aufgaben der Landschafts-
planung grundsätzlich von gleichrangiger Bedeutung sind, im Einzelfall in der internen
Abwägung jedoch ggf. eine Gewichtung zwischen unterschiedlichen Zielen vorzuneh-
men ist26. Dazu gehören die „Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts“,
die „nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter“, „Schutz, Pflege und Entwicklung der
Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft“. Bezogen auf die letztgenannte Aufgabe bedeutet dies, dass im Rahmen der Land-
schaftsplanung planerisch die ästhetischen Qualitäten von Natur und Landschaft zu sichern
und ggf. wiederherzustellen sowie Voraussetzungen für den Naturgenuss und das Naturerle-
ben des Menschen zu schaffen sind. Dies schließt die Bereitstellung von Aufenthaltsmög-
lichkeiten in Natur und Landschaft bzw. Betretbarkeit von attraktiven Landschaftsteilen
ein27. Die Grenze ist da gegeben, wo die Erholungsnutzung zu einer Belastung von Natur
und Landschaft wird.

4.1.2 Funktionen der örtlichen Landschaftsplanung

Aus rechtlicher Sicht hat die Landschaftsplanung und somit auch die örtliche Landschafts-
planung zwei wesentliche Funktionen28 zu erfüllen: Das sind die Informationsfunktion ei-
nerseits und die instrumentelle Funktion andererseits29.30

26Vgl. u.a.SCHMIDT-ASSMANN (1987, S. 172).
27Vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 11 und 12 BNatSchG in Verbindung mit §§ 27 und 28 BNatSchG sowieGASSNER

(1995, S. 36).
28Der Begriff „Funktion“ wird in dem Sinne von „eine Bedeutung bzw. besondere Rolle für andere
innehaben“ gebraucht.
29Vgl. GASSNER ET AL. (1996, vor § 5, Rn. 3 und 4).
30Im juristischen Schrifttum werden der Landschaftsplanung unterschiedlichste Funktionen zugewiesen. Die
örtliche Landschaftsplanung hat nach Ansicht der meisten Autoren, die die Systematisierung der
Fachwissenschaft nachzeichnen (vgl.OLSCHOWY (1989)), die Funktionen „sektorale Fachplanung für
Naturschutz und freiraumbezogene Erholung“ sowie ’Mitwirkung an der räumlichen Gesamtplanung und
anderen Fachplanungen’, wobei für das Letztgenannte teilweise andere Formulierungen verwendet werden
(vgl. u.a.EBERSBACH(1985, S. 251/255);PFEIFER(1989, S. 12ff.);BAUMEISTER (1992, S. 46f m.w.N.);
SCHÜTZE (1994, S. 26f.);GASSNER(1993b, S. 118)).
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Unter derInformationsfunktion ist zu verstehen, dass die örtliche Landschaftsplanung die
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege umfassend darstellt, d.h. erforderli-
che Schutz-, Pflege-, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen zur Sicherung des Natur-
haushalts als Ganzes und der einzelnen abiotischen und biotischen Kompartimente mit den
damit verbundenen Wechselbeziehungen und ablaufenden Prozessen.

Als informierende Planung dient die Landschaftsplanung in Abwägungs31- und Entschei-
dungsprozessen dazu, ein „ökologisches Gegengewicht zu anderen Raumansprüchen“ zu
setzen32. Durch die sachgerechte Aufbereitung der Grundlagen und der Formulierung von
Handlungserfordernissen leistet die örtliche Landschaftsplanung zugleich Überzeugungs-
arbeit33.

Sie richtet sich sowohl an diejenigen, die Natur und Landschaft in Anspruch nehmen wollen
bzw. die Aufgabe haben, darüber zu entscheiden, welche Belange in Abwägungsvorgän-
gen Vorrang einzuräumen ist, als auch an die eigene Fachdisziplin, die zu ihrer Aufgaben-
wahrnehmung sowohl fundierte Sachkenntnis über den Naturhaushalt und die ästhetischen
Qualitäten von Natur und Landschaft als auch umsetzungsorientierte Handlungsvorschläge
benötigt.

Gleichermaßen bietet die Landschaftsplanung aufgrund ihrer inhaltlichen Aussagen Maß-
stäbe für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit von Projekten und für die landschafts-
pflegerische Begleitplanung i.S. des § 8 Abs. 4 BNatSchG34.

Die instrumentelle Funktion wird häufig auch als Querschnittsaufgabe der Landschafts-
planung definiert.35 Zu den zentralen Aufgabe der Landschaftsplanung gehört es, Erfor-
dernisse und Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der
ästhetischen Qualitäten sowohl für Naturschutzverwaltungen und andere im Naturschutz
aktive Institutionen (z.B. in Fragen des Flächen- und Artenschutzes) als auch gegenüber
denjenigen, die Natur und Landschaft in Anspruch nehmen wollen, darzustellen.36

Jedoch scheint sich in letzter Zeit die in der Fachdiskussion (vgl.WIRZ (1987), K IEMSTEDT ET AL. (1991,
S. 40f.)) allmählich vollzogene Abkehr von der Systematisierung in sektorale Fach- und
Querschnittsaufgaben auch in der juristischen Literatur ihren Niederschlag zu finden.
Darüber hinaus werden der Landschaftsplanung „Gelenkfunktion“ zwischen den Zielen von Naturschutz und
Landschaftspflege und den dafür erforderlichen MaßnahmenM ITSCHANG (1994, S. 208), „Vorlauffunktion“
im Hinblick auf die Verwertbarkeit der Landschaftsplanung für die Bauleitplanung sowie „Leitfunktion“ für
die verschiedenen NaturschutzinstrumenteSCHÜTZE (1994, S. 45) oder auch „Maßstabsfunktion“ für andere
Planungen (vgl. u.a.GASSNER(1988, S. 321);GASSNER(1993a, S. 47ff; 107)) zugewiesen, auf die nicht
weiter eingegangen werden soll, da sie inhaltlich in der vorgenommenen Funktionsbestimmung enthalten
sind.
31Vgl. zu den Anforderungen an eine sachgerechte AbwägungGASSNER(1993a, S. 16ff.);GASSNER

(1995, S. 44ff.);GASSNER(1996, S. 471).
32Vgl. SCHMIDT-ASSMANN (1990, S. 171).
33Vgl. SCHMIDT-ASSMANN (1987, S. 273).
34Vgl. ERBGUTH (1987, S. 413);BAUMEISTER (1992, S. 49);GASSNER(1993b, S. 124).
35Vgl. u.a.BAUMEISTER (1992, S. 51);EBERSBACH(1985, S. 255);SCHÜTZE (1994, S. 17);GASSNER

(1995, S. 97f.).
36Für GASSNER(1988, S. 321) dient die Landschaftsplanung dadurch auch der Verwirklichung der Ziele
von Naturschutz und Landschaftspflege in den Planungen und Verwaltungsverfahren anderer Disziplinen,
deren Entscheidungen Einfluss auf Natur und Landschaft haben können.
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Für die Landschaftsplanung bedeutet dies zweierlei. Zum einen muss sie die derzeitigen
Belastungen der Funktionen von Natur und Landschaft, die durch die verschiedenen Raum-
ansprüche bedingt sind, analysieren und Vorschläge zu deren Entlastung bzw. Wiederher-
stellung machen. Zum anderen hat sie sich mit Vorhaben und Planungen der Bauleitpla-
nung und anderer Fachplanungen (wie z.B. Infrastruktur-, Industrieentwicklung, Straßen-
bau, Freizeitprojekte) auseinanderzusetzen, das zu erwartende Risiko für Natur und Land-
schaft darzulegen und Möglichkeiten zur Minderung oder zum Ausgleich aufzuzeigen37.

Die instrumentelle Funktion bezieht sich sowohl auf die räumliche Gesamtplanung38 als
auch auf die Fachplanungen39. Diese Funktion wird dadurch besonders herausgestellt, dass
sowohl im BNatSchG (§ 6 Abs. 3 Satz 2) als auch in den Ländergesetzen40 auf die Verwert-
barkeit der örtlichen Landschaftsplanung für die Bauleitplanung abgestellt wird. Gleich-
zeitig lässt diese Formulierung offen, wie weit dieser Auftrag gelten soll. Nach den Geset-
zeskommentaren und der juristischen Literatur soll die örtliche Landschaftsplanung an der
Gesamtplanung mitwirken41 bzw. einen fachlichen Beitrag leisten42 oder als „ökologischer
Beitrag für das Planungssystem der ... Bauleitplanung“43 dienen.44 Diese Auffassungen ge-
hen davon aus, dass sich die Landschaftsplanung eher zurückhaltend zu den Überlegungen
der Bauleitplanung äußern soll.

Hingegen vertrittERBGUTH (1987, S. 410) die Ansicht, dass die Landschaftsplanung An-
forderungen an künftige Flächennutzungen formulieren und planerisch Grenzen aufzeigen
und somit auch bereichsübergreifend und koordinierend tätig sein soll.PFEIFER (1989,
S. 18) interpretiert dies im Sinne einer „speziellen Gesamtplanung“45. Diese Sichtwei-
se wird vonGASSNER(1993b, S. 118) kritisiert, da eine Gesamtplanung einen integralen
Abwägungsvorgang hinsichtlich sämtlicher potenzieller Raumnutzungsansprüche voraus-
setzen würde.

In diesem Kontext wird immer betont, dass die Landschaftsplanung nach § 2 Abs. 2 des
BNatSchG grundsätzlich einer Abwägung für den Einzelfall unterliegt und ein absoluter
37Vgl. GASSNER(1993b, S. 118f.).
38Unter „räumlicher Gesamtplanung“ werden die Planungen der Landesplanung und Raumordnung auf
landesweiter und regionaler Ebene sowie die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung verstanden.
39In Abhängigkeit von der gewünschten Aussagedichte ist die konkrete Ausgestaltung dieser Aufgabe eher
dem „landespflegerischen Begleitplan“ zugedacht (vgl.BERNATZKY & B ÖHM (1977/93, § 6 Rn. 6);LORZ

(1985, § 5 Anm. 2)).
40In dem BremNatSchG (§ 7 Abs. 3 Satz 3) wird ausdrücklich auf die Verwertbarkeit für die verbindliche
Bauleitplanung eingegangen, in anderen Ländergesetzen ist die Übernahme bzw. Berücksichtigung
landschaftsplanerischer Aussagen in die Bauleitplanung geregelt: NatSchG BW (§ 9 Abs. 1 Satz 4),
NatSchG Bln (§ 3 Abs. 3), BbgNatSchG (§ 7 Abs. 2), HENatG (§ 3 Abs. 4), NatSchG MV (§ 13 Abs. 4),
LPflG (§ 17 Abs. 3), SNG (§ 9 Abs. 7), LNatSchG (§ 6 Abs.4).
41Vgl. BERNATZKY & B ÖHM (1977/93, § 6 Rn. 5 und 6);PFEIFER(1989, S. 14).
42Vgl. EBERSBACH(1985, S. 255).
43Vgl. LORZ (1985, § 5, Anm. 3).
44Das SächsNatSchG (§ 7 Abs. 1) sieht die Landschaftsplanung als „ökologische Grundlage für die
Bauleitplanung”.
45ERBGUTH (1987, S. 410) selbst bezeichnet die Landschaftsplanung jedoch als eine „ökologische
Querschnittsplanung“.
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Vorrang der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege per se ausgeschlossen
ist46.

Zusammenfassendist festzuhalten, dass die örtliche Landschaftsplanung zwei Funktionen
wahrzunehmen hat (informierende und instrumentelle Funktion), die gleichberechtigt ne-
beneinander stehen. Als informierende Planung hat die örtliche Landschaftsplanung die Be-
lange von Naturschutz und Landschaftspflege umfassend darzustellen. In ihrer instrumen-
tellen Funktion hat sie die verschiedenen derzeitigen und zukünftigen Raumansprüche mit
ihren Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu bewerten und Vorschläge zur Kompensa-
tion von dadurch bedingten Beeinträchtigungen zu unterbreiten. Darin ist eingeschlossen,
dass die örtliche Landschaftsplanung Anforderungen an die räumliche Gesamtplanung und
Fachplanungen benennt, soweit die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege betrof-
fen sind.

4.1.3 Inhaltliche Anforderungen an den Landschaftsplan

Der Landschaftsplan hat bestimmte inhaltliche Anforderungen zu erfüllen, um die in den
vorangegangenen Kapiteln genannten Ziele, Aufgaben und Funktionen wahrnehmen zu
können.

Vorab ist noch auf zwei grundsätzliche Fragen einzugehen. Obwohl nach § 1 Abs. 1
BNatSchG die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den besiedelten und
den unbesiedelten Bereich gelten (flächendeckende Planung), kann dies aus Sicht der
Kommentatoren zum Bundesnaturschutzgesetz nicht analog auf die örtliche Landschafts-
planung übertragen werden, da die Erstellung eines Landschaftsplans unter einen Erforder-
nisvorbehalt gestellt wird (§ 6 Abs. 1 BNatSchG).BERNATZKY & B ÖHM (1977/93, Anm.
2 zum 2. Abschn.) sehen nicht grundsätzlich die Notwendigkeit, den Landschaftsplan un-
bedingt als eine das gesamte Gemeindegebiet umfassende Planung zu verstehen, bzw. sie
knüpfen die flächendeckende Planung an bestimmte Voraussetzungen47. Auch für GAS-
SNER ET AL. (1996, § 6 Rn. 4 und 5) kann es in der Gemeinde Flächen geben, für die
ein Landschaftsplan nicht erforderlich ist, z.B. für größere Waldgebiete. Gleichzeitig wird
von ihnen der pragmatische Ansatz vonENGELHARDT & B RENNER (1973/1984, Art. 3,
Rn. 11) bejaht, die empfehlen, den Landschaftsplan für das gesamte Gemeindegebiet auf-
zustellen „und dabei die Aussagedichte je nach den Bedürfnissen intensiver oder weniger
intensiv zu halten“. Dieser pragmatischen Sicht ist zu folgen, denn eine vom Grundsatz her
flächendeckende Planung ist eher dazu in der Lage, Naturschutzbelange in ihrem räumli-
chen Kontext darzustellen, als dies der Fall wäre, wenn der Landschaftsplan nur für Teile
eines Gemeindegebiets aufgestellt würde.

Die zweite grundsätzliche Frage betrifft den Aspekt, inwieweit einePräponderanzder hö-
heren Ebene der Landschaftsplanung gegeben ist und steht damit im Zusammenhang mit
der eben dargestellten Frage nach der Flächendeckung landschaftsplanerischer Aussagen.
In mehreren Naturschutzgesetzen der Länder wird gefordert, den Landschaftsplan aus dem
46Vgl. GASSNER ET AL. (1996, § 1 Rn. 86).
47Der Landschaftsplan ist erforderlich in Städten und Verdichtungsräumen sowie in Gemeinden mit großem
Siedlungsdruck oder wenn Nutzungsansprüche von erheblichem und räumlichem Ausmaße bestehen
BERNATZKY & B ÖHM (1977/93, § 6 Rn. 3).
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Landschaftsrahmenplan zu entwickeln48 bzw. ihn zur Grundlage zu machen49. Diese An-
sicht wird auch vorwiegend in der juristischen Literatur vertreten.50 BERNATZKY & B ÖHM

(1977/93, 2. Abschn. 2. Anm.) versuchen einen Mittelweg zu gehen, indem sie zum einen
den örtlichen Landschaftsplan als ein Transformationsinstrument der Landschaftsrahmen-
pläne in orts- und gebietsbezogene konkrete planerische Aussagen sehen und zum anderen
davon ausgehen, dass die Inhalte des Landschaftsplans auch von den örtlichen Verhältnis-
sen bestimmt sein können.GASSNER ET AL. (1996, § 6 Rn. 1) halten eine Präponderanz
der übergeordneten Ebene nicht für maßgebend. Die Landschaftsplanung auf der örtlichen
Ebene besitzt eine eigenständige Bedeutung. Dies liegt auch in der Intention des Gesetzge-
bers und ebenfalls wird in den Kommentaren darauf abgehoben51.

Bestimmung der einzelnen inhaltlichen Anforderungen an den Landschaftsplan

Zur Bestimmung der inhaltlichen Anforderungen52 gelten die in § 6 Abs. 1 BNatSchG
formulierten Ziele der örtlichen Landschaftsplanung, die Ziele und Grundsätze des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege nach den §§ 1 und 2 BNatSchG sowie § 6 Abs. 2
BNatSchG, der (Mindest-)Anforderungen an den Plan benennt53.

Wie jede andere Planung auch enthält der Landschaftsplan das Grundschema Bestandsauf-
nahme und Bewertung, Zielkonkretisierung sowie Handlungsvorschläge.

Im Rahmen der Bestandsaufnahme und Bewertung (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG) wird der
vorhandene und zu erwartende Zustand von Natur und Landschaft sowie die Auswirkungen
der vergangenen, gegenwärtigen und voraussehbaren Raumnutzungen erfasst. Der inhaltli-
che Umfang ergibt sich aus § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BNatSchG54. Danach sind der Naturhaushalt
als Ganzes, alle Naturgüter wie Boden, Wasser, Klima, Luft sowie Pflanzen und Tiere mit
ihren potenziellen und aktuellen Funktionen sowie Vielfalt, Eigenart und Schönheit von
Natur und Landschaft darzustellen.55

48Vgl. z.B. § 7 Abs. 2 Satz 4 NatSchG BW; § 8 Abs. 1 Satz 1 NatSchG Bln; § 7 Abs. 5 Satz 1 BbgNatSchG;
§ 7 Abs. 1 Satz 3 BremNatSchG; § 4 Abs. 2 Satz 2 HENatG.
49Vgl. z.B. § 6 Abs. 1 LNatSchG; § 5 Abs. 1 Satz 2 ThürNatG.
50Vgl. u.a.EBERSBACH(1985, S. 297);STICH ET AL . (1986, S. 13);BAUMEISTER (1992, S. 54);
M ITSCHANG (1994, S. 210).
51Für LORZ (1985, § 6 Anm.2) ist der Landschaftsplan das wichtigste Instrument des modernen
Naturschutzes;BERNATZKY & B ÖHM (1977/93, § 6 Rn. 1) betonen die besondere Bedeutung des
Landschaftsplans und sehen in ihm das „wichtigste Glied der Landschaftsplanung“;GASSNER ET AL. (1996,
§ 6 Rn. 1) betonen besonders den „praktischen Schwerpunkt der Landschaftsplanung auf der lokalen Ebene“.
52Vgl. GASSNER(1993b, S. 120ff.), der die Inhalte ausführlich darlegt, sowie u.a.EBERSBACH(1985,
S. 282);STICH ET AL . (1986, S. 12).
53Vgl. LORZ (1985, § 6 Anm. 4). NachGASSNER ET AL. (1996, § 6, Rn. 6) stellt § 6 Abs. 2 BNatSchG die
Inhalte des Landschaftsplans unter eine „Erforderlichkeitsklausel“. Weiter wird dazu ausgeführt: „Der
insofern mißverständliche Text ist dahingehend restriktiv auszulegen, daß die Grundbestandteile des Plans,
nämlich die Bestandsaufnahme, die Zielkonkretisierung und die Handlungsvorschläge nicht verzichtbar sind,
weil andernfalls der Plan keinen Sinn machen würde.“
54GASSNER ET AL. (1996, vor § 5, Rn. 6) bezeichnen dies als „Vollständigkeitskriterium“, das die
Landschaftsplanung erfüllen muss.
55GASSNER(1993b, S. 123) weist nachdrücklich darauf hin, dass der Naturhaushalt vollständig und
systematisch zu analysieren ist und auf Analyseergebnisse anderer Fachdisziplinen nur dann zurückgegriffen
wird, wenn der ganzheitliche Charakter des Naturhaushalts adäquat behandelt wurde.



4.1. RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 64

Die Bewertung des Zustandes orientiert sich an den normativen Zwecken des Gesetzes
(§ 1 BNatSchG) und den vorgefundenen Zuständen der Schutzgüter (d.h. diese Zustän-
de ergeben sich aus der Betrachtung des status-quo und dem Entwicklungspotenzial der
Schutzgüter und ihrer Funktionen)56. Sich daraus ggf. ergebene Konflikte sind ebenfalls
darzustellen57.

Der angestrebte Zustand von Natur und Landschaft mit den dazu erforderlichen Erforder-
nissen und Maßnahmen (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG) (Planungsteil) bildet den wesentli-
chen Inhalt eines Landschaftsplanung. Die erforderlichen Handlungsvorschläge können nur
nachvollziehbar und sachangemessen auf der Grundlage der Bestandsaufnahme und Bewer-
tung sowie der Konkretisierung der Ziele für den jeweiligen Fall entwickelt werden58.59

Die Erfordernisse und Maßnahmen, die zur Erreichung der für den Planungsraum definier-
ten Ziele dienen sollen, müssen sich auf alle Aspekte für den angestrebten Zustand von
Natur und Landschaft beziehen. Obwohl im Gesetz auf einzelne inhaltliche Bereiche ge-
sondert eingegangen wird, ist dies nicht im Sinne von Ausschließlichkeit zu betrachten60.
Dies würde einen Widerspruch zu den in § 1 Abs. 1 BNatSchG genannten Anforderun-
gen darstellen. So hat ein Landschaftsplan Erfordernisse und Maß nahmen zum Schutz,
zur Verbesserung der Qualität und zur Regeneration von Boden, Grund- und Oberflächen-
gewässer, Luft und Klima sowie zum Erhalt und Entwicklung der ästhetischen Qualitäten
gleichermaßen wie die im Folgenden näher aufgeführten Inhalte zu enthalten61. Darüber
hinaus kann der Landschaftsplan Aussagen zur Erholungsvorsorge treffen sowie Anforde-
rungen sowohl an andere gemeindlichen Aufgaben als auch beispielsweise an die Land-
und Wasserwirtschaft formulieren.

§ 6 Abs. 2 Nr. 2a BNatSchG gibt dem Landschaftsplan vor, allgemeine Schutz-, Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen für Eingriffe nach dem Dritten Abschnitt des BNatSchG zu for-
mulieren. Die örtliche Landschaftsplanung hat sich mit geplanten Vorhaben und Projekten
- soweit sie bekannt sind - auseinanderzusetzen, die Folgen für Natur und Landschaft auf-
zuzeigen sowie Naturschutzanforderungen hinsichtlich Vermeidung, Ausgleich oder Besei-
tigung von Beeinträchtigungen an die Eingriffsverursacher zu benennen. Dies kann nicht
soweit reichen, dass einzelne Vorhaben in ihren Dimensionen vollständig planerisch auf-
bereitet62 und konkrete Kompensationsmaßnahmen benannt werden. Vielmehr dient der
Landschaftsplan als Grundlage für die Ableitungsanforderungen der Eingriffsregelung, da
nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG63 die Kompensation nach Maßgabe des Erfordernis zur

Er fordert darüber hinaus, dass sich die Landschaftsplanung mit Gütestandards anderer spezialgesetzlich
geregelter Bereiche auseinandersetzen muss, um ggf. Informationen für eine strengere Handhabung dieser
Standards zu liefern.
56Vgl. GASSNER ET AL. (1996, § 6 Rn. 10).
57Vgl. GASSNER(1988, S. 322).
58Vgl. GASSNER ET AL. (1996, § 6, Rn. 13).
59Diese vonGASSNER ET AL. (1996, vor § 5, Rn. 8) als „Ableitungskriterium“ bezeichnete Anforderung ist
jeder Landschaftsplanung vorgegeben.
60Vgl. GASSNER ET AL. (1996, § 6 Rn. 1).
61Vgl. GASSNER(1988, S. 322).
62Vgl. GASSNER ET AL. (1996, § 6 Rn. 18).
63„Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen ... durch Maßnahmen des Naturschutzes
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Verwirklichung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege zu erfolgen hat. Dieses
kann nur durch einen Landschaftsplan fundiert dargestellt werden64. Ebenso sind bilden
Landschaftspläne die Abwägungsgrundlage für die Anwendung der Eingriffsregelung in
der Bauleitplanung (§ 1a Abs. 2 Nr.1 BauGB) und für Vorhaben im Außenbereich (§ 35
Abs. 3 Nr. 2 BauGB).

§ 6 Abs. 2 Nr. 2b BNatSchG gibt dem Landschaftsplan auf, Maßnahmen des naturschutz-
rechtlichen Flächenschutzes (§§ 12 ff BNatSchG) vorzuschlagen. Eine konkrete rechtsver-
bindliche Unterschutzstellung erfolgt in gesonderten Ausweisungsverfahren. Spätestens
seit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 30. April
199865 (Einfügung der §§ 19a bis f BNatSchG) zählen Voraussetzungen66 und ggf. Vor-
schläge für Flächenausweisungen nach der FFH-Richtlinie67 und Vorschläge für Biotop-
verbundsysteme zu den Inhalten eines Landschaftsplanung - wie dies schon in einzel-
nen Ländergesetzen explizit gefordert wird, z.B. Hessen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-
Westfalen68 69.

Ferner enthält der Landschaftsplan nach § 6 Abs. 2 Nr. 2c BNatSchG Maßnahmen zu
Schutz und Pflege wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere. Dabei ist nicht nur auf
die einzelnen Arten abzuheben, sondern zu dem Aufgabenbereich gehören auch der Schutz
und die Pflege von deren Lebensstätten, Lebensräumen und Lebensgemeinschaften.LORZ

(1985, § 6 Anm. 4) betont diesen Inhalt des Landschaftsplanung besonders. Damit wird
die Intention des Gesetzgebers herausgestellt, der vorsah, dass der Artenschutzbeitrag im
Landschaftsplan eine besondere Bedeutung haben bzw. besonders ausführlich dargestellt
werden kann.70

Durch die unterschiedlichen inhaltlichen Anforderungen, die der Landschaftsplan einlösen
soll, kann es zu Zielkonflikten innerhalb der Planung kommen. So muss die Landschafts-
planung eine interne Abwägung vornehmen und die fachinternen Konkurrenzen lösen71.

§ 6 Abs. 3 BNatSchG wiederholt72, dass bei der Aufstellung des Landschaftsplans die Ziele
der Raumordnung und der Landesplanung zu beachten sind; Grundsätze und sonstige Er-
fordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen. Um Bindungswirkung zu erzielen,

und der Landschaftspflege auszugleichen, soweit dies zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege erforderlich ist.“ (§ 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG)
64Vgl. GASSNER(1996, S. 471).
65Vgl. BGBl. I S. 823.
66Vgl. GASSNER(1996, S. 470).
67Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen („Flora-, Fauna-, Habitat-Richtlinie“) (ABl. EG Nr. L 206 S.7)
68Vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 2 und § 15c HENatG; § 15 Abs. 2 Nr. 2 LNatSchG; § 2 Nr. 10 LG NW.
69Vgl. GASSNER ET AL. (1996, § 6 Rn. 20).
70Vgl. Gesetzentwurf des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BT-Ds. 7/5171 vom
12.05.76) und den Bericht des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (10. Ausschuss)
(BT-Ds. 7/5251 vom 21.05.76).
71Vgl. SCHÜTZE (1994, S. 55).
72Vgl. § 4 Abs. 1 und 2 ROG.
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Tabelle 4.1:Rechtliche Anforderungen an die Landschaftsplanung nach § 6 BNatSchG

Tab 4-1 ....22.03.00 14:39 1

Tab. 4-1 Rechtliche Anforderungen an die Landschaftsplanung nach § 6 BNatSchG 

Anforderungen Erläuterungen 

Vorgaben • Beachten der Ziele der Raumordnung 

Bestandsaufnahme und 
Bewertung 

• Erfassung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur und 
Landschaft 
(d.h. Darstellung des Naturhaushalts als Ganzes sowie Boden, Wasser, 
Klima/Luft, Pflanzen und Tiere sowie Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 
Natur und Landschaft in ihren Wechselbeziehungen) 

• Erfassung der Auswirkungen der vergangenen, gegenwärtigen und 
voraussehbaren Raumnutzungen auf Natur und Landschaft 

• Darlegung des Status-quo und des Entwicklungspotenzials der Schutzgüter 
und ihrer Funktionen als Orientierung für die Bewertung 

• Darstellung von Konflikten 

Zielkonkretisierung • Darstellung des anzustrebenden Zustands von Natur und Landschaft für das 
jeweilige Untersuchungsgebiet 

• Darlegung der fachinternen Abwägung 

Handlungsvorschläge • Darstellung von Erfordernisse und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele,  

 im Einzelnen: 
• Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zu Boden, Wasser, 

Klima/Luft, Tiere und Pflanzen sowie Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 
Natur und Landschaft 

• Erfordernisse und Maßnahmen zu Vermeidung, Ausgleich oder Beseitigung 
bestehender Beeinträchtigungen 

• Erfordernisse und Maßnahmen zu Vermeidung, Ausgleich oder Beseitigung 
von Beeinträchtigungen durch geplante Vorhaben und Projekte 

• Maßnahmen zum naturschutzrechtlichen Flächenschutz sowie 
Vorschläge für Flächenausweisungen nach der FFH-Richtlinie und für 
Biotopverbundsysteme 

• Maßnahmen zu Schutz und Pflege wildlebender Tiere und wildwachsender 
Pflanzen 
(d.h. zu deren Lebensstätten, Lebensräumen und Lebensgemeinschaften 
sowie zu besonders geschützten Arten) 

Formal • Text mit Begründungen 

• Karte 

Verwertbarkeit für die 
Bauleitplanung 

• Textliche und zeichnerische Darstellungen für die Übernahme in die 
Bauleitplanung 

Zuständigkeit, Verfahren und 
Verbindlichkeit 

• Bestimmung durch die Länder 
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müssen diese Ziele für die Landschaftsplanung hinreichend konkret sein73. Eine wesentlich
wichtigere Bedeutung hat der 2. Satz des § 6 Abs. 3 BNatSchG:

„Auf die Verwertbarkeit des Landschaftsplanung für die Bauleitplanung ist
Rücksicht zu nehmen.“

Unabhängig von den jeweiligen Länderreglungen zu diesem inhaltlichen Aspekt ergeben
sich insbesondere Anforderungen an die textlichen und zeichnerischen Darstellungen des
Landschaftsplans. Aussagen des Landschaftsplans sind so aufzubereiten, dass sie Eingang
in die Darstellungen des Flächennutzungsplans oder in die Festsetzungen des Bebauungs-
plans finden können74. Dafür eignen sich v.a. flächenbezogene und weniger rein auf einzel-
ne Arten bezogene Darstellungen. Ferner sind nachGASSNER ET AL. (1996, § 6 Rn. 23)
Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die sich an andere Fachdiszi-
plinen wenden, ebenfalls für die Bauleitplanung nicht verwendbar.

Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass alle diejenigen Verwaltungsbereiche Adressaten
der landschaftsplanerischen Inhalte sind, die durch ihre Entscheidungen oder Handlungen
Einfluss auf Natur und Landschaft nehmen75.

Hinsichtlich derformalen Anforderungen umfasst der Umfang eines Landschaftsplans
nach § 6 Abs. 1 BNatSchG Text, Karte und zusätzliche Begründung.

Eine Zusammenfassung der rechtlichen Anforderungen, die sich sowohl auf grundsätzli-
che Vorgaben (beispielsweise die Beachtungspflicht der Vorgaben der Raumordnung), die
Inhalte und den Umfang des Landschaftsplans als auch auf seine Verwertbarkeit für die
Bauleitplanung beziehen, sind in Tab.4.1dargestellt.

4.1.4 Anforderungen nach den Ländergesetzen

4.1.4.1 Einführung

Die im vorhergehenden Kapitel aufgeführten Inhalte bilden Mindestanforderungen an den
Landschaftsplan, die durch die Ländergesetze z.T. noch weiter ausgefüllt werden. Nach § 6
Abs. 4 BNatSchG können die Länder die Zuständigkeit, das Verfahren für die Planaufstel-
lung und die Verbindlichkeit der Planungsergebnisse für die örtliche Landschaftsplanung
regeln. Davon haben die Länder ausführlich Gebrauch gemacht, und je nach Autor(en) las-
sen sich die Länderregelungen - mit z.T. unterschiedlichen Bezeichnungen - grundsätzlich
in drei verschiedene Modelltypen unterscheiden:
73Vgl. GASSNER ET AL. (1996, § 6 Rn. 22).
EBERSBACH(1985, S. 252f.) vertritt die Meinung, dass bei der Auswahl von Schutzgebieten und der
Festlegung ihrer Schutzintensität sich nicht nur an ihrer Funktion im Wirkungsgefüge von Natur und
Landschaft orientiert werden kann, sondern auch an den Raumordnungszielen und den mit ihr
„harmonisierenden“ Fachplanungen. Dieser Ansicht wird hier nicht gefolgt.
74Vgl. u.a.STICH ET AL . (1986, S. 186);BAUMEISTER (1992, S. 55f.);M ITSCHANG (1994, S. 210).
75Vgl. GASSNER(1993b, S. 123f.).
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� Eigenständige Planungsnorm (Stadtstaaten und Nordrhein-Westfalen)76,

� Primärintegration in Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Bayern, Rheinland-
Pfalz),77

� Sekundärintegration (alle anderen Bundesländer)78.

Aufgrund dieser Unterschiede in den einzelnen Naturschutzgesetzen der Länder ist als
Grundlage für die Evaluation der örtlichen Landschaftsplanung eine differenzierte Betrach-
tung der rechtlichen Anforderungen in den jeweiligen Ländern erforderlich. Für die detail-
lierte Betrachtung werden die Bundesländer Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz
ausgewählt, da sie einerseits zwei der eben beschriebenen Modelle repräsentieren. Das
Modell der „eigenständigen Planungsnorm“ wird in dieser Arbeit nicht betrachtet, da in
Nordrhein-Westfalen die Landschaftsplanung nicht flächendeckend für das gesamte Ge-
meindegebiet erfolgt und in den Stadtstaaten aufgrund ihrer Größe besondere Bedingun-
gen gelten. Andererseits geben die drei ausgewählten Bundesländer ein breites Spektrum
wieder, wie die Mindestinhalte nach BNatSchG konkretisiert werden können und welche
Möglichkeiten der Integration in die Bauleitplanung bestehen.

Da nicht in allen Landesnaturschutzgesetzen auch der Grünordnungsplan (GOP) für Teile
eines Gemeindegebiets aufgeführt ist und in einigen Landesgesetzen eine Differenzierung
zwischen örtlicher Landschaftsplanung und Grünordnungsplanung hinsichtlich der Rege-
lungen zur Verbindlichkeit vorgenommen wird, sollen aus Gründen der Übersichtlichkeit
die rechtlichen Anforderungen der Grünordnungsplanung nicht betrachtet werden.

4.1.4.2 Örtliche Landschaftsplanung in Niedersachsen

Inhaltliche Anforderungen

Das niedersächsische Naturschutzgesetz (NNatG) enthält wenige inhaltliche Vorgaben für
den Landschaftsplan.79 Vielmehr gilt das im vorherigen Kapitel Gesagte ebenso für den
76Dieses Modell wird auch als „Trennung von Bauleitplanung und Landschaftsplanung“ (vgl.PFEIFER

(1989, S. 27)), „vorlaufende Landschaftsplanung“ (vgl.M ITSCHANG (1994, S. 210)); „Parallelplanung“
(vgl. BAUMEISTER (1992, S. 24)) oder „Nichtintegration“ (vgl.HAHN (1991, S. 113)) bezeichnet.
77Diese Regelungsmodell wird auch als „Unmittelbare Integration“ (vgl.PFEIFER(1989, S. 23) oder
’integrierte Landschaftsplanung’ (vgl.M ITSCHANG (1994, S. 210)) bezeichnet. Sowohl dieses
Regelungsmodell als auch das der Sekundärintegration fasstBAUMEISTER (1992, S. 25) unter dem Begriff
„Integrierte Planung“ zusammen.
78Andere Bezeichnungen für dieses Modell lauten: „Mittelbare Integration“ (vgl.PFEIFER(1989, S. 24);
GASSNER(1995, S. 118)) oder „mitlaufende Landschaftsplanung“ (vgl.M ITSCHANG (1994, S. 210)).
79Obwohl sich die Aussagen im NNatG sowohl auf den Landschaftsplan als auch auf den Grünordnungsplan
beziehen, wird auf den Grünordnungsplan nicht gesondert eingegangen.
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niedersächsichen Landschaftsplan. Die inhaltlichen Grundlagen ergeben sich aus § 6 Abs. 1
und 2 BNatSchG80. Durch die Gesetzesformulierung in § 6 NNatG81

„Die Gemeinden arbeiten, soweit dies zur Verwirklichung der Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist, Landschaftspläne ...
zur Vorbereitung oder Ergänzung ihrer Bauleitplanung, zur Vorbereitung von
Maßnahmen nach § 28 sowie zur Gestaltung von Grünflächen, Erholungsanla-
gen und anderen Freiräumen aus und führen sie im Rahmen ihrer Zuständigkeit
durch.“ (§ 6 Satz 1 NNatG)

sieht das juristische Schrifttum eine besondere Schwerpunktsetzung: Neben der Erfassung
des gegenwärtigen und zu erwartenden Zustandes von Natur und Landschaft werden im
Landschaftsplan die Auswirkungen der Raumnutzungen dargestellt82 und hinsichtlich der
in § 1 Abs. 1 BNatSchG aufgeführten Zielvorgaben bewertet.83

Der Planungsteil des Landschaftsplans (Zielkonkretisierung und Handlungsvorschläge)
enthält den anzustrebenden Zustand von Natur und Landschaft für die Gemeinde, der nur
eine „Grobplanung“ sein kann84, da der Landschaftsplan dem Flächennutzungsplan zuge-
ordnet ist. Im Einzelnen handelt es sich dabei um

� planerisch vorbereitete Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, mit denen be-
reits bestehende Beanspruchung oder vorhersehbare Eingriffe in Natur und Land-
schaft vermieden oder kompensiert werden können85. Insbesondere sollen sie auf die
Bauleitplanung ausgerichtet sein86.

� Vorschläge für die Gestaltung87 und Nutzung von Freiräumen (beispielsweise von
Parks, Grünanlagen, Sportflächen oder Erschließung von Außenbereichen) für frei-
raumbezogene Erholungsmöglichkeiten88.

80Vgl. LOUIS (1990, § 6 Rn. 1) sowieBLUM ET AL . (1990/1993, § 6, Rn.2), die davon ausgehen, dass der
Gesetzgeber keinen Bedarf sah, das Verständnis über die Inhalte eines Landschaftsplanung zu normieren, da
es einen allgemeinen Grundkonsens über die Inhalte von Landschaftsplänen in der Literatur und in der
Naturschutzverwaltung gibt.
81Niedersächsisches Naturschutz (NNatG) in der Fassung vom 11. April 1994, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 11.2.1998.
82Bei der Bestandsaufnahme sollen Schwerpunkte gesetzt werden. NachBLUM ET AL . (1990/1993, § 6,
Rn. 18) sind v.a. diejenigen Bereiche detaillierter zu behandeln, „die nachhaltigen
Landschaftsveränderungen ausgesetzt sind, die als Erholungsgebiete dienen ..., in denen Landschaftsschäden
vorhanden oder zu befürchten, die an oberirdische Gewässer angrenzen oder aus Gründen der
Wasserversorgung zu schützen und zu pflegen sind.“
83Vgl. BLUM ET AL . (1990/1993, § 6, Rn. 2).SCHÜTZE (1994, S. 64) sieht dies völlig anders, denn für ihn
enthält die niedersächsische Regelung keine Vorgaben für eine „allgemeine Landschaftsanalyse und
-bewertung nach dem Vorbild des § 6 Abs. 2 BNatSchG“. Dies dürfte eine Einzelmeinung sein.
84Vgl. LOUIS (1990, § 6, Rn. 3);BLUM ET AL . (1990/1993, § 6, Rn. 18).
85Vgl. BLUM ET AL . (1990/1993, § 6, Rn. 2 und 8).
86Vgl. LOUIS (1990, § 6, Rn. 3).
87Die parzellenscharfe Gestaltung von Grünflächen wird eher als Aufgabe des Grünordnungsplans gesehen
(LOUIS (1990, § 6, Rn.4)).
88Vgl. LOUIS (1992, S. 20);SCHÜTZE (1994, S. 64)
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� Maßnahmen zur Vorbereitung und Ausweisung schutzwürdiger und erhaltenswerter
Teile von Natur und Landschaft (z.B. Geschützte Landschaftsbestandteile nach § 28
NNatG wie etwa Bäume, Hecken, Wasserläufe89)90, zur Schutzgebietsausweisung
und ggf. deren Vernetzung sowie zu Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflan-
zenarten gemäß der §§ 35, 37 und 41 NNatG91.

Im juristischen Schrifttum wird betont, dass sich der Landschaftsplan auf Naturschutzakti-
vitäten der Gemeinde als Planaufsteller und -durchführer beziehen soll92. Daraus wird z.T.
gefolgert, dass der Landschaftsplan keine Vorgaben für die Naturschutzverwaltungen und
andere Fachplanungen entfalten kann93. Dies ist zu kurz gegriffen, da durch die Übertra-
gung der Zuständigkeit für die Aufstellung des Landschaftsplans auch gleichzeitig die Zu-
weisung von Naturschutz- und Landschaftspflegeaufgaben zum eigenen Wirkungskreis der
Gemeinde erfolgt ist94. So sind sicherlich Handlungsvorschläge zu entwickeln, die sich auf
die Planungshoheit der Gemeinde beziehen. Dennoch kann der Landschaftsplan aufgrund
von Bestandsaufnahme und Bewertung - gestützt auf den umfassenden Anspruch gemäß
der §§ 1 und 2 BNatSchG sowie der §§ 1 und 2 NNatG - auch Vorschläge bzw. Anforde-
rungen zur Verwirklichung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege darstellen, die
im Aufgabenbereich anderer Behörden oder Planungsträger liegen. Es gibt im Gesetz oder
in den Kommentaren keinen Hinweis darauf, dass dies ausgeschlossen ist. Anderenfalls
wäre dies eine inhaltliche Reduzierung und würde den rahmenrechtlichen Vorgaben nach
§ 6 BNatSchG widersprechen.

Im niedersächsischen Landschaftsplan erfolgt eine Abwägung hinsichtlich der naturschutz-
internen Ziele; eine Abwägung mit Belangen der Raumordnung und der Landesplanunng
ist nicht erforderlich95. Gleichzeitig plädierenBLUM ET AL . (1990/1993, § 6 Rn. 9) da-
für, die Zielaussagen der Raumordnung und der Landesplanung aus Vernunftgründen mit
Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB bei der Erarbeitung der erforderlichen Maßnahmen zu be-
rücksichtigen, soweit aus Naturschutzsicht keine Korrektur notwendig ist.

Für den Landschaftsplan besteht kein Ableitungsgebot aus dem Landschaftsrahmenplan96.
Dennoch sollte sich der Landschaftsplan am Landschaftsprogramm und Landschaftsrah-
menplan als überörtliche Ziele orientieren97. Besonders weistLOUIS (1992, S. 19) darauf
hin, dass im Rahmen der Bestandsaufnahme bei einer fehlerfreien Planung keine Wider-
sprüche zum Landschaftsrahmenplan auftreten dürfen, währendBLUM ET AL . (1990/1993,
§ 6 Rn. 9) dem nicht zustimmen, da die Bestandsaufnahme veraltet sein könnte.
89Soweit es sich nicht um gemeindeweiten Schutz handelt (z.B. Baumschutzsatzung), sollte die konkrete
Vorbereitung von Maßnahmen gemäß § 28 NNatG durch einen Grünordnungsplan erfolgen (vgl.LOUIS

(1990, § 6 Rn. 4);LOUIS (1992, S. 20)).
90Vgl. SCHÜTZE (1994, S. 64)
91Vgl. BLUM ET AL . (1990/1993, § 6, Rn. 2).
92Vgl. GAEDE (1984, S. 477);BLUM ET AL . (1990/1993, § 6 Rn. 2).
93Vgl. GAEDE (1984, S. 477);SCHÜTZE (1994, S. 138, 158).
94Vgl. dazu ausführlichLOUIS (1990, § 6 Rn. 2).
95Vgl. LOUIS (1990, § 6 Rn. 1);BLUM ET AL . (1990/1993, § 6 Rn. 2 und 7).
96Vgl. LOUIS (1992, S. 19);BLUM ET AL . (1990/1993, § 6 Rn. 9).
97Vgl. LOUIS (1990, § 6, Rn. 2).
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Formale Anforderungen

Der niedersächsische Landschaftsplan umfasst Text, Karte und zusätzliche Begründung,
wobei das Gebot der Einfachheit und Zweckmäßigkeit zu beachten ist98. Es wird emp-
fohlen, sich an den inhaltlichen und formalen Standards, die beispielsweise in den „Hin-
weisen zum Landschaftsplan“99 der FACHBEHÖRDE FÜR NATURSCHUTZ (1989)100 zum
Ausdruck gebracht werden, zu orientieren101, obwohl die Gemeinden an die Weisungen der
Naturschutzbehörden formal nicht gebunden sind.

Zuständigkeit

Grundsätzlich sind die Gemeinden102 in Niedersachsen für den Landschaftsplan zustän-
dig; bei den Samtgemeinden, welche die Zuständigkeit für die Flächennutzungsplanung
haben, sind es die Mitgliedsgemeinden103. Bezüglich der innergemeindlichen Zuständig-
keit bestehen unterschiedliche Ansichten. NachLOUIS (1990, § 6, Rn. 2) liegt sie beim
Hauptverwaltungsbeamten, da Landschaftspläne als Fachpläne nicht von den Vertretungs-
körperschaften der Städte und Gemeinden zu beschließen sind. Dahingegen weisenBLUM

ET AL . (1990/1993, § 6, Rn. 2) dem Verwaltungsausschuss (vgl. § 57 Abs. 2 NGO) die
Kompetenz über die Aufstellung und abschließende Feststellung des Landschaftsplans zu.

Verfahren

Für die Gestaltung des Landschaftsplan-Verfahrens bestehen keine speziellen gesetzlichen
oder untergesetzliche Vorgaben. Von daher sind andere Rechtsvorschriften und -grundsätze
heranzuziehen, wie beispielsweise allgemeine Rechtsgrundsätze über das Verwaltungsver-
fahren, v.a. das Gebot der einfachen und zweckmäßigen Durchführung104 105.

So wäre es sachgerecht, die Bürger und Bürgerinnen über Aufstellung, Fertigstellung und
wesentliche Inhalte der Landschaftspläne durch den Verwaltungsausschuss zu unterrichten,
da dies eine „wichtige Angelegenheit der Gemeinde“ sei106. Ferner kann der Gemeinderat
Richtlinien erlassen, welche Verfahrensschritte einzuhalten sind und wie die formale und
inhaltliche Darstellung des Landschaftsplans zu erfolgen hat107. Dadurch würde sowohl den
98BLUM ET AL . (1990/1993, § 6, Rn. 5)
99Im Folgenden abgekürzt als „Hinweise ’89“.
100Diese „Hinweise“ werden z.Zt. vom Niedersächsischen Landesamt für Ökologie (NLÖ) und einer
Arbeitsgruppe unter Leitung des niedersächsischen Umweltministeriums unter Beteiligung von Vertretern
der Kommunen und der kommunalen Spitzenverbände überarbeitet. Die Veröffentlichung ist für Herbst 2000
vorgesehen.
101BLUM ET AL . (1990/1993, § 6, Rn. 5)
102Der Begriff „Gemeinde“ umfasst (kreisfreie) Städte, Samtgemeinden und Gemeinden.
103Vgl. LOUIS (1992, S. 19f.);BLUM ET AL . (1990/1993, § 6, Rn. 15).
104Vgl. § 10 Satz 2 VwVfG.
105BLUM ET AL . (1990/1993, § 6, Rn. 4)
106BLUM ET AL . (1990/1993, § 6, Rn. 21)
107Vgl. § 40 Abs. 1 Nr. 1 NGO.
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Tabelle 4.2:Rechtliche Anforderungen an die örtliche niedersächsische Landschaftspla-
nung

Tab 4-2-rev ... 11.09.00 21:11 1

Tab. 4-2: Rechtliche Anforderungen an die örtliche niedersächsische Landschaftsplanung 
 

Anforderungen Konkretisierung der Anforderungen / Erläuterungen 

Vorgaben  • Berücksichtigung der überörtlichen Ziele von Landschaftsprogramm und 
Landschaftsrahmenplan 

Bestandsaufnahme und 
Bewertung 

• Erfassung des gegenwärtigen und zu erwartenden Zustands von Natur und 
Landschaft 

• Erfassung der Auswirkungen der vergangenen, gegenwärtigen und 
voraussehbaren Raumnutzungen auf Natur und Landschaft 

Zielkonkretisierung • Darstellung des anzustrebenden Zustands von Natur und Landschaft für die 
Gemeinde  

• Darstellung der naturschutzinternen Abwägung 

Handlungsvorschläge • Darstellung von Erfordernissen und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

 Im Einzelnen: 
• Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Vermeidung bestehender 

oder vorhersehbarer Beanspruchungen von Natur und Landschaft 

• Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Kompensation geplanter 
Eingriffe in Natur und Landschaft unter besonderer Berücksichtigung der 
Bauleitplanung 

• Vorschläge für die Gestaltung und Nutzung von Freiräumen für 
freiraumbezogene Erholungsmöglichkeiten 

• Maßnahmen zur Vorbereitung und Ausweisung schutzwürdiger und 
erhaltenswerter Teile von Natur und Landschaft (§ 28 sowie §§ 27 und 28a 
und b NNatG) 

• Maßnahmen zur Vorbereitung und Ausweisung von Schutzgebieten und -
objekten sowie ggf. deren Vernetzung 

• Maßnahmen zu Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
(gemäß der §§ 35, 37 und 41 NNatG) 

Formal • Text mit Begründungen 

• Karte 

Verbindlichkeit / Integration • Übernahme landschaftsplanerischer Aussagen in die Bauleitpläne - soweit 
inhaltlich möglich - 

• Landschaftsplan als Bestandteil des Erläuterungsberichts zum 
Flächennutzungsplan 

• Berücksichtigung des Landschaftsplans bei Vorhaben anderer 
Planungsträger 

Zuständigkeit • Gemeinden ([kreisfreie] Städte, Samtgemeinden und Gemeinden) 

Verfahren • Berücksichtigung der allgemeinen Rechtsgrundsätze zum 
Verwaltungsverfahren 

 zum Beispiel: 
• Unterrichtung der Bürger über Aufstellung, Fertigstellung und wesentliche 

Inhalte des Landschaftsplans 

• Unterrichtung und Anhörung der Naturschutzbehörden zur Aufstellung des 
Landschaftsplans 
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Ansprüchen der „Hinweise ’89“ als auch den Anforderungen der HOAI gemäß des § 45a
Rechnung getragen108.

Ebenso sind die Naturschutzbehörden über die Aufstellung von Landschaftsplänen109 zu
unterrichten110 und anzuhören.

Verbindlichkeit

Niedersächsische Landschaftspläne besitzen als unverbindliche gutachterliche Pläne „keine
rechtliche Außenwirkung“111. Von daher entfalten sie erst Rechtswirkung, wenn sie in die
Bauleitpläne inhaltlich übernommen werden112. Die Frage ist jedoch, wieweit diese Über-
nahme geht. Allgemein wird davon ausgegangen, dass die Landschaftspläne Bestandteil
des Erläuterungsberichts zum Flächennutzungsplan oder Begründung des Bebauungsplans
werden113 und nicht Bestandteil der Bauleitpläne114. Die Gesetzesformulierung lässt aber
auch zu, dass der Landschaftsplan Bestandteil des Flächennutzungs- oder Bebauungsplans
ist, soweit dies inhaltlich möglich ist.

Darüber hinaus wird der Landschaftsplan - falls er durch den Rat der Gemeinde beschlos-
sen wird und so eine politische Willensbekundung der Rates darstellt - für die Verwaltung
verbindlich, solange keine anderen Pläne durch den Rat verabschiedet werden115. Ferner
sind Landschaftspläne generell von anderen Planungsträgern zu berücksichtigen, beispiels-
weise bei Planfeststellungsverfahren oder bei Standort- und Trassenabwägungen116, um den
Anforderungen an eine sachgerechte Abwägung zu entsprechen. Eine zusammenfassende
Darstellung der niedersächsischen rechtlichen Anforderungen an Inhalte und Umfang des
Landschaftsplans sowie die Regelungen zur Zuständigkeit, zum Verfahren und zur Verbind-
lichkeit enthält die Tab.4.2.

4.1.4.3 Örtliche Landschaftsplanung in Hessen

Inhaltliche Anforderungen

Das hessische Naturschutzgesetz117 (HENatG) sowie untergesetzliche Vorschriften enthal-
ten gegenüber den allgemeinen Anforderungen des § 6 BNatSchG detaillierte inhaltliche
Vorgaben, die teilweise bis in die Methodik gehen, sowie konkrete landesrechtliche Vor-
108Vgl. BLUM ET AL . (1990/1993, § 6, Rn. 23).
109Vgl. § 56 Abs. 1 NNatG sowie § 3 BNatSchG.
110Anders sieht diesGAEDE (1984, S. 477).
111Vgl. LOUIS (1990, § 6, Rn. 1);BLUM ET AL . (1990/1993, § 6, Rn. 7).
112M ITSCHANG (1994, S. 210)
113Vgl. LOUIS (1990, § 6, Rn. 1 und 3);HAHN (1991, S. 116);SCHÜTZE (1994, S. 151).
114Vgl. EBERSBACH(1985, S. 287f.).RAMSAUER (1993, S. 110) spricht sogar von einer fehlenden
Verbindlichkeit in Niedersachsen.
115LOUIS (1992, S. 20)
116LOUIS (1992, S. 19)
117Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG) i.d.F. der Bek. vom 16. April 1996
(GVBl. S. 145), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 1997 (GVBl. S. 429)
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gaben für die Zuständigkeit, die Verbindlichkeit landschaftsplanerischer Aussagen und das
Verfahren, bezogen auf die Aufstellung und Genehmigung.

Inhaltliche Vorgaben enthalten § 3 Abs. 1, 2 und 3 sowie § 4 Abs. 6 HENatG, die Land-
schaftsplanverordnung (LPVO)118 sowie die „Hinweise ’98“119 mit Anlage 1120.

„(1) Die örtlichen ... Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung
der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die Maßnahmen,
die zur Verwirklichung dieser Ziele erforderlich sind, werden durch Land-
schaftspläne ... festgelegt und dargestellt.

(2) Landschaftspläne ... stellen den Zustand von Natur und Landschaft dar
und bewerten ihn. Sie legen für die verschiedenen Naturräume des Plange-
bietes Leitbilder und Maßnahmen fest, die notwendig sind, um das jeweilige
Leitbild zu verwirklichen. Gebiete mit besonderer Bedeutung für Naturschutz
und Landschaftspflege sind darzustellen; ...

(3) Die Darstellung des Zustandes von Natur und Landschaft nach Abs. 2
muß das Landschaftsbild, den Boden, das Kleinklima und die vorhandene Ve-
getation, insbesondere die Lebensräume und Landschaftsbestandteile nach
§ 23, umfassen und für die Planung bedeutsame Wechselwirkungen zwischen
den verschiedenen Bestandteilen des Naturhaushaltes aufzeigen.“ (§ 3
HENatG) ...

„(6) Die Anforderungen an Form und Inhalt der Landschaftspläne ... wer-
den durch Rechtsverordnung geregelt.“ (§ 4 HENatG)

Zur Ableitung der örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen ist eine Bestandsaufnahme und
Bewertung verpflichtend121, die den Naturhaushalt (Boden, Wasser, örtliches Kleinklima,
Luft, Tiere und Pflanzen mit ihren Lebensräumen) und das Landschaftsbild unter Einbezie-
hung der landschaftsgebundenen Erholung der Bevölkerung und sonstiger Nutzungen mit
ihren gegenseitigen Wechselwirkungen122 und Beziehungen sowie vorhandene und abseh-
bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft darstellen muss123. Konkrete Anfor-
derungen zu den Inhalten124, anzuwendenden Methoden für die Bestandsaufnahme sowie
118Landschaftsplanverordnung vom 30. Juli 1996 (GVBl. I S. 343)
119„Hinweise zur Aufstellung des Landschaftsplans und zur Darstellung der Flächen mit besonderer
Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege“ des HMIuLFN, GENat-Nr. 3/96 i.d.F. des GENat-Nr.
1/98 vom 20. März 1998“, abgekürzt: „Hinweise ’98“. Die „Hinweise ’98“ enthalten Angaben für das
Aufstellungsverfahren des Landschaftsplans nach den §§ 3 und 4 HENatG sowie zu Definitionen.
120Anlage 1 zum Erlass vom 5. Juli 1996, AZ.: VI/LFN-5-91e-00.03-6231/96 ’betreffend Landschaftsplan,
Hinweise zur Aufstellung des Landschaftsplans’ enthält „Darstellung der ,Gebiete mit besonderer
Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege‘ und Begriffsbestimmungen“.
121Vgl. § 1 Abs. 1 LPVO,BATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 3, Rn. 7).
122Wobei nur solche Wechselwirkungen aufzuzeigen sind, „deren Erhaltungs- oder Veränderungsbedarf
seinen Niederschlag durch planungspraktische Konsequenzen im Entwicklungsteil des Landschaftsplans
finden kann. Beispiele für die Ermittlung sind die Beeinflussbarkeit des Mikroklimas durch Topographie und
Bewuchs, der Zusammenhang von Geologie, Bodenarten, Wasser, Kleinklima mit Biotop- und
Nutzungspotenzial oder die Vegetationsausstattung für faunistische Lebenszyklen.“ („Hinweise ’98“, Nr.
1.3)
123Vgl. § 3 Abs. 3 HENatG; § 1 Abs. 1 LPVO.
124Vgl. § 3 Abs. 1 LPVO: „Die Bestandsaufnahme erfaßt ... die Landschaftsfaktoren wie Geologie, Boden,
Wasser, Kleinklima, die belebte Natur wie Pflanzen und Tiere sowie deren Lebensräume und vorhandene
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zur Verwendung von Unterlagen125 enthalten § 1 Abs. 3 und § 3 LPVO in Verbindung mit
den „Hinweisen ’98“, Nr. 1.3126. Ebenso gibt es Vorgaben für die Grundlagen der Bewer-
tung (Bestandsaufnahme, Leitbilder sowie Landschaftsrahmenplan127) und zum Vorgehen
(Wirkungsanalysen, Konfliktanalysen, Flächenbilanzierung128).

Besonders wird in Hessen auf die Erarbeitung von Leitbildern abgehoben, die - bezogen
auf Naturraumeinheiten - konkrete Ziel- und Wertsetzungen in Qualität und Quantität be-
nennen sollen129, und in die Inhalte der Forsteinrichtungswerke einzustellen sind130. Für
die Entwicklung der Leitbilder sind Grundsätze und Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege131, die von der Landesregierung aufgestellt werden, maßgebend132.

Der angestrebte Zustand von Natur und Landschaft sowie die dazu erforderlichen Ziele und
Maßnahmen sind Gegenstand des Entwicklungsteils des Landschaftsplans133. Dabei soll
der Landschaftsplan insbesondere Gebiete mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und
Landschaftspflege planerisch steuern, die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 - 9 HENatG aufgelistet sind134:

Flächen mit rechtlichen Bindungen für Naturschutz und Landschaftspflege:Dies
sind Flächen, die für den Erhalt von Natur und Landschaft von besonderer Bedeutung sind
und deren rechtliche Bindung schon vorhanden oder geplant ist (z.B. NSG, LSG, Schutz
bestimmter Lebensräume und Landschaftsbestandteile nach § 23 HENatG).

Verbund- und Vernetzungselemente, die vorhandenen und geplanten geschützten Teile von Natur und
Landschaft einschließlich der geschützten Lebensräume und Landschaftsbestandteile, der Wanderwege der
Tiere und der Uferbereiche, die planungsbedeutsamen Wechselwirkungen zwischen den Bestandteilen den
Naturhaushaltes, das Landschaftsbild und die für die landschaftsgebundene Erholung geeigneten
Landschaftsbestandteile, die vorhandenen Nutzungen und die absehbaren Nutzungsänderungen, die
vorhandenen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und die Nutzbarkeit von Flächen sowie weitere für die
Darstellungen nach § 3 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 bis 9 des Hessischen Naturschutzgesetzes notwendige
Grundlagen.“
125„Die Landschaftsplanung soll auf vorhandene Unterlagen zurückgreifen; nicht vorhandene Daten sind zu
erfassen, wenn sie für die Planung unerläßlich sind.“ (§ 1 Abs. 3 Satz 1 LPVO)
126Die „Hinweise ’98”, Nr. 1.3 enthalten eine detaillierte Auflistung der in Frage kommenden Grundlagen,
Planungen und Erhebungen.
127Vgl. § 4 Abs. 1 LPVO.
128Vgl. § 4 Abs. 2 LPVO.
129Vgl.§ 1 Abs. 4 LPVO; „Hinweise ’98“, Nr. 1.2.
Die Hinweise führen dazu aus: „Beispiele hierfür sind auf Teilräume zu beziehende normative Vorgaben des
HENatG wie ,Vorrang der Entwicklung naturnaher Lebensräume auf 10% der Fläche und auf 20% der
Fläche stehender Gewässer‘ oder Richtzahlen zu den Anteilen extensiv zu nutzender Grünlandflächen, den
Streuobstflächenanteil sowie das Zielverhältnis von Wald und offener Landschaft.“ („Hinweise ’98”, Nr. 1.2)
130Vgl. „Hinweise ’98”, Nr. 1.2.
131Diese von der Landesregierung als Grundlage für die Landschaftsplanung festzustellenden Grundsätze
und Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 3 Abs. 1 Satz 2 HENatG) sind vergleichbar mit
einem Landschaftsprogramm in anderen Bundesländern, das Teil des Landesentwicklungsplans wird.
Zurzeit befindet es sich im Verfahren.
132Vgl. BATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 3, Rn. 6).
133Vgl. § 5 LPVO.
134Vgl. auch dazu „Hinweise ’98“ mit Anlage 1 undBATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 3, Rn. 12).
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Biotopverbund- und Biotopentwicklungflächen: Dies sind Entwicklungsflächen, die
sich auf Grund ihres Zustandes, ihrer Lage oder ihrer Entwicklungsmögllichkeiten für zu-
künftige Naturschutzmaßnahmen besonders eignen.

Beeinträchtigte Flächen: Auf diesen Flächen sind erhebliche Beeinträchtigungen von
Natur und Landschaft zu beseitigen, zu verringern oder auszugleichen, oder die Beeinträch-
tigungen sind bei der Nutzung der Flächen zu berücksichtigen.

Pflegeflächen:Dies sind land- und forstwirtschaftliche Flächen, für die aus Naturschutz-
sicht begründete Handlungserfordernisse bestehen (z.B. Reduzierung der Nutzungsintensi-
tät).

Flächen für die Neuanlage von Wald

Flächen für Freizeit und Erholung

Freizuhaltende Flächen: Auf diesen Flächen dürfen Siedlungsentwicklung oder Ein-
zelbauvorhaben ohne Standortbindung aus Gründen des Klimas oder der Landschaftsge-
staltung nicht erfolgen.

Schutz- und Entwicklungsflächen im Siedlungsbereich:Diese Flächen sind nach be-
stimmten Kriterien bzw. Qualitätsanforderungen (Lage, Größe, Schönheit) für Funktions-
zusammenhänge (Naturhaushalt, Orts- und Landschaftsbild) oder einen Nutzungszweck
(Naherholung) zu schützen und zu entwickeln.

Flächen für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Für diese Gebiete besteht Darstellungspflicht in der Entwicklungskarte135. Weitere können
hinzugefügt werden.

Die aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege erforderlichen Maßnahmen sollten
sich auf Entwicklung, Sanierung und Pflege von Natur und Landschaft, auf die Kompen-
sation von geplanten Eingriffen sowie auf Vorschläge zur Änderung von Nutzungen bezie-
hen, die mit Prioritäten ihrer Realisierungsdringlichkeit versehen werden. Adressaten der
Maßnahmen sind neben der Naturschutzbehörde und der Bauleitplanung Träger anderer
öffentlich-rechtlicher Planungen und Maßnahmen136.

Darüber hinaus verweist die LPVO auf spezielle Vorgaben für Landschaftsplanfestsetzun-
gen137. Diese umfassen:

� Maßnahmen, die von der Naturschutzbehörde durchzuführen sind,

� Aussagen, die bei der Beurteilung von Eingriffen dringend zu berücksichtigen sind,

� Vorschläge für Darstellungen und Festsetzungen für Bauleitpläne, die für die Über-
nahme in die Bauleitplanung geeignet oder erforderlich sind138.

135Vgl. § 5 Abs. 2 LPVO.
136Vgl. § 5 Abs. 3 LPVO.
137Unter diesem Begriff sind spezielle Darstellungen des Landschaftsplans zu verstehen, „mit denen
überhaupt Bindungswirkungen erzeugt werden; der Landschaftsplan kennt solche nur für die Selbstbindung
des Planungsträgers und der Genehmigungsbehörde sowie für Übernahme-, Beachtens- und
Berücksichtigungspflichten.“BATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 4, Rn. 29)
138Vgl. § 5 Abs. 4 LPVO.
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Der Landschaftsplan hat die Vorgaben des Landschaftsrahmenplans zu beachten139 und
konkretisiert dessen Darstellungen in inhaltlicher und räumlicher Weise (Ableitungs- und
Entwicklungsgebot). Zudem ist der Landschaftsplan den überörtlichen Zielen des Regio-
nalplans anzupassen140. Dieses Anpassungsgebot bezieht sich auf die raumwirksamen Pla-
nungsinhalte141.

Formale Anforderungen

Der hessische Landschaftsplan besteht aus Text und Karten, wobei das Pflichtprogramm für
die Karten vorgegeben wird (Bestandsaufnahme, Bewertung in themenabhängigen Über-
sichtskarten, Analyse- und Konfliktkarten, Übersichtskarte mit den Leitbildern, Entwick-
lungskarte)142.

Der Regelmaßstab beträgt 1: 5 000 bis 1: 10 000, wobei eine Darstellungsgenauigkeit und -
differenzierung erwartet wird, die über das der Flächennutzungspläne deutlich hinausgehen
werden143.

Für die Darstellungen in der Entwicklungskarte sind die von der obersten Naturschutzbe-
hörde veröffentlichten Planzeichen für die örtliche Landschaftsplanung144 zu verwenden.
Ebenso ist die formale und planungstechnische Eignung der landschaftsplanerischen Dar-
stellungen Voraussetzung für die Übernahme in die Bauleitplanung145. Dies ist dahinge-
hend zu verstehen, dass die Flächendarstellungen des Landschaftsplans mit denen des Flä-
chennutzungsplan bzw. des B-Plans kompatibel sind bzw. in die „Sprache“ der relevanten
Plankategorien übersetzt werden sollten.

Zuständigkeit

In Hessen werden die Landschaftspläne von den Trägern der Bauleitplanung aufgestellt146.
Somit obliegt den Städten und Gemeinden sowie den Kommunalverbänden die Aufstel-
lungspflicht, die der Pflicht zur Bauleitplanung gleichgestellt ist147.

Verfahren

Bei der Aufstellung des Landschaftsplans sind verschiedene Behörden und Verbände zu
beteiligen:
139Vgl. § 4 Abs. 2 Satz 2 HENatG.
140Vgl. § 4 Abs. 2 Satz 2 HENatG.
141BATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 4, Rn. 11); vgl. auch „Hinweise ’98“, Nr. 1.1.
142Vgl. § 2 Abs. 1 LPVO.
143BATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 3, Rn. 11)
144Vgl. „Hinweise ’98“ mit Anlage 2 zum Erlass vom 5. Juli 1997, Az.: VI/LFN 5-91e-00.03-6231/1997,
’betreffend Landschaftsplan, Hinweise zur Aufstellung’ enthält „Planzeichen für die Landschaftsplanung“.
145BATTEFELD ET AL. (1996/1998, §3, Rn. 20)
146Vgl. § 4 Abs. 2 Satz 1 HENatG.
147Vgl. BATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 4, Rn. 9)



4.1. RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 78

„Bei der Aufstellung der Landschaftspläne sind insbesondere die unteren
Naturschutzbehörden, die unteren Behörden für die Land- und Forstwirtschaft
und den Bodenschutz sowie die Naturschutzverbände zu beteiligen. Die Öf-
fentlichkeit ist über Ziele und Zwecke der Planung entsprechend § 3 Bauge-
setzbuch zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu
geben.“148

Diese Aufzählung, die in den „Hinweisen ’98“, Nr. 2.2 spezifiziert wird, ist nicht ab-
schließend, aber für die genannten zwingend149. Besonders ist hervorzuheben, dass ein
Beteiligungsgebot für die Naturschutzverbände gilt. Darüber hinaus wird empfohlen, die
anerkannten Naturschutzverbände frühzeitig und am gesamten Planungsprozess zu beteili-
gen150.

Unabhängig von der konkreten Gestaltung des Aufstellungsverfahrens werden einzelne
„Eckpunkte“ formuliert. Zur Erleichterung des Planungsprozesses soll möglichst frühzei-
tig ein Einleitungstermin mit betroffenen Behörden, Naturschutzverbänden, der für Natur-
schutz und Landschaftspflege tätigen Vereinigungen, Vertretern der Land- und Forstwirt-
schaft sowie relevanten Sportvereinen stattfinden, um den Planungsumfang zu klären151.

Verpflichtend ist ebenfalls die Beteiligung der Öffentlichkeit, d.h. Unterrichtung über Ziele
und Zweck der Planung mit anschließender Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung, die
nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgen soll152.

Die Gemeinden als Planungsträger können eine Arbeitsgruppe „Landschaftsplan“ unter ih-
rer Federführung einberufen, an der mindestens die untere Naturschutzbehörde, das Amt für
Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft sowie das Hessische Forst-
amt vertreten sein sollten. Vorrangige Aufgabe der Arbeitsgruppe ist die Beratung des Pla-
nungsträgers bei allen in Zusammenhang mit der Landschaftsplan-Aufstellung auftretenden
Fragen153.

Da die Leitbilder für die inhaltliche Ausrichtung des Landschaftsplans von besonderer Be-
deutung sind, wird empfohlen, sie möglichst breit zu diskutieren und diese Diskussion zum
Zeitpunkt der Bewertung abgeschlossen zu haben154.

Für die Landschaftspläne besteht nach § 4 Abs. 5 HENatG155 eine Anzeigepflicht bei der
oberen Naturschutzbehörde, von der es keine Ausnahme gibt. Damit einher geht eine ver-
bindliche Beschlussfassung des dafür bestimmten Gemeindegremiums und eine umfassen-
de Prüfungspflicht für die obere Naturschutzbehörde. Die Prüfung umfasst neben inhalt-
148Vgl. § 4 Abs. 2 Satz 3 und 4 HENatG.
149BATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 4, Rn. 12)
150Vgl. „Hinweise ’98“, Nr. 2.5.
151Vgl. § 1 Abs. 2 LPVO, „Hinweise ’98“, Nr. 2.3.
152Vgl. BATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 4, Rn. 13); „Hinweise ’98“, Nr. 2.6.
153Vgl. „Hinweise ’98“, Nr. 2.4.
154Vgl. BATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 3, Rn. 9).
155„Landschaftspläne sind der oberen Naturschutzbehörde anzuzeigen. Die obere Naturschutzbehörde kann
innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Anzeige den Plan beanstanden, wenn er wesentlich vom
Landschaftsrahmenplan abweicht oder Vorschriften des Naturschutzrechts verletzt. Erfolgt keine
Beanstandung, gilt der Plan nach Ablauf der Frist als genehmigt.“ (§ 4 Abs. 5 HENatG)
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lichen Punkten (Übereinstimmung mit dem Landschaftsrahmenplan, Verletzung von Vor-
schriften des Naturschutzrechts) auch Form- und Verfahrensvorschriften156. Nach späte-
stens drei Monaten ist die Mitteilung über die Beanstandungsfreiheit gleichbedeutend mit
einer Genehmigung.

In Hessen besteht für die Landschaftspläne unter zwei Bedingungen eine Fortschreibungs-
pflicht157: Zum einen, wenn der Landschaftsplan älter als zehn Jahre ist (gerechnet wird
ab dem Zeitpunkt der Genehmigung), und zum anderen, wenn die Gemeinde oder andere
Planungs- und Vorhabensträger wesentliche Veränderungen von Gestalt oder Nutzung der
Landschaft im Plangebiet vorsehen oder konkret planen158.

Verbindlichkeit

Bindungswirkung erhält der hessische Landschaftsplan durch das vorher dargestellte Ge-
nehmigungsverfahren, da nach der Genehmigung die Gemeinde als Planungsträger und die
Naturschutzverwaltung an die Darstellungen und Aussagen des Landschaftsplans gebun-
den sind, beispielsweise bei weiteren Entwicklungsabsichten der Gemeinde, bei Stellung-
nahmen der Naturschutzverwaltung oder bei der Entscheidung über die Durchführung von
Naturschutzmaßnahmen159.

Die sich aus dem Verfahren ergebende Selbstbindung der Gemeinde an den Landschaftsplan
besitzt besonderes Gewicht für die Berücksichtigung des Landschaftsplans in der Bauleit-
planung durch § 1a Abs. 2 Nr. 1 BauGB. Dies wird im Gesetz durch § 3 Abs. 4 zweiter
Halbsatz HENatG160 besonders hervorgehoben.

In Hessen besteht eine Übernahmepflicht für geeignete Ziele und erforderliche Maßnah-
men des Landschaftsplans.161 Geeignet zur Übernahme - und somit zur Erlangung einer
behördlichen bzw. rechtlichen Bindungswirkung - sind diejenigen landschaftsplanerischen
Darstellungen, die flächenbezogen sind und den Darstellungs- und Festsetzungsmöglich-
keiten der Bauleitpläne, der Vorhaben - und Erschließungspläne nach § 12 BauGB sowie
den Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB entsprechen oder angepasst werden können162, 163.
156Vgl. BATTEFELD ET AL. (1996/1998, §4, Rn. 26).
157„Landschaftspläne sind fortzuschreiben, wenn wesentliche Veränderungen von Gestalt oder Nutzung der
Landschaft vorgesehen oder zu erwarten sind; ... . Unabhängig davon sind Landschaftspläne spätestens nach
zehn Jahren fortzuschreiben.“ (§ 4 Abs. 4 HENatG)
158Vgl. BATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 4, Rn. 18 und 19); Hinweise ’98, Nr. 1.1
159Vgl. BATTEFELD ET AL. (1996/1998, §4, Rn. 28).
160Die Ziele und die erforderlichen Maßnahmen der Landschaftsplanung „sind bei der Planung und
Durchführung von Ausgleichs-, Ersatz- und Entwicklungsmaßnahmen zu berücksichtigen.“ (§ 3 Abs. 4
HENatG)
161„Die Ziele und die erforderlichen Maßnahmen der Landschaftsplanung sind bei der Aufstellung von
Bauleitplänen und Satzungen nach § 4 Abs. 2a und § 7 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch in der
Fassung vom 28. April 1993 (BGBl I S. 623) ... zu berücksichtigen und, soweit geeignet, in die Bauleitpläne
oder Satzungen zu übernehmen;“ (§ 3 Abs. 4 HENatG).
162Vgl. BATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 3, Rn. 17).
163Vgl. Vorschläge für Darstellung- und Festsetzungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplans und des
Bebauungsplans (§§ 5 und 9 BauGB) beiBATTEFELD ET AL. (1996/1998, §3, Rn.19).
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Tabelle 4.3:Rechtliche Anforderungen an die örtliche hessische Landschaftsplanung

 

1

Anforderungen Konkretisierung der Anforderungen / Erläuterungen 

Vorgaben • Beachtenspflicht der Vorgaben des Landschaftsrahmenplans 

• Anpassung an die überörtliche Ziele des Regionalplans 

Bestandsauf-
nahme und 
Bewertung 

• Darstellung und Bewertung des gegenwärtigen und zu erwartenden Zustands von Natur und 
Landschaft  

 Im Einzelnen:  
• Darstellung der Landschaftsfaktoren wie Geologie, Boden, Wasser, Kleinklima, belebte Natur 

wie Pflanzen und Tiere sowie deren Lebensräume und vorhandene Verbund- und 
Vernetzungselemente 

• Darstellung der vorhandenen und geplanten geschützten Teile von Natur und Landschaft 
einschließlich der geschützten Lebensräume und Landschaftsbestandteile, der Wanderwege der 
Tiere und der Uferbereiche 

• Darstellung der planungsbedeutsamen Wechselwirkungen zwischen den Bestandteilen des 
Naturhaushalts, 

• Darstellung des Landschaftsbilds und der für die landschaftsgebundene Erholung geeigneten 
Landschaftsbestandteile 

• Darstellung vorhandener Nutzungen und absehbarer Eingriffe und Nutzungsänderungen 

• Darstellung vorhandener Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und der Nutzbarkeit von 
Flächen 

• Darstellung weiterer notwendiger Grundlagen für die Darstellung der 'Gebiete mit besonderer 
Bedeutung' 

methodisch: 
Bestandsaufnahme: aktuelle und flächendeckende Biotop- und Nutzungstypenkartierung unter 
Verwendung der Daten der hessischen Biotopkartierung; Erfassung nicht vorhandener Daten, 
falls sie für die Planung unbedingt erforderlich sind; ansonsten Zurückgreifen auf vorhandene 
Unterlagen; 
Grundlagen für die Bewertung: Bestandsaufnahme, Leitbilder und Landschaftsrahmenplan; 
Bewertung erfolgt durch Wirkungsanalysen der Bestandteile des Naturhaushalts, 
Konfliktanalysen und Bilanzierungen der Flächen und der an sie gestellten Anforderungen; 
Anwendung von Methoden, die den anerkannten fachlichen Standards entsprechen. 

Zielkonkreti-
sierung 

• Darstellung von Leitbildern mit Begründung, in denen die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege quantitativ und qualitativ für den Planungsraum dargestellt werden 

• Darstellung des anzustrebenden Zustands von Natur und Landschaft sowie der dazu 
erforderlichen Ziele  

• Abwägung konkurrierender naturschutzfachlicher Ziele 

Handlungs-
vorschläge 

• Darstellung erforderlicher Entwicklungs-, Ausgleichs-, Ersatz-, Sanierungs- und 
Pflegemaßnahmen zur Erreichung der Ziele 

 Im Einzelnen: 
• Darstellung von Flächen mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege 

(Darstellungspflicht): 
∗ Flächen mit rechtlichen Bindungen für Naturschutz und Landschaftspflege 
∗ Biotopverbund- und Biotopentwicklungsflächen 
∗ Beeinträchtigte Flächen 
∗ Pflegeflächen 
∗ Flächen für die Neuanlage von Wald 
∗ Flächen für Freizeit und Erholung 
∗ Freizuhaltende Flächen 
∗ Schutz- und Entwicklungsflächen im Siedlungsbereich 
∗ Flächen für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
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Tabelle 4.3: . . . Fortsetzung: Rechtliche Anforderungen an die örtliche hessische Land-
schaftsplanung

 

2

Anforderungen Konkretisierung der Anforderungen / Erläuterungen 

. . . Handlungs-
vorschläge 

• Darstellung der für die Erhaltung der Funktionen des Naturhaushalts erforderlichen 
Nutzungsvorschläge 

• Benennung der Dringlichkeit der umzusetzenden Maßnahmen  
• Darstellung von Anforderungen an andere öffentlich-rechtliche Planungen und Maßnahmen 
• Darstellung von 'Landschaftsplanfestsetzungen'; im Einzelnen: 

∗ Maßnahmen, die von der Naturschutzbehörde durchzuführen sind 
∗ bei der Beurteilung von Eingriffen dringend zu berücksichtigende Aussagen 
∗ Vorschläge für geeignete und erforderliche Darstellungen und Festsetzungen für Bauleitpläne 

Formal • Text 

• Karten: 
 im Einzelnen: 

∗ Bestandsaufnahme (Maßstab entsprechend dem FNP) 
∗ Bewertung in themenabhängigen Übersichts- oder Ausschnittskarten wie Analyse- und 

Konfliktkarten 
∗ Leitbilder in Übersichtskarten (1:25.000) 
∗ Entwicklungskarte (Maßstab entsprechend dem FNP); Verwendung der von der obersten 

Naturschutzbehörde veröffentlichten Planzeichen für die örtliche Landschaftsplanung (= 
Planzeichen der LANA) 

Verbindlichkeit 
/ Integration 

• Bindung von Gemeinde und Naturschutzverwaltung an die Aussagen des Landschaftsplans 

• Integration geeigneter und flächenbezogener Ziele und Maßnahmen in die Bauleitplanung 
(Übernahmepflicht) 

• Berücksichtigung der Ziele und Maßnahmen bei der Planung und Durchführung von Ausgleich-, 
Ersatz- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Darstellung abweichender Aussagen zum Landschaftsplan in den Erläuterungen bzw. 
Begründungen zu den Bauleitplänen 

Zuständigkeit Träger der Bauleitplanung (Städte und Gemeinden, Kommunalverbände) 

Verfahren • Einleitungstermin - möglichst frühzeitig - zur Klärung des Planungsumfangs mit betroffenen 
Behörden, Naturschutzverbänden, der für Naturschutz und Landschaftspflege tätigen 
Vereinigungen, Vertretern der Land- und Forstwirtschaft sowie relevanten Sportvereinen 

• Einberufung einer Arbeitsgruppe unter Federführung der Gemeinde; Mindestzusammensetzung: 
untere Naturschutzbehörde, Amt für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und 
Landwirtschaft sowie Hessisches Forstamt 

• Beteiligung der unteren Nautrschutzbehörde, der unteren Behörden für die Land- und 
Forstwirtschaft und den Bodenschutz  

• Frühzeitige und kontinuierliche Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände 

• Unterrichtung der Öffentlichkeit über Ziele und Zwecke der Planung gemäß § 3 BauGB mit 
anschließender Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung  

• Ausführliche Diskussion der Leitbilder 

• Beschlussfassung der Gemeinde über den Landschaftsplan 

• Prüfung und Genehmigung des Landschaftsplans durch die obere Naturschutzbehörde 

• Fortschreibungspflicht (spätestens nach 10 Jahren) 
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Auch diese Ziele und Maßnahmen unterliegen der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB164.
Bei wesentlichen Abweichungen von den Aussagen des Landschaftsplans sind diese in den
Erläuterungen oder Begründungen zu den (Bauleit)Plänen darzustellen.

Darüber hinaus besteht nach § 5 Abs. 5 LPVO eine nachrichtliche Übernahme der nach
§ 23 HENatG geschützten Lebensräume und Landschaftsbestandteile in die Bauleitpläne.

Unabhängig von den Regelungen der Übernahme in die Bauleitplanung und Satzungen
können Landschaftsplanaussagen an der rechtlichen Bindungswirkung anderer Planungen
durch Integration teilnehmen, soweit sie von Inhalt und Form her dafür geeignet sind.

Eine zusammenfassende Darstellung der hessischen rechtlichen Anforderungen zu Inhalten
und Umfang des Landschaftsplans sowie die Regelungen der Zuständigkeit, des Verfahrens
und der Verbindlichkeit enthält die Tab.4.3.

4.1.4.4 Örtliche Landschaftsplanung in Rheinland-Pfalz

Der Gesetzgeber in Rheinland-Pfalz hat eine vom BNatSchG abweichende Begriffsver-
wendung gewählt: Nach LPflG entspricht die landespflegerische Planung der Landschafts-
planung nach dem 2. Abschnitt des Bundesnaturschutzgesetzes, und das im Rahmen der
Planung zu erstellende Werk wird nach § 17a LPflG als „landespflegerischer Planungsbei-
trag“ bezeichnet. Der auf der Ebene des Flächennutzungsplans zu erarbeitende Teil landes-
pflegerischer Planung (§ 17 LPflG „Landschaftsplanung in der Bauleitplanung“) kann als
örtlicher Landschaftsplan bezeichnet werden.

Inhaltliche Anforderungen

Im Verhältnis zum § 6 Abs. 1 und 2 BNatSchG enthält das LPflG detailliertere inhaltliche
Vorgaben, die durch eine Verwaltungsvorschrift des rheinland-pfälzischen Ministeriums für
Umwelt und Gesundheit, des Finanzministeriums und der Staatskanzlei (VV)165 ergänzt
wird, die eine Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Bauleitplanung enthält.

Der landespflegerische Planungsbeitrag zum Flächennutzungsplan umfasst alle Bestand-
teile einer Planung (Bestandsaufnahme, Bewertung, Entwicklungskonzeption und davon
abgeleitete Maßnahmen).166 Im Rahmen der Erhebungen, Analysen und Bewertungen des
Zustandes von Natur und Landschaft wird gefordert:
164BATTEFELD ET AL. (1996/1998, § 3, Rn. 23) sehen eine Einschränkung der Abwägungsfreiheit der
Gemeinde, da aus ihrer Sicht die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege ein Planungsgrundsatz für
die Bauleitplanung sind und somit bei der Abwägung nicht mehr über das „Ob“, sondern nur noch über das
„Wie“ abzuwägen ist.
165Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit, des Ministeriums der Finanzen und
der Staatskanzlei vom 6. Mai 1991 (MUG 1024 - 88 522), geändert und erweitert durch VV vom 22. März
1993 (MU 10214 -88 522) wird im Folgenden „VV“ abgekürzt.
166„Grundlagen der Darstellung und der Festsetzung sind Erhebungen, Analysen und Bewertungen des
Zustandes von Natur und Landschaft und deren voraussichtliche Entwicklung unter Berücksichtigung der
bestehenden Nutzungen. Diese Grundlagen enthalten in Text und Karten im einzelnen
1. Angaben über
a) die Landschaftsfaktoren und deren Wirkungsgefüge,
b) Flächen, auf denen aus klimatischen Gründen, aus Gründen des Gewässer-, Hochwasser-, Erosions- oder
Immissionschutzes oder wegen ihrer Bedeutung als Regenerations- oder Erholungsraum eine
Nutzungsänderung unterbleiben muß,
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� Darstellung der Landschaftsfaktoren und deren Wirkungsgefüge167 (§ 17 Abs. 2 Nr.
1 Buchst. a LPflG) unter Berücksichtigung der Auswirkungen der gegenwärtigen
Raumnutzungen168 sowie der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
hinsichtlich des Arten- und Biotopschutzes, des Naturerlebens und der Erholung, der
Wasserverhältnisse, des Bodenschutzes und der (bio)klimatischen Verhältnisse169.
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, im landespflegerischen Planungsbeitrag auf
Nutzungskonflikte und -verträglichkeiten einzugehen sowie eine Status-quo-
Prognose der zu erwartenden Entwicklung von Natur und Landschaft unter den ge-
genwärtigen Bedingungen abzugeben170.

� Angaben über Flächen, die bestimmte Zwecke für den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild erfüllen, wie etwa für das Klima, dem Gewässerschutz, dem Hochwasser-
schutz, dem Erosionsschutz, dem Immissionsschutz, dem Arten-, Biotop- und Land-
schaftsschutz, die Erholung der Bevölkerung und die Regeneration der Landschafts-
faktoren und deren Wirkungsgefüge171 .

� Angaben über weitere Landschaftsbestandteile, die zur Erhaltung eines leistungsfä-
higen Naturhaushalts oder zur Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit der
Landschaft dienen, wie etwa Feldgehölze, Baum- und Strauchgruppen, das Orts- und
Landschaftsbild belebende oder gliedernde Grünbestände172.

Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme und Bewertung sowie unter Berücksichtigung
der Ziele der Landschaftsrahmenplanung173 sind die landespflegerischen Zielvorstellungen

c) Flächen, auf denen Landschaftsbestandteile zur Erhaltung eines leistungsfähigen Naturhaushalts oder zur
Sicherung von Vielfalt, Eigenart oder Schönheit der Landschaft zu erhalten sind,
2. landespflegerische Zielvorstellungen über
a) den anzustrebenden Zustand von Natur und Landschaft sowie notwendige Schutz-, Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen,
b) Flächen, auf denen im einzelnen zu bestimmende Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung der Landschaft, insbesondere aus den unter Nummer 1 Buchst. b und c genannten Gründen,
durchzuführen sind.“ (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 und 2 LPflG)
167Dies soll mindestens den geologischen Aufbau, die Oberflächengestalt/ das Relief, die Bodenverhältnisse,
die Wasserverhältnisse, die (bio-)klimatischen Verhältnisse (einschließlich Luftbelastung), die Lebensräume
der Pflanzen- und Tierwelt und bestandsbedrohte Arten sowie das Landschaftsbild und das Erlebnis- und
Erholungspotenzial umfassen (vgl. VV 2.1.1;LOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn. 9)). Für konkrete
inhaltliche Anforderungen verweisenLOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn. 8) aufK IEMSTEDT & W IRZ

(1993), die einen Leitfaden zur Landschaftsplanung in der vorbereitenden Bauleitplanung erarbeitet haben.
Zum methodischen Vorgehen wird empfohlen, sich bei den abiotischen Landschaftsfaktoren in der Regel auf
die Auswertung vorhandener Unterlagen zu beschränken, während für die Pflanzen- und Tierwelt eine
Biotopkartierung im Maßstab 1:5.000 bis 1:10.000 für erforderlich gehalten wird (LOUIS & ENGELKE

(1997, §17, Rn. 9)), für die in der Regel eine Vegetationsperiode (1.März - 30. September) vorzusehen ist
(VV Nr. 1.3.1).
168Insbesondere sind darzustellen: Siedlung, Verkehr, Lagerstättenabbau, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft,
Jagd und Fischerei, Ver- und Entsorgung, Post- und Fernmeldewesen, Tourismus/Fremdenverkehr, zivile und
militärische Verteidigung (vgl. VV 2.1.2;LOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn.11)).
169Vgl. VV Nr. 2.1.3.
170Vgl. VV Nr. 2.1.3; LOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn. 10).
171Vgl. § 17 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b LPflG; VV Nr. 2.2;LOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn. 14).
172Vgl. § 17 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c LPflG; VV Nr. 2.3;LOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn. 15).
173Vgl. LOUIS & ENGELKE (1997, §17, Rn. 16).
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für Natur und Landschaft zu erarbeiten (§ 17 Abs. 2 Nr. 2 LPflG). Dieses flächendecken-
de Entwicklungskonzept (landespflegerische Zielvorstellungen) soll Aussagen darüber ent-
halten, wie unter Berücksichtigung der Maßgabe Vermeidung neuer oder Verminderung
bestehender Beeinträchtigungen Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen und zu
entwickeln sind, dass ein Zustand gemäß der §§ 1 und 2 LPflG erreicht werden kann174. Bei
internen Konflikten ist eine Abwägung naturschutzinterner Teilziele gefordert175, während
eine Abwägung konkurrierender Raumnutzungen im landespflegerischen Planungsbeitrag
nicht vorzunehmen ist176.

Aus dem Entwicklungskonzept werden im Einzelnen Maßnahmen abgeleitet, die zur Rea-
lisierung der landespflegerischen Zielvorstellungen erforderlich sind, wobei insbesondere
auf die in § 17 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b und c LPflG benannten Flächen177 abzuheben ist178.

Obwohl im LPflG nicht explizit formuliert, kann an den landespflegerischen Planungsbei-
trag die Anforderung gestellt werden, sich ausführlich mit den Planungsvorstellungen der
Bauleitplanung auseinanderzusetzen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass der Träger der
Bauleitplanung den landespflegerischen Planungsbeitrag zu erstellen hat179 und im Gesetz
ausdrücklich gefordert wird, die Angaben und Zielvorstellungen nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 und
2 LPflG bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung der Bauleitpläne im Rahmen der
Abwägungspflicht nach § 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigen. Falls denen nicht gefolgt
werden kann, sind die Gründe darzulegen, aus denen von den landespflegerischen Zielvor-
stellungen abgewichen wird und Vorschläge entwickelt werden, wie Beeinträchtigungen
von Natur und Landschaft vermieden oder ausgeglichen werden können (§ 17 Abs. 3 und 4
LPflG).

So sollten in dem landespflegerischen Planungsbeitrag - soweit erforderlich - Vorschläge
zur Lösung von Konflikten zwischen Zielen der Landespflege und denen der Allgemeinheit
an Natur und Landschaft erarbeitet werden („Prüfung der Umweltverträglichkeit“)180. Im
Einzelnen sind Aussagen zur Beseitigung, Minderung oder zur Kompensation unvermeid-
barer Beeinträchtigungen durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu treffen181.
Die Vorschläge sollen soweit reichen, dass dargelegt wird, welche Flächen im Flächennut-
174Vgl. VV Nr. 2.4.1.
175Vgl. LOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn. 16).
176Vgl. LOUIS & ENGELKE (1997, §17, Rn. 3).
177Insbesondere sind dies Maßnahmen zur Sicherung, Schaffung, Entwicklung und Pflege von Flächen für
den Arten- und Biotopschutz, für Frischluftzufuhr, Kaltluftabfluss sowie Maßnahmen zur Renaturierung von
Gewässern, zur Erosionsvermeidung, zur Hochwasserrückhaltung, zur Nutzungsextensivierung, zur
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds, zur Erhaltung natürlicher Landschaftselemente und historischer
Bewirtschaftungsformen sowie zur Erhaltung und Entwicklung von Erholungsräumen (vgl. VV Nr. 2.4.2).
178Vgl. VV Nr. 2.4.2; LOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn. 17).
179LOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn. 8) weisen darauf hin, dass der komplette landespflegerische
Planungsbeitrag zu erstellen ist. Dies bedeutet auch die Darstellung von Flächen und Maßnahmen zur
Kompensation von Beeinträchtigungen.
180Vgl. VV Nr. 3.1.2.
181Vgl. GIENANDT (1989, S. 253), VV Nr. 3.2.3:
„Die Träger der Bauleitplanung legen nach § 17 Abs. 4 Nr. 2 LPflG im einzelnen dar, wie die bei der
Realisierung eines Bauleitplans zu erwartenden, unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft beseitigt oder durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden können,
insbesondere, wie durch geeignete Maßnahmen erreicht werden kann, daß
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zungsplan als geeignet für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Betracht kommen182. In
der Verwaltungsvorschrift sind genaue Hinweise enthalten, wie Ausgleichs- von Ersatz-
maßnahmen zu unterscheiden sind und welche Bedingungen für Ersatzmaßnahmen gel-
ten183.

Formale Anforderungen

Von den formalen Anforderungen her umfasst der landespflegerische Planungsbeitrag Text
(Erläuterungsbericht zum landespflegerischen Planungsbeitrag) und Karten. Der Textteil
enthält die eben dargestellten inhaltlichen Anforderungen (Bestandsaufnahme und nach-
vollziehbare Bewertung, Auswirkungen der verschiedenen Raumnutzungen, die Status-
quo-Prognose sowie die Zielvorstellungen aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspfle-
ge). Kartografisch sind mindestens die Erfassung und Bewertung der Landschaftsfaktoren
nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 LPflG sowie die Zielvorstellungen nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 LPflG
darzustellen184.

Zuständigkeit

Der landespflegerische Planungsbeitrag zum Flächennutzungsplan ist von den Trägern der
Bauleitplanung185, d.h. von den für die Flächennutzungsplan-Aufstellung zuständigen Ver-
bandsgemeinden unter Beteiligung der unteren Landespflegebehörden zu erstellen186.

Verfahren

Nach § 17 Abs. 3 LPflG und der Verwaltungsvorschrift ist eine Beteiligung bzw. Zusam-
menarbeit auf verschiedenen Ebenen in der Regel vorgesehen. Möglichst zu Beginn eines
Verfahrens hat der Träger der Bauleitplanung die Landesplanungsbehörde über seine Pla-
nungsabsichten zu informieren187, die wiederum im Rahmen ihrer angeforderten Stellung-
nahme die zuständige Landespflegebehörde zu beteiligen hat. Die Landespflegebehörde
informiert ihrerseits über die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege und

- keine erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts zurückbleiben und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht wieder hergestellt oder neu gestaltet wird (Ausgleich) oder
- die durch nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen gestörten Funktionen der Landschaft ökologisch
gleichwertig an einer anderen Stelle gewährleistet werden.“
182Vgl. VV Nr. 3.2.4 und 3.2.5.
183„Soweit Beeinträchtigungen durch qualitative Maßnahmen im Sinne der Nummer 3.2.4. nicht
kompensiert werden können, sind auf die Planung bezogene Ersatzmaßnahmen an anderer Stelle
vorzusehen. Diese sollen in einem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang zu dem vorgesehenen Eingriff
stehen. Der räumliche Zusammenhang gilt als gewahrt, wenn der Zuständigkeitsbereich des Planungsträgers
nicht überschritten ist. Der zeitliche Zusammenhang gilt als gewahrt, wenn die Maßnahmen innerhalb von
zwei Jahren nach Inangriffnahme der Bebauung begonnen sind.“ (VV Nr. 3.2.5)
184Vgl. VV Nr. 2.6; LOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn. 18).
185„Die Angaben und Zielvorstellungen nach Absatz 2 werden von den Trägern der Bauleitplanung unter
Beteiligung der unteren Landespflegebehörde erstellt und sind bei der Aufstellung der Flächennutzungspläne
und der Bebauungspläne zu berücksichtigen.“ (§ 17 Abs. 3 LPflG)
186Vgl. LOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn. 19).
187Vgl. VV Nr. 1.1.1.
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teilt die für das Verfahren wesentlichen Landschaftsinformationen mit, wie etwa die Er-
gebnisse der Biotopkartierung, bestehende und geplante Schutzgebiete und -objekte gemäß
der §§ 18 bis 22 LPflG sowie geschützte Lebensstätten bedrohter Tier- und Pflanzenarten
nach § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 bis 11 LPflG188. Vor diesem Hintergrund klären Landespla-
nungsbehörde und Landespflegebehörde gemeinsam, welche Naturschutzbelange von dem
Vorhaben der Bauleitplanung berührt werden189.

Die Erstellung des landespflegerischen Planungsbeitrags erfolgt unter Beteiligung der un-
teren Landespflegebehörde (§ 17 Abs. 3 LPflG). NachGIENANDT (1989, 254) soll die
Beteiligung der unteren Landespflegebehörden ausdrücklich dazu dienen, den Träger der
Bauleitplanung zu beraten und die „Beachtung der Bestimmungen des Landespflegegeset-
zes zu sichern“. Zur Zusammenarbeit führt die VV insbesondere aus, dass

� der Träger der Bauleitplanung und untere Landespflegebehörde den Untersuchungs-
umfang und die voraussichtliche Untersuchungsdauer für den landespflegerischen
Planungsbeitrag bestimmen (Nr. 1.3.1),

� eine parallele Erarbeitung der Grundlagen für Bauleitplan und landespflegerischen
Planungsbeitrag erfolgen soll bzw. spätestens zu den Vorentwürfen des Bauleitplans
ein landespflegerischer Planungsbeitrag zu erstellen ist (Nr. 1.3.2),

� eine Erörterung zwischen der Verbandsgemeinde, den Planverfassern und der Lan-
despflegebehörde zu Angaben und Zielvorstellungen (Nr. 2.5), zu Konflikten und
möglichen Planungsvarianten (Nr. 3.1.2) sowie zur Festlegung von Flächen für Er-
satzmaßnahmen im Flächennutzungsplan (Nr. 3.2.5) erforderlich ist.

Die Beteiligung der anerkannten Landespflegeorganisationen ist im Rahmen der Beteili-
gung gemäß § 17 Abs. 3 LPflG durch die Landespflegebehörden vorgesehen190.

Integration bzw. Verbindlichkeit

In Rheinland-Pfalz besteht das Modell einer vollständigen Integration (Primärintegration)
eines landespflegerischen Planungsbeitrags in die Bauleitplanung191. Dies bedeutet, eine
Landschaftsplanung ohne Bauleitplanung ist ebenso wenig möglich wie eine Bauleitpla-
nung ohne Landschaftsplanung192.

Behördenverbindlichkeit erlangen die Erfordernisse und Maßnahmen des landespflegeri-
schen Planungsbeitrags durch die Aufnahme in die Bauleitplanung (§ 17 Abs. 1 LPflG)193,
188Vgl. dazu ausführlicher VV Nr. 1.1.2 .
189Vgl. VV Nr. 1.1.2.
190Vgl. VV Nr. 1.2.
191RAMSAUER (1993, S. 115) sieht bei diesem Modell die Landschaftsplanung als einen (zusätzlichen)
Bestandteil der Bauleitplanung bzw. als ein Konstrukt eines Landespflegerischen Begleitplans nach § 8
Abs. 4 BNatSchG; zu weiterer Kritik an diesem Modell vgl. auchRAMSAUER (1993, S. 115, FN 63 m.w.N.)
192Vgl. LOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn. 1 und 21)
193„Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege werden in den Flächennutzungsplänen dargestellt und in den Bebauungsplänen
festgesetzt.“ (§ 17 Abs. 1 LPflG)
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Tabelle 4.4:Rechtliche Anforderungen an die örtliche landespflegerischen Planung in
Rheinland-Pfalz

 

Anforderungen Konkretisierung der Anforderungen / Erläuterungen 

Vorgaben  �� Berücksichtigung der Ziele des Landschaftsrahmenplans 

Bestandsauf-
nahme und 
Bewertung 

�� Erhebungen, Analysen und Bewertungen des gegenwärtigen und zu erwartenden Zustandes von 
Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzungen 

 Im Einzelnen: 
�� Darstellung der Landschaftsfaktoren und deren Wirkungsgefüge 

(dazu gehören: geologischer Aufbau, Oberflächengestalt/ Relief, Bodenverhältnisse, 
Wasserverhältnisse, (bio-)klimatische Verhältnisse (einschließlich Luftbelastung), Lebensräume 
der Pflanzen- und Tierwelt sowie bestandsbedrohte Arten; geschützte Lebensstätten nach § 24 
LPflG; Landschaftsbild und Erlebnis-/ Erholungspotenzial) 

� methodisch: Auswertung vorhandener Unterlagen für die abiotischen Landschaftsfaktoren; 
flächendeckende Biotopkartierung im Maßstab 1:5.000 oder 1:10.000 für die Erfassung der 
Pflanzen- und Tierwelt (i.d.R. eine Vegetationsperiode - 1. März bis 30. September) 

�� Darstellung der gegenwärtigen Raumnutzungen, insbesondere Siedlung, Verkehr, 
Lagerstättenabbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Jagd und Fischerei, Ver- 
und Entsorgung, Post- und Fernmeldewesen, Tourismus/ Fremdenverkehr, zivile und 
militärische Verteidigung 

�� Analyse, Bewertung und Darstellung der Auswirkungen der Raumnutzungen auf Natur und 
Landschaft 

�� Analyse, Bewertung und Darstellung der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
nach Eignung, Empfindlichkeit, vorhandene Belastung und Schutzbedürftigkeit in Bezug auf 
den Arten- und Biotopschutz, das Naturerleben und die Erholung, die Wasserverhältnisse, den 
Bodenschutz, die (bio)klimatischen Verhältnisse 

�� Analyse, Bewertung und Darstellung von Nutzungskonflikten und Verträglichkeiten von 
Nutzungen unter Einschluss der Belastungen von Natur und Landschaft 
(Umweltverträglichkeitsbeurteilung des Zustandes) 

�� Prognose der zu erwartenden Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres 
gegenwärtigen Zustandes und der bestehenden Nutzungen ("Status-Quo-Prognose") 

�� Angabe von Flächen, die bestimmten Zwecken dienen, wie etwa 
Klima (insbesondere Sicherung der Frischluftzufuhr, des Kaltluftabflusses, eines ausgewogenen 
Stadtklimas), Gewässerschutz (z.B. Grundwasseranreicherung, Schutz der Oberflächengewässer 
vor Eintrag schädlicher Stoffe, Ufersicherung, Erhaltung naturnaher Fließgewässer und ihrer 
Eigendynamik), Hochwasserschutz (z.B. Erhaltung natürlicher oder naturnaher 
Überschwemmungsgebiete, Sicherung des Hochwasserabflusses), Erosionsschutz (z.B. 
Vermeidung von Bodenabtrag durch Wind- oder Wassererosion, Vermeidung von 
Bodenverlagerungen durch Bodenfluss oder Rutschungen), Immissionsschutz (z.B. Vermeidung 
oder Vorbeugung weiterer Belastungen durch Luftverunreinigungen und Lärmeinwirkungen), 
Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz, der Regeneration der Landschaftsfaktoren und deren 
Wirkungsgefüge und der landschaftsbezogenen Erholung. 

�� Angabe von Landschaftsbestandteilen, die bestimmten Zwecken dienen, wie der Erhaltung eines 
leistungsfähigen Naturhaushalts (z.B. Schutzpflanzungen, Feldgehölze, Baum- und 
Strauchgruppen, Allee, Baumreihen, Gewässer und Feuchtgebiete) und der Sicherung von 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft (z.B. Orts- und Landschaftsbild belebende oder 
gliedernde Grünbestände, weithin sichtbare Hangkanten, Talmulden, Höhenrücken oder 
typische Wiesentäler, Flächen mit naturraumtypischern historischen Bewirtschaftungsformen) 

Zielkonkre-
tisierung 

�� Darstellung landespflegerischer Zielvorstellungen (flächendeckendes Entwicklungskonzept) 
über den anzustrebenden Zustand von Natur und Landschaft unter der Maßgabe, neue 
Beeinträchtigungen zu vermeiden, bestehende zu vermindern und Natur und Landschaft so zu 
schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass ein Zustand entsprechend der Ziele und Grundsätze 
der §§ 1 und 2 LPflG erreicht werden kann. 
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Tabelle 4.4: . . . . Fortsetzung: Rechtliche Anforderungen an die örtliche landespflegeri-
schen Planung in Rheinland-Pfalz

 

Anforderungen Konkretisierung der Anforderungen / Erläuterungen 

�� Darlegung der Abwägung naturschutzinterner Teilziele 

Handlungs-
vorschläge 

�� Darstellung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Realisierung der 
Zielvorstellung, insbesondere zur 
�� Sicherung, Schaffung, Entwicklung und Pflege von Flächen für den Arten- und Biotopschutz 

(z.B. Umsetzung der Biotopsystemplanung) 
�� Sicherung und Schaffung von Flächen für Frischluftzufuhr, Kaltluftabfluss 
�� Renaturierung von Gewässern 
�� Erosionsvermeidung 
�� Hochwasserrückhaltung 
�� Nutzungsextensivierung 
�� Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 
�� Erhaltung natürlicher Landschaftselemente 
�� Erhaltung naturraumspezifischer, historischer Bewirtschaftungsformen 
�� Erhaltung und Entwicklung von Erholungsräumen (z.B. Umsetzung von 

Naturparkplanungen) 

�� Darstellung von Maßnahmen zum Abbau vorhandener oder zur Vermeidung zusätzlicher 
Beeinträchtigungen 

�� Darstellung von geeigneten Flächen für Maßnahmen zum Ausgleich oder Ersatz künftiger 
Beeinträchtigungen 

Formal �� Text (Erläuterungsbericht zum landespflegerischen Planungsbeitrag)  

�� Karten: 
�� Erfassung und Bewertung der Landschaftsfaktoren, Angabe über Flächen oder weiteren 

Landschaftsbestandteilen, die bestimmten Zwecken dienen  

�� landespflegerische Zielvorstellungen mit notwendigen Schutz-, Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen 

Integration / 
Verbindlich-
keit  

�� Integration übernahmefähiger landespflegerischer Inhalte in die Bauleitplanung 

�� Darlegungs- und Begründungspflicht zur Umweltverträglichkeit der Bauleitpläne durch den 
Träger der Bauleitplanung 

Zuständigkeit Träger der Bauleitplanung (Verbandsgemeinden) 

Verfahren 

 

�� Information der Landesplanungsbehörde durch den Träger der Bauleitplanung über seine 
Planungsabsichten 

�� Beteiligung der zuständigen Landespflegebehörde durch die Landesplanungsbehörde 

�� Information seitens der Landespflegebehörde über Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sowie wesentliche Landschaftsinformationen 

�� Festlegung der berücksichtigenden Naturschutzbelange durch Landesplanungs- und 
Landespflegebehörde 

�� Bestimmung des Untersuchungsumfang und der voraussichtlichen Untersuchungsdauer für den 
landespflegerischen Planungsbeitrag durch den Träger der Bauleitplanung und die untere 
Landespflegebehörde 

�� möglichst parallele Erarbeitung von Bauleitplan und landespflegerischem Planungsbeitrag 

�� Erörterung zwischen Verbandsgemeinde, Planverfasser und Landespflegebehörde zu Angaben 
und Zielvorstellungen, Konflikten und möglichen Planungsvarianten sowie Festlegung von 
Flächen für Ersatzmaßnahmen im Flächennutzungsplan 

�� Beteiligung der anerkannten Landespflegeorganisationen 
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wobei die Voraussetzung gilt, dass die landespflegerischen Inhalte übernahmefähig sein
müssen, d.h. eine Integration in die bauleitplanerischen Darstellungs- und Festsetzungska-
tegorien194 nach § 5 bzw. 9 BauGB möglich ist. In diesem Zusammenhang betonenLOUIS

& ENGELKE (1997, § 17, Rn. 4), dass nur diejenigen Darstellungen und Festsetzungen
gerechtfertigt sind, die zur Erreichung der in § 1 Abs. 5 BauGB aufgeführten Ziele erfor-
derlich sind.

Die im landespflegerischen Planungsbeitrag dargestellten Belange von Naturschutz und
Landschaftspflege sind bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung des vorbereitenden
Bauleitplans zu berücksichtigen und unterliegen zugleich der Abwägungspflicht der Ge-
meinde nach § 1 Abs. 6 BauGB195. GIENANDT (1989, S. 253) weist darauf hin, dass die
Abwägung der zu berücksichtigen landespflegerischen Planung mehr ist als „gegen ande-
re Belange abwägen“, da für den Träger der Bauleitplanung gleichzeitig die Verpflichtung
besteht, in eigener Zuständigkeit zur Verwirklichung der Ziele von Naturschutz und Land-
schaftspflege beizutragen.

Für die Verbandsgemeinde besteht eine Darlegungs- und Begründungspflicht zur Umwelt-
verträglichkeit der Bauleitpläne. Es ist darzulegen, aus welchen Gründen Eingriffe in Na-
tur und Landschaft abweichend von den landespflegerischen Zielvorstellungen vorgesehen
sind und wie Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild vermieden
bzw. ausgeglichen werden sollen196. Die Begründungen sind im Erläuterungsbericht zum
Flächennutzungsplan nachvollziehbar und schlüssig darzustellen197.

Zudem soll in den Erläuterungen zum Flächennutzungsplan nachLOUIS & ENGELKE

(1997, § 17, Rn. 24) aufgeführt werden, welche Zweckzuweisung die einzelnen Flächen
erhalten. Für Flächen mit bestimmten Nutzungszuweisungen soll erklärt werden, wie den
Anforderungen nach Vermeidung nachgekommen wird. Zum Ausgleich und Ersatz unver-
meidbarer Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sollen Flächen, die für
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Frage kommen, dargestellt werden.

Eine nachrichtliche Übernahmepflicht besteht für Schutzgebiete / -objekte im Sinne der
§§ 18-22 LPflG sowie für geschützte Biotope nach § 24 LPflG198.

Eine zusammenfassende Darstellung der rechtlichen Anforderungen an Inhalte und Um-
fang des landespflegerischen Planungsbeitrags in Rheinland-Pfalz sowie die Regelungen
zur Zuständigkeit, zum Verfahren und zur Verbindlichkeit enthält die Tab.4.4.
194Beispiele für Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten nennenLOUIS & ENGELKE (1997, § 17,
Rn. 5 und 6).
195Vgl. VV Nr. 3.1.1.
196Vgl. § 17 Abs. 4 LPflG;GIENANDT (1989, S. 253).
197Vgl. LOUIS & ENGELKE (1997, §17, Rn. 23); VV Nr. 3.2.2.
198Vgl. VV Nr. 4; LOUIS & ENGELKE (1997, § 17, Rn. 5).
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4.2 „Gute fachliche Praxis“ der örtlichen Landschaftspla-
nung

4.2.1 Begriffsbestimmung „gute fachliche Praxis“

Bevor darauf eingegangen wird, wie sich die „gute fachliche Praxis“ für die örtliche Land-
schaftsplanung darstellt, ist eine genauere Erläuterung dieses Begriffs erforderlich. Für
Instrumente und Verfahren des Naturschutzes und der Landschaftspflege kennt das Bundes-
naturschutzgesetz199 den Begriff der guten fachlichen Praxis nicht, der in mehreren anderen
Umweltgesetzen explizit enthalten ist (§§ 2 a und 6 Abs. 1 PflSchG, § 1a Düngemittel-
gesetz, § 17 BBodSchG), bzw. es wird der Begriff „Stand der Technik“ verwendet (§ 7
a Abs. 5 WHG, § 3 Abs. 6 BImSchG). Zur Begriffsdefinition der guten fachlichen Praxis
in der örtlichen Landschaftsplanung kann also nicht auf ausdrückliche Gesetzesformulie-
rungen zurückgegriffen werden. Stattdessen steht die Frage in Vordergrund, auf welche
Anforderungen an die Praxis sich die Fachvertreter geeinigt haben, so dass diese einer in-
haltlichen Füllung des Begriffs zugrunde gelegt werden können.

Die gute fachliche Praxis bestimmt sich nach den eben aufgeführten Gesetzen v.a. an-
hand von Grundsätzen, die entweder im Gesetz aufgeführt werden (§ 17 Abs. 2 Satz 2
BBoSchG)200, oder das Gesetz sieht eine Berücksichtigungspflicht hinsichtlich der Grund-
sätze vor (§ 2a Abs. 1 Satz PflSchG)201. § 1a Abs. 2 Düngemittelgesetz202 definiert die gute
fachliche Praxis knapp im Gesetz und ermächtigt das BMELF203, die gute fachlichen Praxis
durch Grundsätze näher zu bestimmen (§ 1a Abs. 3 Nr.1 Düngemittelgesetz).
199Das Bundesnaturschutzgesetz kennt diesen Begriff nur im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung.
Dabei geht es nicht um die gute fachliche Praxis der Eingriffsregelung, sondern um die „gute fachliche Praxis
bei der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung ... [, die] in der Regel nicht den ... Zielen
und Grundsätzen“ von Naturschutz und Landschaftspflege widerspricht (§ 8 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG).
200Der genaue Gesetzestext lautet: „Zu den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gehört insbesondere,
daß
1. die Bodenbearbeitung unter Berücksichtigung der Witterung grundsätzlich standortangepaßt zu erfolgen
hat,
2. die Bodenstruktur erhalten oder verbessert wird,
3. Bodenverdichtungen, ... so weit wie möglich vermieden werden,
4. Bodenabträge durch eine standortangepasste Nutzung, ... möglichst vermieden werden,
5. die naturbetonten Strukturelemente der Feldflur, ... die zum Schutz des Bodens notwendig sind, erhalten
werden,
6. die biologische Aktivität des Bodens durch entsprechende Fruchtfolgegestaltung erhalten oder gefördert
wird,
7. der standorttypische Humusgehalt des Bodens, ... erhalten wird.“ (§ 17 Abs. 2 Satz 2 BBodSchG)
201„Zur guten fachlichen Praxis gehört, daß die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes und der Schutz
des Grundwassers berücksichtigt werden.“ (§ 23a Abs. 1 Satz 3 PflSchG)
202Nach § 1 a Abs. 2 Düngemittelgesetz gehört zur guten fachlichen Praxis eine Pflanzendüngung, die sich
nach Art, Menge und Zeit an den Bedarf der Pflanzen und des Bodens unter Berücksichtigung der im Boden
verfügbaren Nährstoffe und organischen Substanzen sowie an den Standort- und Anbaubedingungen zu
orientieren hat.
203Die vollständige Bezeichnung lautet: ’Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten’.
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Das Vorgehen für Vereinbarungen zur guten fachlichen Praxis ist dadurch gekennzeichnet,
dass verschiedene Fachinstitutionen und -behörden zu einer gemeinsamen Verständigung
kommen. Beispielsweise sieht § 2a Abs. 2 PflSchG vor, dass das

„Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ... un-
ter Beteiligung der Länder und unter Berücksichtigung des Standes der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse sowie den Erfahrungen der Pflanzenschutzdien-
ste und des Personenkreises, der Pflanzenschutzmaßnahmen durchführt, die
Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzen-
schutz“

erstellt.SANDEN & SCHOENECK(1998, § 17, Rn. 12) weisen ausdrücklich darauf hin, dass
der Katalog der Grundsätze zur guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Bodennut-
zung auf einen Konsens zwischen den Agrarministern von Bund und Ländern zurückzu-
führen ist. Darüber hinaus enthält das PflSchG und das Düngemittelgesetz eine Einverneh-
mensregelung hinsichtlich der Grundsätze zwischen dem BMELF, dem Gesundheitsmini-
sterium und dem BMUNR204 (§ 2a Abs. 2 Satz 2 PflSchG) bzw. nur mit dem BMUNR (§ 1a
Abs. 3 Düngemittelgesetz). Solche Grundsätze oder Vorgaben zum Vorgehen in Bezug auf
Vereinbarungen liegen für die örtliche Landschaftsplanung nicht vor.

Auf die örtliche Landschaftsplanung übertragen bedeutet dies, dass die gute fachliche Pra-
xis von verschiedenen Institutionen und Organisationen (z.B. Umweltministerien, LANA,
Naturschutzfachbehörden, Natur- und Umweltschutzverbände) sowie unter Einbeziehung
der Erfahrungen der Planungspraxis (z.B. BDLA, SRL, freie Planungsbüros) und der
Kenntnisse aus Wissenschaft und Forschung definiert werden sollte.205

Die Ausführungen nach § 7a Abs. 5 WHG und § 3 Abs. 6 BImSchG zum „Stand der Tech-
nik“ beziehen sich in erster Linie auf Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen. Damit
soll ein „Technikniveau“ angegeben werden, das dem Entwicklungsstand fortschrittlicher
Verfahren entspricht und deren praktische Eignung schon erfolgreich erprobt ist. Fort-
schrittliche Verfahren sind nicht mit dem wirksamsten bzw. technisch bestmöglichen Ver-
fahren gleichzusetzen206. Vielmehr erfolgt die Bestimmung des Standes der Technik unter
Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit bzw. die Anwendung der „besten verfügbaren
Techniken“ hat sich am Maßstab der wirtschaftlich und technisch vertretbaren Verhältnis-
se zu orientieren207 208. Für die Bestimmung der guten fachlichen Praxis örtlicher Land-
schaftsplanung kann daraus gefolgert werden, Verfahren und Methoden zur Erfassung und
204Die vollständige Bezeichnung lautet: „Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit“.
205LORZ (1989, § 6, Anm. 3) sieht in der Bestimmung der guten fachlichen Praxis eine „generelle
Anwendungsnorm“ und weist besonders darauf hin, dass erst mit der Zeit eine Konkretisierung des Begriffes
im Pflanzenschutz erfolgt ist.
206Vgl. FELDHAUS & ET AL . (1999, §3, Anm. 19);CZYCHOWSKI (1998, § 7a, Rn. 45), der dazu ausführt:
„Um das in jedem Fall ,wirksamste Verfahren‘ braucht es sich nicht zu handeln. Gefordert ist der - in den
Grenzen der Verhältnismäßigkeit ... - realisierbare Fortschritt“.
207Vgl. CZYCHOWSKI (1998, § 7a, Rn. 49)
208FELDHAUS & ET AL . (1999, § 3, Anm. 19) listet bezogen auf den Immissionsschutz Kriterien auf, die
fortschrittliche Verfahren zu erfüllen haben und weist darauf hin, dass der „Stand der Technik ... das dem
wirksamsten angenäherte, optimale, technisch vernünftige Verfahren [widerspiegelt]. Die Ermittlung des
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Bewertung des Naturhaushalts und ästhetischer Qualitäten von Natur und Landschaft anzu-
wenden, die sich in der Praxis bewährt haben und die vom Aufwand her vertretbar sind. Das
Gleiche gilt für Vorgehensweisen zur Aufstellung und Umsetzung von Landschaftsplänen.

Für die gute fachliche Praxis der örtlichen Landschaftsplanung liegen bis jetzt keine Defini-
tionen, beispielsweise in Form von Grundsätzen, vor.209 Im Hinblick auf die Darstellung der
guten fachlichen Praxis im Rahmen dieser Arbeit ergibt sich daraus, auf Veröffentlichungen
zurückzugreifen, die entweder einen Konsens innerhalb einer Organisation (z.B. BDLA,
Naturschutzfachbehörden) darstellen bzw. beispielhaft für die Handhabung des Themas
gelten (z.B. Modell-Landschaftspläne). Darüber hinaus wird auf Veröffentlichungen zu-
rückgegriffen, an denen verschiedene Fachvertreter beteiligt gewesen sind (z.B. LANA), da
diese Publikationen verschiedene Erfahrungen und Positionen zur landschaftsplanerischen
Praxis repräsentieren, die als („erster“) gemeinsamer Nenner bezeichnet werden können.

4.2.2 Inhaltliche und formale Anforderungen der Praxis

4.2.2.1 Anforderungen des Berufsstandes und der Naturschutzverwaltungen

Für die Darstellung der Anforderungen des Berufsstandes werden Veröffentlichungen des
BDLA210, einer bundesweit tätigen Organisation der Landschaftsarchitekten, ausgewählt,
die sich ausdrücklich auf die Landschaftsplanung beziehen. Formuliert werden vom BD-
LA allgemeine Anforderungen an die Landschaftsplanung, ohne speziell auf die örtliche
Landschaftsplanung einzugehen.

Mit Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen orientiert sich der BDLA in seinen Anforde-
rungen an die Landschaftsplanung an dem gesamten Zielspektrum gemäß der §§ 1 und 2
BNatSchG. Besonders wird von ihm hervorgehoben, dass die Sicherung der nachhaltigen
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sich auf alle im Gesetz aufgeführten Naturgüter und
deren Leistungen bezieht und keine Reduzierung auf die Pflanzen- und Tierwelt sowie die
Erholungsvorsorge impliziert211. Eine flächendeckende Landschaftsplanung hält der BD-
LA in der Regel für unverzichtbar, von der nur in „begründeten Ausnahmefällen“ abgesehen
werden kann212.

Standes der Technik ist nicht nur Akt der Tatsachenfeststellung, sondern auch ein Bewertungs- und
Abwägungsvorgang“.
209Als erste Ansätze in diese Richtung kann zum einen das vom BfN in Auftrag gegebene laufende
Forschungsprojekt „Fachliche und organisatorische Grundlagen für die Aufstellung anerkannter Standards
für Methoden und Verfahren im Naturschutz und für die Einrichtung eines entsprechenden
Expertengremiums” angesehen werden. Ziel des Vorhabens „ist die Erhöhung der Qualität und
Umsetzbarkeit naturschutzfachlicher Methoden der Analyse, Bewertung und Planung durch die Entwicklung
allgemein anerkannter Regelwerke auf untergesetzlicher Ebene, die das Vorgehen in den einschlägigen
Bereichen standardisieren. ... Es wird angestrebt, eine Auswahl an Methoden und Verfahren vorzuschlagen,
die als „Stand von Wissenschaft und Technik” im Bereich des Naturschutzes zu werten sind.”BERNOTAT

ET AL . (1999, S. 3f.) Zum anderen weistKNICKEL (1999, S. 122) auf ein derzeit laufendes
Forschungsprojekt (F+E-Vorhaben des BfN) hin, das sich mit der Entwicklung eines Kriterienkatalogs zur
Bewertung der guten fachlichen Praxis beschäftigt. Dabei geht es um die Auswirkungen der Landwirtschaft
mit dem Untersuchungsschwerpunkt biotische Ressourcen (Fauna und Flora) und Biodiversität.
210Die genaue Bezeichnung lautet: „Bund Deutscher LandschaftsArchitekten“.
211Vgl. BDLA (1992, S. 3).
212Vgl. BDLA (1992, S. 11).
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Veröffentlichungen des BDLA können, ohne dass der Bezug explizit hergestellt wird, als
Anforderungen an den örtlichen Landschaftsplan interpretiert werden. So sollte er die
Arbeitsschritte Bestandsaufnahme, Status-quo-Prognose und Bewertung, Erarbeitung ei-
ner Zielkonzeption, Maßnahmen zu deren Realisierung umfassen213. Im Rahmen der Pla-
nung muss sich der Landschaftsplan mit den Auswirkungen sämtlicher Raumnutzungen
auf Natur und Landschaft befassen214, bestehende und zu erwartende „Verträglichkeiten
und Unverträglichkeiten“ aufzeigen und Vorschläge zur gesamträumlichen Ordnung, zu
Nutzungsarten und -intensitäten unter Berücksichtigung der Bestandsaufnahme und Bewer-
tung ableiten215. Mit dem letztgenannten stellt der BDLA eine konkrete, wenn nicht sogar
weitergehende Forderung als die Umweltjuristen, da er ausdrücklich den Anspruch formu-
liert, Vorschläge zur gesamträumlichen Ordnung, also für die räumliche Gesamtplanung,
zu entwickeln. Somit soll der Landschaftsplan nicht nur Forderungen zur Beseitigung oder
Vermeidung von Beeinträchtigungen und Schäden stellen, sondern auch Vorschläge für An-
sätze alternativer gesamträumlicher Konzepte erarbeiten.

Die einzelnen inhaltlichen Aspekte, die im Plan zu behandeln sind, werden vom BDLA
im Vergleich mit den rechtlichen Vorgaben konkreter gefasst. So sind im Landschaftsplan
Aussagen zu treffen zu

� Erhaltung und Entwicklung der naturraumspezifischen Vielfalt von Arten und Le-
bensgemeinschaften sowie Erhaltung typischer und/oder seltener abiotischer Stand-
ortbedingungen;

� Sicherung und Entwicklung siedlungsnaher Freiräume und Grünflächen, zum Schutz
natur- und kulturraumtypischer Landschaftsbilder, historischer Kulturlandschaften
sowie erlebnisreicher Erholungslandschaften;

� Sicherung und Förderung biologisch funktionsfähiger Böden sowie Schutz der Böden
vor Überbauung, Erosion und Immissionen;

� Sicherung, Förderung und Wiederherstellung von unbeeinträchtigten Grund- und
Oberflächengewässern sowie von naturnahen Fließgewässersystemen;

� Schutz des Bioklimas und unbeeinträchtigter Luft durch Schutz und Entwicklung von
Frischluftentstehungsgebieten, Förderung von Luftaustauschprozessen u.ä.216.

Darüber hinaus wird in neueren Veröffentlichungen des BDLA, bedingt durch die No-
vellierung des Baugesetzbuchs217, besonders auf eine landschaftsplanerische Ausgleichs-
konzeption abgehoben, die auf der Grundlage eines Zielkonzeptes und der Bewertung der
Siedlungsentwicklung der Gemeinde Vorschläge zur „Vermeidung von Eingriffen und zur
Bestimmung der Ausgleichsflächen und -maßnahmen im Gemeindegebiet“ darstellt218.
213Vgl. BDLA (1992, S. 12).
214Vgl. BDLA (1992, S. 4).
215Vgl. BDLA (1992, S. 12).
216Vgl. BDLA (1992, S. 6ff.) undBDLA (1998, S. 2f.).
217Das novellierte BauGB trat am 1.1.1998 in Kraft. Mit der Novellierung wurde die Eingriffsregelung in der
Bauleitplanung in das BauGB verlagert.
218BDLA (1998, S. 5f.)
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Tabelle 4.5:Anforderungen des Berufsstands
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Tabelle 4.5: . . . . Fortsetzung: Anforderungen des Berufsstands
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Bezogen auf den Planungsprozess stellt der BDLA die Anforderung, zum einen umfassen-
der als bisher die Öffentlichkeit zu beteiligen219, beispielsweise im Rahmen formeller und
informeller Bürgerbeteiligung. Zum anderen sollte vom Verfahren her die Landschaftspla-
nung und die räumliche Gesamtplanung „sachlich und zeitlich verzahnt“ ablaufen220, damit
frühzeitig die Aussagen des Landschaftsplans in anderen Planungen berücksichtigt werden
können.

Wenn ergänzend zu den Anforderungen des Berufsstands die nach § 45a Abs. 2 HOAI zu
erbringenden Leistungen für den Landschaftsplan betrachtet werden, stellen sich die Anfor-
derungen noch differenzierter dar. Die HOAI enthält konkrete Vorgaben, wie die Aufgaben-
stellung für den jeweiligen Landschaftsplan zu ermitteln ist, an welchen Kriterien sich die
Bewertung zu orientieren hat (Empfindlichkeit, besondere Flächen- und Nutzungsfunktio-
nen, nachteilige Nutzungsauswirkungen, geplante Eingriffe in Natur und Landschaft) und
auf welche Flächenfunktionen im Entwicklungsteil besonders eingegangen werden sollte
(z.B. landespflegerische Sanierungsgebiete, Freiräume einschließlich Sport-, Spiel- und Er-
holungsflächen, Flächen für landespflegerische Maßnahmen in Verbindung mit sonstigen
Nutzungen). Darüber hinaus wird auf die Einbeziehung der Äußerungen der Bevölkerung
schon in der Phase der Bestandsaufnahme hingewiesen. Auch wenn nach dem Urteil des
BGH vom 24.10.1996221 die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) nicht
so interpretiert werden kann, das sie Vorgaben für den Inhalt von Landschaftsplänen ent-
hält222, soll sie an dieser Stelle mitaufgeführt werden. Nach allgemeiner Auffassung wird
die HOAI zur Bestimmung der Sachaufgabe Landschaftsplanung herangezogen223.

Eine Zusammenfassung der Anforderungen des BDLA und nach HOAI enthält die Tabelle
4.5.

Die Länderarbeitsgemeinschaft für Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA),
ein Zusammenschluss der obersten Naturschutzbehörden auf Bundesebene, hat Mindestan-
forderungen an die örtliche flächendeckende Landschaftsplanung aufgestellt224, die unab-
hängig von den einzelnen, z.T. weitergehenden Länderregelungen als „qualitative Ansprü-
che“ an die örtliche Landschaftsplanung gesehen werden225. Als vorrangige Aufgabe der
örtlichen Landschaftsplanung sieht die LANA die Darstellung einer Konzeption sowie um-
setzungsorientierter Erfordernisse und Maßnahmen für eine „umfassende Erhaltung, Wie-
derherstellung und Neugestaltung von Natur und Landschaft“226.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe dient der örtliche Landschaftsplan, der sich in einen Teil
mit Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen Zustands von Natur und Land-
schaft (Zif. I) und einen zweiten Teil mit der Darstellung des angestrebten Zustands (Zif. II)
219Vgl. BDLA (1992, S. 16);BDLA (1998, S. 12f.).
220BDLA (1992, S. 5)
221Vgl. Az.: VII ZR 283/95.
222Vgl. WIRZ (1998b, S. 7); er weist darauf hin, dass Leistungsbilder der HOAI nicht anderes als
„Gebührentatbestände zur Berechnung des Honorars” darstellen.
223Vgl. GASSNER(1995, S. 92ff.).
224Der Beschluss zu den Mindestanforderungen an den Inhalt der flächendeckenden örtlichen
Landschaftsplanung wurde auf der 64. LANA-Sitzung am 8./9. September 1994 in Schwerin gefasst.
225Vgl. LANA (1995, S. 3).
226LANA (1995, S. 2).
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gliedert. Im Vergleich zu den Anforderungen des Rechts und des BDLA werden von der
LANA die einzelnen fachlichen Inhalte, abgeleitet aus den Zielen und Grundsätzen der
§§ 1 und 2 BNatSchG und Ländernaturschutzgesetze, detaillierter aufgeführt (vgl. Tab.4.6).
Im Rahmen der Bestandsaufnahme und Bewertung soll eine „allgemeine Darstellung“ der
abiotischen und biotischen Naturgüter sowie der Landschaft erfolgen und eine „besondere
Darstellung“ von „Arten und Lebensgemeinschaften“, „Landschaftsbild und Landschafts-
erleben“, „Boden“, „Wasser“ und „Klima“227 vorgenommen werden: Für diesen Teil des
Landschaftsplans werden Hinweise für die Bewertung sowie zum methodischen Vorge-
hen gegeben, beispielsweise die Durchführung einer flächendeckenden Biotopkartierung
als Basis für die Darstellung schutzwürdiger Lebensräume mit bedeutsamen Arten und Le-
bensgemeinschaften. Darstellungen zum angestrebten Zustand von Natur und Landschaft
umfassen das Leitbild (allgemeine Entwicklungsziele) und die Schutz-, Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen (Entwicklungsteil des Landschaftsplans)228. Die im Entwicklungs-
teil des Landschaftsplans vorgeschlagenen Erfordernisse und Maßnahmen sollen sich auf
den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie auf einzelne Flä-
chennutzungen (z.B. Landwirtschaft, Wald) beziehen229.

Ein besonderes Augenmerk legt die LANA auf die Bewältigung von Eingriffsfolgen. Der
Landschaftsplan kann Aussagen zur Eingriffserheblichkeit und zur Kompensation von zu
erwartenden Eingriffen durch die Bauleit- oder Fachplanung treffen230. Inwieweit der Land-
schaftsplan auch Vorschläge für Kompensationsmaßnahmen zu enthalten hat, lässt die LA-
NA offen und verweist zum einen auf den jeweiligen Detaillierungsgrad des Landschafts-
plans und zum anderen auf das landschaftsplanerische Konzept (Leitbild sowie Schutz-,
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen), das Hinweise für die Umsetzung von Kompensati-
onserfordernissen bereit hält231. Spezielle Anforderungen an die Erfassung der Auswirkun-
gen von Raumnutzungen auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und die ästhetischen
Qualitäten, an die Darstellung bestehender oder zukünftiger Konflikte sowie an die fachin-
terne Abwägung sind in den Mindestanforderungen der LANA nicht enthalten. Im Hinblick
auf die Verwertbarkeit der örtlichen Landschaftsplanung für die Bauleitplanung oder andere
Fachplanungen empfiehlt die LANA, bei der Darstellung der Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen auf deren spätere Integration bzw. Umsetzung in andere Planungen oder
Vorhaben zu achten232.

Bezogen auf den Planungsprozess sieht die LANA zunehmende Schwierigkeiten in der
Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren233, die sich in Akzeptanzbarrieren der
landschaftsplanerischen Zielvorstellungen niederschlagen. Es wird vorgeschlagen, dem
Planungsprozess größeres Gewicht als bisher beizumessen. Expertengespräche mit allen
wichtigen lokalen Akteuren, Bildung planungsbegleitender Arbeitskreise und Professiona-
227Vgl. LANA (1995, S. 4ff.).
228Vgl. LANA (1995, S. 7ff.).
229Vgl. LANA (1995, S. 9ff.).
230Vgl. LANA (1995, S. 3).
231Vgl. LANA (1995, S. 4).
232Vgl. LANA (1995, S. 9).
233Vgl. LANA (1995, S. 12).
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Tabelle 4.6:Anforderungen der LANA

 

1

Anforderungen Erläuterungen durch die LANA 

Vorgaben • Aussagen überörtlicher Landschaftsplanungen 
• Beachtung der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung 

Bestandsauf-
nahme und 
Bewertung 

• Allgemeine Darstellung der abiotischen  und biotischen Naturgüter sowie der Landschaft 

 Besondere Darstellung im Hinblick auf: 
• Darstellung von schutzwürdigen Lebensräumen mit örtlich, regional und landesweit bedeutsamen 

Arten und Lebensgemeinschaften 
 methodisch: flächendeckende Biotop-/Nutzungstypenkartierung 
• Darstellung der nach Naturschutzrecht besonders geschützten Lebensräume, einschließlich der nach 

§ 20c BNatSchG geschützten Biotope 
• Darstellung von sonstigen Flächen mit besonderer Bedeutung für gefährdete Arten  
• Darstellung von belasteten oder entwicklungsbedürftigen Lebensräumen 
• Darstellung der Landschaftsteile mit hoher Vielfalt, Eigenart und Schönheit, insbesondere aufgrund 

landschaftsprägender oder kulturhistorischer bedeutsamer Nutzungen, Strukturen und Elemente 
• Darstellung der Landschaftsteile, in denen Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie das 

Landschaftserleben in besonderem Maße beeinträchtigt sind 
• Darstellung von Flächen, die aufgrund ihrer natürlichen Beschaffenheit und Lage für naturbezogene 

Erholung von Bedeutung sind oder sein können 
• Darstellung von Bereichen, die einen schutzwürdigen natürlichen oder naturnahen Bodenaufbau 

oder kulturhistorisch bedeutsame Böden aufweisen 
• Darstellung von gestörten Bereichen, in denen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen zu 

beachten, zurückzuführen oder zu beheben sind 
• Darstellung der für die Grundwasserbildung besonders bedeutsamen Bereiche und der Gebiete mit 

hohem natürlichen Grundwasserstand 
• Darstellung der Gebiete mit Beeinträchtigungen und Gefährdungen des Wasserhaushalts durch 

Verschmutzungen, Versiegelung, Grundwasserfreilegung und Grundwasserentnahme 
• Darstellung naturnaher Fließgewässer einschließlich Auenbereiche und naturnaher stehender 

Gewässer 
• Darstellung beeinträchtigter Gewässer- und Uferbereiche einschließlich verrohrter Abschnitte und 

beeinträchtigter Abflußverhältnisse 
• Darstellung der für den Luftaustausch und die Kaltluftentstehung bedeutsamen Flächen 

Zielkonkre-
tisierung 

• Darstellung des angestrebten Zustands von Natur und Landschaft (Leitbild) über 
− die anzustrebende Qualität von Boden, Wasser und Luft / Klima, 
− den anzustrebenden Erhalt und die Entwicklung von naturraumtypischen, naturbetonten und 

nutzungsbetonten Ökosystemen 
− die anzustrebende naturraumtypische, kulturbedingte Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 

und Landschaft 

Handlungs-
vorschläge 

• Darstellung von Erfordernissen und Maßnahmen zur Erreichung der Schutz-, Pflege- und 
Entwicklungsziele 

 Im Einzelnen: 
• Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

− Darstellung der nach Naturschutzrecht ausgewiesenen und noch auszuweisenden Schutzgebiete 
und der einzeln geschützten Landschaftsbestandteile sowie Darstellung der weiteren für den 
Biotopverbund wichtigen Flächen, insbesondere Puffer- und Vernetzungsflächen für die 
vorhandenen und auszuweisenden Schutzgebiete und -objekte 

− Darstellung der Flächen mit besonderer Bedeutung für Artenschutzmaßnahmen 

− Darstellung von Flächen für sonstige Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, in denen 
auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ausgeführt werden können 

− Darstellung der für das Landschaftsbild und das Landschaftserleben besonders bedeutsamen 
Bereiche, geowissenschaftlich schutzwürdige Bereiche 
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Tabelle 4.6: . . . . Fortsetzung: Anforderungen der LANA

 

2

Anforderungen Erläuterungen durch die LANA 

 . . Handlungs-
vorschläge 

− Anforderungen an Flächen mit besonderen Freizeit- und Erholungsfunktion 

• Anforderungen an Flächen mit besonderen Freizeit- und Erholungsfunktionen 
− Darstellung von Flächen für die naturverträgliche Erholung einschließlich notwendiger 

Ordnungs- und Gestaltungsmaßnahmen 
− Darstellung der vorhandenen und geplanten Grün- und Erholungsflächen nach ihrer jeweiligen 

besonderen Zweckbestimmung, z.B. Parkanlagen ... landschaftliche Erholungsschwerpunkte 
− Darstellung der bedeutsamen linearen und punktuellen Erholungseinrichtungen wie z.B. 

Hauptwander-, Reit- und Radwege, ... 
− Darstellung der Grün- und Erholungsflächen mit erhöhten Anforderungen an die Sicherung und 

Entwicklung von Arten und Biotopschutzfunktionen, die gestalterische Einbindung, die 
Berücksichtigung gartendenkmalpflegerischer Belange, den Schutz des Grundwassers und der 
Oberflächengewässer 

• Anforderungen an die Siedlungsstruktur und -entwicklung 
− Darstellung der für geplante und absehbare bauliche Entwicklungen geeigneten Bereiche 
− Darstellung der Bereiche mit erhöhten Anforderungen an die Rückhaltung und Versickerung des 

Niederschlagswassers, die kleinräumige Verbesserung des Stadtklimas, die Sicherung und 
Entwicklung von Arten- und Biotopfunktionen, die Ausstattung mit Freiflächen für die 
landschaftsbezogene Erholung in Verdichtungsräumen, die gestalterische Einbindung in Natur 
und Landschaft 

• Anforderungen an landwirtschaftliche Flächennutzungen 
− Darstellung der Flächen mit besonderen Anforderungen an Art und Intensität der Nutzung aus 

Gründen des Arten- und Biotopschutzes, der Erhaltung eines funktionsfähigen Naturhaushalts - 
insbesondere die Schutzgüter Wasser und Boden-, der Erhaltung kulturhistorisch wertvoller 
Landschaften 

− Darstellung von Bereichen, in denen die vorhandenen gliedernden und verbindenden 
Kleinstrukturen zu erhalten sind 

− Darstellung von Bereichen mit Defiziten an gliedernden und verbindenden Kleinstrukturen mit 
Angaben des anzustrebenden Ausstattungsgrads 

− Darstellung von Bereichen mit besonderen Anforderungen in Sonderkulturflächen, wie z.B. 
Wein, Hopfen, Gartenbau 

− Darstellung der Flächen, die auch nach Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung offen zu 
halten sind 

• Anforderungen an Waldflächen 
− Darstellung der Waldflächen mit besonderen Anforderungen an Pflege und Bewirtschaftung aus 

Gründen des Arten- und Biotopschutzes, der Erhaltung eines funktionsfähigen Naturhaushalts - 
insbesondere der Schutzgüter Wasser und Boden -, der Erhaltung kulturhistorisch wertvoller 
Wälder, des Landschaftsbilds und der Erholung 

• Anforderungen an Flächen für die Nutzung oberflächennaher Rohstoffe 
− aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes, der Erhaltung eines funktionsfähigen 

Naturhaushalts - insbesondere die Schutzgüter Wasser und Boden- , der Erhaltung wertvoller 
Landschaften (geologisch, geomorphologisch, kulturhistorisch) 

• Anforderungen an Flächen für sonstige Nutzungen - wie Ver- und Entsorgungsanlagen, Verkehr 
− aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes, der Erhaltung eines funktionsfähigen 

Naturhaushalts - insbesondere die Schutzgüter Wasser und Boden- , der Erhaltung wertvoller 
Landschaften (geologisch, geomorphologisch, kulturhistorisch) 

Formal • Darstellungen in Text und Karten im Maßstab des Flächennutzungsplans 

Verbindlichkeit • Orientierung der Darstellungen an Planungen, Maßnahmen und Vorhaben, über die die Inhalte des 
Landschaftsplans umgesetzt werden können 

Verfahren / 
Prozess-
gestaltung 

• Expertengespräche mit allen wichtigen lokalen Akteuren 

• Bildung von planungsbegleitenden Arbeitskreisen 
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lisierung in der Vermittlung landschaftsplanerischer Inhalte sind mögliche Instrumente zur
Gestaltung des Planungsprozesses234.

Eine Zusammenfassung der Anforderungen der LANA enthält die Tabelle4.6.

Ergänzend zu den Anforderungen der LANA soll knapp auf die Broschüre „Landschafts-
planung - Inhalte und Verfahrensweise -“, die vom BMU herausgegeben wird, eingegangen
werden. Diese Veröffentlichung wurde von Vertretern der Universität Hannover235 erar-
beitet und durch das BMU und BfN fachlich begleitet. In dieser BMU-Veröffentlichung
werden ebenfalls konkrete inhaltliche Aufgaben für die Landschaftsplanung benannt, die
sich ebenfalls auf die Sicherung und Entwicklung der Schutzgüter Pflanzen- und Tierwelt,
Natur- und Landschaftserleben sowie Boden, Wasser, Luft und Klima beziehen. Für die
einzelnen Schutzgüter werden Hinweise zu deren Darstellung gegeben236, die durch Karten-
ausschnitte und Legenden ergänzt werden. Weitergehend als die LANA wird in der BMU-
Veröffentlichung auf den Ablauf der Landschaftsplanung eingegangen. Neben der Darstel-
lung der Schritte, die im Rahmen der Erarbeitung und Umsetzung der Landschaftsplanung
zu vollziehen sind, wird ausführlich auf die Möglichkeiten zur Umsetzung eingegangen,
beispielsweise die Integration landschaftsplanerische Inhalte in den Flächennutzungsplan
grafisch aufbereitet237. Darüber hinaus wird der Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteu-
re für die Erarbeitung und Umsetzung der Landschaftsplanung ein größeres Gewicht beige-
messen, Beispiele für die Gestaltung des Planungsprozesses aufgeführt („Runde Tische“,
Führungen in der Landschaft, Bürgerfragestunden) und die Notwendigkeit der Öffentlich-
keitsarbeit herausgestellt238.

Einen Überblick über die in der BMU-Broschüre genannten Anforderungen enthält die Ta-
belle4.7.

4.2.2.2 Gute fachliche Praxis in Niedersachsen

Die Darstellung der guten fachlichen Praxis in Niedersachsen erfolgt zum einen anhand
der Anforderungen der Fachbehörde für Naturschutz (jetzt NLÖ239), die Hinweise zum
Landschaftsplan 1989 (FACHBEHÖRDE FÜRNATURSCHUTZ (1989)) als Empfehlung her-
ausgegeben hat. Zum anderen wird sich an den Darstellungen und Aussagen des Land-
234Vgl. LANA (1995, S. 13).
235Außer dieser Broschüre (BUNDESMINISTERIUM FÜRUMWELT, NATURSCHUTZ UND

REAKTORSICHERHEIT(1997)) liegen zurzeit keine aktuellen Anforderungen zur (örtlichen)
Landschaftsplanung vor, an denen Vertreter der Hochschulen beteiligt waren.
236Beispielsweise sollen für das Erleben von Natur und Landschaft im Rahmen der Landschaftsplanung
folgende Aspekte dargestellt werden: „Gebiete mit Bedeutung für das Natur- und Landschaftserleben,
Beeinträchtigungen durch vorhandene und geplante Nutzungen (einschließlich Freizeit- und
Erholungsnutzung), Möglichkeiten zur Minderung vorhandener oder Vermeidung voraussehbarer
Beeinträchtigungen, Entwicklungsziele ...“BUNDESMINISTERIUM FÜRUMWELT, NATURSCHUTZ UND

REAKTORSICHERHEIT(1997, S. 28)
237Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜRUMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT(1997,
S. 32f.).
238Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜRUMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT(1997,
S. 36f.).
239Die genaue Bezeichnung lautet: Niedersächsisches Landesamt für Ökologie.
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Tabelle 4.7:Anforderungen des BMU

 

Anforderungen Erläuterungen durch die BMU-Broschüre 

Vorgaben �� Darstellung der Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung  

Bestandsauf-
nahme und 
Bewertung 

�� Darstellung von Gebieten mit Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, vor allem für 
die in ihrem Bestand gefährdeten Arten und die besonders geschützten Biotope 

�� Darstellung von Gebieten mit Bedeutung für das Natur- und Landschaftserleben 
�� Darstellung von Gebieten mit Bedeutung für den Bodenschutz, die Funktionsfähigkeit des 

Wasserhaushalts, den Immissionsschutz und den Klimaausgleich  
�� Darstellung der Beeinträchtigungen dieser Funktionen durch vorhandene und geplante 

Nutzungen 

Zielkonkre-
tisierung 

�� Darstellung von langfristig angestrebten Leitbildern 

�� Darstellung von Entwicklungszielen für 
�� Tier- und Pflanzenarten, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume 
�� die Erlebnisqualität im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
�� für Boden, Wasser Luft und Klima 

Handlungs-
vorschläge 

�� Darstellung von Erfordernisse und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

 Im Einzelnen: 

�� Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung von Tier- und Pflanzenarten, ihren 
Lebensgemeinschaften und Lebensräumen 

�� Maßnahmen zur Entwicklung der Erlebnisqualität, einschließlich der Erreichbarkeit und 
Zugänglichkeit geeigneter Räume 

�� Maßnahmen zum Schutz des Bodens durch den Schutz der Regulations-, Produktions- und 
Standortfunktionen durch Vermeidung von Wind- und Wassererosion, Bodenverbrauch und -
versiegelung, Schadstoffeintrag 

�� Maßnahmen zum Erhalt von Böden mit hoher natürlicher Fruchtbarkeit, zur Sicherung von 
seltenen Böden sowie zum Schutz besonders gefährdeter und empfindlicher Böden (z.B. 
Zersetzungs- und Sackungsrisiko von Moorböden) 

�� Maßnahmen zur Sicherung der Grundwasserqualität und zur Grundwasserneubildung  

�� Maßnahmen zum Erhalt der Selbstreinigungsfähigkeit und zur Sicherung der 
Abflussregulation der Oberflächengewässer 

�� Maßnahmen zum Immissionsschutz (Luftverbesserung, Lärmschutz), z.B. durch Erhaltung und 
Entwicklung von Vegetationsstrukturen 

�� Maßnahmen zum Klimaausgleich durch Erhaltung und Entwicklung von 
Frischluftentstehungsgebieten und Abflussbahnen in belasteten Gebieten 

�� Maßnahmen zur Minderung vorhandener oder zur Vermeidung voraussehbarer 
Beeinträchtigungen 

�� Darstellung von Möglichkeiten zur Umsetzung landschaftsplanerischer Aussagen, z.B. durch 
�� rechtsverbindliche Planungen, Genehmigungen und Regelungen nach den 

Naturschutzgesetzen 
�� Grunderwerb und vertragliche Regelungen 
�� sonstige Initiativen von Privatpersonen und Institutionen 

Formal �� Text und Karten 

Verbindlichkeit �� Darstellung von Vorschläge für die Integration der landschaftsplanerischen Aussagen in die 
Bauleitplanung und anderer möglicher Fachplanungen 

Verfahren / 
Prozess-
gestaltung 

�� Beispiele für die Gestaltung der Zusammenarbeit: 
�� Informationsaustausch, unregelmäßig stattfindende Abstimmungsgespräche mit Vertretern 

unterschiedlicher Fachdisziplinen; planungsbegleitende Arbeitskreise oder Runde Tische; 
Führungen in der Landschaft, Bürgerfragestunden, öffentlich angekündigte Pflanzaktionen 

�� Öffentlichkeitsarbeit, z.B. durch Presse, öffentliche Veranstaltungen, spezielles 
Informationsmaterial (z.B. Broschüren) 
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schaftsplans für die Stadt Oldenburg orientiert, der nach Auskünften des NLÖ als Muster-
Landschaftsplan240 betrachtet werden kann241. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Land-
schaftsplan sein Augenmerk besonders auf die Erfassung und Bewertung der Tierwelt
legt242. Um Wiederholungen zu den rechtlichen Anforderungen zu vermeiden, wird vor
allem auf darüber hinausgehende Konkretisierungen bzw. Ergänzungen oder Abweichun-
gen eingegangen.

Inhaltliche Anforderungen an den Landschaftsplan

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die im Folgenden näher dargestellten Anforderungen
der guten fachlichen Paxis in Niedersachsen im Vergleich zu den rechtlichen Anforde-
rungen umfangreicher und konkreter formuliert sind. Ergänzend zu den rechtlichen An-
forderungen schlagen Fachbehörde und der Landschaftsplan Oldenburg vor, einen Über-
blick über das Plangebiet zu geben, der die verwaltungsmäßige Zuordnung der Gemeinde,
die historische Entwicklung der Landschafts- und Siedlungsstruktur sowie die Darstellung
der naturräumlichen Grundlagen umfasst. Zum Letztgenannten zählen nach Angaben des
Landschaftsplans eine kurze und übersichtliche Darstellung der Geologie und des Reliefs,
der Bodentypen, der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Überschwemmungs-
gebiete sowie der klimatischen Situation im Gemeindegebiet.

Die knappen Angaben des Rechts zur Darstellung des gegenwärtigen und des zu erwarten-
den Zustands von Natur und Landschaft im Rahmen von Bestandsaufnahme und Bewertung
werden dahingehend konkretisiert, dass im Sinne der §§ 1 und 2 BNatSchG und NNatG die
Gesamtheit der abiotischen und biotischen Ressourcen sowie der ästhetischen Qualitäten
von Natur und Landschaft zu behandeln sind. Der Landschaftsplan Oldenburg erläutert
darüber hinaus, welche inhaltlichen Aspekte der Schutzgüter im Einzelnen zu betrachten
sind. Beispielsweise sind bei der Darstellung von Klima/Luft Frischluftentstehungsgebiete,
Frischluftschneisen und Beeinträchtigungen durch Emissionen aufzuführen.

Der anzustrebende Zustand von Natur und Landschaft soll in Form eines Leitbilds erfol-
gen, das einen Zustand der Gemeinde beschreibt, der idealtypisch den Anforderungen der
§§ 1 und 2 NNatG entsprechen würde. Ergänzend dazu formuliert der Landschaftsplan
Oldenburg Zielvorstellungen für vorab gebildete Funktionsräume243. Die aus rechtlicher
Sicht geforderte Darstellung der naturschutzinternen Abwägung wird vermutlich bei der
Erarbeitung des Landschaftsplans vorgenommen, aber weder die „Hinweise ’89“ noch der
Muster-Landschaftsplan enthalten ausdrückliche Aussagen hierzu.
240Der Landschaftsplan Bremervörde, der auch finanziell durch das Land Niedersachsen gefördert wurde, ist
nach Auskünften des NLÖ nicht als Muster-Landschaftsplan anzusehen.
241Das NLÖ wäre bei der Erstellung des Landschaftsplans beratend tätig, und das Land Niedersachsen hat
Teile des Landschaftsplans gefördert.
242Diese Schwerpunktsetzung wurde vorgenommen, um den Umfang und die Relevanz faunistischer
Kartierungen für Planungsaussagen bestimmen zu können. Nähere Angaben zu diesem Aspekt enthält der
wissenschaftliche Teil des Landschaftsplans, der nicht zur Veröffentlichung bestimmt ist (IBL
UMWELTPLANUNG AND V. STILLGER LANDSCHAFTSPLANUNG(1996, S. VII)).
243Um die Bearbeitung des Landschaftsplans handhabbarer zu machen, wurden Funktionsräume für das
Stadtgebiet gebildet. Als Kriterien zur Abgrenzung wurden „naturräumliche Landschaftseinheiten“,
„prägende Biotopstrukturen“, „aktuelle Nutzungen und ihre Entwicklungsgeschichte“ sowie „vom
Menschen geschaffene einschneidende Grenzen (z.B. Bundesautobahnen)“ herangezogen (IBL
UMWELTPLANUNG AND V. STILLGER LANDSCHAFTSPLANUNG(1996, S. 20)).



4.2. „GUTE FACHLICHE PRAXIS“ DER ÖRTLICHEN LANDSCHAFTSPLANUNG 103

Die Anforderungen der guten fachlichen Praxis in Niedersachsen hinsichtlich des Hand-
lungskonzepts mit den erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung der Zielvorstellungen
weisen unterschiedliche Akzentsetzungen auf. Die Hinweise der Fachbehörde orientieren
sich stark an den Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde244, so dass der Eindruck entste-
hen kann, Vorschläge für Maßnahmen zur Vorbereitung und Ausweisung schutzwürdiger
Landschaftsbestandteile nach NNatG sollten nicht oder nur am Rande eines Landschafts-
plans thematisiert werden. Dies gilt ebenso für Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege
wildlebender Tiere und wildwachsender Pflanzen. Vermutlich ist dazu ein Wandel in den
fachlichen Ansichten eingetreten, denn im Landschaftsplan Oldenburg, der sieben Jahre
später als die „Hinweise ’89“ erstellt wurde, wird auf diese inhaltlichen Anforderungen ex-
plizit eingegangen245. Der Landschaftsplan enthält Vorschläge für die Darstellung lokaler
Flächenschutzprogramme für ausgewählte Ökosystemtypen246 wie etwa das Fließgewässer-
schutzsystem, das Gehölz- und Fledermausprogramm. Im Hinblick auf Anforderungen an
die gute fachliche Praxis können die ausführlichen Flächenschutzprogramme nur Beispiel-
charakter besitzen, da sie einen besonderen Schwerpunkt dieses Landschaftsplans bilden
und nicht generell auf andere Landschaftspläne übertragbar sind.

Keine Übereinstimmung zwischen den „Hinweisen ’89“ und dem Landschaftsplan Olden-
burg besteht hinsichtlich der Gestaltung und Nutzung von Freiräumen für freiraumbezo-
gene Erholungsmöglichkeiten, die aus rechtlicher Sicht gegeben sein sollten. Der Muster-
Landschaftsplan stellt dazu ein Konzept zusammenhängender Grünverbindungen vor247,
während dieser Aspekt von der Fachbehörde nicht angesprochen wird.

Zu den darzustellenden Handlungsvorschlägen gehören ebenfalls landschaftsplanerische
Aussagen zur Kompensation absehbarer Eingriffe. Die Anforderungen des Rechts können
dahingehend interpretiert werden, dass Eingriffe sowohl seitens der Bauleitplanung als auch
durch andere Planungsträger zu analysieren, zu bewerten und Vorschläge zu deren Vermei-
dung, Ausgleich oder Ersatz zu unterbreiten sind. Für die gute fachliche Praxis bilden je-
doch die durch die Bauleitplanung vorgesehenen Eingriffe den zentralen Betrachtungspunkt
für die Anwendung der Eingriffsregelung248. Der Landschaftsplan Oldenburg listet Flächen
mit geplanten Bebauungsabsichten auf, ermittelt anhand eines erläuterten Bewertungsver-
fahrens den voraussichtlichen Kompensationsbedarf unter Berücksichtigung des maximal
zu erwartenden Eingriffs und nimmt eine räumliche Zuordnung von Eingriffs- und Kom-
pensationsflächen vor249. Darüber hinaus gibt der Landschaftsplan Hinweise zur Eingriffs-
minimierung auf der Ebene des Bebauungsplans. Die Behandlung der Eingriffsregelung auf
der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung, die im Landschaftsplan im Vergleich zu den
Hinweisen der Fachbehörde weitaus ausführlicher ausfällt, ist wahrscheinlich auf das 1993
244Vgl. FACHBEHÖRDE FÜRNATURSCHUTZ (1989, S. 60f.).
245Vgl. IBL U MWELTPLANUNG AND V. STILLGER LANDSCHAFTSPLANUNG(1996, S. 120ff.).
246Der Landschaftsplan führt dazu aus: „Diese [die Flächenschutzprogramme] wurden aus landesweiten
Programmen entwickelt oder greifen andere naturschutzfachliche Ansätze auf. Die damit festgelegten
Bereiche sind als Vorrangflächen für den Naturschutz anzusehen.“ (IBL U MWELTPLANUNG AND V.
STILLGER LANDSCHAFTSPLANUNG(1996, S. 125f.)).
247Vgl. IBL U MWELTPLANUNG AND V. STILLGER LANDSCHAFTSPLANUNG(1996, S. 136ff.).
248Vgl. FACHBEHÖRDE FÜRNATURSCHUTZ (1989, S. 62);IBL U MWELTPLANUNG AND V. STILLGER

LANDSCHAFTSPLANUNG(1996, S. 145ff.).
249Vgl. IBL U MWELTPLANUNG AND V. STILLGER LANDSCHAFTSPLANUNG(1996, S. 150).
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in Kraft getretene Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz zurückzuführen, das
die abschließende Anwendung der Eingriffsregelung auf der Ebene der Bauleitplanung re-
gelt.

Konflikte zwischen den landschaftsplanerischen Aussagen und denen des Flächennutzungs-
plans darzustellen, ist eine Anforderung, die nur vom Landschaftsplan Oldenburg erhoben
wird. Weder aus Sicht des niedersächsischen Rechts noch seitens der Fachbehörde wird
darauf ausdrücklich verwiesen, obwohl dies schon in den rechtlichen Anforderungen zu
§ 6 BNatSchG dargestellt wird (vgl. Kap.4.1.3). Eine andere Anforderung, die nur von
der Fachbehörde aufgestellt wird, bezieht sich auf die Übernahme landschaftsplanerischer
Aussagen in die Bauleitplanung. Der Landschaftsplan soll Vorschläge entwickeln, welche
flächenbezogenen Inhalte für eine Integration geeignet sind, und darüber hinaus einen Plan
enthalten,

„der unter Verwendung der Planzeichen nach BauGB die mögliche Umset-
zung des Landschaftsplans in den Flächennutzungsplan darstellt“ (FACHBE-
HÖRDE FÜRNATURSCHUTZ (1989, S. 62)).

Hierzu ist die Frage zu stellen, inwieweit dies als eine Anforderung der guten fachlichen
Praxis zu betrachten ist, da weder der Muster-Landschaftsplan noch andere niedersächsi-
sche Landschaftspläne einen solchen „Integrationsplan“ aufführen.

Ferner empfiehlt die Fachbehörde, auf Änderungs- und Fortschreibungsbedarf bestehender
Bauleitpläne, ggf. erforderliche Detailpläne oder Gutachten (z.B. Pflege- und Entwick-
lungspläne, spezielle Artenhilfsprogramme) oder fehlende Daten im Landschaftsplan hin-
zuweisen. Die Darstellung von Prioritäten zur Umsetzung - aus rechtlicher Sicht nicht the-
matisiert - wird von der Fachbehörde und den Verfassern des Landschaftsplans Oldenburg
unterschiedlich gehandhabt: Die „Hinweise ’89“ enthalten die grundsätzliche Anforderung,
Dringlichkeiten darzulegen250. Hingegen werden im Muster- Landschaftsplan Prioritäten
an die Adresse der Bauleitplanung in der Form formuliert, dass die Stadt vorrangig dieje-
nigen Bereiche entwickeln soll, wo aus Sicht der Landschaftsplanung die wenigsten Kon-
flikten zu erwarten sind251. Zugleich sollen die für die lokalen Flächenschutzprogramme
ausgewählten Bereiche als Vorrangflächen für den Naturschutz gelten.

Formale Anforderungen

Die Anforderungen des Rechts an die Form des Landschaftsplans werden dahingehend kon-
kretisiert, dass die Hinweise der Fachbehörde ein Gliederungsschema für den Text vor-
schlagen, das im Landschaftsplan Oldenburg modifiziert aufgegriffen wird. Bezüglich der
Karten hat sich in der guten fachlichen Praxis herausgebildet, einen Plan mit den Zielen
und Maßnahmen im Maßstab des Flächennutzungsplans sowie weitere Karten zu erstellen,
z.B. zur Bestandserfassung und Bewertung einzelner Schutzgüter oder zu Konflikten.
250Vgl. FACHBEHÖRDE FÜRNATURSCHUTZ (1989, S. 60).
251Vgl. IBL U MWELTPLANUNG AND V. STILLGER LANDSCHAFTSPLANUNG(1996, S. 143f.).



4.2. „GUTE FACHLICHE PRAXIS“ DER ÖRTLICHEN LANDSCHAFTSPLANUNG 105

Tabelle 4.8:Fachliche Anforderungen an die niedersächsische Landschaftsplanung
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Tabelle 4.8: . . . Fortsetzung: Anforderungen an die niedersächsische Landschaftsplanung
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Tabelle 4.8: . . . Fortsetzung: Anforderungen an die niedersächsische Landschaftsplanung
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Verfahren

Die Anforderungen der guten fachlichen Praxis an das Verfahren zielen darauf ab, Infor-
mationsgespräche mit Behörden und öffentlichen Stellen zu führen, die Öffentlichkeit, Ver-
bände und Träger öffentlicher Belange möglichst frühzeitig zu beteiligen sowie einen Be-
schluss zur freiwilligen Selbstbindung an die Aussagen des Landschaftsplans im Rat der
Stadt / Gemeinde anzustreben. Die Fachbehörde weist besonders darauf hin, dass die unte-
re Naturschutzbehörde durch Beratungstätigkeit oder durch Teilnahme an Besprechungen
zwischen Gemeinde und Planer zu beteiligen ist.

In diesem Zusammenhang dokumentiert der Landschaftsplan Oldenburg Änderungen, die
im Planungsverlauf an dem Landschaftsplan vorgenommen wurden. Es wird dargestellt,
welche Änderungen zwischen Vorentwurf und Entwurf sowie bis zur endgültigen Fassung
des Landschaftsplans vorgenommen wurden. Das Verfahren wurde so gestaltet, dass die Er-
arbeitung des Landschaftsplans parallel zum Flächennutzungsplan erfolgte und der Land-
schaftsplan mit dem Flächennutzungsplan ausgelegt wurde. Zudem wurde eine intensive
und frühzeitige Bürgerbeteiligung durchgeführt, die Träger öffentlicher Belange und Ver-
bände einbezogen und in den Ausschüssen über die Planungen beraten. Mit der abschlie-
ßenden Beschlussfassung im Stadtrat hat sich die Stadt Oldenburg verpflichtet, bei allen
Planungen der Stadt, die Aussagen des Landschaftsplans zu berücksichtigen252.

Zusammenfassendbleibt festzuhalten, dass die Anforderungen der guten fachlichen Pra-
xis für Niedersachsen im Verhältnis zu den rechtlichen Anforderungen keine gravierenden
und grundsätzliche Unterschiede aufweisen. Besonders ist hervorzuheben, dass die An-
forderungen der Fachbehörde und des Muster-Landschaftsplans an Bestandsaufnahme und
Bewertung die rechtlichen Anforderungen konkretisieren und das inhaltliche Spektrum der
erforderlichen Maßnahmen zur Verwirklichung des Leitbilds und der landschaftsplaneri-
schen Ziele stärker ausdifferenzieren, wobei einige unterschiedliche Akzentsetzungen (z.B.
Orientierung auf die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde, Vorschläge für Kompensa-
tionsflächen) zwischen den „Hinweisen ’89“ und den Darstellungen des Landschaftsplans
bestehen. Über die Anforderungen des Rechts hinausgehend sind Vorschläge, die Maßnah-
men adressatenbezogen zu formulieren, ein Konzept für die Öffentlichkeit zu erarbeiten
oder durch den Planungsprozess bedingte Änderungen in den planerischen Aussagen zu
dokumentieren.

4.2.2.3 Gute fachliche Praxis in Hessen

Da in Hessen keine Empfehlungen des zuständigen Ministeriums für die Handhabung der
örtlichen Landschaftsplanung in der Praxis vorliegen wie beispielsweise in Niedersachsen
und zudem keine Modell- bzw. Muster-Landschaftspläne durch die Regierungsbezirke ge-
fördert oder eindeutig benannt werden können, wird an dieser Stelle auf eine Darstellung
der guten fachlichen Praxis in Hessen verzichtet. Zudem ist die Frage zu stellen, inwie-
weit die Anforderungen des Rechts überhaupt von fachlicher Seite zu ergänzen sind, da
sie bezogen auf die örtliche hessische Landschaftsplanung sehr ausführlich und detailliert
formuliert sind (vgl. Kap.4.4).
252Vgl. IBL U MWELTPLANUNG AND V. STILLGER LANDSCHAFTSPLANUNG(1996, S. II).
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4.2.2.4 Gute fachliche Praxis in Rheinland-Pfalz

Für die Bestimmung der guten fachlichen Praxis der örtlichen Landschaftsplanung in
Rheinland-Pfalz werden die veröffentlichten Modell-Landschaftsplanungen Winnweiler,
Osthofen und Obere Kyll herangezogen, die aus Sicht des Landesamtes für Umweltschutz
zur Information der Öffentlichkeit über den „Stand der Technik“ in der rheinland-
pfälzischen Landschaftsplanung dienen253. GILLICH (1998, S. 20), Landschaftsarchitekt
und Mitglied des BDLA in Rheinland-Pfalz erklärt dazu:

„Dabei [bei der Information der Öffentlichkeit und bei den „Oppenheimer
Arbeitstagen”254, Anmerk. d. Verf.] wurden Standards gesetzt, die in den Ver-
öffentlichungen des Landes zu den Landschaftsplanungen Winnweiler, Ostho-
fen und Obere Kyll dargelegt sind.“

Ergänzend sei auf den vonK IEMSTEDT & W IRZ (1993) erarbeiteten Leitfaden „Land-
schaftsplanung in der vorbereitenden Bauleitplanung“ verwiesen, der nicht näher betrach-
tet werden soll, da er nach mündlichen Auskünften des Landesamtes für Umweltschutz und
Gewerbeaufsicht (LfUG) zurückgezogen wurde und nicht mehr die Meinung des Landes-
amtes wiedergibt.

Ebenfalls wird in diesem Kapitel, um Wiederholungen zu vermeiden, nur auf wesentliche
Übereinstimmungen und Unterschiede in den Anforderungen an Inhalte, Verfahren und
Verbindlichkeit/Integration oder auf besondere Akzentsetzungen zu den bisher dargestellten
Anforderungen aus rechtlicher Sicht eingegangen.

Inhaltliche Anforderungen an den landespflegerischen Planungsbeitrag

In ihren inhaltlichen Ausführungen sind die Modell-Landschaftsplanungen ausführlicher
als die Anforderungen aus rechtlicher Sicht (vgl. Tab.4.9). Grundsätzliche Unterschie-
de innerhalb der einzelnen Landschaftsplanungen bestehen nicht, da sie sich an den Vor-
gaben der Verwaltungsvorschrift „Landschaftsplanung in der Bauleitplanung“ orientieren.
Ergänzend zu den Darstellungen des Naturraums und der Landschaftsfaktoren heben die
Landschaftsplanungen255 auf die Beschreibung der naturräumlichen Gliederung und der hi-
storischen Entwicklung der Landschaft ab; die Landschaftsplanung Osthofen gibt darüber
hinaus einen Überblick über das Plangebiet (Lage im Raum, Einwohner und Verwaltungs-
zuständigkeit). Das vom Recht vorgegebene inhaltliche Spektrum zur Erfassung und Be-
wertung des gegenwärtigen und zu erwartenden Zustands von Natur und Landschaft unter
Berücksichtigung der bestehenden Nutzungen wird in den Modell-Landschaftsplanungen
ausführlich dargestellt. Unterschiede ergeben sich, wenn § 17 Abs. 2 Nr. 1 LPflG durch
die Modell-Landschaftsplanungen so interpretiert wird, dass zwischen Bestandsaufnahme
und Bewertung zu differenzieren ist. In diesem Fall unterscheidet sich die Landschaftspla-
nung Obere Kyll von den anderen darin, dass sie im Rahmen der Bestandsaufnahme keine
253Vgl. LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUFSICHTRHEINLAND -PFALZ (1991a).
254Gemeinschaftsveranstaltung des BDLA mit der Architektenkammer und dem LfUG.
255Vgl. LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUFSICHTRHEINLAND -PFALZ (1991b);
LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUFSICHTRHEINLAND -PFALZ (1991a);
LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUFSICHTRHEINLAND -PFALZ (1992).
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Angaben zu den (bio)klimatischen und Bodenverhältnissen enthält, diese aber sehr wohl
bewertet. Gesondert gehen die Landschaftsplanungen Winnweiler und Obere Kyll auf die
Standortverhältnisse auf der Grundlage der hpnV ein. Eine Beschreibung der Bedeutung
des Gemeindegebiets unter tierökologischen Gesichtspunkten wird in den Landschaftspla-
nungen Winnweiler und Osthofen beschrieben.

Im Rahmen der geforderten Darstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts bewer-
ten alle Modell-Landschaftspläne getrennt nach Arten- und Biotopschutz-, Erholungs-,
Boden-, Wasser- und Klimapotenzial den Zustand von Natur und Landschaft unter Be-
rücksichtigung aktueller Gefährdungen und Belastungen. Detaillierter im Vergleich zur
Verwaltungsvorschrift „Landschaftsplanung in der Bauleitplanung“256 sind die Angaben
von Bewertungskriterien und -stufen, anhand derer Aussagen zu Handlungs- und Entwick-
lungsbedarf formuliert werden. In Abhängigkeit von den jeweiligen naturräumlichen Be-
dingungen und den zur Verfügung stehenden Daten werden die einzelnen Potenziale in
unterschiedlicher Ausführlichkeit untersucht und dargestellt. Gleichzeitig decken sich die
Modell-Landschaftsplanungen mit den in der Verwaltungsvorschrift aufgeführten Funktio-
nen, beispielsweise den bioklimatischen Entlastungsfunktionen von Kalt- und Frischluftge-
bieten.

Übereinstimmung besteht bei den drei Modell-Landschaftsplanungen auch hinsichtlich der
Darstellung der vorhandenen Raumnutzungen und ihrer Auswirkungen auf Natur und Land-
schaft, die teilweise mit der Beschreibung der Nutzungskonflikte verknüpft wird. Die gefor-
derte Prognose der zu erwartenden Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres
gegenwärtigen Zustands und der bestehenden Nutzungen ist in den Modell-Landschafts-
planungen nicht explizit dargelegt, wie dies vielleicht die rechtlichen Anforderungen ver-
muten lassen. Jedoch erfolgt dies im Zusammenhang mit der Potenzialbewertung (vgl.
Landschaftsplanungen Winnweiler, Obere Kyll) bzw. bei der Darstellung der Beeinträchti-
gungen der Landschaftspotenziale (vgl. Landschaftsplanung Osthofen).

Die landespflegerische Entwicklungskonzeption gliedert sich aus Sicht der guten fachli-
chen Praxis in zwei Teile. Zum einen wird ein allgemeines Leitbild formuliert, das sich
entweder auf das gesamte Gemeindegebiet (vgl. Landschaftsplanung Osthofen) oder auf
Entwicklungsräume mit spezifischen Funktionsschwerpunkten (vgl. Landschaftsplanun-
gen Winnweiler, Obere Kyll) bezieht. Zum anderen werden Ziele für die einzelnen Land-
schaftspotenziale benannt257, deren interne Abwägung innerhalb des Entwicklungskonzepts
nicht transparent dargestellt wird, bzw. es wird nur darauf hingewiesen, dass eine Abwä-
gung vorgenommen wurde258. Die zur Verwirklichung der Zielvorstellungen erforderlichen
Maßnahmen umfassen inhaltlich die im Rahmen der Bestandsaufnahme und Bewertung an-
gesprochenen Funktionen und entsprechen somit den in der VV formulierten Anforderun-
gen.
256Diese wird im Folgenden als VV abgekürzt.
257Die Ziele für die einzelnen Landschaftspotenziale werden im Erläuterungsbericht vorwiegend im
Zusammenhang mit der Potenzialbewertung dargestellt und nicht, wie beispielsweise in Niedersachsen,
nach dem Leitbild. Begründet ist dies wahrscheinlich mit der in § 17 Abs. 2 Nr. 1 LPflG enthaltenen
Formulierung, nach der „Flächen, auf denen Landschaftsbestandteile zur Erhaltung eines leistungsfähigen
Naturhaushalts oder zur Sicherung von Vielfalt, Eigenart oder Schönheit der Landschaft zu erhalten“
anzugeben sind. Dies kann sowohl als Bewertung als auch auf Zielformulierung verstanden werden.
258Vgl. Landschaftsplanungen Winnweiler, Obere Kyll
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Abweichend von der Verwaltungsvorschrift wird in den Modell-Landschaftsplanungen die
Darstellung von Maßnahmen zum Ausgleich oder Ersatz künftiger Beeinträchtigungen be-
handelt. Aus Sicht der guten fachlichen Praxis lässt sich der Ablauf der Landschaftspla-
nung in zwei Phasen unterteilen: „Angaben und Zielvorstellungen über Natur und Land-
schaft“ (Teil 1) und „Beurteilung der Umweltverträglichkeit gemeindlicher Vorhaben“ (Teil
2)259. Folglich soll sich erst in der zweiten Phase der Planung mit Vorhaben und Planun-
gen der Gemeinde auseinandergesetzt und Vorschläge zur Kompensation ggf. auftretender
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft erarbeitet werden (vgl. Landschaftsplanung
Obere Kyll). Diese Zweiphasigkeit dokumentieren ebenfalls die Erläuterungsberichte der
Modell-Landschaftsplanungen: Die Landschaftsplanungen Winnweiler und Osthofen be-
ziehen sich auf die erste Phase, während im landespflegerischen Planungsbeitrag Obere
Kyll Inhalte beider Phasen getrennt dargestellt werden260. Aus der Zweiphasigkeit kann
nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass nur gemeindliche Vorhaben betrachtet
werden, denn die Landschaftsplanung Osthofen analysiert auch absehbare Entwicklungen
einzelner Raumnutzungen wie z.B. Verkehr und entwickelt beispielsweise Vorschläge zur
Kompensation für einen geplanten Autobahneingriff. Durch die gute fachliche Praxis wird
die Anforderung, nur die vorhandenen Raumnutzungen darzustellen, um die Erfassung und
Bewertung absehbarer Raumnutzungen erweitert.

Zur Verwirklichung der Zielvorstellungen ergänzt die Landschaftsplanung Osthofen Hin-
weise zur ihrer Realisierung, indem beispielsweise Vorschläge für einen gemeindlichen
Maßnahmenkatalog (Karte mit detaillierter Tabelle) zur Durchgrünung und ökologischen
Aufwertung der Flur unterbreitet werden, die der Stadt zur Auswahl und Abgrenzung von
Ausgleichsmaßnahmen für unvermeidbare Eingriffe durch Bebauungspläne dienen kann261.

Formale Anforderungen

Bezüglich der formalen Anforderungen weisen die Erläuterungsberichte zum landespfle-
gerischen Planungsbeitrag der drei Modell-Landschaftsplanungen ähnliche Gliederungen
auf, in denen mit Tabellen, Abbildungen und z.T. mit Fotos die Aussagen veranschaulicht
werden. Sie konkretisieren somit die Anforderung des Rechts. In den Landschaftsplanun-
gen Winnweiler und Obere Kyll dienen 20 bzw. 22 Karten in unterschiedlichen Maßstä-
ben zur Darstellung von Bestandsaufnahme und Bewertung sowie der landespflegerischen
Zielvorstellungen mit erforderlichen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen; in der
Landschaftsplanung Osthofen enthält der Textteil ergänzend zu den fünf Karten mehrere
Abbildungen im Text als Karten (vgl. Tab.4.9). Die Maßstäbe der Karten mit den landes-
pflegerischen Zielvorstellungen entsprechen dem des Flächennutzungsplans.
259Vgl. LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUFSICHTRHEINLAND -PFALZ (1992, S. 2).
260In der Veröffentlichung „Landschaftsplanung Obere Kyll“ wird der 1. Teil als Kurzfassung dargestellt, der
2. Teil enthält die gemarkungsweise Darstellung der wesentlichen landespflegerischen Zielvorstellungen und
die Vereinbarkeit mit gemeindlichen Vorhaben.
261Vgl. LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUFSICHTRHEINLAND -PFALZ (1991a,
S. 77f.).
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Integration/Verbindlichkeit

Aus Sicht der guten fachlichen Praxis bestehen unterschiedliche Möglichkeiten die Inte-
gration übernahmefähiger landespflegerischer Inhalte in die Bauleitplanung vorzubereiten
bzw. zu erweitern: Die Landschaftsplanung Osthofen stellt eine Kurzfassung der Planungs-
ergebnisse in Form einer durchnummerierten „Integrationsliste“ auf (’63-Punkte-Liste’),
die detaillierte Vorschläge für die Übernahme landespflegerischer Aussagen in den Flä-
chennutzungsplan enthält262.

Eine andere Möglichkeit hat die Landschaftsplanung Obere Kyll gewählt, indem die Plan-
zeichen für die landespflegerische Entwicklungskonzeption den Darstellungen im Flächen-
nutzungsplan entsprechen.

Verfahren

Die in den Modell-Landschaftsplanungen dargestellten Aussagen zum Verfahren sind da-
hingehend zu interpretieren, dass neben den inhaltlichen Themen im Erläuterungsbericht
auch bisherige Ergebnisse des Verfahrens aufgeführt werden. Die Landschaftsplanung Ost-
hofen dokumentiert, welche Gruppen an der Erarbeitung beteiligt gewesen sind und zu
welchen Ergebnissen der Stadtrat bei der Beratung und Beschlussfassung der „Integrations-
liste“ gekommen ist. Die Landschaftsplanung Obere Kyll zeichnet anschaulich das Vorge-
hen und die Ergebnisse zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit gemeindlicher Vorhaben
nach und dokumentiert die getroffenen politischen Entscheidungen sowie Begründungen zu
den Abweichungen der landespflegerischen Zielvorstellungen.

Zusammenfassendkann festgehalten werden, dass die Anforderungen der guten fachlichen
Praxis in Rheinland-Pfalz kaum Abweichungen von den rechtlichen Anforderungen auf-
weisen. Die hier betrachteten Modell-Landschaftsplanungen sind anschauliche Beispiele
dafür, wie die Anforderungen des Rechts ausgefüllt werden können.

262Beispielsweise wird für die Planaussage 14 „Entwicklung/Wiederherstellung von Grünland, z.B. in
Talauen; vorgeschlagene Grünlandentwicklungsbereiche: Seebachtal von westlicher Gemarkungsgrenze bis
zur B9“ folgende Art der Aufnahme vorgeschlagen: „Aufnahme in den Flächennutzungsplan
(Planzeichnung) zur gemeindlichen Eigenbindung.“
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Tabelle 4.9:Anforderungen der guten fachlichen Praxis an die landespflegerische Planung
in Rheinland-Pfalz
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Tabelle 4.9: . . . Fortsetzung: Anforderungen der guten fachlichen Praxis in Rheinland-
Pfalz
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Tabelle 4.9: . . . Fortsetzung: Anforderungen der guten fachlichen Praxis in Rheinland-
Pfalz
A

nf
or

de
ru

ng
en

L
an

ds
ch

af
ts

pl
an

un
g 

W
in

nw
ei

le
r

L
an

ds
ch

af
ts

pl
an

un
g 

O
st

ho
fe

n
L

an
ds

ch
af

ts
pl

an
un

g 
O

be
re

 K
yl

l
(P

ha
se

 I
 K

ur
zf

as
su

ng
, P

ha
se

 I
I)

 
• 

D
ar

st
el

lu
ng

 v
or

ha
nd

en
er

 R
au

m
nu

tz
un

ge
n 

un
d

ih
re

r 
A

us
w

ir
ku

ng
en

 Im
 E

in
ze

ln
en

:

∗ 
D

ar
st

el
lu

ng
 v

on
 B

el
as

tu
ng

sf
ak

to
re

n 
m

it 
ih

re
n

A
us

w
ir

ku
ng

en
 a

uf
 d

ie
 v

er
sc

hi
ed

en
en

 L
an

d-
sc

ha
ft

sp
ot

en
zi

al
e

∗ 
Fo

lg
en

 f
ür

 a
nd

er
e 

N
ut

zu
ng

en

∗ 
Sa

ni
er

un
gs

-/
E

nt
w

ic
kl

un
gs

vo
rs

ch
lä

ge

∗ 
B

et
ra

ch
te

te
 R

au
m

nu
tz

un
ge

n:
 S

ie
dl

un
g,

 V
er

-
ke

hr
, L

uf
tv

er
sc

hm
ut

zu
ng

 a
us

 ü
be

rr
eg

io
na

le
n

Q
ue

lle
n;

 V
er

- 
un

d 
E

nt
so

rg
un

g;
 L

an
dw

ir
t-

sc
ha

ft
; E

rh
ol

un
gs

nu
tz

un
g 

un
d 

Fr
em

de
nv

er
ke

hr
...

• 
D

ar
st

el
lu

ng
 v

on
 N

ut
zu

ng
sk

on
fl

ik
te

n

• 
Pr

og
no

se
 d

er
 v

or
au

ss
ic

ht
lic

he
n 

V
er

än
de

ru
ng

en
de

s 
Z

us
ta

nd
s 

de
r 

ei
nz

el
ne

n 
L

an
ds

ch
af

ts
po

te
nz

ia
le

(i
m

 Z
us

am
m

en
ha

ng
 m

it
 d

er
 P

ot
en

zi
al

be
w

er
tu

ng
)

• 
D

ar
st

el
lu

ng
 d

er
 R

au
m

nu
tz

un
ge

n 
un

d 
ih

re
r 

A
us

w
ir

-
ku

ng
en

 a
uf

 N
at

ur
 u

nd
 L

an
ds

ch
af

t
 

Im
 E

in
ze

ln
en

:
∗ 

A
nt

ei
le

 d
er

 F
lä

ch
en

nu
tz

un
ge

n 
in

 d
er

 G
em

ei
nd

e

∗ 
D

ar
st

el
lu

ng
 e

rk
en

nb
ar

er
 B

ee
in

tr
äc

ht
ig

un
ge

n
de

r 
L

an
ds

ch
af

ts
po

te
nz

ia
le

, b
ed

in
gt

 d
ur

ch
 d

en
ak

tu
el

le
n 

Z
us

ta
nd

 u
nd

 a
bs

eh
ba

re
 E

nt
w

ic
kl

un
-

ge
n 

ei
nz

el
ne

r 
R

au
m

nu
tz

un
ge

n 
(B

eu
rt

ei
lu

ng
 d

er
U

m
w

el
tv

er
tr

äg
lic

hk
ei

t)

∗ 
D

ar
st

el
lu

ng
 v

on
 N

ut
zu

ng
sk

on
fl

ik
te

n
∗ 

B
et

ra
ch

te
te

 R
au

m
nu

tz
un

ge
n:

 Si
ed

lu
ng

 (
ak

tu
el

le
 u

nd
 g

ep
la

nt
e 

B
au

fl
äc

he
n;

la
nd

es
pf

le
ge

ri
sc

he
 B

eu
rt

ei
lu

ng
 g

ep
la

nt
er

 B
au

-
fl

äc
he

n;
 V

or
sc

hl
äg

e 
zu

r 
K

on
fl

ik
lö

su
ng

)
 V

er
ke

hr
 (

L
är

m
-I

m
m

is
si

on
sb

er
ei

ch
e,

 S
te

ll
un

g-
na

hm
e 

zu
r 

ge
pl

an
te

n 
N

or
du

m
ge

hu
ng

 s
ow

ie
 z

u
w

ei
te

re
n 

V
or

ha
be

n 
(S

tr
aß

en
, B

ah
n)

)
 V

er
- 

un
d 

E
nt

so
rg

un
g 

(V
or

sc
hl

äg
e 

zu
r 

K
on

-
fl

ik
tl

ös
un

g)
 G

rü
nf

lä
ch

en
 (

A
na

ly
se

 v
on

 B
es

ta
nd

 u
nd

 B
ed

ar
f,

D
ar

st
el

lu
ng

 v
on

 P
la

nu
ng

en
 (

F
N

P
, a

lt
er

 L
P

)
un

d 
K

on
fl

ik
te

n,
 la

nd
es

pf
le

ge
ri

sc
he

 V
or

sc
hl

äg
e)

 W
as

se
rw

ir
ts

ch
af

t; 
L

an
dw

ir
ts

ch
af

t /
 F

or
st

w
ir

t-
sc

ha
ft

; P
os

t-
 u

nd
 F

er
nm

el
de

w
es

en
; T

ou
ri

sm
us

 /
Fr

em
de

nv
er

ke
hr

• 
D

ar
st

el
lu

ng
 v

on
 N

ut
zu

ng
sk

on
fl

ik
te

n
(B

el
as

tu
ng

fa
kt

or
en

 s
in

d 
be

i d
er

 B
ew

er
tu

ng
 d

er
 L

an
ds

ch
af

ts
-

fu
nk

ti
on

en
 b

er
üc

ks
ic

ht
ig

t w
or

de
n)

• 
Z

us
am

m
en

fa
ss

en
de

 D
ar

st
el

lu
ng

 d
er

 V
er

ur
sa

ch
er

vo
n 

B
el

as
tu

ng
en

 d
es

 N
at

ur
ha

us
ha

lts
 u

nd
 d

es
 L

an
d-

sc
ha

ft
sb

ild
s

 

 Z
ie

lk
on

kr
et

i-
si

er
un

g
• 

D
ar

st
el

lu
ng

 v
on

 L
ei

tb
ild

er
n 

fü
r 

dr
ei

 u
nt

er
sc

hi
ed

li-
ch

e 
E

nt
w

ic
kl

un
gs

rä
um

e 
m

it 
sp

ez
ie

lle
n 

Fu
nk

tio
ns

-
sc

hw
er

pu
nk

te
n

• 
D

ar
st

el
lu

ng
 d

er
 n

at
ur

sc
hu

tz
in

te
rn

en
 A

bw
äg

un
g

• 
D

ar
st

el
lu

ng
 v

on
 E

nt
w

ic
kl

un
gs

zi
el

en
 f

ür
 e

in
ze

ln
e

L
an

ds
ch

af
ts

po
te

nz
ia

le
(i

m
 Z

us
am

m
en

ha
ng

 m
it

 d
er

 P
ot

en
zi

al
be

w
er

tu
ng

)

• 
D

ar
st

el
lu

ng
 e

in
es

 a
llg

em
ei

ne
n 

la
nd

es
pf

le
ge

ri
sc

he
n

L
ei

tb
ild

s 
fü

r 
di

e 
G

em
ar

ku
ng

• 
D

ar
st

el
lu

ng
 d

er
 g

en
er

el
le

n 
E

nt
w

ic
kl

un
gs

vo
rs

te
l-

lu
ng

en
 f

ür
 s

ec
hs

 R
äu

m
e 

m
it 

sp
ez

if
is

ch
en

 F
un

kt
i-

on
ss

ch
w

er
pu

nk
te

n,
 K

on
fl

ik
te

n 
un

d 
E

nt
w

ic
k-

lu
ng

sl
ei

tb
ild

er
n

• 
E

nt
w

ic
kl

un
gs

ko
nz

ep
tio

n 
en

th
äl

t d
ie

 E
rg

eb
ni

ss
e

de
r 

na
tu

rs
ch

ut
zi

nt
er

ne
n 

A
bw

äg
un

g
 

(D
ar

st
el

lu
ng

 d
er

 Z
ie

la
us

sa
ge

n 
fü

r 
ei

nz
el

ne
 L

an
ds

ch
af

ts
fu

nk
-

ti
on

en
 im

 Z
us

am
m

en
ha

ng
 m

it
 d

er
 B

ew
er

tu
ng

 d
er

 L
ei

st
un

gs
-

fä
hi

gk
ei

t d
es

 N
at

ur
ha

us
ha

lt
s)



4.2. „GUTE FACHLICHE PRAXIS“ DER ÖRTLICHEN LANDSCHAFTSPLANUNG 116

Tabelle 4.9: . . . Fortsetzung: Anforderungen der guten fachlichen Praxis in Rheinland-
Pfalz
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Tabelle 4.9: . . . Fortsetzung: Anforderungen der guten fachlichen Praxis in Rheinland-
Pfalz
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Tabelle 4.9: . . . Fortsetzung: Anforderungen der guten fachlichen Praxis in Rheinland-
Pfalz
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4.3 Anforderungen an den Planungsprozess

Aus Erfahrungen mit der Praxis der Landschaftsplanung heraus263 wird zunehmend mehr
Wert auf den Prozess der Planerstellung und -umsetzung264 sowie die Einbindung der Betei-
ligten & Betroffenen gelegt. Während bei der Analyse der rechtlichen Anforderungen keine
Angaben dazu zu finden sind, nimmt in der Fachliteratur die Diskussion zu kooperativen
Planungsansätzen in den letzten Jahren mehr Raum ein. Da diese Diskussion im Vergleich
zur inhaltlichen Bestimmung von Landschaftsplänen relativ jung ist, sind die Anforderun-
gen an die Gestaltung des Planungsprozesses schwerer als die Inhalte oder an das Verfahren
zu bestimmen. Positionspapiere wie beispielsweise die Mindestanforderungen der LANA
fehlen zu diesem Thema. Aus diesem Grund werden Erfahrungen und Anforderungen aus
der Praxis, die in entsprechenden Veröffentlichungen dokumentiert sind, zur Bestimmung
der Anforderungen an den Planungsprozess herangezogen. In diesem Zusammenhang ist
folgenden Fragen nachzugehen:

� Aus welchen Gründen wird dem Planungsprozess mehr Gewicht beigemessen?

� Welche Effekte sind damit intendiert?

� Welche Aktivitäten sollen konkret ergriffen werden?

� Welche Instrumente sollen dabei zum Einsatz kommen?

Gründe für die zunehmende Bedeutung des Planungsprozesses

Die Umsetzung der örtlichen Landschaftsplanung stockt. Erfordernisse und Maßnahmen,
die auf der Grundlage von aufwendigen Erhebungen und Bewertungen sowie von land-
schaftsplanerischen Zielvorstellungen für die Gemeinde abgeleitet worden sind, werden
nicht umgesetzt. Mit einer veränderten Gestaltung des Planungsprozesses265 soll die Umset-
zung der Naturschutzziele vorangebracht und gefördert266, eine räumliche Steuerung durch
den Landschaftsplan ermöglicht267 sowie festgestellte Umsetzungshindernisse268 aus dem
Weg geräumt werden269.
263Vgl. u.a.LUZ (1994); BÖTTCHER& H ÜRTER (1997).
264Dabei wird der Prozess nicht als das formelle Verfahren verstanden, sondern konzentriert sich stärker auf
die Kommunikation und Kooperation der Beteiligten & Betroffenen, die sich im Rahmen des formellen und
informellen Verfahrens entfalten.
265Anschaulich beschreibt dies der Vorsitzende des bayerischen BDLAAUFMKOLK (1996, S. 18): „Die im
Plan dargestellte Landschaftsqualifizierung macht sich nicht von selbst; sie benötigt die Umsetzung mit
einem ganzen Bündel von Strategien, Programmen und öffentlichen Hilfen. .... Der Beteiligung der
Öffentlichkeit und der betroffenen Bürger kommt dabei eine entscheidene Bedeutung zu. Nur so können
neben den Interessen der unmittelbaren Nutzer (etwa Wohnen und Gewerbe) auch die mittelbar betroffenen
Nutzer angesprochen und bewegt werden.“
266Vgl. u.a.GERHARDS& M ÜHLINGHAUS (1989, S. 114);K IEMSTEDT (1993, S. 84);V. HAAREN (1994,
S. 173);OPPERMANN ET AL. (1997, S. 82);NEUGEBAUER(1999, S. 13).
267Vgl. u.a.BRUNS & L UZ (1992, S. 22).
268Vgl. u.a.LUZ & OPPERMANN(1993, S. 26);KAULE ET AL . (1994).
269Vgl. u.a.BEIRAT FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE BEIMBMU (1995, S. 57).
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Auf dem Weg zur verbesserten Umsetzung der Naturschutzziele soll eine andere Planungs-
kultur dazu dienen, Akzeptanz bei den Bürgern und der Verwaltung zu erzeugen bzw. zu
erhöhen270. Bei der Verwendung des Begriffes „Akzeptanz“ wird nicht immer deutlich, ob
damit das Akzeptieren im Sinne des Annehmens oder der Zustimmung zu einer Planung
gemeint ist271 oder ob im Sinne der erweiterten Definition vonLUZ (1994, S. 46), sich
Akzeptanz sowohl auf das Akzeptieren als auch das Nachvollziehen der Planung bezieht.
Das Nachvollziehen beschränkt sich im Sinne dieser Festlegung nicht nur auf einen kogni-
tiven Vorgang, sondern umfasst auch veränderte Handlungen(formen), die nachhaltig zum
Tragen kommen sollen.

Andere Autoren sehen in einem stärker auf Kooperation272 ausgerichteten Planungsprozess
die Chance, Konflikte frühzeitig gemeinsam diskutieren zu können273, Vorbehalte und Vor-
urteile abzubauen, beispielsweise wenn die durch die Planung betroffenen Grundstücksei-
gentümer Eingriffe in ihr Eigentum und in deren Verfügbarkeit befürchten274. Oder es wird
damit die Möglichkeit verbunden, wertvolle Hinweise und Anregungen über die Situati-
on von Natur und Landschaft zu erhalten (z.B. Überschwemmungsräume, Standorte für
Windschutzpflanzungen) oder die Bereitschaft zu wecken, an der Umsetzung der Planung
konstruktiv mitzuarbeiten275.276

Mögliche Effekte

Durch die Beteiligung von Akteuren und einen auf Kommunikation277 und Kooperation
ausgerichteten Planungsprozess konnten Effekte identifiziert werden, die dem Wirkungs-
spektrum der örtlichen Landschaftsplanung zuzurechnen sind. Unter „normalen“ Planungs-
bedingungen würden solche Wirkungen nur in abgeschwächter Form oder gar nicht zu-
stande kommen. Die ermittelten Effekte sind vielfältig. So kann es durch eine stärkere
Einbeziehung der relevanten Akteure zur Vermeidung von Informations-, Zeit- und Rei-
bungsverlusten278 sowie zur Einflussnahme auf Entscheidungen kommen. Insbesondere
die letztgenannte Wirkung wird von mehreren Autoren hervorgehoben. Die Argumente des
270Vgl. u.a.KÖHLER (1989, S. 137);V. HAAREN & SCHWERTMANN (1996, S. 297);MAYERL (1996,
S. 31);UPPENBRINK& GELBRICH (1996, S. 468);PUSTAL (1998, S. 19).
271Vgl. u.aWALLMANN (1993, S. 113);PRÖBSTL & FRANK-KRIEGER(1996b, S. 21).
272Der Begriff Kooperation steht hier im Zusammenhang mit einem veränderten Verständnis von Planung,
das davon ausgeht, dass der Planungsprozess von vielen Beteiligten & Betroffenen gemeinsam gestaltet wird
SELLE (1991, S. 34). „Der runde Tisch bringt das bildhaft zum Ausdruck: es gibt niemanden mehr, der am
Kopfende sitzt, Definitionsmacht hat und entscheidet, was das Problem sei und wie es anzugehen ist. Über
alles dies muß ein gemeinsames Verständnis herbeigeführt werden.”BISCHOFF ET AL. (1995, S. 11)
273Vgl. u.a.GERHARDS& M ÜHLINGHAUS (1989, S. 112).
274Vgl. u.a.SCHMID (1996, S. 22).
275Vgl. u.a.REITEMANN (1996, S. 38);V. HAAREN (1994, S. 174).
276SPERLING (1996, S. 43) merkt dazu relativierend an, dass die Ergebnisse der Landschaftsplanung durch
die umfassende Beteiligung und Einbeziehung der verschiedenen Akteure und der Bevölkerung nicht immer
mit den von Naturschutzbehörden favorisierten Zielen übereinstimmen.
277Der Begriff Kommunikation wird im Sinne vonENDRUWEIT & T ROMMSDORFF(1989, S. 343f.)
gebraucht, wonach darunter der „Prozeß der Mit-Teilung, der wechselseitige Austausch von Erfahrungen,
Wissen, Gedanken, Meinungen, Gefühlen” verstanden wird.
278Vgl. u.a.HILDEBRANDT (1993, S. 115).
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Landschaftsplans finden - soweit sie den Beteiligten & Betroffenen bekannt sind und im
Planungsprozess diskutiert werden - Eingang in Entscheidungen des Rates und der Verwal-
tung der Gemeinde279; beispielsweise werden Entscheidungen über gemeindliche Vorhaben
auf der Grundlage der landschaftsplanerischen Bewertung von Natur und Landschaft und
der Umsetzungskonzeption getroffen280. Darüber hinaus kann es zu Entscheidungskorrek-
turen kommen, indem der geplante Standort eines Gewerbegebiets in ein ökologisch we-
niger sensibles Gebiet verlegt wird281. GILLICH (1998, S. 21) stellt fest, dass durch den
Landschaftsplan eine Diskussion über die zukünftige Rolle der Landwirtschaft im Kontext
des Erhalts der Kulturlandschaft initiiert und dadurch Änderungen in der landwirtschaftli-
chen Planung erreicht wurden.282

Weitere mögliche Effekte werden darin gesehen, die Sichtweisen und Einstellungen der Ak-
teure und der Öffentlichkeit zu verändern. So biete sich die Chance, Bewusstseins- und Ein-
stellungsänderungen in der Bevölkerung anzustoßen - wobei auch darauf hingewiesen wird,
dass diese Entwicklung teilweise erst in längeren Zeiträumen wirksam wird283. Trotzdem
konnte das Eintreten solcher Effekte schon festgestellt werden.WINKELBRANDT & GEIS-
SLER (1989, S. 49) beschreiben, dass sich die anfänglich negative Einstellung zur Land-
schaftsplanung während des Bearbeitungsprozesses zum Positiven wendete und vor allem
die Entscheidungsgremien nach und nach positive Wirkungen durch den Landschaftsplan
erkannten. Ähnliches fand in der bayerischen Gemeinde Hunting statt.

„Früher war der Naturschutz ein rotes Tuch für die Bürger, vor allem für
die Landwirte. ... Durch die Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des ge-
meindlichen Landschaftsplans ist dies anders geworden. Ein Umdenken hat
eingesetzt. Dazu trug auch die gute Zusammenarbeit mit allen Fachstellen bei.“
BRANDL (1996, S. 66f.)

Ein kommunikations- und kooperationsorientierter Planungsprozess, der sowohl die Auf-
stellung des Landschaftsplans als auch seine Umsetzung umfasst, kann zu neuen, für Natur-
schutz und Landschaftspflege positiven Effekten beitragen. Infolgedessen wird mit natur-
schutzbezogenen Aktivitäten schon im privaten Bereich begonnen. Verallgemeinert kann
auch festgestellt werden, dass bei unterschiedlichen Personen die Motivation zum Mitma-
chen steigt284.

Eine auf die Einbeziehung der Beteiligten & Betroffenen ausgerichtete Landschaftspla-
nung kann zum Initiator für zahlreiche neue Aktivitäten in der Umsetzungsphase des Land-
schaftsplans werden. In der Gemeinde Hunting wurden beispielsweise unterschiedliche
Projekte, etwa zum Streuobsterhalt, zur Extensivierung von Grünlandflächen, zur Hecken-
pflege oder zur Wiedererrichtung eines Bergwerkstollens als Fledermaus-Winterquartier in
Angriff genommen285. Ebenfalls kam es in der Stadt Berching unter dem Motto „von un-
279Vgl. u.a.KÖHLER (1989, S. 137);V. HAAREN & SCHWERTMANN (1996, S. 296);OTTO (1996, S. 41).
280Vgl. AMMER (1996, S. 76).
281Vgl. WIRZ (1998a, S. 30).
282Vgl. dazuV. HAAREN (1994, S. 173ff.).
283Vgl. u.a.WINKELBRANDT (1989, S. 62);V. HAAREN & SCHWERTMANN (1996, S. 296).
284Vgl. u.a.KÖHLER (1989, S. 137);AMMER (1996, S. 70).
285Vgl. BRANDL (1996, S. 65f.).
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ten nach oben“ auf breiter Front zu verschiedenen Umsetzungsaktivitäten. Beispielsweise
entwickelten betroffene Landwirte, interessierte Bürger und zuständige Fachstellen integra-
tive Pflege- und Nutzungskonzepte286. Angestoßen durch einen Arbeitskreis „Landschafts-
plan“ wurde in der Gemeinde Kirchdorf i.Wald das nicht vorhandene Interesse und die
fehlende Motivation der Landwirte an Pflanzungen und diesbezügliche Beratung schlagar-
tig geweckt287 und aufgrund späterer Umsetzungsberatungen kam es zu Pflanzmaßnahmen
und naturverträglichen Bewirtschaftungsformen auf zahlreichen landwirtschaftlichen Flä-
chen288.

In einem kommunikationsorientierten Prozess während der Planerstellung sind das früh-
zeitige Einbringen der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in die räumliche
Planung289, die Berücksichtigung und zum Teil auch die Übernahme landschaftsplaneri-
scher Inhalte in anderen (Fachplanungs-)Verfahren, z.B. der ländlichen Entwicklung, er-
reichbar290.

Als weitergehende bzw. Folgewirkung von kooperationsorientiert gestalteten Planungs- und
Umsetzungsprozessen wird der Landschaftsplan und seine Umsetzung zu einem wesentli-
chen Instrument der kommunalen Strukturpolitik291 bzw. zum Impulsgeber für eine inte-
grierte Kommunalpolitik292.

Anforderungen an die Gestaltung des Planungsprozesses

Um für die Belange der Landschaftsplanung Akzeptanz zu erreichen und um Unterstützung
für die Umsetzung zu erhalten, wird von mehreren Planerinnen und Planern gefordert, In-
formationen zur Verfügung zu stellen bzw. alle Beteiligten & Betroffenen (z.B. Bürger,
Politiker, Gemeindeverwaltung, Vertreter von Vereinen und Verbänden, Träger öffentlicher
Belange) kontinuierlich während des Planungsprozesses zu informieren293. Einhergehend
mit der Informationsbereitstellung soll es zu einer möglichst frühzeitigen und umfassenden
Beteiligung und Einbeziehung der Beteiligten & Betroffenen in die Planung kommen294.
286Vgl. HERRE(1996, S. 60f.).
287FALTER (1996, S. 101) berichtet davon, dass sich mit der Umsetzung des Landschaftsplans innerhalb von
zwei Monaten Folgendes bei den Landwirten geändert hat:

� „50% der in Frage kommenden Landwirte wollen etwas pflanzen“,

� „87 % der in Frage kommenden Landwirte interessieren sich für Programme zur Extensivierung ihrer
Betriebe“,

� „96 % der in Frage kommenden Landwirte wollen eine Umsetzungsberatung auf ihrem Hof haben“.

288Vgl. FALTER (1996, S. 101f.).
289Vgl. WALLMANN (1993, S. 113).
290Vgl. OTTO (1996, S. 41).
291Vgl. AMMER (1996, S. 76).
292Vgl. HERRE(1996, S. 64).
293Vgl. u.a. V. HAAREN & SCHWERTMANN (1996, S. 297);HILDEBRANDT (1993, S. 115);KÖHLER

(1989, S. 137);NEUGEBAUER(1999, S. 14f.);SCHNUG-BÖRGERDING(1993, S. 17f.);WALLMANN (1993,
S. 113).
294Vgl. LUZ & OPPERMANN(1993, S. 23);PUSTAL (1998, S. 19);BRUNS & L UZ (1992, S. 21);MAYERL

(1996, S. 32);REITEMANN (1996, S. 38).
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Obwohl nicht ausdrücklich benannt wird, wann eine frühzeitige Beteiligung beginnt, kann
aus der Literatur gefolgert werden, dass die Einbeziehung der unterschiedlichen Beteilig-
ten & Betroffenen anfangen sollte, sobald sich erste Überlegungen zur Durchführung einer
Landschaftsplanung in den Köpfen der Verantwortlichen manifestiert haben.

Offen scheint zu sein, was unter umfassender Beteiligung zu verstehen ist. Ist damit ge-
meint, dass immer alle in Frage kommenden interessierten Akteure anzusprechen sind, oder
sollte dies von der jeweiligen Planung abhängig gemacht werden?295 BRUNS& L UZ (1992,
S. 21) schlagen vor, zunächst die Umsetzer der Planung kommunizieren zu lassen.AMMER

(1996, S. 69) bezieht diese Anforderung vor allem auf verantwortliche Entscheidungsträ-
ger wie etwa Betroffene, Bauern, Bevölkerung und Gemeinderäte undREITEMANN (1996,
S. 38) betont, dass besonders mit den betroffenen Grundstückseigentümern die Ziele und
der Zweck der Landschaftsplanung diskutiert werden sollte. Zudem müsste näher erläutert
werden, wie eine umfassende Einbeziehung zu gestalten ist. Ist es ausreichend, in verschie-
denen Phasen einer Planung mit den Betroffenen intensive Gespräche zu führen296 oder
Vertreter der Behörden zu Arbeitskreissitzungen und zu Flurbegehungen einzuladen297? Für
V. HAAREN (1994, S. 174) ist es auch erforderlich, beispielsweise die Landwirte um Über-
prüfung und ggf. um Korrektur der Ergebnisse der Bestandsaufnahme zu bitten.PRÖBSTL

& FRANK-KRIEGER (1996b, S. 23) verstehen unter der Einbeziehung, mit Bürgerinnen
und Bürgern gemeinsam zu planen, indem Leitbilder und Entwicklungsziele gemeinsam
aufgestellt werden.K IEMSTEDT (1993, S. 84) betont, dass die Akteure v.a. in Entschei-
dungsprozessen einzubeziehen sind298, undSPERLING (1996, S. 43) geht es nicht nur um
eine intensive Beteiligung der Bürger während der Planungsphase, sondern auch um eine
aktive Mitwirkung bei der Umsetzung der Landschaftsplanung.

Eine weitere Anforderung an die Gestaltung des Planungsprozesses bezieht sich auf seine
Transparenz. Dazu zählt, dass Ziele und Zweck der Planung von allen Beteiligten & Be-
troffenen nachvollzogen werden können299, die Ziele der Landschaftsplanung umsetzungs-
orientiert aufbereitet und dargestellt sind300, mit verschiedenen Gruppen, beispielsweise
mit anerkannten Verbänden und verschiedenen betroffenen Ämtern Abstimmungen statt-
finden und die Planung in verschiedenen Stadien der Bearbeitung in politischen Gremien
vorgestellt und beraten wird301. Ebenso gehört dazu, dass Konflikte offen dargestellt und
ausgetragen werden sollen302. Verbunden ist damit auch, dass

„sich die Landschaftsplanung aus dem Gehege der ,Zielformulierung‘ in
die freie Wildbahn der konkreten Auseinandersetzung begeben und auch Kom-
promisse eingehen“GILLICH (1998, S. 21)

295Vgl. dazu auch die Entwicklung der Bürgerbeteiligung vonBISCHOFF ET AL. (1995, S. 9ff.).
296Vgl. u.a.GERHARDS& M ÜHLINGHAUS (1989, S. 114).
297Vgl. u.a.ALTMANN (1996, S. 99).
298Vgl. auchPUSTAL (1998, S. 19).
299Vgl. PUSTAL (1998, S. 19).
300Vgl. V. HAAREN & SCHWERTMANN (1996, S. 297).
301Vgl. GREBE (1989, S. 90).
302Vgl. u.a.GREBE (1989, S. 93);PUSTAL (1998, S. 18).
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bzw. nach gemeinsamen Interessen suchen muss303. Für mehrere Autoren erhält der Land-
schaftsplaner bei diesen Anforderungen zunehmend die Rolle eines Moderators, der ver-
sucht, die verschiedenen Interessenlagen zu identifizieren, sie zu einem für alle Seiten be-
friedigenden Ergebnis zusammenzuführen und zu koordinieren304.

Darüber hinaus fordern einige Autoren, sich stärker mit den Bedingungen der Planung zu
beschäftigen.LUZ & OPPERMANN (1993, S. 26) schlagen vor, im Vorfeld der Planung
Akzeptanzhindernisse wie etwa Wahrnehmungsdifferenzen zwischen Experten und Betrof-
fenen oder emotionale Vorbelastungen aus früheren negativen Erlebnissen mit Planern und
Behördenvertretern zu ermitteln. Die Vorabschätzung der agrarstrukturellen und ökono-
mischen Umsetzungsbedingungen sowie die Identifizierung von Handlungsfeldern mit un-
terschiedlichen Kooperationsbedingungen sind fürV. HAAREN (1994, S. 173ff.) ebenfalls
wichtige Bestandteile eines kommunikationsorientierten Planungsprozesses.

Eine weitere Möglichkeit die Akzeptanz der Planung zu erhöhen, wird darin gesehen, mit
einzelnen Umsetzungsprojekten schon zu beginnen, obwohl die Planung noch nicht abge-
schlossen ist305. Auf diese Weise wird den betroffenen Bürgern deutlich gemacht, dass ihre
Beiträge zur planerischen Ausgestaltung nicht folgenlos bleiben. Planung ist dadurch nicht
mehr eine abstrakte Angelegenheit und die Bereitschaft zur Mitarbeit kann geweckt oder
erhöht werden. Dies betont noch einmal, dass der Planungsprozess nicht mit der Aufstel-
lung des Landschaftsplans endet, sondern die dargestellten Anforderungen ebenso für die
Umsetzungsphase der Landschaftsplanung gelten306. Jedoch liegen bis auf einzelne sehr an-
schaulich beschriebene und erfolgreich durchgeführte Umsetzungsplanungen und -projekte
in Bayern307 wenige Veröffentlichungen dazu vor.

Instrumente für einen kommunikations- und kooperationsorientierten Planungspro-
zess

Obwohl Beteiligung und Kooperation in landschaftsplanerischen Planungsprozessen ein
wichtiges Thema ist und praktiziert wird, finden sich in der Literatur nur wenige Angaben,
mit welchen Instrumenten der Prozess organisiert, strukturiert und gestaltet werden kann,
und wenn es solche gibt, werden fast immer dieselben instrumentellen Anwendungsmög-
lichkeiten benannt.

Die am häufigsten angewandten Beteiligungsformen sind Arbeitskreise und Runde Ti-
sche308. Mit der Begriffsverwendung Runder Tisch wird besonders zum Ausdruck gebracht,
303Vgl. V. HAAREN & SCHWERTMANN (1996, S. 297).
304Vgl. u.a.K IEMSTEDT (1993, S. 92);PUSTAL (1998, S. 19);GEISLER (1995, S. 91);BRUNS & L UZ

(1992, S. 22).
305Vgl. PRÖBSTL & FRANK-KRIEGER(1996a, S. 84).
306Vgl. u.a.KÖHLER (1989, S. 137).
307Vgl. ANL (B AYERISCHE AKADEMIE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE) (1996);
GREBE ET AL. (1991).
308In den Arbeitskreisen und Runden Tische arbeiten verschiedene Beteiligte & Betroffene zusammen, wie
z.B. Gemeindevertreter (aus Politik und Verwaltung), Vertreter aus anderen Fachplanungsbehörden, von
Vereinen und Verbänden (Natur- und Umweltverbände, Interessensvertretung der Landwirtschaft),
interessierte Bürger, Planer. Vgl. u.a.LUZ & OPPERMANN(1993, S. 27);PRÖBSTL & FRANK-KRIEGER

(1996b, S. 23);MAYERL (1996, S. 36);SPERLING (1996, S. 43);ALTMANN (1996, S. 97);GERHARDS&
MÜHLINGHAUS (1989, S. 112);KAULE ET AL . (1994); GREBE (1989, S. 90).
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dass verschiedene Interessengruppen gleichberechtigt miteinander über Leitbilder und Zie-
le der Landschaftsplanung reden, zu gemeinsamen Problemlösungen kommen sowie in die
Ausgestaltung der Umsetzung aktiv eingebunden sind. Die Darstellung der ’Landschafts-
planung am Runden Tisch’ in Bayern zeigt, dass dies gleichzeitig als ein Motto für die
gesamte Gestaltung des Planungsprozesses verstanden werden kann:

„Bei der Ausarbeitung und Umsetzung landschaftsplanerischer Ziele ist
von großer Bedeutung, daß die in der Gemeinde Verantwortlichen gemein-
sam mit interessierten Bürgern, mit den Grundstückseigentümern und Fach-
behörden einen Konsens anstreben. ... Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der
Landschaftsplanung haben gezeigt, daß nur eine kooperative Planung hohe Ak-
zeptanz bei Bürgen und Verwaltung sichert. Akzeptanz ist zugleich auch der
Schlüssel für eine frühzeitige und erfolgreiche Umsetzung der Planungszie-
le der Gemeinde.“ (BAYERISCHESSTAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENT-
WICKLUNG UND UMWELTFRAGEN (1996, S. 4)).

Unterschiedliche Ansichten liegen darüber vor, ob es sich bei den Runden Tischen um eine
ständige und längerfristige Einrichtung handeln soll309 oder ob sie nur nach Bedarf und Pro-
blemstellung einberufen werden sollen310. Übereinstimmung besteht an dem Punkt, dass
ihre Zusammensetzung nicht festgeschrieben werden und je nach Gemeinde unterschied-
lich ausfallen kann.

Arbeitskreise/Arbeitsgruppen können ähnlich wie Runde Tische zusammengesetzt sein.
Daneben gibt es auch Arbeitskreise, die entweder nur aus Vertretern von Fachbehörden
und Naturschutzverwaltungen311 bestehen, sich nur aus den zuständigen Ämtern der Stadt
und der Naturschutzfachbehörde gebildet haben312 oder in Abhängigkeit vom Thema (z.B.
Landwirtschaft, Fremdenverkehr) zusammengesetzt sind313.

Begleitend zu Runden Tischen oder als eigenständige Aktivität im Rahmen des Planungs-
prozesses wird Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt314, zu der Pressemitteilungen sowie
Informations- und Bürgerbriefe zu zählen sind315. Darüber hinaus bieten Bürger- und Orts-
versammlungen eine gute Gelegenheit über den Zweck und den Ablauf einer Landschafts-
planung zu informieren und sich darüber auszutauschen316.

Einzelgespräche317, um beispielsweise Akzeptanzhindernisse zu identifizieren oder Einzel-
beratungen318, v.a. für Landwirte, sind weitere Instrumente, die sowohl zu einem auf Dialog
und Kooperation ausgerichteten Planungsprozess als auch zu einer Umsetzung im Sinne der
309Vgl. LUZ & OPPERMANN(1993, S. 27).
310Vgl. PRÖBSTL & FRANK-KRIEGER(1996b, S. 23).
311Vgl. „Arbeitsgruppe Landschaftsplan“ in Hessen.
312Vgl. GREBE (1989, S. 90).
313Vgl. PRÖBSTL & FRANK-KRIEGER(1996a, S. 84); V. HAAREN (1994, S. 178).
314Vgl. u.a.SPERLING (1996, S. 43).
315Vgl. u.a.MAYERL (1996, S. 36).
316Vgl. u.a.AMMER (1996, S. 69);HERRE(1996, S. 61).
317Vgl. u.a.GERHARDS& M ÜHLINGHAUS (1989, S. 114);LUZ & OPPERMANN(1993, S. 26).
318Vgl. u.a.BRANDL (1996, S. 68);HERRE(1996, S. 61);KAULE ET AL . (1994, S. 36).
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Landschaftsplanung beitragen können. Besonders gute Erfahrungen wurden mit Ortstermi-
nen bzw. Flurbegehungen gemacht, da so die vorher abstrakt diskutierten Anliegen und
Probleme veranschaulicht und gleichzeitig das Verständnis für die Belange der Behörden
und Grundstückseigentümer geweckt werden319.

Beteiligungsformen wie Zukunftswerkstätten320 oder Werkstattgespräche321, die erfolgver-
sprechend durchgeführt wurden, kommen bis jetzt in der Landschaftsplanung kaum zum
Einsatz. Unter Umständen wird sich dies ändern, wenn sich insgesamt der Austausch über
die Gestaltung des Planungsprozesses intensiviert und ebenfalls eine Verständigung über
die gute fachliche Praxis für diesen Bereich der örtlichen Landschaftsplanung erfolgt.

4.4 Zwischenfazit: Diskussion und Schlussfolgerungen

Unterschiedliche Ausgestaltung des bundesrechtlichen Rahmens

Von der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kompetenz, den bundesrechtlichen Rahmen zur
örtlichen Landschaftsplanung auszufüllen, haben die betrachteten Länder Niedersachsen,
Hessen und Rheinland-Pfalz in sehr unterschiedlicher Weise Gebrauch gemacht. Nieder-
sachsen entspricht hinsichtlich der inhaltlichen Konkretisierung weitgehend dem
BNatSchG und weist in seinen gesetzlichen Formulierungen zur örtlichen Landschaftspla-
nung besonders auf Aufgaben hin, welche die Gemeinde in ihrer Zuständigkeit durchführen
kann (Vorbereitung und Ergänzung der Bauleitplanung, Maßnahmen zur Vorbereitung ge-
schützter Landschaftsbestandteile sowie zur Gestaltung und Nutzung von Freiräumen und
Erholungsanlagen). Mit seinen den Gesetzestext ergänzenden Verordnungen, Hinweisen
und Erlassen hat das Land Hessen den vorgegebenen Rahmen zur örtlichen Landschafts-
planung umfangreich ausgefüllt. Das Gesetz listet beispielsweise die im Entwicklungsteil
des Landschaftsplans darzustellenden ’Gebiete mit besonderer Bedeutung für Naturschutz
und Landschaftspflege’ einzeln auf und regelt das Aufstellungs- und Genehmigungsver-
fahren für den Landschaftsplan. Die Landschaftsplanverordnung enthält Angaben zum
methodischen Vorgehen und den zu verwendenden Unterlagen. Die rheinland-pfälzische
Landschaftsplanung hat zum einen durch das gewählte Modell der Primärintegration eine
starke Ausrichtung auf die Bauleitplanung und gibt zum anderen durch die von mehreren
Ministerien herausgegebene Verwaltungsvorschrift einen konkreten Katalog vor, was im
landespflegerischen Planungsbeitrag hinsichtlich Bestandsaufnahme, Bewertung und Ent-
wicklungskonzeption sowie Integration in die vorbereitende Bauleitplanung zu leisten und
wie das Verfahren zu gestalten ist.

Trotz der Unterschiede in der Ausgestaltung der einzelnen Ländergesetze besteht Überein-
stimmung darin, dass in den Landschaftsplänen die Leistungsfähigheit des Naturhaushalts
mit seinen Kompartimenten Boden, Wasser, Klima/Luft, Tier- und Pflanzenwelt sowie die
Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung von Ge-
fährdungen und Beeinträchtigungen zu erfassen und zu bewerten, Entwicklungsvorschläge
319Vgl. BRANDL (1996, S. 68);ALTMANN (1996, S. 97).
320Vgl. NEUGEBAUER(1999, S. 14).
321Vgl. BISCHOFF& H ÜCHTKER (1995).
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für den anzustrebenden Zustand von Natur und Landschaft darzulegen und Handlungsvor-
schläge zu deren Verwirklichung zu entwickeln sind.

Konkretisierung und Akzentsetzung durch die gute fachliche Praxis

Der Vergleich der Anforderungen der guten fachlichen Praxis aus Sicht des BDLA (1992,
1998) und der LANA (1995) mit den rechtlichen Anforderungen - ohne Berücksichtigung
der Regelungen in den Ländern - zeigt, dass aus fachlicher Sicht das Recht einerseits kon-
kretisiert wird und andererseits durch die gute fachliche Praxis etwas andere Akzente ge-
setzt werden. Besonders ist hervorzuheben, dass sowohl der BDLA als auch die LANA auf
die Bewältigung der Eingriffsfolgen im Landschaftsplan eingehen, wobei sich der BDLA
stärker auf die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung bezieht und konkrete Vorschläge
für die Gestaltung einer landschaftsplanerischen Ausgleichskonzeption unterbreitet. Die
LANA hingegen bezieht sich auf zu erwartende Eingriffe durch Bauleit- oder Fachplanun-
gen, für die im Landschaftsplan Aussagen zur Eingriffserheblichkeit und zum Kompen-
sationsbedarf zu treffen sind. Die unterschiedliche Betrachtung der Eingriffsregelung ist
vermutlich damit zu begründen, dass das novellierte BauGB erst 1998 in Kraft trat und so
der BDLA in seiner Veröffentlichung darauf reagieren konnte, während die Mindestan-
forderungen der LANA von 1994 stammen. Die Erfahrungen mit der abschließenden An-
wendung der Eingriffsregelung auf der Ebene der Bauleitplanung - eingeführt 1993 durch
das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz - waren zu jung oder noch nicht
verallgemeinerbar, als dass sie in den LANA-Beschluss zu den Mindestinhalten eingehen
konnten.

Hinter den Anforderungen des Rechts im Bund und in den Ländern bleibt die LANA teil-
weise zurück. Die Darstellung der Auswirkungen der bestehenden und ggf. zukünftigen
Raumnutzungen auf Natur und Landschaft sowie das Offenlegen von Konflikten - sowohl
extern als auch intern - scheinen nicht zu den „qualitativen Ansprüchen“ an die örtliche
Landschaftsplanung zu zählen.

Ergänzend zu den rechtlichen Anforderungen misst die gute fachliche Praxis dem Planungs-
prozess mehr Bedeutung bei. Während der BDLA grundsätzlich die Beteiligung der Öffent-
lichkeit im Rahmen der formellen und informellen Bürgerbeteiligung betont, entwickeln
LANA und BMU konkrete Vorschläge zur Gestaltung des Planungsprozesses, z. B. Exper-
tengespräche und planungsbegleitende Arbeitskreise.

Zunehmende Verrechtlichung der Anforderungen in den Ländern

Die als gute fachliche Praxis betrachteten Hinweise der niedersächsischen Fachbehörde
und v.a. die Modell- bzw. Muster-Landschaftspläne in den Ländern Rheinland-Pfalz und
Niedersachsen stellen allein von ihrem Umfang her, ausführlichere Anforderungen an die
örtliche Landschaftsplanung als das Recht. Das in § 6 in Verbindung mit §§ 1 und 2
BNatSchG dargelegte inhaltliche Spektrum, in unterschiedlicher Weise von den Ländern
ausgefüllt, bildet in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz den Kern der Anforderungen für
die gute fachliche Praxis. Unterschiede ergeben sich in der Aussagentiefe einzelner in-
haltlicher Aspekte. Darüber hinaus scheinen die Modell- bzw. Muster-Landschaftspläne
unterschiedliche Funktionen in Bezug auf das Recht wahrzunehmen. In Niedersachsen
konkretisieren die Hinweise der Fachbehörde und der Muster-Landschaftsplan Oldenburg
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die knappen, im Gesetz niedergelegten Vorgaben für die örtliche Landschaftsplanung. In
Rheinland-Pfalz enthält die Verwaltungsvorschrift „Landschaftsplanung in der Bauleitpla-
nung“ im Vergleich zu den gesetzlichen Bestimmungen detaillierte Angaben zu den In-
halten eines landespflegerischen Planungsbeitrags. In diesem Zusammenhang wird das zu
bearbeitende inhaltliche Spektrum durch die Modell-Landschaftspläne in erster Linie il-
lustriert und anhand von konkreten Planungen anschaulich dargestellt, statt die Vorgaben
näher auszuführen.

Für Hessen liegen keine Modell-Landschaftspläne vor. Wenn es sie geben würde, müssten
sie die Aufgabe erfüllen, den Nachweis für die Praktikabilität der rechtlichen Anforderun-
gen zu erbringen. Bei der Betrachtung der hessischen Anforderungen aus Sicht des Rechts
könnte der Eindruck entstehen, dass den Landschaftsplanern keine professionelle Kompe-
tenz zugetraut wird, da fast alles „geregelt“ ist. So gibt es Mindestvorgaben für die Inhalte
der Entwicklungskarte. In der Landschaftsplanverordnung wird der Mindestumfang für die
Grundlagen der Bewertung festgelegt und die Hinweise des HMdIuLFN listen ausführlich
auf, welche Grundlagen (z.B. Flächenschutzkarte, Reichsbodenschätzung), Planungen und
Erhebungen (Landschaftsrahmenplan, Agrarstrukturelle Vorplanung) für die Bestandsauf-
nahme einzusehen sind. Darüber hinaus kann es als problematisch angesehen werden, dass
die Gesetzgebung auf Veränderungen und Erkenntnisse in der Fachpraxis nicht flexibel und
schnell genug reagiert und somit Weiterentwicklungen in der örtlichen Landschaftsplanung
nicht zügig aufgenommen und umgesetzt werden können. Gleichzeitig wird dadurch eine
Vereinheitlichung des Qualitätsniveaus angestrebt und in den Gemeinden Klarheit über das
zu bearbeitende Aufgabenspektrum geschaffen. Dies ist besonders vor dem Hintergrund
bedeutsam, dass nach der Genehmigung der hessischen Landschaftspläne (Anzeigepflicht)
sowohl die Gemeinde als Planungsträgerin als auch die Naturschutzverwaltungen an die
Aussagen des Landschaftsplans gebunden sind.

Die in Hessen konstatierte ausgeprägte Verrechtlichung landschaftsplanerischer Aufgaben
kann gleichzeitig als Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die sich in vie-
len Bereichen der Politik oder des täglichen Lebens bemerkbar macht, interpretiert wer-
den. Obwohl in den räumlichen Planungsdisziplinen wie auch in der Wirtschaft allge-
mein eine Deregulierung gefordert wird, herrscht gleichzeitig die Tendenz vor, bestehen-
den Entscheidungs- und Gestaltungsräumen rechtliche Schranken zu setzen. Zum Beispiel
wurde die Möglichkeit, für die Kompensation gemeindlicher Eingriffe auf der Ebene der
Bauleitplanung „geteilte“ Bebauungspläne zuzulassen, erst durch Gerichte geklärt. Obwohl
die Möglichkeit von Bebauungsplänen mit räumlich unterschiedlichen Geltungsbereichen
von verschiedenen Kommunen als sinnvoll und als den Bedürfnissen der Praxis entspre-
chend eingeschätzt wurde, hielten sich einige Kommunen zurück, solange eine gerichtliche
Entscheidung noch ausstand.

Neue Anforderung: Gestaltung des Planungsprozesses

Im Gegensatz zu den rechtlich formulierten und den fach-praktischen Anforderungen an
Inhalte, Verbindlichkeit und Verfahren der örtlichen Landschaftsplanung sind die Anfor-
derungen an den Planungsprozess bisher wenig konkretisiert. Bestehende Anforderungen
heben in erster Linie auf das Verfahren ab, das sich vorwiegend am Procedere zur Ge-
nehmigung des Flächennutzungsplans orientiert. Gleichzeitig zeigt sich auch, dass die
zunehmende Bedeutung des Planungsprozesses gesehen wird, indem in den Hinweisen des
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HMdIuLFN auf die Möglichkeit zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe hingewiesen oder
in den Muster- bzw. Modell-Landschaftsplänen gesondert erwähnt wird, zu welchen Wir-
kungen die frühzeitige Diskussion und Beteiligung verschiedener Akteure hinsichtlich der
Akzeptanz des Landschaftsplans oder der Übernahme landschaftsplanerischer Aussagen in
die Bauleitplanung geführt haben.

Die zunehmende Bedeutung der Gestaltung des Planungsprozesses ist als eine Antwort auf
eine Situation zu sehen, in der die Komplexität der anstehenden Aufgaben einerseits wächst
und andererseits die Anforderung besteht, zu konkreten Handlungen zu kommen und dabei
auftretende Hindernisse zu beseitigen. Da die „offiziellen“ und schon erprobten Vorgehens-
weisen nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen, wird durch informelle Arbeitsgrup-
pen u.ä. versucht, außerhalb oder neben ausgetretenen Pfaden des „geregelten“ Verfahrens
zu Ergebnissen zu kommen, die auf einem breiten Konsens aufbauen und so letztendlich
zu positiven Effekten für Natur und Landschaft führen können. Durch die vorgestellten
Beispiele wurde dies veranschaulicht.

Schlussfolgerungen für die Entwicklung eines Evaluationsansatzes

Die dargestellten Anforderungen aus Sicht des Rechts und der guten fachlichen Praxis
enthalten zentrale Hinweise, welche Aspekte im Rahmen einer Evaluation örtlicher Land-
schaftsplanung betrachtet werden sollten. Unter Berücksichtigung der Unterschiede in den
Länderregelungen wird deutlich, welche inhaltlichen und formalen Anforderungen an eine
örtliche Landschaftsplanung zu stellen sind. Dies umfasst sowohl Anforderungen an die
Inhalte eines Landschaftsplans als auch an das formelle Verfahren zur Aufstellung eines
Plans.

Ferner weisen die Anforderungen darauf hin, dass beim Landschaftsplan seine Verwert-
barkeit für die Bauleitplanung mitgedacht werden soll. Im Hinblick auf eine Evaluation
ist die Frage zu beantworten, inwieweit eine solche Anforderungen berücksichtigt wird
und welche Auswirkungen dies auf die Flächennutzungsplanung hat. Ebenfalls zeigen die
Ausführungen auf, dass im Rahmen einer Evaluation danach zu fragen ist, inwieweit ein
Landschaftsplan dazu beiträgt, die ästhetischen Qualitäten von Natur und Landschaft so-
wie die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts nachhaltig zu schützen, zu pflegen und zu
entwickeln. Dies impliziert Fragen nach der Umsetzung der einzelnen im Landschaftsplan
aufgestellten Erfordernisse und Maßnahmen und danach, welche Wirkungen sie erreicht
haben.

Die Anforderungen an die Gestaltung des Planungsprozesses, für die noch kein einheitli-
cher Konsens aus rechtlicher Sicht oder aus Sicht der guten fachlichen Praxis besteht, ver-
deutlichen, dass bei einer Evaluation örtlicher Landschaftsplanung auch die prozessualen
Effekte zu betrachten und diese Effekte gesondert bei einer Evaluation zu berücksichtigen
sind. Allerdings steht eine Verständigung und Vereinheitlichung über die mit einem Pla-
nungsprozess zu erzielenden Effekte noch aus. So bilden die in diesem Kapitel aufgeführten
Anforderungen eine wichtige Grundlage für die Entwicklung von Evaluationsansätzen.



Kapitel 5

Evaluationsansätze für die örtliche
Landschaftsplanung

In Auseinandersetzung mit den in Kapitel2.7 dargestellten Anforderungen an Evaluatio-
nen wurde in Kapitel3.3erkennbar, dass der bisher erreichte Stand von Evaluationen in der
örtlichen Landschaftsplanung sich auf einem niedrigen Niveau befindet. Derzeit besteht
eine Situation, die durch eine Reihe von Schwierigkeiten gekennzeichnet ist. Es liegen zu
wenige anwendungsbezogene Untersuchungen vor, die für eine spätere Verwendung in der
Praxis konzipiert wurden. Eine breite Diskussion über den adäquaten Einsatz von Evaluati-
onsstrategien und Methoden findet nicht statt. Ansätze der Evaluationsforschung in anderen
Disziplinen, die bereits über längere Erfahrungen und eine Geschichte verfügen1, werden in
der Landschaftsplanung zu wenig aufgenommen und reflektiert. Darüber hinaus fehlt eine
Verständigung, mit welchem Ziel und zu welchem Zweck Evaluationen in der Landschafts-
planung durchgeführt werden sollen. Soll es beispielsweise um die Weiterentwicklung des
Instrumentariums gehen oder sollen mit Hilfe einer Evaluation die Umsetzung und die Er-
gebnisse oder die Akzeptanz und Durchsetzbarkeit der Landschaftsplanung in der Praxis
verbessert werden? Auf den Punkt gebracht, kann die Einschätzung nur lauten: Evalua-
tionsansätze in der örtlichen Landschaftsplanung stehen erst am Anfang und bedürfen zu
ihrer Weiterentwicklung einer breiten Diskussion und Anwendung.

5.1 Evaluationsstrategie: Module

5.1.1 Ableitung der Module

Ausgehend von dem Ziel, die örtliche Landschaftsplanung zu evaluieren, sind vorab eine
Reihe von Fragen zu beantworten. Zum Beispiel: Welche Zielsetzungen verfolgt die ört-
liche Landschaftsplanung und worauf soll der Focus bei der Evaluation gerichtet werden?
Welche Wirkungen der Planung sind zu bewerten? Da für diesen Bereich zurzeit keine aus-
gewiesene Evaluationskultur besteht, fehlt der Austausch über angemessene Evaluations-
strategien, und allgemein anerkannte Ansätze für die Evaluation liegen nicht vor. Dies er-
1Vgl. die Darstellungen zur Geschichte der Evaluationsforschung beiHELLSTERN & W OLLMANN (1984d,
S. 19ff.);KÖNIGS (1989, S. 18ff.);COOK & M ATT (1990).
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klärt auch, warum es zu wenig gesicherte Erkenntnisse über Ursache-
Wirkungszusammenhänge gibt und noch kein allgemein anerkanntes Wirkungsmodell der
örtlichen Landschaftsplanung vorliegt, das die Grundlage für wirkungsbezogene Untersu-
chungen und Bewertungen bieten würde.

Der Gegenstand der Landschaftplanung - Natur und Landschaft - ist ein sehr vielschich-
tiges Gefüge mit sich gegenseitig bedingenden und beeinflussenden Wechselbeziehungen
zwischen den einzelnen Kompartimenten des Naturhaushalts, das in seiner Komplexität
schwer zu erfassen ist. Mit Hilfe der (örtlichen) Landschaftsplanung wird angestrebt, die
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und die ästhetischen Qualitäten von Natur und Land-
schaft nachhaltig zu sichern und zu entwickeln. Geht es um die Betrachtung der mög-
lichen Wirkungen eines Landschaftsplans, sind Veränderungen der biotischen und abioti-
schen Schutzgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im
Sinne der §§ 1 und 2 BNatSchG zu untersuchen. Dies setzt Kenntnisse voraus, mit wel-
chen Maßnahmen welche Auswirkungen hinsichtlich der Schutzgüter und ihrer Funktionen
zu erreichen sind.

Weiterhin ist hinsichtlich der mit der örtlichen Landschaftsplanung angestrebten Wirkungen
die Integration bzw. die Berücksichtigung landschaftsplanerischer Ziele, Erfordernisse und
Maßnahmen in die Bauleitplanung oder andere Fachplanungen zu untersuchen. So kann
es aufgrund der Aussagen des Landschaftsplans zu Darstellungen im Flächennutzungsplan
kommen, die sich an dem landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept orientieren, bei-
spielsweise bei der Darstellung von Kompensationsflächen. Ferner können die Darstel-
lungen im Flächennutzungsplan Festsetzungen im Bebauungsplan bedingen, die ebenfalls
im Sinne des Landschaftsplans sind. In vergleichbarer Weise können landschaftsplaneri-
sche Aussagen bei anderen Fachplanungen, beispielsweise in der Landwirtschaft oder in
der Wasserwirtschaft, Berücksichtigung finden. Dabei handelt es sich weniger um eine
Integration, da aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der verschiedenen Fachpla-
nungsinstrumente (unterschiedliche räumliche Abgrenzung, Aussagentiefe und -umfang)
eine weitaus geringere Kompatibilität besteht, als sie mit Bauleitplanung gegeben ist.

Eine weitere Untersuchungsebene in Bezug auf die örtliche Landschaftsplanung bildet der
Ablauf der Planung. Nach einigen Ländernaturschutzgesetzen sind Vorgaben zu berück-
sichtigen, wie das Verfahren zur Aufstellung des Landschaftsplans zu gestalten ist, bei-
spielsweise die Beteiligung verschiedener Behörden und Verbände sowie der Öffentlich-
keit. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, darüber hinaus gehende Aktivitäten wie etwa die
Einrichtung von Runden Tischen, Ortsbegehungen oder Bürgerfragestunden zu initiieren.
Verursacht durch den Planungsprozess können Effekte entstehen (vgl. Kap.4.3), die sich
zwar nicht sofort materiell zugunsten von Natur und Landschaft auswirken, aber durch
Einstellungsänderungen bei den Akteuren oder Entscheidungen politischer Gremien län-
gerfristig dem Naturhaushalt und dem Landschaftsbild zu Gute kommen können. Unter
dem Gesichtspunkt wirkungsbezogener Untersuchungen besteht Unsicherheit darüber, in
welcher Art und Weise der Planungsprozess zu gestalten ist, um bestimmte Wirkungen zu
erzielen.

Diese Ausführungen verdeutlichen die Vielschichtigkeit der zu berücksichtigenden Ebe-
nen, wenn es um die Evaluation der durch die örtlichen Landschaftsplanung erreichten
Wirkungen geht. Darüberhinaus bietet ein Landschaftsplan, der den in Kapitel4.1und4.2
dargestellten Anforderungen des Rechts und der guten fachlichen Praxis entspricht, eine
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notwendige Grundlage für die erwähnten Erkenntnisinteressen. Daraus lässt sich ableiten,
dass auch zu überprüfen ist, inwieweit ein Plan die dort formulierten Anforderungen erfüllt.

Als Konsequenz wird die These vertreten, dass es zur Zeit keine Evaluationsstrategie für die
örtliche Landschaftsplanung geben kann, die zum einen alle Phasen einer Planung - von der
Landschaftsplan-Aufstellung über die Integration in andere Planungen bis zur Umsetzung
der einzelnen Maßnahmen - umfasst und die zum anderen die durch den Planungsprozess
angestoßenen Bewusstseinsveränderungen bei den Beteiligten & Betroffenen gleichzeitig
betrachtet.2 Dies impliziert, dass der „Gesamterfolg” einer örtlichen Landschaftsplanung
in einem umfassenden Sinn nicht beurteilt werden kann, wie dies in dem vonK IEMSTEDT

ET AL . (1999) entwickelten Verfahren zur Erfolgskontrolle örtlicher Landschaftsplanung
durch eine ’abschließende Gesamtbeurteilung’ vorgeschlagen wird.

Für die Evaluation in der örtlichen Landschaftsplanung wird daher als Strategie vorge-
schlagen, in Abhängigkeit von den zugrunde liegenden Interessen und dem Zweck einer
Evaluation einzelne Module zu definieren, die je nach Fragestellung und Interessenlage des
Auftraggebenden angewendet werden können. Diese Module betrachten einen Ausschnitt
aus dem vielschichtigen Untersuchungsgegenstand örtliche Landschaftsplanung und ver-
wenden je nach Fragestellung verschiedene Evaluationsansätze:

� Ausgehend vom Erkenntnisinteresse des Auftraggebers oder des Anwenders sind sie
einzeln einsetzbar, weil jedes für sich eine vollständige Evaluation eines Teilaspekts
darstellt.

� Die Module bauen nicht aufeinander auf, können sich aber gegenseitig ergänzen und
stellen den Versuch dar, der Komplexität der örtlichen Landschaftsplanung gerecht
zu werden. Alle Module bilden zusammmengenommen einen relativ umfassenden
Evaluationsansatz für die örtliche Landschaftsplanung.

� Der Einsatz der Module kann fast immer planungsbegleitend oder ex-post erfolgen,
einzelne sind auch ex-ante anzuwenden.

� Sie können so modifiziert werden, dass sie je nach gewünschter Aussagentiefe mit
unterschiedlichem (methodischen) Aufwand durchgeführt werden können.

5.1.2 Bestimmung von Modulen zur Evaluation in der örtlichen Land-
schaftsplanung

Vor dem Hintergrund der dargestellten Komplexität der örtlichen Landschaftsplanung wer-
den Module definiert, welche die eben dargestellten verschiedenen Ebenen des Untersu-
chungsgegenstands wiedergeben. Mit dem Landschaftsplan sollen Erfordernisse und Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft umgesetzt
werden, so dass es zu nachhaltigen Veränderungen zugunsten der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushalts und des Landschaftsbilds kommen kann. Neben dieser eben beschriebenen
2Vgl. KÖNIGS (1989, S. 103), der für die Evaluation kommunaler Entwicklungsplanung davor warnt,
sämtliche Evaluierungsaufgaben in einer Studie einlösen zu wollen.
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Abbildung 5.1: Ableitung der Module zur Evaluation örtlicher Landschaftsplanung
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Ebene, bei der es sich v.a. um direkte Auswirkungen im konkreten räumlichen Wirkungsbe-
reich eines Landschaftsplans handelt, wird auf der instrumentellen Ebene versucht, mit den
landschaftsplanerischen Aussagen Einfluss auf die räumliche Gesamtplanung, auf andere
Fachplanungen oder auf geplante Vorhaben zu nehmen. Auf der Ebene des Planungspro-
zesses geht es um Effekte, die bei den Beteiligten & Betroffenen durch die Auseinanderset-
zung bzw. Beschäftigung mit der örtlichen Landschaftsplanung ausgelöst werden, beispiel-
weise um Verständnis für die Belange des Naturschutzes oder um die Einbeziehung von
Umweltaspekten bei gemeindlichen Entscheidungen. Zudem können die eben beschriebe-
nen Effekte der verschiedenen Ebenen zu den Kosten bzw. zum Aufwand der Planung in
Relation gesetzt werden.

Es sind darüber hinaus aber auch Module zu bestimmen, mit denen die Evaluierbarkeit und
die Qualität des Landschaftsplans ( rechtliche und fach-praktische Anforderungen) geprüft
werden.

Zusätzlich werden die vomAK ARL (1984, S. 31)3 dargestellten typischen Fragestellun-
gen für Evaluationen in der räumlichen Planung, die zum Teil auf die örtliche Landschafts-
planung übertragbar sind, zur Bestimmung der Module berücksichtigt.

In Zuordnung zu den dargestellten Ebenen der örtlichen Landschaftsplanung werden im
Folgenden die Module näher erläutert (vgl. Abb.5.1).

Evaluation des Plans und des Verfahrens

Evaluierbarkeit: Mit diesem Modul, das nur ex-ante eingesetzt werden kann, soll her-
ausgefunden werden, ob ein Landschaftsplan seine Ziele und Wirkungen erreichen
kann. Dabei wird überprüft, inwieweit die Ziele eindeutig und plausibel formu-
liert sind und inwieweit somit die Voraussetzungen für die Umsetzung gegeben sind.
Beispielsweise stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob die vorgesehenen
Maßnahmen umsetzungsorientiert operationalisiert worden sind. Weiterhin kann mit
diesem Modul herausgefunden werden, ob bekannte Einflussfaktoren, die sich auf
die Umsetzung und die Wirkungen des Landschaftsplans positiv-unterstützend oder
negativ-hemmend auswirken können, berücksichtigt worden sind.

Qualität des Landschaftsplans: Hierbei geht es um die Frage, inwieweit der Land-
schaftsplan den Anforderungen, die von rechtlicher Seite und/oder aus Sicht der gu-
ten fachliche Praxis formuliert werden, erfüllt und wo Mängel des Landschaftsplans
bestehen. Dieses Modul eignet sich dazu, den einzelnen Plan hinsichtlich seiner fach-
lichen Qualität zu beurteilen; ebenso können mehrere Pläne untersucht und miteinan-
der verglichen werden. Dieses Modul kann vorwiegend ex-post eingesetzt werden.

3Nach demAK ARL (1984, S. 31f.) können Evaluationsansätze für raumbedeutsame und raumwirksame
Aufgaben nach folgenden Fragestellungen erfolgen:
”- Soll der Gesamterfolg eines Programms ... ermittelt werden? ...
- Soll eine bestimmte Hauptwirkung eines Programms festgestellt werden...? ...
- Soll eine spezielle Hypothese überprüft werden ...? ...
- Soll der Vollzug von Maßnahmen kontrolliert werden ...? ...
- Soll evaluiert werden, wie sich die Rahmenbedingungen, die externen Einflussfaktoren verändern und
welchen Einfluß diese Veränderungen auf den Wert, das Niveau der Indikatoren gehabt haben?”
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Verfahrensablauf: Wenn das Ziel der Evaluation darin besteht, zu beurteilen, inwieweit
das Verfahren zur Aufstellung des Landschaftsplans und ggf. die Übernahme bzw.
Abstimmung mit der Bauleitplanung korrekt, d.h. im Sinne der rechtlichen Anforde-
rungen und/oder der guten fachlichen Praxis abgelaufen sind, dann ist dieses Modul
zu wählen. Somit geht es bei diesem Modul nicht um die durch den Prozess entstan-
denen Effekte, sondern um die Vorgaben hinsichtlich des Verfahrens, beispielsweise
ob die vorgeschriebenen Institutionen im Verfahren informiert und beteiligt wurden.
Bezogen auf den Zeitpunkt der Evaluation kann dieses Modul ex-ante, prozessbeglei-
tend und ex-post angewendet werden.

Evaluation der Umsetzung auf instrumenteller Ebene

Integration in die Bauleitplanung: Bei diesem Modul geht es um die Frage, inwieweit
landschaftsplanerischen Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen in die Bauleitplanung
übernommen bzw. von ihr berücksichtigt werden. Auch hier sind die unterschiedli-
chen Regelungen in den Ländernaturschutzgesetzen zu beachten, die unterschiedliche
Möglichkeiten der Integration vorsehen. Ferner sind Rahmenbedingungen und Ein-
flussfaktoren, die sich positiv-unterstützend oder negativ-hemmend ausgewirkt ha-
ben, zu ermitteln und zu berücksichtigen. Vom Zeitpunkt der Evaluation her kann
das Modul prozessbegleitend und ex-post angewendet werden.

Übernahme in Instrumente anderer Fachplanungen: Ähnlich wie in der vorangegan-
genen Moduldarstellung geht es um die Konsequenzen landschaftsplanerischer Aus-
sagen für andere Fachplanungen oder geplante Vorhaben, beispielsweise für die
Agrarplanung oder für wasserwirtschaftliche Planungen. Da es kaum festgelegte
Regelungen gibt, wie die Berücksichtigung der Landschaftsplanung erfolgen soll,
müsste ergänzend zu dem vorherigen Modul vorab der Frage nachgegangen wer-
den, welche Möglichkeiten der Übernahme bzw. Berücksichtigung bei der jeweiligen
Fachplanung gegeben sind. Weiterhin sind Einflussfaktoren und Rahmenbedingun-
gen, die sich positiv-unterstützend oder negativ-hemmend ausgewirkt haben, zu er-
fassen und zu berücksichtigen. Auch dieses Modul ist prozessbegleitend und ex-post
einzusetzen.

Evaluation der Umsetzung auf materieller Ebene

Umsetzung in die Realität: Mit diesem Modul wird den Fragen nachgegangen, inwie-
weit die Maßnahmen entsprechend des Plans umgesetzt wurden, d.h. inwieweit sie in
inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht realisiert wurden. Zudem geht es darum zu ermit-
teln, inwieweit die umgesetzten Maßnahmen zur Erreichung der im Landschaftsplan
genannten Ziele beitragen und wie dies zu beurteilen ist. Positiv-unterstützend und
negativ-hemmend wirkende Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren sind ebenfalls
zu ermitteln und zu berücksichtigen. Die Anwendung dieses Moduls kann prozessbe-
gleitend und ex-post erfolgen.

Veränderungen zugunsten von Natur und Landschaft: Bei diesem Modul geht es vor-
rangig um die Frage, ob es durch die Landschaftsplanung zu materiell erfassbaren
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Veränderungen zugunsten von Natur und Landschaft gekommen ist. Beispielsweise
ist es durch das Anpflanzen von Hecken zur verminderten Bodenerosion gekommen
oder hat sich durch die Renaturierung eines Bach die angestrebte Fischartenzusam-
mensetzung eingestellt? Dazu müssten entweder die mit einer Maßnahme intendier-
ten Wirkungen erfasst und im Hinblick auf die beabsichtigten Wirkungen bewertet
werden (Wirkungskontrolle). Dabei sind die aufgrund von Einflussfaktoren oder spe-
ziellen Rahmenbedingungen entstandenen Wirkungen von den Wirkungen des Land-
schaftsplans zu isolieren. Oder es werden alle von der umgesetzten Maßnahme aus-
gehenden Wirkungen analysiert und in Bezug zu den formulierten Zielen des Plans
bewertet (Wirkungsanalyse).

Evaluation des Prozesses

Beteiligungs- und Bewusstseinsprozesse:Hier steht die Frage im Mittelpunkt, ob und
inwieweit der Planungsprozess und die in seinem Rahmen stattfindenden kommuni-
kations- und beteiligungsfördernden Maßnahmen, z.B. Runde Tische, dazu beige-
tragen haben, den Wissensstand der Akteure über landschaftliche Zusammenhänge
zu erhöhen und inwieweit sich dies auch in Entscheidungen und Verhaltensweisen
äußert. Das Modul ist prozessbegleitend und ex-post einsetzbar.

Evaluation der Effizienz

Effizienz der Planung: Bei dieser Frage nach dem „Nutzen” einer Planung ist zu un-
tersuchen, welcher Aufwand (z.B. finanzielle und personelle Leistungen) mit dem
Landschaftsplan verbunden ist und in welchem Verhältnis er zu den positiven Effek-
ten steht (z.B. materielle Veränderungen von Natur und Landschaft, fundierte Stel-
lungnahmen der Gemeinde zu Vorhaben anderer Behörden und Planungsträger, ver-
mehrtes Engagement der Bürger für den Natur- und Umweltschutz). Hieran wird
auch gleichzeitig deutlich, dass es unterschiedliche Arten der Effizienzbestimmung
in Abhängigkeit vom Untersuchungsinteresse geben kann. Es wird ermittelt, welche
Effekte durch die Umsetzung der landschaftsplanerischen Vorstellungen erreicht wur-
den, und wie sie sich ”rechnen”. In erster Linie ist dieses Modul ex-post anzuwenden
und kann bei längerem Planungsverlauf auch prozessbegleitend genutzt werden. Im
Gegensatz zu den vorher genannten Modulen kann dieses Modul auf den Ergebnissen
der anderen Evaluationsmodule aufbauen oder sich daran anschließen.

5.1.3 Unterschiedliche Interessenlagen bei der Evaluation in der örtli-
chen Landschaftsplanung

Die Anwendung der Module zur Evaluation kann von verschiedenen Institutionen oder
Organisationen selbst durchgeführt oder in Auftrag gegeben werden (vgl. Kap.2.6 und
Tab.5.1). Beispielsweise will auf der Gemeindeebene der Rat oder die Verwaltung darüber
Rechenschaft abgeben, inwieweit die für die Aufstellung des örtlichen Landschaftsplans
ausgegebenen Mittel sinnvoll verwendet wurden und welche positiven Effekte für die Um-
weltsituation der Gemeinde entstanden sind. Die Frage nach den bisher erreichten Ergeb-
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nissen kann gleichzeitig die Grundlage für die Entscheidung über eine Fortschreibung des
Landschaftsplans bilden. Im Hinblick auf andere Interessensgruppen in der Gemeinde wird
es in diesem Fall v.a. darum gehen, bestehende Kritik zu entkräften oder Unterstützung für
weitere Vorhaben zu erhalten.

Tabelle 5.1:Nutzbarkeit der Module für verschiedene Interessengruppen

 1

 Mögliche Auftrag- 
 geber 
Module 

Gemeinde 
(Verwaltung 
und Politik) 

Naturschutz 
(Fach-) 

behörden 

Gesetz-
geber 

Forschung Interessen-
verbände⊥ 

Evaluierbarkeit (ü)   ü (ü) 

Qualität des Landschaftsplans ü ü ü ü ü 

Verfahrensablauf ü ü ü (ü) (ü) 

Integration in die Bauleitplanung ü ü ü ü (ü) 

Übernahme in Instrumente 
anderer Fachplanungen 

 ü ü ü  

Umsetzung in die Realität ü ü ü ü ü 

Veränderungen zugunsten von 
Natur und Landschaft 

 ü ü ü (ü) 

Beteiligungs- und 
Bewusstseinsprozesse 

ü ü (ü) ü ü 

Effizienz der Planung ü   (ü) ü 

 

ü Interesse am Modul vorhanden 

(ü) Interesse am Modul nur bedingt vorhanden 

⊥ Dazu gehören Umwelt-, und 
Naturschutzverbände, landwirtschaftliche 
Interessensorganisationen, örtliche Vereine 

 

In Hinsicht auf die Durchführung von Gesetzesvorhaben oder -novellierungen können so-
wohl der Gesetzgeber als auch die Naturschutz(Fach)Behörden auf Landes- und Bundes-
ebene ein Interesse an der Durchführung von Evaluationen haben, um bestehende Defizite
zu erkennen und darauf reagieren zu können. Ebenfalls kann die Überprüfung der Pra-
xis der örtlichen Landschaftsplanung, die in den Landschaftsplänen, in der Übernahme der
landschaftsplanerischen Inhalte in die Bauleitplanung oder in konkreten Aktivitäten vor Ort
deutlich wird, zur Verbesserung der Beratungspraxis der Naturschutz(Fach)Behörden bei-
tragen und ggf. Impuls für neue Förderprogramme zur Umsetzung der Landschaftsplanung
oder andere Initiativen sein.

Für Forschungseinrichtungen, beispielsweise für Hochschulen und für das Bundesamt für
Naturschutz kann das Interesse an der Durchführung von Evaluationen dadurch begründet
sein, mehr über das Wirkungsfeld der örtlichen Landschaftplanung zu erfahren. Dadurch
können Vorschläge und Empfehlungen erarbeitet werden, die zur Qualifizierung und Wei-
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terentwicklung dieses Instruments beitragen sollen. So können die Module je nach Interes-
senlage von verschiedenen Institutionen bzw. Gruppierungen für ihren Anwendungszweck
genutzt werden (vgl. Tab.5.1).

Eng verbunden mit dem Interesse des Auftraggebers ist die Frage, wieviel Zeit eine Evalua-
tion in Anspruch nehmen darf. Der für eine Evaluation zu erbringende Aufwand wird durch
die Fragestellung selbst bestimmt. Eine Evaluation, in der nicht nur eine Zielanalyse und
eine Zielerreichungskontrolle durchgeführt wird, sondern auch eine Wirkungsanalyse mit
der Bestimmung der Ursachen von Veränderungen vorgenommen wird, muss umfangrei-
cher sein als eine Evaluation, bei der „nur” der Vollzug von geplanten Maßnahmen beurteilt
werden soll. Weitere Einflussfaktoren sind die zur Verfügung stehenden Daten und die mit
der Untersuchung angestrebte Aussagentiefe. Untersuchungen können manchmal nicht wie
vom Evaluationsdesign vorgesehen durchgeführt werden, da die dafür notwendigen Daten
fehlen. Ebenso kann in Abhängigkeit vom gewünschten Ergebnis eine Evaluation mit un-
terschiedlichem methodischen Aufwand durchgeführt werden, so dass die Aussagentiefe
der Ergebnisse differiert, wie dies beispielhaft in dem vonK IEMSTEDT ET AL. (1999) ent-
wickeltem Verfahren vorgestellt wurde.

5.1.4 Auswahl von Modulen für eine vertiefende Betrachtung

Um die Evaluationsstrategie anhand eines Praxisbeispiels überprüfen zu können, werden
aus den vorher definierten Modulen vier ausgewählt. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass
sie für verschiedene Auftraggeber gleichermaßen von Interesse sind (vgl. Tab.5.1), be-
sonders auf die in Kapitel4 dargestellten Anforderungen der örtlichen Landschaftsplanung
Bezug nehmen und den verschiedenen Betrachtungsebenen für die örtliche Landschafts-
planung zugeordnet werden können (vgl. Abb.5.1). Zudem sind diese Module als erste
Schritte für die Evaluation in der örtlichen Landschaftsplanung angemessen, da sie an die
in Kapitel 3 dargestellten Evaluationsansätzen, die bisher am häufigsten zur Anwendung
kamen, anknüpfen. Diese Evaluationsansätze stellen die in der Fachdisziplin besonders
vorrangig interessierenden Fragestellungen dar. Somit werden im Folgenden die Module
„Qualität des Landschaftsplans”, ”Integration in die Bauleitplanung”, „Umsetzung in die
Realität” und „Beteiligungs- und Bewusstseinsprozesse” näher ausgeführt und bis zur An-
wendungsreife dargestellt.

5.1.5 Modul: Qualität des Landschaftsplans

5.1.5.1 Ziele und Aufgabenbestimmung

Ziel dieser Evaluation ist es, zu beurteilen, inwieweit ein vorliegender Landschaftsplan aus
rechtlicher Sicht und aus Sicht der guten fachlichen Praxis die geforderten Anforderungen
erfüllt und somit als ein qualifizierter Landschaftsplan betrachtet werden kann. Eine solche
Beurteilung kann notwendig sein, um als Naturschutzverwaltung, beispielsweise im Rah-
men der Genehmigung den Gemeinden in Hessen eine Rückmeldung zu geben, inwieweit
der Landschaftsplan den Anforderungen entsprechend erarbeitet worden ist. Gleichzeitig
kann das Modul den Gemeinden mit einem Umweltbeauftragten oder einer anderen Fach-
kraft die Möglichkeit bieten, die Ausschreibung entsprechend zu gestalten, den in Auftrag
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gegebenen Landschaftsplan zu überprüfen und ggf. Nachforderungen zu stellen. Ebenso
kann das Modul angewendet werden, wenn sich Naturschutzverwaltungen einen Überblick
über die fachliche Qualität der Landschaftspläne verschaffen wollen, um entsprechende
Empfehlungen zu erlassen bzw. Materialien und Hinweise erarbeiten zu können, die zur
Behebung der Defizite dienen, aber auch, um Entscheidungsgrundlagen für anstehende Ge-
setzesnovellierungen zu liefern.

Im Rahmen der Evaluation sind die folgende Aufgaben zu erfüllen:

� Bestimmung der rechtlichen Anforderungen an den Landschaftsplan aufgrund der
landesgesetzlichen Grundlage,

� Bestimmung der Anforderungen der „guten fachlichen Praxis” unter Berücksichti-
gung der landesspezifischen Gegebenheiten,

� Vorgaben für die Bewertung, die auf die jeweils unterschiedlichen Landesregelungen
zurückgehen.

5.1.5.2 Bestimmung der Anforderungskriterien

Zur Ableitung von Anforderungskriterien für dieses Modul sind rechtliche Anforderungen
und die der guten fachlichen Praxis heranzuziehen, die in den Kapiteln4.1und4.2dargelegt
sind. Anforderungen zur Methodik werden nur dann mit aufgeführt, wenn sie in den Ver-
ordnungen, Erlassen, Hinweisen oder Modell-Landschaftsplänen enthalten sind4. Bedingt
durch die unterschiedlichen Regelungen zur örtlichen Landschaftsplanung in den Länderna-
turschutzgesetzen sind Kriterien zur Beurteilung des Landschaftsplans länderspezifisch zu
formulieren. Beispielhaft werden für die in dieser Arbeit behandelten Länder Niedersach-
sen und Rheinland-Pfalz Anforderungskriterien aufgestellt, die im Hinblick auf die spätere
Beurteilung in tabellarischer Form präsentiert werden (’Prüfraster’). Zur besseren Über-
sichtlichkeit sind den einzelnen Kriterien die Symbole „§“ (= rechtliche Anforderungen)
und „�“ (= fachliche Anforderungen) zugeordnet worden, um den Ableitungszusammen-
hang transparent zu halten. Für Hessen wird kein Prüfraster erarbeitet, da dieses aufgrund
der fehlenden hessischen Anforderungen der guten fachlichen Praxis lediglich eine Wie-
derholung der rechtlichen Kriterien wäre.

5.1.5.3 Bewertung

Für die Bewertung werden drei Kategorien in Anlehnung an die Bewertungen im Öko-
Audit vorgeschlagen.5 Die Kategorie ”Muss” bezieht sich ausschließlich auf die rechtli-
chen Anforderungen, die unbedingter Bestandteil eines Landschaftsplans sind. Die rechtli-
chen Anforderungen berücksichtigen neben den gesetzlichen ebenso die untergesetzlichen
Vorschriften wie etwa Verordnungen und Erlasse des jeweils zuständigen Ministeriums so-
wie die in den Gesetzeskommentaren dargelegten Auslegungen. Die „Sollte”-Kategorie
4Aus den Modell- und Muster-Landschaftsplänen sind wenige Vorschläge zum methodischen Vorgehen bei
der Erfassung und Bewertung des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds ableitbar, da die dort
verwendeten Methoden zu wenig offen gelegt werden
5Vgl. UMWELTGUTACHTERAUSSCHUSS(1999, S. 3ff.).
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Tabelle 5.2:Ausschnitt aus dem Prüfraster für die Qualitätsbeurteilung niedersächsischer
Landschaftspläne

Art Anforderungen erfüllt nicht  
erfüllt 

Anmerkungen 

 Vorgaben    

§ & Berücksichtigung der Ziele (des Landschaftsprogramms und) des 
Landschaftsrahmenplans 

   

 Überblick über das Plangebiet    

& Darstellung der verwaltungsmäßige Zuordnung / Lage im Raum    

& Darstellung der historische Entwicklung der Landschafts- und 
Siedlungsstruktur 

   

& Darstellung der naturräumlichen Zuordnung    

 Bestandsaufnahme und Bewertung    

& Darstellung übergeordneter bzw. überregionaler Fachpläne und 
Programme 

   

§ & Darstellung des gegenwärtigen und zu erwartenden Zustands von 
Natur und Landschaft einschließlich der vorhandenen bzw. 
absehbaren Beeinträchtigungen  

   

§ & Darstellung der Auswirkungen der (vergangenen), gegenwärtigen 
und voraussehbaren Raumnutzungen auf Natur und Landschaft ein 

   

& Darstellung der aus Naturschutzsicht wichtigen Bereiche für 

• Arten und Lebensgemeinschaften und deren Lebensräumen  

• Vielfalt, Eigenart und Schönheit - Naturerleben - 

• Boden 

• Wasser (Grundwasser; Oberflächengewässer) 

• Klima / Luft 

   

& methodisch: 
• flächendeckende Kartierung der Biotoptypen und -strukturen im Maßstab 

1:5.000, orientiert am Kartierschlüssel des LRP 

   

& • Erfassung ausgewählter Pflanzen- und Tierarten mit Zeigerfunktion; 
Erfassung gemäß der Erfassungsprogramme der Fachbehörde für 
Naturschutz 

   

& Darstellung der Erschließung von Erholungsgebieten sowie der 
Bedarfssituation 

   

 Zielkonkretisierung    

§ & Darstellung des anzustrebenden Zustands von Natur und 
Landschaft / des Leitbilds für die Gemeinde 

   

 ...    

§ Rechtliche Anforderungen  & Anforderungen der guten fachlichen Praxis 

fette Schrift und grauer Hintergrund  "Muss"-Kriterien 

Normal-Schrift und grauer Hintergrund   "Sollte"-Kriterien 

Normal-Schrift   "Kann"-Kriterien 
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enthält Anforderungen, die einen generellen Konsens aus Sicht der guten fachlichen Praxis
darstellen. Konsens wird dann angenommen, wenn Übereinstimmung zwischen den allge-
meinen Anforderungen der Praxis (vgl. Kap.4.2.2), den Hinweisen bzw. Empfehlungen
der Fachbehörden und den Muster- bzw. Modell-Landschaftsplänen besteht. Die Kategorie
„Kann” weist auf weitergehende Anforderungen hin, die vom Berufsstand, der LANA und
dem BMU formuliert werden oder in einigen Landschaftsplänen schon enthalten sind, aber
noch nicht als „Allgemeingut” verstanden werden können.

Die abschließende Bewertung wird differenziert vorgenommen, indem auf die drei Kate-
gorien gesondert eingegangen wird. Als qualifiziert ist ein Landschaftsplan dann zu be-
zeichnen, wenn er die im ’Prüfraster’ aufgeführten Anforderungen des Rechts und der
guten fachlichen Praxis (d.h. die „Muss”- und „Sollte”-Kriterien) erfüllt. Sind darüber
hinaus „Kann”-Kriterien erfüllt, wird der Landschaftsplan als besonders qualifiziert be-
zeichnet. Das Zugrundelegen der Anforderungen des Rechts und der guten fachlichen Pra-
xis erscheint dadurch gerechtfertigt, dass mit dem Recht ein Mindeststandard formuliert
wird, der durch die gute fachliche Praxis konkretisiert und erläutert wird. Ein qualifizierter
Landschaftsplan sollte sich nicht nur an den Mindestanforderungen orientieren, da es in
der praktischen Anwendung häufig Weiterentwicklungen bzw. den rechtlichen Intentionen
dienende Ausgestaltungen gibt, die sich noch nicht in gesetzlichen oder untergesetzlichen
Vorschriften ihren Niederschlag gefunden haben.

Zur Effektivierung der Bewertung liegt ein Prüfraster vor (vgl. Tab.5.2), das in tabellari-
scher Form die nach Kategorien gekennzeichneten Anforderungskriterien sowie gesonderte
Spalten zum Ankreuzen und für Anmerkungen enthält.

Bedingt durch die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern hinsichtlich der Na-
turschutzgesetzgebung sind für Niedersachsen und Rheinland-Pfalz verschiedene Prüfraster
zu entwickeln (vgl. Anhänge A und B). Während in dem niedersächsische Prüfraster die
verschiedenen Kategorien annähernd gleichmäßig verteilt sind, enthält das Prüfraster für
Rheinland-Pfalz vorwiegend „Muss“- und „Sollte“-Kriterien (vgl. Kap.4.4).

5.1.5.4 Diskussion

Das hier dargestellte Modul bezieht sich darauf, inwieweit die rechtlichen und fach-prak-
tischen Anforderungen erfüllt werden. Damit wird zum einen der Bedeutung des Land-
schaftsplans als einem zentralen Instrument des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Rechnung getragen. Zum anderen ist damit die Annahme verbunden, dass ein qualifizierter
Landschaftsplan bessere Möglichkeiten für eine erfolgreiche Implementation bietet als ein
mit Defiziten behafteter Landschaftsplan.

Das Prüfraster orientiert sich stark an den in Kapitel4.1und4.2dargestellten Anforderun-
gen. Damit ist jedoch nicht der Anspruch verbunden, ein allgemein bzw. letztendlich gül-
tiges Prüfraster für das jeweilige Bundesland entwickelt zu haben. Bei einer umfassenden
Darstellung, die ein eigenständiges Forschungsthema wäre, müssten zur Bestimmung der
Anforderungen der guten fachlichen Praxis die zu betrachtenden Informationsgrundlagen
ausgeweitet werden. Beispielsweise indem weitere Landschaftspläne herangezogen sowie
über Expertenbefragungen und -workshops die Anforderungen weiter detailliert werden. So
geben die hier vorgelegten Prüfraster einen wichtigen Kern der Anforderungen des Rechts



5.1. EVALUATIONSSTRATEGIE: MODULE 142

und der guten fachlichen Praxis wieder, der sich zur Anwendung in der Praxis eignet und
gleichzeitig die Möglichkeit zur Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung ermöglicht.

5.1.6 Modul: Integration in die Bauleitplanung

5.1.6.1 Ziele und Aufgabenbestimmung

Da nur in wenigen Bundesländern der Landschaftsplan eine eigene Verbindlichkeit besitzt,
erhält die Übernahme in die Bauleitplanung – es kann sowohl der Flächennutzungs- als
auch der Bebauungsplan sein – einen besonderen Stellenwert bei der Betrachtung der von
der Landschaftsplanung erzielten Effekte. Dabei ist die Übernahme in die Bauleitplanung
nur eine Voraussetzung dafür, dass bei weiteren Planungen, Stellungnahmen oder konkreten
Umsetzungsaktivitäten der Gemeinde die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege
berücksichtigt werden und/oder bei der Konkretisierung des Flächennutzungsplans durch
Bebauungspläne Einfluss auf die konkrete Situation von Natur und Landschaft genommen
wird - soweit der Bebauungsplan realisiert wird. Mit diesem Moduls soll beurteilt werden,
inwieweit die für die Integration in die Bauleitplanung geeigneten Ziele, Erfordernisse und
Maßnahmen des Landschaftsplans übernommen wurden (Vollzugskontrolle). Dabei sollen
auch - soweit dies möglich ist - die Gründe dargelegt werden, die eine erfolgte bzw. nicht
erfolgte Übernahme landschaftsplanerischer Inhalte bedingt haben.

Dieses Modul kann von verschiedenen Auftraggebern wie etwa Naturschutzbehörden, For-
schungseinrichtungen oder vom Gesetzgeber eingesetzt werden, wenn das Verhältnis von
Landschaftsplanung und Bauleitplanung näher beleuchtet werden soll. Auf dieser Grund-
lage können z.B. Vorschläge für eine bessere Abstimmung zwischen Städtebau und Na-
turschutz erarbeitet sowie Hinweise gegeben werden, welche Schritte und Strategien die
Landschaftsplanung verfolgen sollte, um ihre Belange besser darzustellen und durchzu-
setzen. Darüber hinaus bietet das Modul die Möglichkeit, im Rahmen der Abwägung zu
überprüfen, inwieweit die dargelegten Belange von Naturschutz und Landschaftspflege aus-
reichend Berücksichtigung gefunden haben bzw. mit welchen Argumenten sie überwunden
werden konnten.

Aus Gründen der Praktikabilität wird in diesem Modul nur die Übernahme in den Flächen-
nutzungsplan untersucht und bewertet, da er im Vergleich zum Bebauungsplan von seiner
Bedeutung und seinem Maßstab her die größeren Parallelen mit dem Landschaftsplan auf-
weist, der seine Aussagen auf einer konkreteren Planungsebene trifft. Grundsätzlich besteht
aber die Möglichkeit, dieses Modul im Hinblick auf den Bebauungsplan auszubauen.

Für die Evaluation sind in diesem Modul folgende Fragen zu beantworten:

� Welche Aussagen des Landschaftsplans sollen in die Flächennutzungsplanung über-
nommen werden?

� Welche Inhalte des Landschaftsplans wurden von der Bauleitplanung übernommen?
In welchem Umfang? Wie ist dies zu bewerten?

� Aus welchen Gründen wurden bestimmte landschaftsplanerische Aussagen nicht
übernommen?
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5.1.6.2 Bestimmung der übernahmefähigen Landschaftsplan-Inhalte

Die in den Kapiteln4.1.4und4.2.2behandelten Länderregelungen enthalten unterschiedli-
che Vorgaben bzw. Empfehlungen bezüglich der „Verwertbarkeit” der Landschaftsplanung
für die Bauleitplanung.

In Niedersachsen müsste nach den Empfehlungen derFACHBEHÖRDE FÜRNATURSCHUTZ

(1989, S. 62) ein Plan erarbeitet werden, der unter Verwendung der Planzeichen nach
BauGB Vorschläge für die Umsetzung des Landschaftsplans in den Flächennutzungsplan
unterbreitet. Selbst im Muster-Landschaftsplan Oldenburg findet sich diese Anforderung
nicht wieder.

Obwohl in Hessen eine Übernahmepflicht für geeignete Ziele und erforderliche Maßnah-
men des Landschaftsplans in die Bauleitplanung besteht (vgl. Kap.4.1.4.3), gehen die
rechtlichen Anforderungen nur auf die in Frage kommende Art landschaftsplanerischer
Aussagen für die Übernahme ein. Weitergehende Hinweise, beispielsweise wie die Über-
nahme in den Flächennutzungsplan formal und inhaltlich seitens der Landschaftsplanung
gestaltet und vorbereitet werden soll, liegen dazu nicht vor.

Das rheinland-pfälzische Modell der Landschaftsplanung sieht vom Verfahrensablauf her
zwei Phasen vor, wobei in der ersten Phase der landespflegerische Planungsbeitrag erar-
beitet wird, der den anzustrebenden Zustand von Natur und Landschaft unter Berücksich-
tigung der bestehenden Raumnutzungen darstellt sowie Vorschläge für die Entwicklung
von Natur und Landschaft enthält (vgl. Kap.4.2.2.4). In der daran anschließenden zwei-
ten Phase erfolgt die Übernahme in die Bauleitplanung. Dabei wird aus Sicht der guten
fachlichen Praxis vorgeschlagen, zu den Vorhaben und Planungen, die im Rahmen der Flä-
chennutzungsplanung zur Sprache kommen, aus landschaftspflegerischer Sicht gesondert
Stellung zu beziehen und ggf. Vorschläge für die Kompensation von absehbaren Eingriffen
zu machen (vgl. Landschaftsplanung Obere Kyll). Eine andere Vorgehensweise enthält der
landespflegerische Planungsbeitrag Osthofen, in dem die für die Bauleitplanung relevanten
landschaftsplanerischen Aussagen mit Vorschlägen für die Übernahme in Plankategorien
der Bauleitplanung aufgelistet werden. So gibt es hier keine Übersetzungskarte, wie dies
beispielsweise in Niedersachsen vorgesehen ist, sondern einen „Übersetzungsschlüssel” für
die Aussagen des landespflegerischen Planungsbeitrags.

Vor dem Hintergrund dieser Voraussetzungen und Bedingungen wird für die Evaluation
vorgeschlagen, die Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Landschaftsplans daraufhin
einzuteilen, welche sich für die Übernahme in den Flächennutzungsplan eignen und welche
nicht. Anschließend werden die einzelnen landschaftsplanerischen Maßnahmen in adäqua-
te Planzeichen nach BauGB übersetzt, um so für den nächsten Schritt der Evaluation eine
Basis zu haben6. Um die Übersetzung zu erleichtern, ist im Anhang eine Tabelle enthalten
(Anhang C), die in verallgemeinerter Form landschaftsplanerische Aussagen auflistet und
6In dem vonK IEMSTEDT ET AL. (1999) entwickelten Verfahren werden keine Vorschläge für mögliche
Planzeichen nach BauGB gemacht, sondern es wird gleich überprüft, ob die landschaftsplanerischen
Aussagen in den Darstellungen übernommen oder im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan
berücksichtigt worden sind. Dadurch wird die Transparenz der Einschätzung etwas beeinträchtigt, bzw. es
wird nicht deutlich, inwieweit der Flächennutzungsplan die landschaftsplanerischen Aussagen hätte doch
übernehmen können.
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Tabelle 5.3:Darstellungsmöglichkeiten landschaftsplanerischer Aussagen in Flächennut-
zungsplänen - Ausschnitt

Erfordernisse und 
Maßnahmen des 
Landschaftsplans 

Darstellungsmöglichkeiten im FNP lt. 
PlanzV1  

Zusätzliche Darstellungsmöglichkeiten 
nach HINZEN ET AL. (H), BUNZEL / 
MEYER (B) 

• Flächen für Maßnahmen zur 
Entwicklung von Natur und 
Landschaft im 
Zusammenhang mit 
Eingriffen 
(Kompensationsflächen) 

(Nennung der 
Entwicklungsziele und der 
Funktionen, die dort 
entwickelt werden können; 
ggf. Zuordnung der 
Kompensationsflächen zu 
absehbaren B-Plänen.) 

• Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (Nr. 13.1) (M: 
226) 

• Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (Nr. 13.1) und 
Überlagerung mit Darstellung der Art der 
baulichen Nutzung (Nr. 1) (bei Darstellung 
von Ausgleichsmaßnahmen auf den 
Eingriffsgrundstücken) (M: 233) 

Nach § 5 (2a) BauGB können Flächen für 
Ausgleichsmaßnahmen im FNP dargestellt 
und den Baugrundstücken zugeordnet 
werden. Ggf. Nennung eines bestimmten 
Entwicklungsziels möglich (vgl. H: 42): 
• Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft 
(Nr. 13.1) und gesonderte Schraffur 
"Flächen für Ausgleichsmaßnahmen" 

• Darstellung als Grünfläche (Nr. 9) mit 
Zweckbestimmung "Ausgleichsfläche" 
(Kürzel oder Schraffur) (B: 151) 

• Darstellung als Fläche für die 
Landwirtschaft (Nr. 12.1) mit gesonderter 
Schraffur "Vorranggebiete für 
Ausgleichsmaßnahmen" (B: 151) 

• Darstellung der Art der baulichen Nutzung 
(Nr. 1) und Überlagerung mit Schraffur, 
wenn Ausgleich innerhalb des Baugebietes 
erfolgen soll (H: 30) 

(Wahl der Darstellung je nach angestrebtem 
Entwicklungsziel, H: 74) 

• Sanierungsflächen zur 
Wiederherstellung der 
Leistungsfähigkeit von 
Natur und Landschaft 
(Boden, Altlasten, 
Gewässerrückbau usw.) 

• Darstellung der Umgrenzung von Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(Nr. 13.1) 

• Darstellung von Flächen für 
Aufschüttungen/ Abgrabungen (Nr. 11.1/ 
11.2) mit speziellen Entwicklungszielen 
(Zeichen oder Schraffur) (H: 42) 

• Bereiche, in denen 
vorrangig Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Erlebniswirksamkeit 
ergriffen werden sollen 
(Nennung von Beispielen 
oder 
Maßnahmenvorschläge) 

• Darstellung der Umgrenzung von Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(Nr. 13.1) 

• Darstellung von Grünflächen (Nr. 9) 

• zusätzlich zu 13.1 oder 9 (s. links) 
Nennung von Entwicklungszielen 
(Zeichen oder Schraffur) (H: 42) 

• Darstellung von Grünflächen (Nr. 9) mit 
besonderer Zweckbestimmung (Zeichen o. 
Schraffur) (vgl. H: 67) 

• Gewässererhalt und -
entwicklung 

• Darstellung als Wasserfläche (Nr. 10.1) und 
Überlagerung mit Umgrenzung von Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(Nr. 13.1) 

• Unterscheidung zw. bestehenden und 
geplanten Nutzungen (Erhalt bzw. 
Entwicklung) möglich (B: 169) 

• Darstellung von Wasserflächen (Nr. 10.1) 
mit Hinweisen zur Verbesserung der 
ökologischen Situation (z. B. durch 
Kürzel) (H: 71) 

• Bestehende Nutzungen 
sollen kurz-, mittel- oder 
langfristig 
zurückgenommen, 
vermindert, verlagert, 
abgelöst, ... werden 

• Darstellung der neuen geplanten Nutzung 
(z. B. Flächen für die Landwirtschaft (12.1) 

• Darstellung der Umgrenzung von Flächen 
für Nutzungsbeschränkungen als 
Überlagerung einer im Plan dargestellten 
Nutzungsart (Nr. 15.6) 

• nähere Bestimmung der Art der 
Nutzungsbeschränkung (B: 153); z.B. für 
die Landwirtschaft (z. B. Zeichen oder 
Schraffur) (H: 43) 

 

                                                           
1 Grundlage sind die Veröffentlichungen von HINZEN (1995) (H); MITSCHANG (1993) (M) und BUNZEL / MEYER (1996) (B). 
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Tabelle 5.4: „Übersetzung“ landschaftsplanerischer Aussagen in Darstellungskategorien
des Flächennutzungsplans

 1

Ziele, Erfordernisse und 
Maßnahmen 

Räumlicher 
Bezug 

Darstellung im 
Landschaftsplan 
(Karte) 
als ... 

Mögliche Darstellungen  im FNP als ... 
"Übersetzungsschlüssel" 

'Die Talmulde muß als 
wichtig Frischluftschneise 
von Querstrukturen frei 
bleiben' 

 

Talmulde des 
Kesseltals 

− Freihaltezonen 
- Talräume, Flächen 
mit Kaltluftsammel- 
und Abflussfunktion 

 

• Nichtdarstellen der Flächen als Baugebiet und 
Darstellung als  
− Grünfläche (Nr. 9) 
− Flächen für die Landwirtschaft / 

Forstwirtschaft (Nr. 12) (vgl. H: 73) 
− Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft (Nr. 13.1) (H: 43) 

ggf. mit Zweckbestimmung oder Zielsetzung 
Klimaschutz (H: 42, B: 151) 

'Sicherung, Pflege und 
Vernetzung der Biotope' 

Wildgrabental − Pflege als Grünanlage, 
Erhalt als Brachfläche, 
Biotoppflege (je nach 
Situation) 

− Aufbau von 
Vernetzungszonen aus 
verschiedenen 
Biotoptypen 

− Waldanpflanzung, 
Wald- und 
Biotoppflege 

• Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (Nr. 13.1) 

• Grünflächen (Nr. 9) mit Zweckbestimmung 
(H: 66) 

• Flächen für Wald (Nr. 12.2) , ggf. mit 
Zweckbestimmung (H. 73) 

• überlagernde Darstellung von 
Grünverbindungen über Flächen für die 
Landwirtschaft (Nr. 12.1) (H. 67) 

'Naturnahe Gestaltung der 
Bachläufe, Grabenrinnen 
und Sicherung von breiten 
Uferstreifen' 

Wildgrabental − Extensivierung von 
Uferstreifen, 
Profilaufweitung 

• Wasserfläche (Nr. 10.1) und Überlagerung mit 
Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (Nr. 13.1) (M: 
235), ggf. mit Kennzeichnung "Extensivierung 
von Grünlandnutzung" (B: 151) 

'An Straßen sollten 
durchgehende 
Gehölzpflanzungen 
aufgebaut werden' 

Wildgrabental, 
Straßen 

− Eingrünung von 
Baugebieten etc. 

 

• Darstellung von Grünflächen (Nr. 9) mit 
Zweckbestimmung Abstandsfläche, 
Schutzpflanzung (H: 68) 

'Anlage eines durchgehenden 
möglichst leicht befahrbaren 
Radweges im Tal'  

Gonsbach- und 
Aubachtal 
entlang der 
Gonsenheimer 
Straße  

−Fuß- und Radwege • Darstellung der überörtlichen Wege und 
örtlichen Hauptwege (Nr. 5.3) mit 
entsprechenden Kürzeln 

 

Möglichkeiten zur Übersetzung in die Plankategorien der Bauleitplanung (PlanzV) vor-
schlägt („Übersetzungsschlüssel”)7. Ein Ausschnitt ist in Tabelle5.3dargestellt.

In Tab.5.4wird exemplarisch dargestellt, wie auf der Grundlage des „Übersetzungsschlüs-
sels” Aussagen eines Landschaftsplans in die Sprache der Bauleitplanung übersetzt wurden.

5.1.6.3 Bewertung

Bevor eine Bewertung der in die vorbereitende Bauleitplanung übernommen landschafts-
planerischen Aussagen erfolgt, wird überprüft, ob und welche Aussagen in welchem Um-
fang übernommen wurden, also beispielsweise, ob Vorschläge für Kompensationsflächen
7Für die Zusammenstellung der Darstellungsmöglichkeiten wurden die Veröffentlichungen von
M ITSCHANG (1993); HINZEN (1995) undBUNZEL & M EYER (1996) zu Grunde gelegt.
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im Flächennutzungsplan einen geringeres Ausmaß als im Landschaftsplan besitzen. Für
die Einschätzung des Umfangs der übernommenen landschaftsplanerischen Aussagen ste-
hen drei Kategorien8 zur Verfügung:

Überwiegende bis vollständige Übernahmebedeutet, die Aussage des Landschaftsplans
findet sich vom Inhalt her im Flächennutzungsplan wieder und hat in der zeichneri-
schen Darstellung annähernd die gleiche Fläche wie im Landschaftsplan vorgesehen
(dies kann am besten anhand der Entwicklungskarte überprüft werden). Beispiels-
weise soll laut Landschaftsplan eine große extensiv gepflegte Wiesenfläche für die
Erholung genutzt werden. In der kartografischen Darstellung des Landschaftsplans
ist dies als Grünfläche mit der Zweckbestimmung ’Extensivwiese’ dargestellt. Im
Flächennutzungsplan ist die gleiche Fläche mit der Signatur „Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft” mit der
Zweckbestimmung ’Extensivwiese’ dargestellt (PlanzV 13.1).

Teilweise Übernahmebedeutet, die Aussage des Landschaftsplans ist im Flächennut-
zungsplan geringer dimensioniert dargestellt (oder mit einem anderen Planzeichen,
das die Inhalte des Landschaftsplans nicht vollständig abdeckt). Zum Beispiel wird
im Flächennutzungsplan der geplante Laubwald (PlanzV 12.2) mit anderen Flächen-
abgrenzungen und geringerer Flächengröße als im Landschaftsplan vorgeschlagen
dargestellt.

Geringe bis keine Übernahmebedeutet, die Aussage des Landschaftsplans - obwohl sie
vom Inhalt her hätte übernommen werden können - ist nicht, nur sehr unvollständig
oder in deutlich geringerer Fläche in den Darstellungen des Flächennutzungsplans
enthalten. Beispielsweise schlägt der Landschaftsplan vor, die vorhandenen Hecken
und Böschungen an den Hangbereichen einzelner Ortsteile zu sichern. In der karto-
grafischen Darstellung des Landschaftsplans wird dazu vorgeschlagen, für bestimmte
Flächen die extensive Obstbaumnutzung zu erhalten. Der Flächennutzungsplan stellt
nur einen geringen Teil der vorgesehenen Flächen als „Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft” (PlanzV 13.) dar und
übernimmt nicht die Zweckbestimmung „extensiver Obstbau”.

In Tab. 5.5 werden Beispiele in Form einer tabellarischen Übersicht aufgeführt, wie die
Umsetzung landschaftsplanerischer Inhalte in den Flächennutzungsplan eingeschätzt wird.
Aus Gründen der Transparenz sind solche Tabellen als Hilfsmittel zu empfehlen.

Das Ergebnis dieser Vollzugskontrolle beschreibt in deskriptiver Form, welche landschafts-
planerische Aussagen sich ’überwiegend/vollständig’, ’zum Teil’ oder ’kaum/nicht’ in den
Darstellungen des Flächennutzungsplans wiederfinden lassen. Da dies noch nichts darüber
aussagt, ob die Übernahme bis zu diesem Zeitpunkt der Untersuchung als „gut” einzuschät-
zen ist, wird vorgeschlagen, die in die vorbereitende Bauleitplanung umgesetzten Aussagen
mit den inhaltlichen Schwerpunkten des Landschaftsplans in Beziehung zu setzen. Die Um-
setzung der landschaftsplanerischen Aussagen wird als „erfolgreich” beurteilt, wenn die im
Flächennutzungsplan enthaltenen Aussagen insbesondere dazu dienen, die im Landschafts-
plan formulierten Schwerpunkte zu verwirklichen. Dies impliziert, dass es kein messbares
8Vgl. auchK IEMSTEDT ET AL. (1999, S. 30ff.).
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Tabelle 5.5:Übernahme landschaftsplanerische Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen in
den Flächennutzungsplan
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Erfolgskriterium gibt, also keinen „Schwellen-/Grenzwert”, ab dem die Umsetzung ”er-
folgreich” ist.

Ferner setzt dies voraus, dass es im Landschaftsplan keine inhaltlichen Widersprüche in-
nerhalb der planerischen Schwerpunkte geben darf. Die planerischen Schwerpunkte kön-
nen als solche benannt sein oder auch als Mindest- bzw. als besonders vorrangige Ziele
im Landschaftsplan formuliert sein. Die naturschutzinterne Abwägung, die bei Konflikten
innerhalb der Planung erforderlich ist, sollte zu eindeutigen Aussagen kommen. Diese Vor-
aussetzung ist nicht so zu verstehen, dass es für die Umsetzung der Ziele keine Alternativen
geben kann. So ist es möglich, dass entweder verschiedene Maßnahmen-Alternativen zur
Umsetzung eines Ziels für geeignet angesehen werden oder für die Umsetzung von Maß-
nahmen Flächenalternativen in Frage kommen. Für den Evaluator bedeutet dies, dass er
sich zu Beginn der Evaluation darüber informieren muss, für welche Maßnahmen bzw. für
welche Flächen sich die Gemeinde oder andere Adressaten der landschaftsplanerischen
Aussagen entschieden haben. Auch in den Fällen, in denen die landschaftsplanerischen
Kernaussagen nicht ausreichend plausibel sind oder sich widersprechen, ist eine Rückspra-
che mit dem Planer und/oder der Gemeinde für eine durchführbare Evaluation erforderlich.

Um eine Beurteilung abgeben zu können, die sich an den örtlichen Bedingungen und Ge-
gebenheiten orientiert und diese auch berücksichtigt, sollte zuvor gefragt werden, aus wel-
chen Gründen bestimmte Aussagen des Landschaftsplans nicht in den Flächennutzungsplan
übernommen wurden. Praktisch eignet sich dazu der Erläuterungsbericht zum Flächen-
nutzungsplan, in dem ggf. Hinweise zu Abweichungen von dem Landschaftsplan enthal-
ten sind. In einigen Länderregelungen ist explizit vorgesehen, dass Erklärungen abgege-
ben werden müssen, aus welchen Gründen bei der Integration in die Bauleitplanung von
den Landschaftsplan-Inhalten abgerückt wird9. Ergänzend dazu sind Personen zu befra-
gen, beispielsweise Stadtplaner, Vertreter der Naturschutzbehörde, des Grünflächenamts
und der Umweltschutzverbände, die an dem Prozess der Flächennutzungsplanung beteiligt
gewesen sind. Auf jeden Fall ist es angezeigt, verschiedene Personen zu den Ursachen
der Nicht-Übernahme zu befragen, um abgesicherte Begründungen zu erhalten. Bei der
Bewertung der Integration landschaftsplanerischer Inhalte in die vorbereitende Bauleitpla-
nung sind diese Gründe zu berücksichtigen, die zu einer differenzierten Bewertung führen
können.

5.1.6.4 Diskussion

Der in Hinsicht auf dieses Modul dargelegte Bewertungsmaßstab weist gegenüber anderen
möglichen Maßstäben wesentliche Vorteile auf. Als Beurteilungsmaßstab kann auch defi-
niert werden, dass die Integration in die Bauleitplanung als „gut“ eingeschätzt wird, wenn
mindestens 75 % der Landschaftsplan-Aussagen, als „befriedigend“, wenn 75- 40 % und
als „mangelhaft“, wenn unter 40% übernommen wurden. Diese rein quantitative Bewertung
wird jedoch der Intention eines Landschaftsplans nicht gerecht: Er stellt den anzustreben-
den Zustand von Natur und Landschaft dar, der die in §§ 1 und 2 BNatSchG formulierten
Leitvorstellungen erfüllen soll. Dazu sind in jedem Landschaftsplan eine Fülle an Vorschlä-
gen enthalten, die auf den Erhalt oder die Verbesserung der verschiedenen Schutzgüter und
ihrer Funktionen sowie die Ökologisierung der unterschiedlichen Nutzungen zielen. Mei-
9Vgl. z.B. § 17 Abs. 4 LPflG.
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stens werden zur Erreichung der im Landschaftsplan vorgeschlagenen Zielvorstellungen
auch mehrere Maßnahmen vorgeschlagen, die sich ergänzen oder auch alternativ gemeint
sind. Aus diesem Grund könnte eine ausschließlich auf zahlenmäßiger Analyse beruhende
Bewertung dazu führen, dass die Umsetzung als „gut“ eingeschätzt wird, obwohl beispiels-
weise die übernommenen landschaftsplanerischen Aussagen nur einem Schutzgut oder nur
einem Teilziel zu Gute kommen. Aus diesem Grund müssen qualitative Kriterien in die
Bewertung einbezogen werden.

Bezüglich dieses Moduls ist die Frage zu klären, inwieweit es sich vom Ansatz her von der
Untersuchung über die „Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschafts-
pflege in der Flächennutzungsplanung“ vonGRUEHN & K ENNEWEG(1998) unterscheidet.
Das hier vorgestellte Modul „Integration in die Bauleitplanung“ betrachtet den Einzelfall
und bietet somit die Möglichkeit, auf die tatsächliche Situation einzugehen. So können in
die Beurteilung ebenfalls besondere Umstände und Rahmenbedingungen einfließen. Ferner
ermöglicht es, mit größtmöglicher Detailtreue und Transparenz die Integration in die Bau-
leitplanung nachzuvollziehen. Im Gegensatz dazu betrachtenGRUEHN & K ENNEWEGdie
Übernahme von Erfordernissen und Maßnahmen aus Landschaftsplänen, Landschaftsrah-
menplänen, Regionalplänen und Landesentwicklungsplänen in den Flächennutzungsplan
in einem bundesweiten Vergleich. Um die damit verbundene Datenmenge handhabbar ma-
chen zu können, werden im Vergleich zur Arbeit mit dem Modul weniger Einzeldaten,
beispielsweise für einen Landschaftsplan, erhoben. Dies führt in der Konsequenz in der
Arbeit von GRUEHN & K ENNEWEG dazu, dass jeder Flächennutzungsplan daraufhin ab-
geprüft wird, ob er alle 13 Landschaftsfunktionen (Teilziele)10 enthält. Dabei wird nicht
der Frage nachgegangen, ob aufgrund der örtlichen Situation immer alle Landschaftsfunk-
tionen im Landschaftsplan erfasst werden müssen. Ferner ist es aufgrund der Datenmen-
ge und der Auswertungsverfahren (statistische Auswertung) notwendig, die Aussagen des
Landschaftsplans und der anderen Pläne jeweils zu aggregieren11, was mit Informationsver-
lusten verbunden ist und somit zu einem Problem in der Nachvollziehbarkeit führt. Anhand
dieser Ausführungen wird deutlich, dass sich die Untersuchungsebenen dieser Arbeit und
der vonGRUEHN & K ENNEWEGdeutlich unterscheiden und unterschiedliche Blickwinkel
eingenommen werden. Die Vergleichbarkeit der Untersuchungsergebnisse kann auch mit
dem hier betrachteten Modul – jedoch auf einem anderen Niveau – hergestellt werden, da
für jede Gemeinde die gleiche Systematik abzuarbeiten ist und dennoch die Besonderheiten
des Einzelfalls abbildbar bleiben.
10Ziele und Grundsätze von Naturschutz und Landschaftspflege werden in der Arbeit vonGRUEHN &
KENNEWEG(1998, S. 183) vollständig operationalisiert durch die folgenden Landschaftsfunktionen:
„Lebensraumfunktion für Flora und Fauna“, „Naturerlebnis- und Erholungsfunktion“, „Landeskundliche
Funktion“, „Erosionswiderstandsfunktion“, „Biotische Ertragsfunktion“, „Grundwasserschutzfunktion“,
„Grundwasserneubildungsfunktion“, „Abflussregulationsfunktion“, „Wasserdargebotsfunktion“,
„Fließgewässerselbstreinigungsfunktion“, „Klimameliorations- und bioklimatische Funktion“,
„Luftregenerationsfunktion“ sowie ,Lärmschutzfunktion“
11GRUEHN & K ENNEWEG(1998, S. 203) führen dazu aus: „Da die Anzahl der Darstellungskategorien in
den Ausgangsplanwerken unterschiedlich hoch sein kann, woraus sich Kompatibilitätsprobleme ergeben
könnten, ist hier zusätzlich ... eine Gesamteinschätzung vorzunehmen. Bezüglich derWahrnehmung der
Darstellungskategorien ist die Aggregation unter der Prämisse vorzunehmen, daß bei mindestens einer
wahrgenommenen Darstellungskategorie die Gesamteinschätzung „ja“ lauten muß. Die Gesamteinschätzung
derBerücksichtigung der Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
erfolgt auf der Grundlage der Flächenanteile der einzelnen Darstellungskategorien sowie unter
Berücksichtigung der inhaltlichen Vollständigkeit.“
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Aufbauend auf diesem Modul kann der Frage nachgegangen werden, wie die Aussagen des
Landschaftsplans, die über den Flächennutzungsplan umgesetzt werden, zu beurteilen sind.
Das bedeutet, dass dazu entweder die Umsetzung der Darstellungen des Flächennutzungs-
plans oder anderer Fachplanungen, die an die Darstellungen des Flächennutzungsplans ge-
bunden sind, untersucht werden müssen. Dies hätte beispielsweise zur Folge, dass in einem
ersten Schritt die Übernahme der Flächennutzungsplan-Inhalte in den Bebauungsplan und
im nächsten Schritt - soweit es zur Realisierung des B-Plans gekommen ist - die konkrete
Umsetzung vor Ort untersucht werden muss. Im Kontext dieser Untersuchung ist - soweit
vorhanden - auch der Grünordnungsplan zu berücksichtigen, der eine Konkretisierung der
landschaftsplanerischen Aussagen vornimmt. Dabei muss vorab geprüft werden, ob der
Grünordnungsplan die Aussagen des Landschaftsplans adäquat konkretisiert und inwieweit
die Vorschläge des Grünordnungsplans Eingang in die textlichen und zeichnerischen Fest-
setzungen des B-Plans gefunden haben. Darüber hinaus kann bei der Realisierung von im
Flächennutzungsplan vorgesehenen gemeindlichen Vorhaben untersucht werden, inwieweit
sie auf den Flächennutzungsplan und als dessen Grundlage auf den Landschaftsplan zu-
rückgehen und wie sich die konkrete Umsetzung vor Ort im Verhältnis zu den Aussagen
des Landschaftsplans verhält.

Trotz dieser knapp geschilderten Umsetzungspfade zeigt sich, dass eine eindeutige Wir-
kungskontrolle der Maßnahmen kaum möglich ist. Dies würde voraussetzen, die mit der
Flächennutzungsplanung intendierten Effekte hinreichend zu operationalisieren und ur-
sächlich auf die Flächennutzungsplanung und auf die örtliche Landschaftsplanung zurück-
führen zu können. Eher kann es zum Nachzeichnen der Wirkungen und deren Zuordnung
zu den angestrebten Zielen, also zu einer Wirkungsanalyse kommen. Hier bestätigt sich er-
neut das schon Gesagte, dass mit einer solchen Analyse ein erheblicher Aufwand verbunden
wäre und somit vorab die Frage zu stellen ist, inwieweit der Aufwand im Verhältnis zu den
Erkenntnissen, die mit mehreren Unsicherheitsfaktoren behaftet sein werden, gerechtfertigt
ist. Aus diesen Gründen wird ein Ausbau dieses Moduls hinsichtlich einer Wirkungskon-
trolle bzw. Wirkungsanalyse zurzeit für kaum durchführbar bzw. sinnvoll gehalten.

5.1.7 Modul: Umsetzung in die Realität

5.1.7.1 Ziele und Aufgabenbestimmung

Die Umsetzung landschaftsplanerischer Erfordernisse und Maßnahmen in die Realität ist
der wesentliche Schritt, um den in den §§ 1 und 2 BNatSchG beschriebenen Auftrag - kon-
kretisiert für die Ebene der Gemeinde - zu erfüllen. So soll dieses Modul dazu dienen,
den Beitrag der in der Realität umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen zur Erreichung
der im Landschaftsplan formulierten Ziele zu beurteilen (Zielerreichungskontrolle). Als
Voraussetzung dieser Bewertung ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Erforder-
nisse und Maßnahmen umgesetzt worden sind (Vollzugskontrolle). Soweit möglich soll in
diesem Kontext auch danach gefragt werden, aus welchen Gründen einzelne Maßnahmen
umgesetzt bzw. nicht umgesetzt wurden.

Anwendung findet dieses Modul in den Fällen, in denen z.B. eine Gemeinde über ihre
Aktivitäten im Umweltschutz Rechenschaft ablegen will, oder im Rahmen der Fortschrei-
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bung des Landschaftsplans, wie dies beispielsweise in Hessen alle 10 Jahre12 vorgesehen
ist, um sowohl einen Überblick über den Stand der Umsetzung als auch eine Einschätzung
der durch den Landschaftsplan verwirklichten Ziele zu erhalten. Der dadurch gewonnene
Kenntnisstand kann ebenfalls als Entscheidungsgrundlage dienen, um zielgerichtet das fi-
nanzielle Engagement für Naturschutz und Landschaftspflege zu ermitteln. Insbesondere in
Verbindung mit der Suche nach den Ursachen für die nicht erfolgte Umsetzung landschafts-
planerischer Maßnahmen ist dieses Modul für Naturschutzbehörden oder für die Forschung
von Interesse, um auf dieser Basis Einschätzungen zum Instrument Landschaftsplan abge-
ben sowie Vorschläge zur Weiterentwicklung bzw. Qualifizierung dieses Instruments erar-
beiten zu können.

Für die Evaluation sind in diesem Modul folgende Fragen zu beantworten:

� Welche Erfordernisse und Maßnahmen des Landschaftsplans wurden in die Realität
umgesetzt? In welchem Umfang und in welchem Zeitraum?

� Wurden die Ziele des Landschaftsplans erreicht? Wie ist dies zu bewerten?

� Aus welchen Gründen werden bestimmte Erfordernisse und Maßnahmen nicht in die
Realität umgesetzt?

5.1.7.2 Bestimmung der umgesetzten landschaftsplanerischen Erfordernisse und
Maßnahmen

Hinsichtlich der Umsetzung in die Realität werden in diesem Modul nur die im Land-
schaftsplan aufgeführten Erfordernisse und Maßnahmen behandelt, die nicht vorab eine
Transformation, etwa durch die Bauleitplanung, oder eine Konkretisierung, z.B. durch den
Grünordnungsplan, erfahren haben. Generell ist das Modul für alle Maßnahmen anwend-
bar, die originär auf den Landschaftsplan zurückzuführen sind. Bedingt durch das Ziel,
die grundsätzliche Struktur des Moduls darzustellen, wird sich an dieser Stelle auf die im
Landschaftsplan enthaltenen Aussagen konzentriert.

Vorab ist der Begriff „Umsetzung in die Realität” näher zu erläutern. Damit sind nicht
nur konkrete Aktivitäten wie das Anpflanzen von Hecken, Pflegemaßnahmen für Streu-
obstbestände oder Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern gemeint, sondern auch die
Ausweisung von Schutzgebieten und -objekten, Veränderungen zugunsten von Natur und
Landschaft, wie z.B. die Umwandlung von Acker in Grünland, Extensivierung landwirt-
schaftlicher Nutzung sowie der Verzicht auf geplante Vorhaben, z.B. die Nicht-Ausweisung
bzw. Reduzierung eines Gewerbegebiets und das Unterlassen von Grünlandumbruch.

Die Durchführung der Vollzugskontrolle setzt voraus, dass zum einen die Erfordernisse
und Maßnahmen eindeutig formuliert und operationalisiert sind und somit eine Umsetzung
möglich ist. Dies impliziert klare Handlungsanweisungen, genaue Ortsbestimmungen so-
wie Angaben über den Zeitpunkt bzw. den Zeitraum der Realisierung. Beispielsweise sind
landschaftsplanerische Vorschläge wie „die Biodiversität muss im Gemeindegebiet erhöht
werden” nicht dazu geeignet, untersucht zu werden. Zum anderen müssen konkrete und
12Vgl. § 4 Abs. 4 HENatG.
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dokumentierte Kenntnisse über den Zustand von Natur und Landschaft zum Zeitpunkt der
Planerstellung vorliegen, da sonst Veränderungen nicht feststellbar sind.

Zur Überprüfung, inwieweit eine Umsetzung des Landschaftsplans in die Realität stattge-
funden hat, werden Erfordernisse und Maßnahmen, die sowohl im Textteil und /oder in
der Planungskarte des Landschaftsplans dargestellt sind als auch die eben genannten An-
forderungen erfüllen, herangezogen. In Anlehnung anK IEMSTEDT ET AL. (1999, S. 35)
können in Abhängigkeit von der Art der Maßnahme verschiedene Untersuchungsmetho-
den angewendet werden. In Frage kommen „Befragungen”, „Vergleich von Luftbildern”,
„In-Augenscheinnahme vor Ort”, „Dokumentenstudium” und „Messungen”. Da einige Un-
tersuchungsmethoden mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden sind, ist unter
Berücksichtigung der Angemessenheit zu prüfen, ob die Informationen ggf. mit anderen
Methoden zu erhalten sind. Wenn beispielsweise überprüft werden soll, ob die Maßnahme
„Entschlammung eines Sees” durchgeführt worden ist, kann dies sowohl durch eine Be-
fragung als auch mittels eigener Untersuchungen durchgeführt werden. In anderen Fällen
wird dies nicht möglich sein und dann ist abzuwägen, ob der Aufwand in Anbetracht des
Ziels der Evaluation gerechtfertigt ist.

Ähnlich wie in dem Modul „Integration in die Bauleitplanung” wird im Rahmen der Voll-
zugskontrolle nicht nur überprüft, welche Aussagen in die Realität umgesetzt worden sind,
sondern auch in welchem Umfang. Auch hier stehen für die Einschätzung des Umfangs der
umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen drei Kategorien zur Verfügung13:

Überwiegende bis vollständige Umsetzungist dann gegeben, wenn die Maßnahme wie
im Landschaftsplan vorgesehen umgesetzt ist bzw. die Umsetzung der
Landschaftsplan-Aussage weitgehend entspricht. Beispielsweise sieht der Land-
schaftsplan vor, dass die „freigelegten Abschnitte des Erlenbachs nicht mit Sohlscha-
len befestigt werden dürfen, sondern nur mit Steinschüttungen”. Wenn dies nach
einem Jahr, wie es im Landschaftsplan gefordert ist, vollzogen worden ist, hat eine
vollständige Umsetzung stattgefunden.

Teilweise Umsetzungkann bedeuten, dass die Erfordernisse und Maßnahmen nur in Tei-
len der geforderten Flächen umgesetzt wurden: Beispielsweise ist das geplante Feld-
gehölz nur 300 qm anstatt 500 qm groß. Eine andere Möglichkeit besteht darin,
dass die Umsetzung der Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist: Beispielsweise
fordert der Landschaftsplan die ’Rekultivierung bzw. Renaturierung des Abbauge-
biets Wiesenau’; zum Zeitpunkt der Evaluation ist die Rekultivierung im nördlich
Teil abgeschlossen, während im südlichen Teil mit der Rekultivierung erst begonnen
wurde. Eine teilweise Umsetzung liegt auch dann vor, wenn die Maßnahme nur an
einigen Stellen durchgeführt wird, beispielsweise sollen laut Landschaftsplan „die
Uferstreifen des Gonsbachs extensiviert und das Bachprofil ausgeweitet werden”; bei
der Überprüfung stellt sich dann heraus, dass nur einige Bereiche des Bachs renatu-
riert sind.

Geringe bis keine Umsetzungbedeutet, dass bisher eine Umsetzung der landschaftspla-
nerischen Aussagen nicht stattgefunden hat bzw. nur mit ersten (vorbereitenden) Ak-
tivitäten zur Umsetzung begonnen wurde. Beipielsweise schlägt der Landschaftsplan

13Vgl. K IEMSTEDT ET AL. (1999, S. 37)



5.1. EVALUATIONSSTRATEGIE: MODULE 153

vor, „die Kastanienallee am Herzog-Ferdinand-Ring als Naturdenkmal unter Schutz
zu stellen” und zum Zeitpunkt der Evaluation wird erst mit Überlegungen zum Aus-
weisungsverfahren begonnen.

Um Transparenz zu gewährleisten, soll wie beim Modul „Integration in die Bauleitplanung”
die Einschätzung der einzelnen Erfordernisse und Maßnahmen hinsichtlich ihrer grundsätz-
lichen Umsetzung und ihres Umfangs zusammenfassend dargestellt werden. In Tab.5.6
wird beispielhaft eine tabellarische Übersicht präsentiert.

Ergebnis dieser Vollzugskontrolle ist ein Überblick, der in deskriptiver Form das Ausmaß
der Umsetzung in die Realität darstellt. Dies sagt nichts darüber aus, inwieweit die um-
gesetzten Erfordernisse und Maßnahmen einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des
Landschaftsplans geleistet haben.

5.1.7.3 Bestimmung des Beitrags umgesetzter landschaftsplanerischer Aussagen zur
Erreichung der Ziele des Landschaftsplans und deren Bewertung

Die Beurteilung des Beitrags zur Zielerreichung setzt voraus, dass Veränderungen im Ver-
gleich zum Zeitpunkt der Landschaftsplan-Erstellung ermittelt werden können. Da dies nur
möglich ist, wenn Zielgrößen oder Indikatoren angegeben werden, anhand derer die Verän-
derungen festzustellen sind, müssen Erfordernisse und Maßnahmen des Landschaftsplans
entsprechend operationalisiert und konkretisiert sein. Im Landschaftsplan muss es einen
eindeutigen Zusammenhang zwischen den Zielen und den zu ihrer Verwirklichung beitra-
genden Erfordernisse und Maßnahmen geben (Ziel-Mittel-Bezug). Idealerweise könnte es
so aussehen: Ziel ist die Extensivierung der Fischteichnutzung, „damit die fischereilichen
Interessen mit denen des Natur- und Landschaftsschutzes übereinstimmen.“ Als Maßnah-
men werden vorgeschlagen: „Unterstützt durch die gezielte Information und Aufklärung
der jeweiligen Nutzer werden ... empfohlen: Reduzierung des Besatzes und Besatz mit
heimischen Fischarten; keine Düngung, Reduzierung des Anfütterns; Schonung und ggf.
naturnahe Gestaltung des Uferbereichs; kein Ablassen der Teiche“ (LANDSCHAFTSPLAN

GEMEINDE WEDEMARK 1994, S. 164).

Bei der Bestimmung des Beitrags zur Zielerreichung kann es nicht darum gehen, einen in
Prozentzahlen ausgedrückten Zielerreichungsgrad zu benennen. Es wird vorgeschlagen, in
deskriptiv-argumentativer Form darzulegen, inwieweit die umgesetzten Maßnahmen zum
Zeitpunkt der Evaluation einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele leisten. Dafür bietet
der in dem Schritt zuvor ermittelte Umfang der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen eine
wichtige Grundlage. Aufgabe des Evaluators ist es hierbei, zu berücksichtigen, inwieweit
die Maßnahmen schon zum Zeitpunkt der Evaluation hätten umgesetzt sein können oder
sich in Umsetzung befinden14. Angaben zu Zeithorizonten sollte der Landschaftsplan ent-
halten. Ferner können ggf. Befragungen des Planers oder der Gemeinde notwendig sein,
um Anhaltspunkte für die Zeithorizonte zur Umsetzung der Maßnahmen zu erhalten.
14Beispiel: Ziel eines Landschaftsplans ist es, einen Magerrasen zu entwickeln. Dazu werden in bestimmten
Abständen als Maßnahmen Mahd zur Aushagerung und Abfuhr des Mähguts vorgeschlagen. Zu prüfen ist
dann nur, ob die Maßnahmen fachgerecht durchgeführt wurden. Es wird nicht überprüft, ob bereits eine
Aushagerung stattgefunden hat. Dies wäre Aufgabe des Moduls ’Veränderungen zugunsten von Natur und
Landschaft’.
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Tabelle 5.6:Bestimmung der Umsetzung landschaftsplanerischer Erfordernisse und Maß-
nahmen in die Realität

 

1

Erfordernisse und 
Maßnahmen 

Räumlicher 
Bezug 

   Umsetzung in 
Realität 

  Einschätzung 
des Evaluators 

  Ja Anmer-
kungen 

z. T. Umfang / 
Anmerkungen 

Nein Anmerk. / 
Gründe 

 

'Der Hang muß in seinem 
gesamten Umfang von 
Bebauung freigehalten und 
als Landschaftsschutzgebiet 
unter Schutz gestellt 
werden.'  

Hechtsheimer 
Weinberg 

    x In 
Vorbereitung 

bisher keine 
Umsetzung 

'Gewerbegebiet im Westen 
kann noch geringfügig 
erweitert werden.'  

Hechtheim, 
Gewerbegebiet 
im Westen 

    x massiv 
erweitert 

bisher keine 
Umsetzung 

'Die Grabenrinnen müssen 
natürlichere Formen 
erhalten, die eine Zonierung 
in Stauden- und 
Strauchsäume ermöglichen.'  

Wildgrabental     x keine Priorität bisher keine 
Umsetzung 

Erhalt von 'Biotopen, 
Kleinstrukturen (z.T. 
Flächen mit bestehendem 
Baurecht) 

'Je nach Situation, Pflege 
als Grünanlage, Erhalt als 
Brachfläche, Biotoppflege' 
(Karte) 

Kesseltal entlang 
der Militärstraße 
und entlang des 
Bischheimer 
Weges 

An der 
Wasserrossel 

x durch die 
'Biotopkolo
nne' 

    überwiegende 
Umsetzung 

Erhalt von 'Biotopen, 
Kleinstrukturen (z.T. 
Flächen mit bestehendem 
Baurecht) 

'Je nach Situation, Pflege 
als Grünanlage, Erhalt als 
Brachfläche, Biotoppflege' 
(Karte) 

An der Kleinhohl   x nur teilweise für 
die 
'Biotopkolonne' 
vorgesehen 

  teilweise 
Umsetzung 

Aufbau von Hecken, 
Baumreihen und 
Feldgehölzen (S. 68) 

Terrassen mit 
reichen 
Lößböden 

    x "Vision" bisher keine 
Umsetzung 

'öffentliche Grünfläche' mit 
den Vorschlägen 

− 'extensiver Obstbau, 
Obstsukzession 

− 'Stadtpark, Grünanlage' 
(Karte) 

Kesseltal     x In-Augen-
scheinnahme 
vor Ort 

bisher keine 
Übernahme 

'Die Talmulde muß als 
wichtig Frischluftschneise 
von Querstrukturen frei 
bleiben.' (S. 79) 

Talmulde des 
Kesseltals 

x      überwiegende 
Umsetzung 

'Extensivierung von 
Uferstreifen, 
Profilaufweitung' (Karte) 

Gonsbach   x In-Augenschein-
nahme vor Ort: 
bisher wurde nur 
bei Teilstrecken 
mit der 
Renaturierung 
begonnen 

  teilweise 
Umsetzung 
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Die Darstellung, welche umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen zur Realisierung der
Ziele des Landschaftsplans beitragen, gibt noch keine Auskunft darüber, wie der Beitrag
zur Zielerreichung zu bewerten ist. Dazu wird vorgeschlagen, den zum Zeitpunkt der Eva-
luation erreichten Beitrag mit der inhaltlichen Schwerpunktsetzung (vgl. Kap.5.1.6.3) des
Landschaftsplans in Relation zu bringen. Die Umsetzung in die Realität ist dann „erfolg-
reich“, wenn die durchgeführten Erfordernisse und Maßnahmen insbesondere auf die Ziele
gerichtet sind, die den im Landschaftsplan formulierten Schwerpunkten dienen. Wie im
Modul „Integration in die Bauleitplanung“ bereits dargelegt, gibt es somit kein messba-
res Erfolgskriterium. Gleichzeitig sollte auch bei diesem Modul mit in Betracht gezogen
werden, dass es verschiedene Maßnahmen zur Realisierung eines Ziels gibt und dass gleich-
zeitig zur Umsetzung der Maßnahmen Flächenalternativen zur Verfügung stehen können.
In diesen Fällen sollte ebenfalls mit der Gemeinde oder anderen Adressaten Kontakt auf-
genommen werden, um herauszufinden, für welche der Alternativen bzw. Varianten sich in
der konkreten Umsetzung entschieden wurde.

Falls der Idealfall nicht gegeben ist, der Landschaftsplan beispielsweise keinen eindeutigen
Ziel-Mittel-Bezug enthält, kann nur versucht werden einzuschätzen, inwieweit die Maß-
nahmen dem jeweiligen Ziel dienen. Für den Evaluator hat dies zur Konsequenz, dass
er einerseits die Maßnahmen den einzelnen Zielen zuordnen und andererseits einschätzen
muss, ob das Ziel durch die Umsetzung der Maßnahmen verwirklicht wird. Die im vorange-
gangenen Schritt erfolgte Untersuchung des Umfangs der umgesetzten Maßnahmen bietet
hier ebenfalls eine Argumentationshilfe für die Einschätzung. Bei der daran anschließenden
Bewertung ist dann wie im Idealfall beschrieben vorzugehen.

Für die Beurteilung der in die Realität umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen soll -
soweit dies möglich ist - auch auf die Gründe eingegangen werden, die dazu geführt haben,
dass einzelne Erfordernisse und Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Dadurch
orientiert sich das Urteil stärker an den spezifischen Gegebenheiten der zu untersuchen-
den Gemeinde. Wie auch bei dem Modul „Integration in die Bauleitplanung” (Kap.5.1.6)
ist darauf zu achten, dass bei einer ggf. durchzuführenden Befragung verschiedene Sicht-
weisen zur Geltung kommen. Unter Berücksichtigung der Ursachen, die zum Stand der
Umsetzung beitragen bzw. dafür mit verantwortlich sind, kann es u.U. zu einer anderen
Bewertung kommen, als wenn sie ausgeklammert werden.

5.1.7.4 Diskussion

Bei der Darstellung, wie der Beitrag zur Zielerreichung zu ermitteln und zu bewerten ist,
wurden damit verbundene Probleme aufgezeigt. Theoretisch besteht die Möglichkeit, die
Untersuchung nur bis zur Einschätzung der umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen zu
führen und dann den Stand der Umsetzung in die Realität mit den vorgegebenen Schwer-
punkten des Landschaftsplans in Beziehung zu setzen. Dies ist in den Fällen angebracht,
wenn zu wenig Zeit vorhanden ist, nachträglich als Evaluator einen Ziel-Mittel-Bezug her-
zustellen, die Aussagentiefe der Ziele (fast) mit der der Erfordernisse und Maßnahmen
identisch ist oder die Darstellung eines Ziel-Mittel-Bezugs spekulativ bleiben müsste.

Als ein weiteres Problem kann auftauchen, dass die Maßnahmen nicht ausreichend ope-
rationalisiert sind: Beispielsweise fordert der Landschaftsplan als Maßnahme ’Grünland-
bereiche, die an Amphibienlaichgewässer angrenzen, vordringlich extensiv zu nutzen’ mit
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dem Ziel, die Wasserqualität in den Gewässern zu verbessern. Obwohl es verschiedene
Möglichkeiten der Extensivierung gibt (z.B. Reduzierung bzw. Beschränkung der Dün-
gung und des Viehbesatzes, Dauergrünland, kein Umbruch), sollte diese Maßnahme bei
der Überprüfung des Beitrags zur Zielerreichung berücksichtigt werden. Der Evaluator
muss dann versuchen zu entscheiden, ob überhaupt und wenn ja, in welchem Umfang diese
Maßnahme zur „Extensivierung“ umgesetzt worden ist. Dadurch können auch unpräzise
formulierte Maßnahmen erfasst und mögliche Beiträge zur Zielerreichung aufgenommen
und bewertet werden. In den Bewertungen ist darauf zu achten, dass diese Unzulänglich-
keiten und Unsicherheiten im Urteil offengelegt und nachvollziehbar dargestellt werden.

Die Bestimmung des Beitrags der umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen bei der Ver-
wirklichung der Ziele des Landschaftsplans gibt im Grunde genommen keine Auskünfte
darüber, wie der festgestellte Zustand zustande gekommen ist. Bis auf den Ansatz, nach den
Gründen für nicht umgesetzte Maßnahmen zu fragen, werden in diesem Modul die kausalen
Zusammenhänge nicht näher untersucht. Dies wäre die Aufgabe des Moduls ’Veränderung
zugunsten von Natur und Landschaft’.

Das Modul kann auch zur Anwendung bei anderen Instrumenten genutzt werden, die In-
halte des Landschaftsplans übernommen oder konkretisiert haben. Diese Anwendung kann
sich beispielsweise auf den Flächennutzungsplan in Verbindung mit Bebauungsplan und
Baugenehmigung, auf den Gründordnungsplan oder den Gewässerentwicklungsplan bezie-
hen. Für diese Untersuchungen müssen ebenfalls operationaliserte Zielgrößen (konkre-
te Maßnahmen) vorhanden sein. Die Herstellung der Beziehung zwischen den im Land-
schaftsplan formulierten Zielen und den umgesetzten Maßnahmen wird wahrscheinlich be-
züglich der Aussagegenauigkeit mit noch größeren Unsicherheiten verbunden sein als dies
bei der direkten Umsetzung der im Landschaftsplan aufgeführten Maßnahmen der Fall war.
Dadurch erweitert sich der Interpretationsspielraum für die Bewertung, der ebenfalls trans-
parent und nachvollziehbar darzustellen ist.

5.1.8 Modul: Beteiligungs- und Bewusstseinsprozesse

5.1.8.1 Ziele und Aufgabenbestimmung

Durch die örtliche Landschaftsplanung entstehen nicht nur Effekte, die durch die Umset-
zung konkreter Maßnahmen des Landschaftsplans bedingt und anhand von erkennbaren
Veränderungen von Natur und Landschaft nachprüfbar sind. Durch die Gestaltung des Pla-
nungsprozesses, wie etwa frühzeitige Information und Einbeziehung der relevanten Ak-
teure, Interessensgruppen und Fachinstitutionen verbunden mit der Möglichkeit, an Pro-
blemdefinitionen und Lösungsvorschlägen mitwirken und -entscheiden zu können, kann
es zu Veränderungen bei den Beteiligten & Betroffenen selbst kommen. Die Ausein-
andersetzung mit der örtlichen Landschaftsplanung kann zu neuen oder veränderten An-
sichten und Einsichten führen, die sich beispielsweise in einer modifizierten Wahrneh-
mung von Naturschutz- und Umweltproblemen, in einem geänderten Entscheidungsver-
halten und/oder in einem vermehrten Engagement für die Belange von Naturschutz und
Landschaftspflege bemerkbar machen. Mit diesem Modul wird somit das Ziel verfolgt,
während eines Planungsverlaufs entstandene prozessuale Effekte zu beurteilen.
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Der Nachweis, dass es durch die örtliche Landschaftsplanung auch zu nicht sofort sichtba-
ren Wirkungen gekommen ist, kann für die Gemeinde bzw. für den Umweltbeauftragten im
Rahmen der Rechenschaftslegung, z.B. in einem Umweltbericht, von Interesse sein. Natur-
schutzbehörden erhalten durch dieses Modul mehr Kenntnisse über das Instrument, die bei
Empfehlungen oder Gesetzesnovellierungen als Informations- oder Entscheidungsgrundla-
ge herangezogen werden können. Zudem kann es als Argumentationshilfe dienen, wenn die
Diskussion geführt wird, inwieweit es sinnvoll ist, die Aufstellung und Umsetzung örtlicher
Landschaftsplanung durch das Land finanziell zu fordern. Aus Forschungssicht besteht der
Nutzen dieses Moduls darin, weitere Informationen über das Wirkungsspektrum der örtli-
chen Landschaftsplanung zu erhalten, die zur fachpolitischen Argumentation hinsichtlich
der Bedeutung der örtlichen Landschaftsplanung verwendet werden können.

Für die Evaluation sind in diesem Modul folgende Fragen zu beantworten:

� Wie können die durch einen Planungsprozess erreichten Effekte bestimmt werden?

� Wie sind diese Effekte zu beurteilen? Woran hat sich die Beurteilung zu orientieren?

5.1.8.2 Bestimmung der im Planungsprozess entstandenen Effekte

Weder für die Gestaltung des Planungsprozesses noch für die damit verbundenen Wirkun-
gen werden im Rahmen der örtlichen Landschaftsplanung konkrete Ziele formuliert, die für
eine Evaluation zu Grunde gelegt werden könnten. Deshalb wird dieses Modul im Sinne
einer „zielfreien Evaluation” konzipiert, und es wird vorgeschlagen, den Planungsverlauf,
der sowohl die Aufstellung als auch die Umsetzung des Landschaftsplans umfasst, nach-
zuzeichnen und die im Verlauf des Prozesses entstandenen Wirkungen zu identifizieren.
Dadurch entspricht dieses Modul einer Wirkungsanalyse (vgl. Kap.2.2).

Die in Kapitel4.3beschriebenen Anforderungen an den Planungsprozess, insbesondere die
damit verbundenen möglichen Effekte (z.B. Verständnis für unterschiedliche Ansprüche an
Natur und Landschaft, Durchführung von Aktivitäten) geben eine Richtung vor, wie die
durch den Planungsprozess erzeugten Effekte identifiziert werden können. Untersuchungs-
technisch wird das Vorgehen vonK IEMSTEDT ET AL. (1999, S. 38ff.) aufgegriffen, indem
mit verschiedenen Akteuren, die im Planungs- und Umsetzungsprozess involviert waren
bzw. sind, Interviews durchgeführt werden. Mittels einer mündlichen, teil-strukturierten
Befragung15 sollen der Planer sowie Vertreter aus verschiedenen Bereichen wie Gemein-
de (Verwaltung und Politik), Interessenverbänden und Fachbehörden nach dem Ablauf der
örtlichen Landschaftsplanung, ihren Erfahrungen und Einstellungen zur Planung interviewt
15Bei der teilstrukturierten Form der Befragung wird ein Interview mittels vorformulierter Fragen geführt
(Leitfaden), deren Abfolge jedoch nicht festgelegt ist. Im Interview besteht die Möglichkeit, sich ergebende
Themen aufzugreifen und von den Antworten ausgehend diese Themen weiter zu verfolgen (vgl.
ATTESLANDER (1995, S. 162)).
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werden.16 Der dazu verwendete Leitfaden (vgl. Anhang D)17 enthält überwiegend offene
Fragen, bei deren Beantwortung der Proband die Antworten selbstständig formuliert18.

5.1.8.3 Bewertung der entstandenen Effekte

Da nicht jede durch den Planungsprozess hervorgebrachte Wirkung einzeln zu beurteilen
ist, werden ebenfalls wie in dem vonK IEMSTEDT ET AL. (1999, 41f.) entwickelten Ver-
fahren19 Kategorien zur Erfassung der Effekte gebildet. Dadurch können die Effekte sy-
stematisiert werden, und es besteht die Möglichkeit, dieses Modul für vergleichende Un-
tersuchungen hinsichtlich der prozessualen Wirkungen der örtlichen Landschaftsplanung
einzusetzen. Für die Bildung der Kategorien wird auf Erkenntnisse und Erklärungsansätze
der Umweltpsychologie bzw. -soziologie zum Umweltverhalten und Umweltbewusstsein20

zurückgegriffen, die knapp dargestellt werden.

Bei der Betrachtung des Planungs- und Umsetzungsprozesses wird davon ausgegangen,
dass durch den Prozess Effekte entstehen, die sich bei den Beteiligten & Betroffenen in ei-
nem umweltgerechten21 Verhalten bzw. in einem Verhalten22 im Sinne des Landschaftsplans
16Inhaltlich werden Fragen gestellt nach der Vorgeschichte hinsichtlich der Landschaftsplanung (bisherigen
Erfahrungen mit Planungen und Aktivitäten im Umweltbereich), dem Anlass und der Initiative für die
Landschaftsplan-Aufstellung, den Erwartungen und Anforderungen an die Planung, dem Ablauf des
Verfahrens (Gespräche, Beteiligungsmöglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit). Und es geht um Fragen nach den
im Prozess aufgetretenen Problemen und Konflikten, den durch den Landschaftsplan beeinflussten
Entscheidungen Veränderungen in der Gemeinde, der Umsetzung des Landschaftsplans, Veränderungen im
Tätigkeitsbereich von Akteuren; Nutzen und Zufriedenheit mit der Landschaftsplanung und Vorschläge
hinsichtlich zukünftiger Planungsprozesse.
17Der Interview-Leitfaden wird mit einigen Veränderungen aus dem vonK IEMSTEDT ET AL. (1999,
S. 139f.) entwickelten Verfahren übernommen.
18Vgl. ATTESLANDER (1995, S. 180).
Zur Gestaltung der Befragungssituation (Ort und Zeit der Befragung, Verhalten des Interviewenden) und zu
den Regeln hinsichtlich Aufbau und Formulierung eines Interviewleitfaden vgl.ATTESLANDER (1995,
S. 133ff. und 180ff.);FRIEDRICHS(1990, S. 192ff.).
19In diesem Verfahren erfolgt keine Herleitung für die einzelnen Kategorien, und die Begründung für die
Hierarchiebildung innerhalb der Kategorien fehlt.
20NachHIRSCH (1993, S. 146) ist der Begriff ’Umweltbewusstsein’ eine alltagssprachliche Wortschöpfung,
die in der Wissenschaft nicht einheitlich verwendet wird. In Anlehnung anSPADA (1990) bestimmtHIRSCH

(1993, S. 146f.) unterschiedliche Komponenten von ’Umweltbewusstsein’ mit einem unterschiedlichen
„Bedeutungsumfang”. Der ”enge” Bedeutungsumfang bezieht sich auf ’Umwelterleben und -betroffenheit’,
der ”mittlere” umfasst auch ’Umweltwissen, umweltbezogene Wertorientierungen und umweltrelevante
Verhaltensintentionen’. Im Gegensatz zuSPADA (1990) ordnet sie das ’manifeste Verhalten’ nicht dem
Umweltbewusstsein zu.
21Für umweltgerechtes Verhalten wird der Definition vonHEILAND (1999, S. 17) gefolgt: Ein „Verhalten
[ist] dann alsumweltgerechtzu bezeichnen, wenn es im Rahmen von Verhaltensalternativen diejenige
Wahlmöglichkeit darstellt, die die natürliche Umwelt weniger schädigt oder deren Zustand gar verbessert.”
Synonym können dazu auch die Begriffe ’umweltfreundlich’, umweltschonend’ oder ’umweltverträglich’
verwandt werden.
22Für den Begriff ’Verhalten’ wird die Erklärung vonHEILAND (1999, S. 17) zu Grunde gelegt: „Unter
Verhalten werden ... alle beobachtbaren Äußerungen und Regelungen eines Individuums verstanden
(DORSCH 1994).” In Abgrenzung zu diesem Begriffsverständnis wird Handeln wie folgt von ihm definiert:
”Handeln ist ein Verhalten, mit dem ein Individuum einen subjektiven Sinn sowie eine Intention, also das
Erreichen eines Ziels, verbindet ... Verhalten ist somit der umfassendere Begriff, der sowohl unbewußte als
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äußern. Wie kommt es zu einem umweltschonenden Verhalten? Welche Voraussetzungen
tragen dazu bei?

In den sozialwissenschaftlichen Forschungen besteht Konsens darüber, dass zwischen dem
Wissen über umweltgerechte Handlungsweisen, Einstellungen23 zugunsten des Umwelt-
schutzes sowie umweltschonendem Verhalten ein Zusammenhang besteht24, aber häufig die
Wirksamkeit der Wissensvermittlung in Hinsicht auf eine ’manifeste’ Verhaltensänderung
überschätzt wird25. Für SCHAHN (1997, S. 38) ist Umweltwissen eine Voraussetzung für
richtiges Handeln, aber kein ausreichender Grund. Denn nur derjenige, der über entspre-
chendes Wissen darüber verfügt, was aus Umweltschutzsicht wichtig ist, kann gemäß seiner
umweltgerechten Einstellung handeln. Somit wird Wissen in psychologischen Verhaltens-
modellen als ein indirekter und nicht als ein direkter Einflussfaktor auf das menschliche
Verhalten gesehen.

Einstellungen hingegen bilden in solchen Modellen einen direkten Einflussfaktor hinsicht-
lich umweltschonenden Verhaltensweisen; aber zusätzlich zu ihnen bestehen personale26

und situationsspezifische27 Faktoren, die ebenfalls auf das Umweltverhalten Auswirkungen
haben28.29. Als eine weitere Bedingung mit Einfluss auf das Verhalten können Zielkonflik-
te gesehen werden, die Begründungen für umweltschädigendes Verhalten liefern.HIRSCH

(1993, S. 143) zeigt auf, dass die mit einer Handlung verbundenen Absichten (z.B. von
A nach B zu kommen) Auswirkungen auf die Wahl der Mittel (in diesem Beispiel Auto
fahren oder zu Fuß gehen) haben und dafür ausschlaggebend sind, ob die Handlung er-
folgreich war. Zudem ist die Absicht dafür entscheidend, welche der dabei entstandenen
Folgen unbeabsichtigt und somit ggf. unerwünschte Nebenfolgen sind. Da mit dem Ziel der
Handlung keine Umweltschädigung beabsichtigt ist, wird nachSCHAHN (1997, S. 40) kei-

auch bewußte und intendierte Aktivitäten beinhaltet, während sich Handeln auf die letztgenannten
beschränkt.”
23Einstellungen können als ”objektspezifische Stellungnahmen” beschrieben werden. Wissen und rationale
Bewertungen, Gefühlsäußerungen sowie persönliche Ziele bzw. Verhaltensweisen tragen zur Einstellung von
Personen bei. (BEIRAT FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE BEIMBMU (1995, S. 54)). Vgl.
auchHEILAND (1999, S. 18).
24Vgl. SCHAHN (1997, S. 37).
25Vgl. BEIRAT FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE BEIMBMU (1995, S. 54);SCHÜSSLER

& B AUERDICK (1997, S. 43).
26Personale Bedingungen treten nachSCHAHN (1997, S. 38) in Situationen auf, in denen die Intention (das
Vorhaben ein Verhalten auszuführen zu wollen), beispielsweise mit dem Auto oder mit der Bahn zum
Urlaubsort zu fahren, nicht nur von der eigenen Einstellung dazu abhängig ist, sondern auch von der
„subjektiven Norm”: Wie stehen andere für die Person bedeutsame Menschen dazu? So kann es durchaus
dazu kommen, das sich jemand in der einen Gruppe für die Anfahrt mit dem Auto entschließt und in einer
anderen Gruppe dagegen. Vgl. auchHIRSCH (1993, S. 147), die besonders darauf hinweist, dass die
sozialen Komponenten ’ökologischen Handelns’ zu berücksichtigen sind.
27Von situationsspezifischen Bedingungen kann es abhängen, ob die in Aussicht genommene
umweltschonende Verhaltensintention auch durchgeführt werden kann. Beispielsweise kann auf die Anreise
mit dem Auto zum Urlaubsort leichter verzichtet werden, wenn der Ort auch mit Bahn und / oder Bus zu
erreichen ist (vgl.SCHAHN (1997, S. 38)).
28Vgl. SCHAHN (1997, S. 38).
29Vgl. auchROST (1997), der den Prozess zur Ausbildung umweltrelevanten Handelns anhand von
verschiedenen Phasen darstellt.
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ne Diskrepanz zwischen dem eigenen Verhalten und der vorhandenen umweltschonenden
Einstellung gesehen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Umweltverhalten von unterschiedlichen Fak-
toren direkt oder indirekt beeinflusst wird, die im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes,
beispielsweise im Rahmen der Umweltberatung oder bei der Gestaltung eines landschafts-
planerischen Aufstellungs- und Umsetzungsprozesses berücksichtigt und aufgegriffen wer-
den sollten.

Der dargestellte Erklärungsansatz soll auch für die Bildung der Kategorien der durch den
Planungsprozess entstandenen Effekte herangezogen werden, wobei dies nicht so zu ver-
stehen ist, dass die dargestellten Bedingungen für Umweltverhalten passgenau auf die pro-
zessualen Effekte der örtlichen Landschaftsplanung zu übertragen sind. Im Rahmen des
Prozesses sind Wirkungen feststellbar, die darauf hinweisen, dass bei den Beteiligten &
Betroffenen mehr Wissen über die örtliche Landschaftsplanung besteht. Daneben können
Effekte bestimmt werden, die veränderte Einstellungen anzeigen, wenn beispielsweise der
Landschaftsplan als Fachmeinung akzeptiert oder als Grundlage für gemeindliche Entschei-
dungen berücksichtigt wird. Zusätzlich bringen Effekte wie Entscheidungen im Gemein-
derat, die im Sinne der landschaftsplanerischen Vorschläge ausfallen, zum Ausdruck, dass
eine Verhaltensintention30 besteht. Freiwillige Pflanzaktionen als umgesetzte Maßnahmen
des Landschaftsplans sind Indizien für veränderte oder zumindest umweltrelevante Verhal-
tensweisen. Folgende Kategorien werden in Abänderung des Vorschlags vonK IEMSTEDT

ET AL . (1999, S. 41f.) gebildet:

Wissenserweiterungen: Den relevanten Beteiligten & Betroffenen ist der Landschafts-
plan bekannt. Sie wissen, was der Plan inhaltlich umfasst, welche Rechtswirkung er
besitzt und inwieweit sie von den landschaftsplanerischen Aussagen „betroffen” sind.

Akzeptieren des Landschaftsplans als Fachmeinung:Die Beteiligten & Betroffenen
akzeptieren, dass der Landschaftsplan eine fachliche Sicht darstellt, die von der ei-
genen Meinung hinsichtlich der Bestandsaufnahme, der Problemsicht und der Lö-
sungsansätze abweichen kann. Zu dieser Kategorie zählt ebenfalls der Abbau von
Vorbehalten gegenüber Positionen des Naturschutzes.

Erkennen strittiger fachlicher Positionen und von Konflikten: Im Rahmen der Land-
schaftsplanung wird erkennbar, welche Interessenskonflikte zwischen den Ansprü-
chen der verschiedenen Raumnutzungen und den Anforderungen von Naturschutz
und Landschaftspflege bestehen. In strittigen Fragen der räumlichen Entwicklung
wird der Landschaftsplan dazu genutzt, seine fachliche Sichtweise in die Diskussion
einzubringen. Durch das Aufzeigen der bestehenden oder zu erwartenden Problema-
tik kann eine Sensibilisierung für Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege erreicht werden.

Berücksichtigung des Landschaftsplans: Beteiligte & Betroffene nutzen den Land-
schaftsplan als Argumentations- oder Entscheidungsgrundlage in ihrem Wirkungs-
bereich. Beispielsweise wird der Landschaftsplan bei Stellungnahmen der Gemeinde

30Verhaltensintention meint, dass die Bereitschaft besteht, ein umweltschonenden Verhalten auszuüben (vgl.
BOLSCHO(1997, S. 28)).
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zu Vorhaben und Planungen anderer Fachplanungsträger hinzugezogen, oder auf Ba-
sis des Landschaftsplans werden im Gemeinderat Anfragen oder Anträge gestellt.

Entscheidungen im Sinne der Ziele des Landschaftsplans:Aufgrund der Land-
schaftsplanung kommt es zu Entscheidungen, die sich zugunsten von Natur und
Landschaft auswirken, z.B. zur Reduzierung der Dimensionen eines Gewerbegebiets,
zur Vermeidung von Eingriffen oder zur Bereitstellung von Geldern für Flächenan-
kauf, um Extensivierungsmaßnahmen zu realisieren. Zu dieser Kategorie sind auch
solche Effekte zu zählen, dass beispielsweise, beeinflusst durch die Diskussionen
während der Aufstellungsprozesses des Landschaftsplans, beschlossen wird, einen
Umweltbeauftragten mit der ausdrücklichen Aufgabenbestimmung, den Landschafts-
plan umzusetzen, eingestellt wird.

Austausch und Engagement: Durch den Planungsprozess entstehen regelmäßige oder
von der konkreten Situation abhängige Kontakte zwischen einzelnen Akteuren, die
zu einem dauerhaften und besseren Austausch als vorher führen. Beispielsweise wird
bei privaten Pflanzmaßnahmen die Gemeindeverwaltung bzw. der Umweltbeauftrag-
te nach geeigneten Arten und Sorten gefragt.

Örtliche Akteure (der Verwaltung, Politik oder Privatpersonen) ergreifen Maßnah-
men, die die Umsetzung des Landschaftsplans unterstützen und „vorantreiben“. Dies
kann sich sowohl auf die Umsetzung in die Realität als auch auf kommunikationsori-
entierte Schritte (z. B. Klärungsgespräche in strittigen Punkten) beziehen. Ebenfalls
gehören Folgeplanungen mit konzeptionellem Charakter in diese Kategorie.

Unter Berücksichtigung des vorher dargestellten Sachstands, dass keine monokausalen Zu-
sammenhänge zwischen umweltrelevantem Wissen, Einstellungen, Verhaltensintentionen
und tatsächlichem Umweltverhalten bestehen, ist eine Bewertung, die einzelne Kategori-
en stärker gewichtet als andere oder eine Ranking innerhalb der Kategorien aufstellt, nicht
sinnvoll. Das Feststellen von prozessualen Effekten ist an sich schon als ein ’Erfolg’ der ört-
lichen Landschaftsplanung bzw. der Gestaltung des Planungsprozesses zu sehen. Die hier
vorgenommene Bewertung auf einem nominalen Niveau ist angemessen, da bisher über
diesen Wirkungsbereich der örtlichen Landschaftsplanung zu wenig gesicherte Erkenntnis-
se vorliegen und zudem die Zurechnung der entstandenen Wirkungen zum Planungsprozess
mit Unsicherheiten behaftet bleibt.

5.1.8.4 Diskussion

Die Darstellung des Moduls verdeutlicht, dass hiermit ein Bereich aus dem komplexen
System der örtlichen Landschaftsplanung herausgegriffen wird, über den noch zu wenige
Kenntnisse bestehen und der dadurch zu einem für die Evaluation nur schwer zu fassen-
den Untersuchungsgegenstand wird. Aufgrund der erkannten und somit gestiegenen Be-
deutung des Planungs- und Umsetzungsprozesses für die Implementation und Umsetzung
landschaftsplanerischer Aussagen wird es dennoch für angemessen gehalten, eine Evalua-
tion unter diesen Rahmenbedingungen durchzuführen.

Eine andere Möglichkeit, die Inhalte dieses Moduls zu evaluieren, kann darin bestehen, für
den Planungsprozess in Bezug auf die Beteiligten & Betroffenen Ziele zu formulieren. Da
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davon ausgegangen werden kann, dass prozessorientierte Ziele für die örtliche Landschafts-
planung einer Gemeinde nicht niedergelegt sind, besteht für den Evaluator die Möglichkeit,
eine Befragung hinsichtlich dieser Zielstellung bei den gemeindlichen Vertretern aus Poli-
tik und Verwaltung sowie bei dem beauftragten Planungsbüro durchzuführen. Auf dieser
Grundlage kann eine Zielerreichungskontrolle, die prozessbegleitend oder ex-post vollzo-
gen wird, erfolgen. Wichtig ist jedoch, dass die Befragung so früh wie möglich, am besten
bevor offiziell mit der Aufstellung des Landschaftsplans begonnen wird, durchgeführt wird,
da sonst eine Vermischung der durch den Prozess schon gemachten Erfahrungen und der zu
formulierenden Zielen stattfinden könnte.

Falls die Bedingung gegeben ist, dass zu Beginn einer Planung die Evaluation schon vor-
gesehen ist, würde sich alternativ oder zusätzlich die Möglichkeit anbieten, ein „Goal At-
tainment Scale” mit relevanten Akteuren der Gemeinde durchzuführen. In Verbindung mit
dem zuvor beschriebenen Vorgehen für dieses Modul könnte die Evaluation nun unter zwei
Blickwinkeln erfolgen. Zum einen würden die durch den Prozess entstandenen Effekte
beurteilt (was hat sich bei den Beteiligten & Betroffenen verändert?), und zum anderen
würden die aus Sicht der (späteren) Beteiligten & Betroffenen angestrebten Ziele bewertet.
Die vorgeschlagenen Vorgehensweisen sind eher in die Zukunft gerichtet und werden sich
erst dann realisieren lassen, wenn über das Thema Evaluation ein stärkerer Austausch als
bisher stattfindet.

5.2 Anwendung der Module

Um die grundsätzliche Praktikabilität der beschriebenen Module überprüfen zu können,
werden sie für eine Gemeinde beispielhaft angewendet. Dabei wurden die folgenden Aus-
wahlkriterien zugrunde gelegt:

Gemeinde aus Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz:Bedingt durch die unterschiedli-
chen Regelungen in den Bundesländern soll die Beispielgemeinde aus einem der in
Kap. 4 näher betrachteten Ländern kommen.

„Normalfall“ einer Landschaftsplanung: Die Anwendung soll für eine „typische” Land-
schaftsplanung durchgeführt werden, die nicht den Charakter einer Muster- oder
Modell-Planung besitzt wie die in den Kapiteln4.2.2.2und 4.2.2.4dargestellten
Landschaftsplanungen.

Abgeschlossene Planerstellung und begonnene Umsetzung:Die Erstellung des Land-
schaftsplan sollte schon abgeschlossen sein, so dass schon mit der Integration in
die vorbereitende Bauleitplanung begonnen wurde. Dies bedeutet, dass die Land-
schaftsplanung entweder vorlaufend oder parallel zur Flächennutzungsplanung er-
folgte. Ferner sollten schon konkrete Maßnahmen umgesetzt worden sein.

Kooperationsbereitschaft der Beteiligten & Betroffenen: Akteure, die an der Umset-
zung der Landschaftsplanung beteiligt sind bzw. während des Aufstellungsverfahrens
involviert waren, sollten der Untersuchung gegenüber interessiert und bereit sein, sie
durch das zur Verfügung stellen von Materialien und Unterlagen sowie durch die Be-
reitschaft, für Interviews zur Verfügung zu stehen, unterstützen.
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Anhand dieser Kriterien fiel die Entscheidung auf die Stadt Mainz31. Im Vorfeld der Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplans beschloss die Stadt Mainz 1987, den Auftrag zur
Neuaufstellung des Landschaftsplans zu erteilen. Der Landschaftsplan wurde von dem
selben Büro, das bereits 1973 den Landschaftsplan erarbeitet hat, erstellt. Die Landschafts-
planung wurde mit dem in Rheinland-Pfalz üblichen Fördersatz von 50% durch das Land
finanziell unterstützt. Die Bearbeitung des Plans und die Abstimmung mit verschiedenen
Institutionen und Gremien dauerte von 1987 bis 1992.

5.2.1 Anwendung des Moduls ’Qualität des Landschaftsplans’

5.2.1.1 Vorgehen

Zur Beurteilung der Qualität des Landschaftsplans Mainz wurde auf das schon in Kap.
5.1.5.2dargestellte Prüfraster, in dem die Anforderungen des Rechts und der guten fachli-
chen Praxis in tabellarischer Form zusammengefasst aufgeführt sind, zurückgegriffen. Zum
Ausfüllen des Prüfrasters ist es erforderlich, die vorher in den Kapiteln4.1.4.4und4.2.2.4
dargestellten Anforderungen zur Erläuterung heranzuziehen. Die im Prüfraster enthaltenen
Anforderungen, unterschieden nach ’Muss’-, ’Sollte’- und ’Kann’-Anforderungen, bilden
die Grundlage für die Bewertung, ohne dass durch die Anordnung im Prüfraster eine Rei-
henfolge oder eine Zuordnung im Text vorgegeben ist.

Für die Bewertung wurde der Landschaftsplan in seiner 1993 veröffentlichten Form zu
Grunde gelegt. Es standen nicht alle erarbeiteten Karten zur Verfügung, da einige nur als
Unikat vorliegen.

5.2.1.2 Erfahrungen in der Anwendung

Das Prüfraster bietet in seiner vorliegenden Form eine handhabbare Arbeitshilfe für die
Bewertung. Da die geforderten Inhalte in dem untersuchten Landschaftsplan teilweise nur
in Ansätzen dargelegt sind, wird das „x“ in Klammern gesetzt, um dies zum Ausdruck zu
bringen. Zudem werden Ergänzungen oder Erläuterungen zur Beurteilung der Frage, ob die
Anforderungen in inhaltlicher und formaler Hinsicht „erfüllt“ bzw. „nicht erfüllt“ sind, in
der Spalte „Anmerkungen“ aufgeführt.

Bei der Bestimmung, inwieweit der Landschaftsplan Mainz den rechtlichen und fachprakti-
schen Anforderungen entspricht, wurde erkennbar, dass die Anforderungskriterien teilwei-
se konkreter bestimmt werden bzw. mehr Angaben hinsichtlich der Aussagentiefe enthalten
müssten. Beispielsweise bleibt es der Einschätzung des Evaluators überlassen, ab wann die
Darstellung der Lebensräume der Tierwelt für einen qualifizierten Landschaftsplan als aus-
reichend angesehen werden kann. Ist es ausreichend, wenn erwähnt wird, dass ruderale
Hochstaudenfluren als Winterquartier für Insekten dienen, oder müsste spezifiziert werden,
für welche Insektenarten diese Aussage gilt und inwieweit das Vorkommen dort auch belegt
ist? Dieses Defizit ist zurzeit nicht zu lösen, da dies voraussetzen würde, die Anforderun-
gen der guten fachlichen Praxis nicht nur anhand von Modell-Landschaftsplänen abzulei-
ten. Ferner müsste es in der Fachdisziplin eine Verständigung darüber geben, in welchem
31Die Erhebung der Daten erfolgte 1995/96 im Rahmen des BfN-Forschungsprojekts „Erfolgskontrolle und
Inhalte örtlicher Landschaftsplanung - IMA Landschaftsplanung” (K IEMSTEDT ET AL. (1996)).
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Tabelle 5.7:Qualitätsbeurteilung des Landschaftsplans Mainz (ausgefülltes Prüfraster)
Art Anforderungen erfüllt nicht  

erfüllt 
Anmerkungen 

 Vorgaben    

§ Berücksichtigung der Ziele des Landschaftsrahmenplans  x  

& Darstellung der gesetzlichen Vorgaben (x)  sehr knapp; an versch. Stellen 
im Text 

& Darstellung der landesplanerischen Vorgaben und Zielvorstellungen  x   

 Überblick über das Plangebiet    

& Darstellung der historischen Entwicklung der Landschaft  x  

& Anlass der Planerstellung (z.B. Fortschreibung FNP) x  sowie: Zeitablauf der 
Bearbeitung u. 
Abstimmungsverfahren 

& Lage, Anbindung, Einwohnerzahl, Verwaltungszuständigkeit  x  

 Bestandsaufnahme und Bewertung    

§ & Darstellung der Landschaftsfaktoren und deren Wirkungsgefüge    

 • Naturräumliche Gliederung  x   

 • Geologie (Aussagen zu chemischen, hydrogeologischen und 
physikalischen Gesteinseigenschaften) 

x   

 • Oberflächengestalt / Relief  x   

 • Bodenverhältnisse (z.B. Bodentypen und -arten auf verschiedenen 
Ausgangsgesteinen) 

x   

 • Wasserhaushalt (z.B. Oberflächengewässer, Gewässergüte, 
Grundwasservorkommen, -neubildungsrate) 

x   

 • Klima (z.B. Regionalklima, Lokal- bzw. Geländeklima, Bioklima, 
Luftqualität)  

x   

 • Lebensräume der Pflanzenwelt sowie bestandsbedrohte Arten x   

 • Lebensräume der Tierwelt sowie bestandsbedrohte Arten x   

 • Landschaftsbild / Erlebnis- und Erholungspotenzial x   

 • Geschützte Lebensstätten nach § 24 (2) Nr. 4 - 11 LPflG x   

& • Standortverhältnisse  x   

§ & methodisch: Auswertung vorhandener Unterlagen für die abiotischen Landschaftsfaktoren; 
flächendeckende Biotopkartierung im Maßstab 1:5.000 oder 1:10.000 für die Erfassung der 
Pflanzen- und Tierwelt ( i.d.R. eine Vegetationsperiode - 1. März bis 30. September -) 

 
(x) 

 keine flächendeckende 
Biotopkartierung 

§ & Analyse, Bewertung und Darstellung der gegenwärtige Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts nach Eignung, Empfindlichkeit, vorhandene Belastung 
und Schutzbedürftigkeit in Bezug auf 

   

 • den Arten- und Biotopschutz x   

 • das Naturerleben und die Erholung x   

 • die Wasserverhältnisse x   

 • den Bodenschutz x   

 • die (bio)klimatischen Verhältnisse x   

§ & Darstellung der gegenwärtigen Raumnutzungen und ihrer Auswirkungen 
auf Natur und Landschaft 

insbesondere Siedlung, Verkehr, Lagerstättenabbau, Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Jagd und Fischerei, Ver- und 
Entsorgung, Post- und Fernmeldewesen, Tourismus/ Fremdenverkehr, 
zivile und militärische Verteidigung 

 
(x) 

 im Zusammenhang mit den 
Nutzungskonflikten dargestellt, 
nicht gesondert 

& Darstellung absehbarer Entwicklungen von Raumnutzungen und ihrer 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

(x)  nur für Siedlungsentwicklung 

§ & Analyse, Bewertung und Darstellung von Nutzungskonflikten und 
Verträglichkeiten von Nutzungen unter Einschluss der Belastungen von 
Natur und Landschaft (Umweltverträglichkeitsbeurteilung des Zustandes) 

 
x 

  

§ & Prognose der zu erwartenden Entwicklung von Natur und Landschaft 
aufgrund ihres gegenwärtigen Zustandes und der bestehenden Nutzungen 
("Status-Quo-Prognose") 

  
x 

 

§ & Darstellung der Beurteilung der Umweltverträglichkeit gemeindlicher 
Vorhaben 

x   
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Tabelle 5.7: . . . Fortsetzung: Qualitätsbeurteilung des Landschaftsplans Mainz
Art Anforderungen erfüllt nicht  

erfüllt 
Anmerkungen 

Vorhaben 

§ & Angabe von Flächen, die bestimmten Zwecken dienen, wie etwa    

 • Klima (insbesondere Sicherung der Frischluftzufuhr, des Kaltluftabflusses, 
eines ausgewogenen Stadtklimas), 

x   

 • Gewässerschutz (z.B. Grundwasseranreicherung, Schutz der 
Oberflächengewässer vor Eintrag schädlicher Stoffe, Ufersicherung, 
Erhaltung naturnaher Fließgewässer und ihrer Eigendynamik), 

x   

 • Hochwasserschutz (z.B. Erhaltung natürlicher oder naturnaher 
Überschwemmungsgebiete, Sicherung des Hochwasserabflusses), 

x   

 • Erosionsschutz (z.B. Vermeidung von Bodenabtrag durch Wind- oder 
Wassererosion, Vermeidung von Bodenverlagerungen durch Bodenfluss 
oder Rutschungen), 

x   

 • Immissionsschutz (z.B. Vermeidung oder Vorbeugung weiterer Belastungen 
durch Luftverunreinigungen und Lärmeinwirkungen), 

(x)  Berücksichtigung der 
Lärmsituation 

 • Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz (z.B. schützenswerte Gebiete, 
Schongebiete)  

x   

 • der Regeneration der Landschaftsfaktoren und deren Wirkungsgefüge 
und  

x   

 • der landschaftsbezogenen Erholung (z.B. Erlebnisräume, 
Naherholungsräume) 

x   

& Darstellung der Erschließung von Erholungsgebieten sowie der Bedarfssituation (x)  Darstellung der Erschließung; 
Angaben zur Bedarfssituation 
bei den Kleingärten 

§ & Angabe von Landschaftsbestandteilen, die bestimmten Zwecken dienen, wie    

 • der Erhaltung eines leistungsfähigen Naturhaushalts (z.B. 
Schutzpflanzungen, Feldgehölze, Baum- und Strauchgruppen, Allee, 
Baumreihen, Gewässer und Feuchtgebiete) und 

x   

 • der Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft (z.B. 
Orts- und Landschaftsbild belebende oder gliedernde Grünbestände, 
weithin sichtbare Hangkanten, Talmulden, Höhenrücken oder typische 
Wiesentäler, Flächen mit naturraumtypischen historischen 
Bewirtschaftungsformen) 

x   

 Zielkonkretisierung    

§ & Darstellung landespflegerischer Zielvorstellungen / Leitbild 
(flächendeckendes Entwicklungskonzept) über den anzustrebenden Zustand 
von Natur und Landschaft  
(Darstellung des Leitbild gemeindeweit oder für unterschiedliche 
Entwicklungsräume) 

 
x 

 sowie: Darstellung von Zielen 
für die einzelnen Potenziale 
und deren Auswirkungen auf 
andere Potenziale 

§ & Darlegung der Abwägung naturschutzinterner Teilziele bei Konflikten  (x) indirekt: Festlegung von 
Prioritäten 

& Entwicklung einer räumlichen und inhaltlichen Konzeption zur Vermeidung von 
Eingriffen und zur Bestimmung der Ausgleichsflächen und -maßnahmen 
(Ausgleichskonzeption) als Teil der Zielkonzeption 

(x)  keine eigenständige 
Konzeption, aber gesonderte 
Darstellung der 
Kompensationsflächen 

 Handlungsvorschläge    

§ & Darstellung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur 
Realisierung der Zielvorstellung, insbesondere zur 

   

 • Sicherung, Schaffung, Entwicklung und Pflege von Flächen für den 
Arten- und Biotopschutz; Schutzgebiete und -objekte  

x   

 • Sicherung und Schaffung von Flächen für Frischluftzufuhr, 
Kaltluftabfluss 

x   

 • Renaturierung von Gewässern x   

 • Verbesserung der Gewässergüte x   

 • Erosionsvermeidung x   

 • Hochwasserrückhaltung x   

 • Nutzungsextensivierung x   

 • Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes x   

 • Erhaltung natürlicher Landschaftselemente x   

 • Erhaltung naturraumspezifischer, historischer Bewirtschaftungsformen x   
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Tabelle 5.7: . . . Fortsetzung: Qualitätsbeurteilung des Landschaftsplans Mainz
Art Anforderungen erfüllt nicht  

erfüllt 
Anmerkungen 

 • Erhaltung und Entwicklung von Erholungsräumen  x   

§ & Darstellung von Maßnahmen zum Abbau vorhandener oder zur Vermeidung 
zusätzlicher Beeinträchtigungen 

x   

§ & Darstellung von geeigneten Flächen für Maßnahmen zum Ausgleich oder 
Ersatz künftiger Beeinträchtigungen 

x   

& Darstellung der für geplante und absehbare bauliche Entwicklungen geeigneten 
Bereiche 

 x  

& Darstellung von Vorschlägen zur gesamträumlichen Ordnung  x  

& Darstellung von Hinweisen zur Realisierung, z.B. x  Forderungen an die Pflege 
öffentlicher Anlagen u.  

 • Maßnahmenkatalog (Detailkarte und Tabelle)   Grünflächen; Gehölzliste für 
Pflanzungen 

 • Darstellung möglicher Umsetzungsinstrumente / Vorschläge für Verfahren zur 
Bodenordnung 

   

 • Hinweise auf landespflegerische, kommunale und landesweite 
Förderprogramme 

   

& Benennen von Zeiträumen und Prioritäten (x)  Benennen von Prioritäten, 
unpräzise Angabe zu 
Zeithorizonten 

& Vorschläge für die Integration landespflegerischer Aussagen in die 
Flächennutzungsplanung unter Verwendung der Plankategorien der 
Bauleitplanung 

 x  

& Vorschläge für die Integration landespflegerischer Aussagen in andere 
Fachplanungen 

 x  

 Formale Anforderungen    

§ & Text (Erläuterungsbericht zum landespflegerischen Planungsbeitrag)  x   

§ & Karten: 
• Erfassung und Bewertung der Landschaftsfaktoren, Angaben über 

Flächen oder weiteren Landschaftsbestandteilen, die bestimmten 
Zwecken dienen 
z.B.: 'Biotoptypen'; 'Arten- und Biotopschutz; Wasserschutz: 
Grundwasser, Oberflächengewässer; Klima/Luft; Bodenschutz; 
Erholung 

• Landespflegerische Zielvorstellungen mit notwendigen Schutz-, Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen 

 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

  

& Karten: 
• Nutzungskonflikte 

  
x 

 

& Karten: 
• Landschaftsstruktur zu verschiedenen Zeitpunkten 

  
x 

 

& Verwendung von Planzeichen für die Entwicklungskonzeption, die den 
Darstellungen in Flächennutzungsplänen entspricht 

  
x 

 

& Lesbarkeit und Verständlichkeit von Text und Karten (adressatenbezogene 
Aufbereitung der Inhalte) 

 (x) Text unübersichtlich 
strukturiert; insgesamt gutes 
Layout; Signaturen der 
Entw.karte nicht durchgängig 
gut erkennbar 

 

§ Rechtliche Anforderungen & Anforderungen der guten fachlichen Praxis 
 

fette Schrift und grauer Hintergrund "Muss"-Kriterien 

Normal-Schrift und grauer Hintergrund "Sollte"-Kriterien 

Normal-Schrift "Kann"-Kriterien 

 



5.2. ANWENDUNG DER MODULE 167

Umfang, in welchen Detaillierungsgrad und mit Hilfe welcher Methoden die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushalts und der ästhetischen Qualitäten zu erfassen und zu bewerten
sind.

5.2.1.3 Ergebnisse und Bewertung

Im Hinblick auf einen qualifizierten Landschaftsplan erfüllt der Landschaftsplan Mainz
alle geforderten rechtlichen und fachpraktischen Anforderungen („Muss“- und „Sollte“-
Kriterien) mit Ausnahme jener, die nach der „Berücksichtigung der Ziele des Landschafts-
rahmenplans“, der „Status-quo-Prognose“ und der „Darlegung der Abwägung der natur-
schutzinternen Teilziele“ („Muss“-Kriterien) fragen, oder die eine „Darstellung der histori-
schen Entwicklung der Landschaft“ sowie die kartografische Darstellung der Nutzungskon-
flikte für erforderlich halten („Sollte“-Kriterien) (vgl. Tab.5.7). Darüber hinausgehend wer-
den in dem Landschaftsplan Mainz der „Anlass der Planerstellung“ benannt sowie „Hin-
weise zur Realisierung“ gegeben („Kann“-Kriterien). Das letztgenannte Kriterium besitzt
eine andere Ausrichtung als der Modell-Landschaftsplan Osthofen. So enthält der Land-
schaftsplan allgemeine Forderungen zur Pflege der Anlagen an öffentlichen Gebäuden und
der Grünflächen und führt eine Liste geeigneter Gehölze für Pflanzungen im Zuge der Um-
setzung des Landschaftsplans auf. „Kann“-Kriterien wie beispielsweise die „Darstellung
geeigneter Bereiche für die Bebauung“ oder „Lesbarkeit und Verständlichkeit von Text und
Karten“ erfüllt der untersuchte Landschaftsplan nicht.

Tabelle 5.8:Ergebnisse der Qualitätsbeurteilung des LP Mainz – Zusammenfassung

Anforderungen Ergebnisse 

Anforderungen des Rechts und der guten 
fachlichen Praxis ("Muss"-Kriterien) 

Alle Prüfkriterien werden erfüllt bis auf: 
• Berücksichtigung des Landschaftsrahmenplans 

• Prognosen der zu erwartenden Entwicklung von Natur und 
Landschaft aufgrund ihres gegenwärtigen Zustands und der 
bestehenden Nutzungen ("Status-quo-Prognose") 

Anforderungen der guten fachlichen Praxis, die 
einen Konsens voraussetzen ("Sollte"-
Kriterien) 

Alle Prüfkriterien werden erfüllt bis auf: 
• Darstellung der historischen Entwicklung der Landschaft 

• Karte: Nutzungskonflikte 

Anforderungen der guten fachlichen Praxis, die 
als vorbildlich gelten, aber noch keinen 
fachinternen Konsens darstellen ("Kann"-
Kriterien) 

Prüfkriterien werden erfüllt bis auf: 
• Darstellung der Lage, Einwohnerzahl, 

Verwaltungszuständigkeit 

• Darstellung geeigneter Bereiche für die geplante und 
absehbare bauliche Entwicklung 

• Darstellung von Vorschläge zur gesamträumlichen Ordnung 

• Vorschläge für die Integration landespflegerischer Aussagen 
in den Flächennutzungsplan sowie für andere Fachplanungen 

• Verwendung von Planzeichen nach PlanzV für die 
Entwicklungskonzeption 

• Karte: Landschaftsstruktur zu verschiedenen Zeiten 

• Lesbarkeit und Verständlichkeit von Text und Karten 

Der Landschaftsplan Mainz wird mit geringfügigen Einschränkungen als "qualifiziert" bezeichnet.  

 

Aufgrund der dargestellten Ergebnisse, die in kurzer Form in Tab.5.8dargestellt sind, kann
der Landschaftsplan Mainz mit Abstrichen als ein qualifizierter Plan bezeichnet werden.
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Obwohl der Landschaftsplan einige „Muss“- und „Sollte“-Kriterien nicht erfüllt, wird die-
se Bewertung für gerechtfertigt gehalten, da mit der Planung bereits 1987 begonnen wurde
und mit Abstimmungen bis 1992 dauerte. Zu dieser Zeit lagen noch keine Verwaltungsvor-
schrift32 oder Modell-Landschaftspläne vor, die die gesetzlichen Vorschriften konkretisie-
ren und der Planung hätten zugrunde gelegt werden können. Aus dem Gesetzestext können
die „nicht erfüllten“ Anforderungen nicht explizit abgeleitet werden.

5.2.2 Anwendung des Moduls „Integration in die Bauleitplanung“

5.2.2.1 Vorgehen

Aus Praktikabilitätsgründen wird für zwei Teilräume in Mainz - Hechtsheim und Finthen
- die Übernahme landespflegerischer Planaussagen überprüft und bewertet. Nachdem alle
in Frage kommenden planerischen Aussagen für die beiden Teilräume, die an verschie-
denen Stellen im Text aufgeführt sind, aufgelistet worden sind, werden die Planaussagen
bestimmt, die prinzipiell für eine Übernahme in den Flächennutzungsplan geeignet sind.
Dabei wurden auch ausschließlich textliche Aussagen aufgenommen, die in der Karte der
Entwicklungskonzeption keine grafische Entsprechung aufweisen. Mit Hilfe der Tabelle
„Darstellungsmöglichkeiten landschaftsplanerischer Aussagen in Flächennutzungsplänen“
(vgl. Anhang C) werden die Inhalte der Landschaftsplanung in die Sprache der Bauleitpla-
nung „übersetzt“.

Dieses Vorgehen stellt die Grundlage für die Vollzugskontrolle dar, bei der überprüft wird,
welche Inhalte der Landschaftsplanung in welcher Art und in welchem Umfang von der
Bauleitplanung übernommen wurden und wie dies zu bewerten ist. Angaben zu Prioritäten
innerhalb des Landschaftsplans bilden den Bewertungsmaßstab.

Aus zeitökonomischen Gründen konnten keine Gespräche mit für die Bauleitplanung Ver-
antwortlichen geführt werden, um Begründungen für die von der Landschaftsplanung ab-
weichenden Aussagen im Entwurf des Flächennutzungsplans zu erhalten. Für Erklärungen
wird sich deshalb besonders auf den Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplanentwurf
bezogen.

5.2.2.2 Erfahrungen in der Anwendung des Moduls

Für die Auswahl landespflegerischer Aussagen, die für eine Integration in die Bauleitpla-
nung geeignet sind, wurden sowohl Ziele als auch Erfordernisse und Maßnahmen der Land-
schaftsplanung herangezogen, da Unterschiede zwischen Zielen und Maßnahmen in den
Aussagen nicht immer feststellbar waren. Beispielsweise ist die Planaussage ’Erhalt und
Sicherung der wenigen wertvollen Obstbestände’ von dem Vorschlag, „alle vorhandenen
Hecken und Böschungen zu erhalten” hinsichtlich der Aussagegenauigkeit nicht zu unter-
scheiden, obwohl ersteres als Entwicklungsziel und letzteres als Maßnahme angegeben ist.

Schwierig war teilweise die Zuordnung textlicher Aussagen im Landschaftsplan zu den
Darstellungen im landespflegerischen Entwicklungskonzept und danach die Überprüfung
32Die Verwaltungsvorschrift trat am 6.5.1991 in Kraft und wurde am 22.3.93 geändert.
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anhand der Darstellungen des Flächennutzungsplanentwurfs, da dafür spezielle Ortskennt-
nisse hilfreich gewesen wären. Hingegen gestaltete sich die Überprüfung der vorgeschla-
genen Ersatzflächen einfacher, da diese Aussagen eindeutiger räumlich zugeordnet waren
und in einer separaten Karten dargestellt wurden, so dass der Vergleich mit den Flächen im
Flächennutzungsplanentwurf leichter möglich war.

Das Vorhaben, die einzelnen Flächenabgrenzungen und -übernahmen ebenfalls grafisch
aufbereitet darzustellen, um so schneller einen Eindruck zu erhalten, welche Aussagen in
den Entwurf des Flächennutzungsplans integriert wurden, konnte nicht umgesetzt werden.
Denn der Landschaftsplan ist in einigen seiner räumlichen Aussagen zu unkonkret und die
gedruckte Entwicklungskarte ist nur schwer lesbar, so dass einzelnen Signaturen nicht von-
einander zu unterscheiden sind.

5.2.2.3 Ergebnisse und Bewertung

Darstellung der Integration in die Bauleitplanung

Bei der Überprüfung, welche inhaltlichen Aussagen des Landschaftsplans in welchem Um-
fang in den Flächennutzungsplanentwurf übernommen wurden, kam folgendes Ergebnis
zustande (vgl. ausführliche Dokumentation in Anhang E):

Überwiegend bzw. vollständigübernommen wurden Planaussagen zur

Ausweisung von Ersatzflächen:Beispielsweise weist der Flächennutzungsplanentwurf
für Finthen im Bereich des Aubachtales einen größeren Bereich aus als der Landschafts-
plan; für den Stadtteil Hechtsheim wurde ebenfalls ein Großteil der Flächen aus dem Land-
schaftsplan übernommen, nur eine kleine Teilfläche unmittelbar östlich der Ortslage wurde
nicht dargestellt. Die jeweiligen „Zweckbestimmungen“ der „Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ (13.1 PlanzV) im Flä-
chennutzungsplanentwurf, wie z.B. „extensiver Obstanbau“, „Grünanlagen“ entsprechen
den Vorschlägen der Landschaftsplanung.

Biotopvernetzung:Die Darstellung der linienförmigen „Vernetzungsstrukturen aus ver-
schiedenen Biotoptypen“ (Landschaftsplan) sind im Flächennutzungsplanentwurf als
„Grünvernetzungszonen“ dargestellt.

Ausweisung von Grünzügen bzw. -flächen sowie Naherholungsräumen:Der Flächen-
nutzungsplanentwurf verwendet für die im Landschaftsplan vorgesehenen Grünflächen
bzw. Grünzüge mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen verschiedene Darstellungs-
möglichkeiten, nämlich entweder „Grünfläche“ ( Nr. 9 PlanzV) oder „Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ (PlanzV
Nr. 13.1) mit Zweckbestimmungen, die denen des Landschaftsplans entsprechen.

Anlage neuer Biotope bzw. Sicherung und Pflege bestehender Biotope sowie Waldan-
pflanzungen:Zahlreiche Vorschläge des Landschaftsplans zur Schaffung neuer Biotope,
beispielsweise durch Anpflanzungen (dargestellt in der Entwicklungskarte mit der Signa-
tur „Einzelgehölze, Hecken, Feldgehölze“) werden im Entwurf des Flächennutzungsplans
vorwiegend als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft“ (Nr. 13.1 PlanzV) mit der Zweckbestimmung „Heckenstrukturen“
dargestellt. Landespflegerische Aussagen zu Waldanpflanzungen sind im Flächennutzungs-
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planentwurf hauptsächlich als „Flächen für Wald“ (Nr. 12.2. PlanzV), ergänzt mit der
Kennzeichnung „geplanter Laubwald“, dargestellt.

Nichtbebauung bzw. Nichtnutzung ökologisch wertvoller Flächen:Einige Flächen, die
aus Sicht der Landschaftsplanung von Bebauung freizuhalten sind, sind im Flächennut-
zungsplanentwurf durch Darstellungen als „Grünfläche“ (Nr. 9 PlanzV), „Flächen für die
Landwirtschaft/Forstwirtschaft“ (Nr. 12 PlanzV) sowie „Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ (Nr. 13.1 PlanzV),
meistens mit Zweckbestimmungen, gesichert worden.

Extensivierung der Nutzungen:In dem Flächennutzungsplanentwurf sind einige landes-
pflegerische Aussagen zur Extensivierung von Uferstreifen oder zur Umstellung von Acker-
und Gemüseflächen auf biologischen Anbau übernommen worden, indem diese Flächen
entweder nach Nr. 13.1. PlanzV mit Zweckbestimmung, beispielsweise Extensivwiese,
oder als „Grünfläche“ (Nr. 9 PlanzV) mit der Zweckbestimmung ökologischer Gemüsebau
dargestellt werden.

Geplante Ausweisung schutzbedürftiger Flächen und natürlicher Landschaftsbestand-
teile: Vorschläge des Landschaftsplans für die Ausweisung von geschützten Landschafts-
bestandteilen, Naturdenkmalen, Landschaftsschutz- oder Naturschutzgebieten sind im Flä-
chennutzungsplanentwurf als „Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutz-
rechts“ (Nr. 13.3. PlanzV) enthalten.

Teilweiseübernommen wurden Planaussagen zu

Extensivierung der Nutzungen:Extensivierungsvorschläge von Uferstreifen in Verbin-
dung mit naturnaher Gestaltung der Bachläufe und Sicherung der Uferstreifen sind an eini-
gen Stellen von dem Flächennutzungsplanentwurf teilweise übernommen worden.

Waldanpflanzung:Die Waldpflanzungen am geplanten Gewerbegebiet Hechtsheim-Süd
sind im Flächennutzungsplanentwurf insgesamt etwas kleiner ausgefallen und in etwas an-
derer Lage dargestellt. Ein Waldgebiet östlich der Ortslage Hechtsheim wurde nicht über-
nommen. Die übrigen Vorschläge für Waldanpflanzungen wurden übernommen.

Erhalt und Sicherung bestehender Biotope sowie Anlage neuer Grünflächen:Aussagen
des Landschaftsplans zum Erhalt wertvoller Obstbestände oder noch vorhandener Hecken
und Böschungen sowie zur Anlage neuer Grünflächen an den Hangbereichen von Finthen
bis Marienborn sind in dem Flächennutzungsplanentwurf in geringerem Umfang als im
Landschaftsplan integriert worden.

Nichtbebauung ökologisch wertvoller Flächen:Wasserschutzgebiete südlich von
Hechtsheim, die aus landschaftsplanerischer Sicht von jeder Bebauung frei zu halten sind,
sind im Flächennutzungsplanentwurf auf Teilflächen als Gewerbefläche ausgewiesen.

In geringem Maß bzw. nicht übernommen wurden Planaussagen zu

Fuß- und Radwegen:Beispielsweise werden Vorschläge für Radwege von Hechtsheim
in die Innenstadt entlang des Ebersheimer Weges, der Geschwister-Scholl-Straße und der
Hechtsheimer Straße nicht in dem Flächennutzungsplanentwurf übernommen; mit der Dar-
stellung als „überörtliche Wege und örtliche Hauptwege“ und entsprechender Kennzeich-
nung (Nr. 5.3. PlanzV) wäre dies möglich gewesen.
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Bachrenaturierung:Zwar sind in einigen Tälern „Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ dargestellt, jedoch nur selten
mit einem eindeutigen Bezug zum Bachlauf, wie z. B. entlang des Wildgrabens.

Eingrünung von Bau- und Gewerbegebieten, Freiflächengestaltung und Biotopvernet-
zung: Vorschläge für Gehölzpflanzungen zur Eingrünung von Baugebieten oder zur Ge-
staltung des Ortsrands, beispielsweise südlich von Hechtsheim hätten mit der Darstellung
von „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft“ (Nr. 13.1. PlanzV) und der Konkretisierung „Eingrünung von Baugebieten“
im Entwurf des Flächennutzungsplans dargestellt werden können. Aussagen zur Gestal-
tung der Freiflächen im zukünftigen Stadtteil Layenhof als Obstwiesen sowie als Sport- und
Spielflächen sind in den Darstellungen des Flächennutzungsplanentwurfs ebenso wenig wie
Aussagen zum Aufbau von Vernetzungszonen bei der Gewerbeentwicklung Hechtsheim-
Süd enthalten.

Waldanpflanzung:Anpflanzungsvorschläge für größere Waldflächen für den südlichen
Teil des Flugplatzgeländes und entlang des Aubachs sind nicht in den Flächennutzungspla-
nentwurf übernommen worden.

Keine Westumgehung in Finthen:Die Westumgehung wurde im Flächennutzungsplan
ausgewiesen.

Bewertung der Übernahme landespflegerischer Aussagen in die vorbereitende Bau-
leitplanung

Nach Angaben des Landschaftsplans liegen die

„wichtigsten Aufgaben der Landschaftsplanung ... in der Verbesserung der
Funktionen und im Schutz der Erholungs- und Arten- und Biotopschutzpoten-
tiale“ (LANDSCHAFTSPLANMAINZ 1993, S. 54).

Es wird davon ausgegangen, dass durch die Ziele des Arten- und Biotopschutzes die Ziele
für die Funktionen Boden-, Wasser- und Klimaschutz unterstützt werden
(LANDSCHAFTSPLAN MAINZ 1993, S. 54, 56f). Diese Schwerpunktsetzung wird durch
die Entwicklungziele für die beiden Untersuchungsräume Finthen und Hechtsheim kon-
kretisiert und spiegelt sich auch im Flächennutzungsplanentwurf wider: Vorschläge zum
„Aufbau von Vernetzungszonen aus verschiedenen Biotoptypen“, zur „Anlage neuer Bio-
tope bzw. Sicherung und Pflege bestehender Biotope sowie Waldanpflanzungen“ oder zur
,Nichtbebauung /-nutzung ökologisch wertvoller Flächen“ wurden in großem Umfang in
dem Entwurf des Flächennutzungsplans übernommen. Diese Planaussagen zielen sowohl
auf die „Arten- und Biotopschutzfunktion“ als auch auf die „Erholungsfunktion“. Eben-
falls wurden in beiden Untersuchungsräumen landschaftsplanerische Vorschläge zu neuen
Grünflächen und -anlagen in den Flächennutzungsplanentwurf übernommen, die ebenfalls
der Schwerpunktsetzung des Landschaftsplans entsprechen.

Abgesehen von der Darstellung „Grünvernetzungszonen”33 wurden vor allem landespfle-
gerische Aussagen in den Flächennutzungsplanentwurf übernommen, die sich auf die im
33Das Planzeichen ”Grünvernetzungszonen” gehört nicht zum Katalog der Planzeichenverordnung und wird
neben anderen ergänzenden Zweckbestimmungen (z.B. extensiver Obstanbau, Heckenstrukturen) zur
Konkretisierung der Plankategorie ’Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft’ im Entwurf des Flächennutzungsplans verwendet.
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Landschaftsplan (Karte 25) vorgeschlagenen Ersatzflächen beziehen. Dies gilt beispiels-
weise für Planaussagen zu Waldanpflanzungen, Schaffung neuer Erholungsräu-
me/Grünzüge, Anlage und Erhalt von Heckenstrukturen, extensiver Obstanbau.

Die außerhalb der vorgeschlagenen Ersatzflächen getroffenen Aussagen des Landschafts-
plans werden in geringerem Maß als die für Ersatzflächen getroffenen berücksichtigt. Dies
gilt für ”Biotopmaßnahmen” und für den „Obstbaumerhalt in Finthen“, die im Flächennut-
zungsplanentwurf hätten dargestellt werden können. Dadurch entsteht der Eindruck, dass
die Ersatzflächen mit größerer Priorität als andere Planaussagen zur Biotopentwicklung in-
tegriert wurden.

In Hechtsheim wurde die östlich der Ortslage vorgesehene Ersatzfläche (mit dem Entwick-
lungsziel Wald) nicht übernommen, da laut Erläuterungsbericht zum Flächennutzungspla-
nentwurf in Hechtsheim die Flächenverluste für die Landwirtschaft durch konkurrierende
Nutzungen bereits zu hoch sind. Ferner wird davon ausgegangen, dass die „verbleibenden
Flächen ... immer noch groß genug [sind], um eintretende Beeinträchtigungen auszuglei-
chen“ (ERLÄUTERUNGSBERICHT1995, S. 4/15).

Tabelle 5.9:Ergebnisse der Beurteilung der Integration in die Bauleitplanung – Zusam-
menfassung

Ziele des Landschaftsplans Ergebnisse der Umsetzung in die Realität 

Wichtigste Aufgabe der Landschaftsplanung : 

Verbesserung der Funktionen und der Schutz der Erholungs- und Arten- und 
Biotopschutpotenziale 

 

Entwicklungsziele für Finthen und Hechtsheim: 

− Naturnahe Gestaltung der Bachläufe, Grabenrinnen und Sicherung breiter 
Uferstreifen 

− Sicherung, Pflege und Vernetzung der Biotope, insbesondere Sicherung der 
wenigen wertvollen Obstbestände 

− Mittelfristige Umstellung der Acker- und Gemüseflächen auf biologischen 
Anbau 

− Gliederung der großen ausgeräumten Talabschnitte mit Gehölzen unter 
Beachtung der Luftströmungen 

− Keine weitere Bebauung und Versiegelung; keine Bebauung westlich von 
Finthen 

− Sicherung und Erhalt der wertvollen Lebensräume der Kalkflugsandgebiete und 
der Auen 

 

Entwicklungsziele zusätzlich für Hechtsheim: 

− Sicherung, Erhalt und Pflege aller Grün- und Brachflächen  

− Gestaltung einer Kulturlandschaft durch Aufbau von Hecken, Baumreihen und 
Feldgehölzen zur Verbesserung der Erholungseignung für die Stadtbevölkerung 
und zur Schaffung eines Lebensraumes für Pflanzen und Tiere der Feldflur 

− Errichtung von Biotop- und Klimaschutzwäldern 

− Verbesserung der Erholungseignung 

− Verbesserung der lokal-klimatischen Situation 

Überwiegend bzw. vollständig wurden 
folgende Planaussagen übernommen: 
• Entlastung der bioklimatischen Situation 
• Erhalt und Pflege von Biotopen 
• Gewässerrenaturierung 
• Siedlungsentwicklung 
• Sicherung und Erweiterung von 

Schutzgebieten 
 

Teilweise wurden folgende Planaussagen 
übernommen: 
• Sicherung und Erweiterung von 

Schutzgebieten 
• Gewässerrenaturierung 
• Erhalt und Pflege von Biotopen 
 
In geringem Maße bzw. nicht wurden 
folgende Planaussagen übernommen: 
• Siedlungsentwicklung 
• Landschaftsgestaltung 
• Vernetzung der Biotope und Schaffung 

neuer Lebensräume 
• Gewässerrenaturierung 
• Schaffung neuer Erholungsräume und 

Grünflächen sowie Verbesserung der Rad- 
und Wanderwege 

• Waldanpflanzungen 

Ein großer Teil landespflegerischer Aussagen wurde in den Flächennutzungsplan-Entwurf integriert; mit einigen Abstrichen werden 
die Zielvorstellungen des Landschaftsplans durch den FNP-Entwurf "transportiert". 
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Zur Begründung für die Nichtübernahme landschaftplanerischer Vorschläge zur Gewäs-
serrenaturierung verweist der Erläuterungsbericht zum Entwurf des Flächennutzungsplans
ausdrücklich auf andere Planungen (Gewässerpflegepläne)34. Auf die Vorschläge zu den
Radwegen in beiden Untersuchungsräume geht der Erläuterungsbericht nicht ein. Inwie-
weit die Überlegungen des Landschaftsplans bei der Darstellung des überörtlichen und lo-
kalen Radwegenetzes (Karte 38) eingeflossen sind, ist nicht erkennbar. Problematisch ist
aus landschaftsplanerischer Sicht die Darstellung der sogenannten Westumgehung bei Fin-
then im Flächennutzungsplanentwurf, obwohl andere Gutachten und der Landschaftsplan
sie ablehnen. Die geplante Trasse würde durch das am Höllenberg ausgewiesene Natur-
schutzgebiet verlaufen.

Zusammenfassend wird die Umsetzung des Landschaftsplans Mainz in die Bauleitplanung
im Großen und Ganzen als erfolgreich bewertet, da diejenigen landschaftsplanerischen
Aussagen in den Flächennutzungsplanentwurf übernommen wurden, die den Zielen und
den Schwerpunkten des Landschaftsplans entsprechen (vgl. Tab.5.9). Allerdings ist re-
lativierend anzumerken, dass nicht alle Aussagen des Landschaftsplans beurteilt werden
konnten, da einige der landschaftsplanerischen Vorschläge räumlich zu unkonkret angege-
ben wurden.

5.2.3 Anwendung des Moduls ’Umsetzung in die Realität’

5.2.3.1 Vorgehen

Bei diesem Modul wird ebenfalls aus Gründen der Praktikabilität exemplarisch für Hechts-
heim und Finthen einschließlich Gonsbachtal, zwei Mainzer Teilräumen, die Umsetzung
von Erfordernissen und Maßnahmen in die Realität überprüft. Nachdem alle landschafts-
planerischen Aussagen für die beiden Teilräume, die für die Überprüfung der Umsetzung
in die Realität in Frage kommen, aufgelistet worden sind – auf der Basis des Textteils
und der Entwicklungskarte des Landschaftsplans und nach Teilräumen getrennt –, erfolgte
die Bestimmung des Umfangs der umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen. Grundlage
für diese Einschätzung bildete eine Befragung einzelner Verwaltungs- und Interessenvertre-
ter35. Über diese Befragung hinaus wurden einzelne Planaussagen durch In-
Augenscheinnahme vor Ort (für das Gonsbachtal und den Mainzer Sand) stichprobenhaft
überprüft.36

Nach der Vollzugskontrolle wurden in einem zweiten Schritt die umgesetzten Erfordernisse
und Maßnahmen den damit intendierten Zielen zugeordnet (Zielerreichungskontrolle). Da-
bei kommt es auch vor, dass einzelne Aussagen des Landschaftsplans mehreren Zielen zu-
geordnet werden. Als Zielaussage werden die Entwicklungsziele für die beiden Teilräume
34„Für die Fließgewässer III. Ordnung wurden Gewässerpflegepläne erstellt, die einen naturnahen Ausbau
vorsehen, um die biologische Wirksamkeit der Gewässer zu erhalten und zu fördern.”
(ERLÄUTERUNGSBERICHT1995, S. 4/26)
35Die Befragten sollten in einer Tabelle ankreuzen, ob die Planaussagen „durchgeführt“, „z. T.“ oder „nicht
durchgeführt“ wurden und die Antwort ggf. durch Anmerkungen erläutern.
36Eine weitergehende Überprüfung vor Ort wurde nicht als sinnvoll erachtet, da Grundlagen für eine eigene
Überprüfung an Ort und Stelle nicht gegeben waren (z.B. keine vorliegende Biotopkartierung) und aufgrund
der Befragungsergebnisse nicht davon auszugehen war, dass eine Umsetzung in größerem Umfang schon
stattgefunden hat.
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sowie darüber hinausgehende landschaftsplanerische Zielvorstellungen für die Stadt Mainz
herangezogen. Die landschaftsplanerischen Aussagen werden dann danach eingeschätzt,
inwieweit sie dazu beitragen, das gesetzte Ziel zu erreichen. Zur Einschätzung werden „+”-
und „–“-Zeichen37 verwendet, die eine Tendenz in Bezug auf ihren Beitrag zur Verwirkli-
chung des jeweiligen Ziels anzeigen. Die daran anschließende Bewertung orientiert sich an
der inhaltlichen Schwerpunktsetzung des Landschaftsplans, die aus vorrangig in der Stadt
Mainz zu lösenden Konflikte und Problemen abgeleitet wurde.

5.2.3.2 Erfahrungen in der Anwendung des Moduls

Trotz des Problems, dass in dem untersuchten Landschaftsplan die Ziele von den Erfor-
dernissen und Maßnahmen nicht immer zu unterscheiden sind (vgl. Kap.5.2.2.2), wurde
versucht, eine Unterscheidung zwischen diesen Aussageebenen vorzunehmen, um eine Ba-
sis für die Anwendung des Moduls zu haben.

Die Auswertung der umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen gestaltete sich dann
schwierig, wenn die Antworten der Befragten widersprüchlich waren oder wenn zwischen
der Umsetzung in die Realität und der Absicht, etwas umzusetzen, nicht unterschieden wur-
de.38 Ferner zeigte sich bei der In-Augenscheinnahme vor Ort, dass in einigen Antworten
der bisherige Umsetzungsstand als zu positiv eingeschätzt wurde (z.B. die Aussage, dass
die Sohlbefestigungen im gesamten Gonsbachtal entfernt wären; dies war tatsächlich nur
auf Teilstrecken der Fall, da vor allem finanzielle Mittel fehlen, um dieses Vorhaben auszu-
führen).

Mehrere der überprüften Erfordernisse und Maßnahmen konnten nicht eingeschätzt werden,
da sie wie oben beschrieben uneindeutig beantwortet worden waren. Ferner wurden die
Vorschläge zur Umstellung der landwirtschaftlichen Nutzung auf biologischen Landbau
nicht einbezogen, da sie erst mittelfristig erfolgen soll.

Zur besseren Einordnung des Standes der umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen wäre
es hilfreich gewesen, wenn der Landschaftsplan zeitliche Prioritäten enthalten hätte. Vor
allem bei umfangreichen Planaussagen lag die Einschätzung, inwieweit der bis zu diesem
Zeitpunkt zu erwartende Umsetzungsstand bereits erreicht bzw. inwieweit er davon entfernt
ist, im Ermessensspielraum der Befragten und der Evaluatoren.

5.2.3.3 Ergebnisse und Bewertung

Darstellung der Umsetzung in die Realität

Bei der Überprüfung, welche Erfordernisse und Maßnahmen des Landschaftsplans in wel-
chem Umfang in die Realität umgesetzt wurden, kam folgendes Ergebnis zustande (vgl.
ausführliche Dokumentation in Anhang F).
37„+“ bedeutet: Es wird ein Beitrag zur Verwirklichung des Ziels geleistet,
„–“ bedeutet: Es wird kein Beitrag zur Verwirklichung des Ziels geleistet.
38Beispielsweise schlägt der Landschaftsplan den Aufbau von Hecken, Baumreihen und Feldgehölzen u.a.
zur Verbesserung der Erholungseignung für die Stadtbevölkerung vor und im Rahmen der Umsetzung ist
bisher eine Naherholungskonzeption vergeben worden.
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Überwiegend bzw. vollständigübernommen wurden Planaussagen zu

Entlastung der bioklimatischen Situation:Talmulden als Frischluftschneisen im Wild-
grabentalsystem, im Kesseltal sowie die südliche Talmulde zur Draiser Senke werden frei-
gehalten. Teilweise erfolgt dies über LSG-Ausweisungen, um so weitere Bebauungen zu
verhindern.

Erhalt und Pflege von Biotopen:Einige Biotope, z.B. im Kesseltal oder Gonsbachtal
werden regelmäßig durch die sogenannte städtische ’Biotopkolonne’ gepflegt.

Gewässerrenaturierung:Dabei handelt es sich nur um einzelne Maßnahmen, wie z.B.
Öffnung eines verrohrten Bachabschnitts, Schaffung eines naturnah gestalteten Rückhalte-
beckens im Gonsbachtal oder von Sohlenschwellen freigelegte Abschnitte des Aubachs.

Siedlungsentwicklung:Planungen, insbesondere zur Siedlungserweiterung im Westen
von Finthen werden nicht mehr verfolgt. Stattdessen findet eine Ausweisung als Natur-
schutzgebiet statt.

Sicherung und Erweiterung von Schutzgebieten:Für Finthen und Umgebung sind
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete bereits ausgewiesen, im Verfahren oder einst-
weilig sicher gestellt.

Teilweiseumgesetzt wurden Planaussagen zu

Sicherung und Erweiterung von Schutzgebieten:In Hechtsheim befindet sich eine Er-
weiterungsfläche für ein Naturschutzgebiet im Verfahren und in zwei anderen Fällen ist den
Vorschlägen zur Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten bisher nicht gefolgt worden.

Gewässerrenaturierung:Bisher wurde erst mit der Gewässerrenaturierung im Gons-
bachtal begonnen. Obwohl von den Befragten angegeben worden, dies schon vollständig
umgesetzt zu haben, wurde im Rahmen der In-Augenscheinnahme vor Ort festgestellt, dass
erst einige Teilstrecken renaturiert worden waren; die dichte Sohlbefestigung war noch
nicht überall entfernt worden.

Erhalt und Pflege von Biotopen:Insbesondere Teile der städtischen Flächen werden
von der ’Biotopkolonne’ regelmäßig gepflegt bzw. zu Brachflächen entwickelt. Darüber
hinaus dienen Biotopprogramme zur Sicherung und Vernetzung von Biotopen, v.a. für die
Obstbestände.

Nicht oder nur in geringem Maß umgesetzt wurden Planaussagen zu

Siedlungsentwicklung:Vorschlägen für Siedlungsbeschränkungen, v.a. im Westen von
Hechtsheim wurde nicht gefolgt; stattdessen fand eine „massive” Erweiterung eines Ge-
werbegebiets statt.

Landschaftsgestaltung:Für Vorschläge zur Betonung des Talcharakters, zur Gliederung
der ausgeräumten Landschaft oder zur Strukturierung der Ortsränder, beispielsweise durch
das Anpflanzen von Hecken und Baumreihen sind in beiden Untersuchungsgebieten bis
zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Aktivitäten unternommen worden.

Vernetzung der Biotope und Schaffung neuer Lebensräume:Ein Großteil der Erforder-
nisse und Maßnahmen zur Biotopvernetzung, z.B. durch die Sicherung von Brachflächen,
Pflanzungen von Hecken, Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung standen zum Zeit-
punkt der Überprüfung noch aus.
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Gewässerrenaturierung:Maßnahmen zur Renaturierung der Bäche und Grabenrinnen,
besonders im Wildgrabensystem, wie beispielsweise die Öffnung verrohrter Abschnitte und
die Beseitigung der dichten Sohlen- und Uferbefestigung waren zum Zeitpunkt der Unter-
suchung noch nicht umgesetzt.

Schaffung neuer Erholungsräume und Grünflächen sowie Verbesserung der Rad- und
Wanderwege:Ein Radwegeprogramm lag vor, eine Naherholungskonzeption wurde in Auf-
trag gegeben. Zum Zeitpunkt der Erhebung wurden bisher keine neuen Wege an den vor-
geschlagenen Stellen angelegt.

Waldanpflanzungen:Anpflanzungen von größeren Waldflächen auf den Kuppen und
Hochflächen des Kesseltalsystems und der Hechtsheimer Hochflächen standen zum Zeit-
punkt der Untersuchung noch aus.

Bestimmung des Beitrags der einzelnen Erfordernisse und Maßnahmen zur Zielerrei-
chung

Da für die beiden Untersuchungsgebiete zum Teil unterschiedliche Entwicklungsziele im
Landschaftsplan formuliert werden, erfolgt für Hechtsheim und Finthen eine getrennte Dar-
stellung.

In Hechtsheimleisten die zum Zeitpunkt der Untersuchung betrachteten Erfordernisse und
Maßnahmen für die Entwicklungsziele

� Gliederung der großen ausgeräumten Talabschnitte mit Gehölzen

� Naturnahe Gestaltung der Bachläufe, Grabenrinnen und Sicherung breiter Uferstrei-
fen

� Gestaltung einer Kulturlandschaft

� Errichtung von Biotop- und Klimaschutzwäldern

� Verbesserung der Erholungseignung großer Räume des Stadtgebiets

keinen Beitrag (vgl. Dokumentation in Anhang G). Hingegen werden die Entwicklungszie-
le

� Keine weitere Bebauung und Versiegelung

� Sicherung, Pflege und Vernetzung der Biotope

� Sicherung, Erhaltung und Pflege aller Grün- und Brachflächen

� Verbesserung der lokalen klimatischen Situation

� Sicherung und Erhalt der wertvollen Lebensräume der Auen

hinsichtlich ihrer Verwirklichung von den umgesetzten Erfordernissen und Maßnahmen un-
terstützt. Unter Berücksichtigung des im vorherigen Schritt ermittelten Umfangs der umge-
setzten landschaftsplanerischen Aussagen wird deutlich, dass Erfordernisse und Maßnah-
men, die auf Biotoppflege und -erhalt sowie auf eine Entlastung der bioklimatischen Situa-
tion ausgerichtet sind, einen größeren Beitrag zur Verwirklichung der Entwicklunsgziele
leisten als die anderen.
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In Finthen tragen die analysierten landschaftsplanerischen Aussagen nicht dazu bei, die
Entwicklungsziele

� Gliederung der großen ausgeräumten Talabschnitte mit Gehölzen sowie

� Verbesserung der Erholungseignung großer Räume des Stadtgebiets

zu verwirklichen. Dem gegenüber leisten die umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen
einen Beitrag dazu, die Entwicklungsziele

� Naturnahe Gestaltung der Bachläufe und Grabenrinnen sowie Sicherung von breiten
Uferstreifen

� Sicherung, Pflege und Vernetzung der Biotope, insbesondere Sicherung der wenigen
wertvollen Obstbestände

� Keine weitere Bebauung und Versiegelung, keine Bebauung westlich von Finthen

� Verbesserung der lokalen klimatischen Situation und

� Sicherung und Erhalt der wertvollen Lebensräume der Kalkflugsandgebiete

zu erreichen. Unter Hinzuziehung des jeweiligen Umfangs der einzelnen umgesetzten Er-
fordernisse und Maßnahmen zeigt sich, dass die zum Zeitpunkt der Untersuchung erfolgte
Umsetzung in Finthen vor allem darauf ausgerichtet war, landschaftsplanerische Aussagen
zur Sicherung und Erweiterung von Schutzgebieten, zur Verhinderung der Bebauung west-
lich von Finthen, zu Biotoperhalt und -pflege sowie zur Gewässerrenaturierung umzusetzen.

Bewertung

Auf eine Bewertung, die die eben dargestellten Ergebnisse in Beziehung zu den inhaltli-
chen Schwerpunkten des Landschaftsplans setzt, soll an dieser Stelle verzichtet werden.
Zum Zeitpunkt der Evaluation, gut zwei Jahre nach Erarbeitung des Landschaftsplans und
seiner Abstimmung mit verschiedenen Gremien ist der Umsetzungsgrad zu gering, als dass
der Bewertung eine ausreichende Informationsbasis zu Grunde gelegt werden kann. Von
den Befragten wurde in vielen Fällen angegeben, dass die Umsetzung erst im Rahmen der
Eingriffsregelung oder über weitergehende Planungen (Naherholungskonzeption) erfolgen
würde. Ferner ist aus Sicht der Befragten die Umsetzung problematisch, da viele der land-
schaftsplanerischen Aussagen nur durch Flächenankauf in die Realität umgesetzt werden
können und der Stadt hierfür die finanziellen Mittel fehlen. Das gilt vor allem für Plan-
aussagen zur „Bachrenaturierung“ und zur „Anlage und zum Erhalt von Biotopen“ (Vgl.
Tab.5.10).

Darüber hinaus scheinen landschaftsplanerische Aussagen, die eher für das gesamte Ge-
meindegebiet gelten („allen Stadtteilen müssen neue Erholungsräume zugeordnet werden“)
oder pauschal formuliert sind („Gestaltung einer Kulturlandschaft“), einen geringeren Um-
setzungsgehalt als andere zu besitzen, da sie von den Befragten als Zukunftsaufgabe oder
als Vision, nicht aber als unmittelbare Aufgabe angesehen werden.
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Tabelle 5.10:Ergebnisse der Umsetzung in die Realität – Zusammenfassung 

Ergebnisse der Umsetzung in die Realität Beitrag zur Zielerreichung 

Überwiegend bzw. vollständig wurden 
folgende Planaussagen übernommen: 
• Entlastung der bioklimatischen Situation 
• Erhalt und Pflege von Biotopen 
• Gewässerrenaturierung 
• Siedlungsentwicklung 
• Sicherung und Erweiterung von 

Schutzgebieten 
 

Teilweise wurden folgende Planaussagen 
übernommen: 
• Sicherung und Erweiterung von 

Schutzgebieten 
• Gewässerrenaturierung 
• Erhalt und Pflege von Biotopen 
 

Die umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen leisten einen 
Beitrag zur Erreichung der folgenden Entwicklungsziele für 
Hechtsheim: 
− Keine weitere Bebauung und Versiegelung  
− Sicherung, Pflege und Vernetzung der Biotope 
− Sicherung, Erhaltung und Pflege aller Grün- und 

Brachflächen 
− Verbesserung der lokal-klimatischen Situation 
− Sicherung und Erhalt der wertvollen Lebensräume der Auen 

Die umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen leisten einen 
Beitrag zur Erreichung der folgenden Entwicklungsziele für 
Finthen: 
− Naturnahe Gestaltung der Bachläufe und Grabenrinnen sowie 

Sicherung von breiten Uferstreifen 
− Sicherung, Pflege und Vernetzung der Biotope, insbesondere 

der wenigen wertvollen Obstbestände 
− Keine weitere Bebauung und Versiegelung, keine Bebauung 

westlich von Finthen 
− Verbesserung der lokal-klimatischen Situation 
− Sicherung und Erhalt der wertvollen Lebensräume der 

Kalkflugsandgebiete 

In geringem Maße bzw. nicht wurden 
folgende Planaussagen übernommen: 
• Siedlungsentwicklung 
• Landschaftsgestaltung 
• Vernetzung der Biotope und Schaffung 

neuer Lebensräume 
• Gewässerrenaturierung 
• Schaffung neuer Erholungsräume und 

Grünflächen sowie Verbesserung der 
Rad- und Wanderwege 

• Waldanpflanzungen 

Zur Erreichung der folgenden Entwicklungsziele für Hechtsheim 
wird von den vorgeschlagenen Erfordernissen und Maßnahmen 
kein Beitrag geleistet: 
− Gliederung der großen ausgeräumten Talabschnitte mit 

Gehölzen  
− Naturnahe Gestaltung der Bachläufe und Grabenrinnen sowie 

Sicherung breiter Uferstreifen 
− Gestaltung einer Kulturlandschaft 
− Errichtung von Biotop- und Klimaschutzwäldern 
− Verbesserung der Erholungseignung großer Räume des 

Stadtgebiets 

Zur Erreichung der folgenden Entwicklungsziele für Finthen 
wird von den vorgeschlagenen Erfordernisse und Maßnahmen 
kein Beitrag geleistet: 
− Gliederung der großen ausgeräumten Talabschnitte mit 

Gehölzen 
− Verbesserung der Erholungseignung großer Räume des 

Stadtgebiets 

Der dargestellte Stand der Umsetzung ist zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht zu beurteilen (2 Jahre nach 
Fertigstellung des Landschaftsplans), da bis dahin wenig umgesetzt wurde und somit die Informationsgrundlage 
für die Bewertung nicht ausreichend ist. Es kann nur der Stand der Umsetzung in die Realität beschrieben und 
Tendenzen hinsichtlich des Beitrags der umgesetzten Erfordernisse und Maßnahmen zur Zielerreichung 
angegeben werden.  
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5.2.4 Anwendung des Moduls „Beteiligungs– und Bewusstseins-
prozesse“

5.2.4.1 Vorgehen

Zur Bestimmung der im Rahmen des Aufstellungs- und Umsetzungsprozesses entstande-
nen Effekte wurden auf der Grundlage des vorher dargestellten Leitfadens Interviews mit
Vertretern des Amtes für Grünanlagen und Naherholung, des Stadtplanungsamtes, der Obe-
ren Landespflegebehörde, des Ratsausschusses für Grünflächen, Umwelt und Gesundheit,
der Landwirtschaft, der örtlichen Umweltverbände sowie dem zuständigen Planer durchge-
führt. Die Auswahl der konkret anzusprechenden Interviewpartner erfolgte nach Kontakt
mit Vertretern der Stadtverwaltung, die den Planungsprozess begleiten und somit einen
Überblick über die Beteiligten & Betroffenen haben.

Den Gesprächspartnern wurde vorab eine kurze Darstellung der Ziele der Untersuchung
sowie der Interview-Leitfaden zugeschickt. Die Interviews fanden in der Arbeitsumgebung
der Probanden statt und wurden per Diktiergerät aufgezeichnet sowie durch handschriftli-
che Notizen während des Gesprächs protokolliert.

Die Bestimmung der prozessualen Effekte erfolgte auf der Grundlage schriftlich dokumen-
tierter Interviews, die zum Teil wörtlich transkribiert wurden.

5.2.4.2 Erfahrungen in der Anwendung des Moduls

Der Interview-Leitfaden hat sich in den Gesprächen, die in der Regel ein bis zwei Stunden
dauerten, bewährt und stellt eine Grundlage zur Identifizierung der im Aufstellungs- und
Umsetzungsprozess der örtlichen Landschaftsplanung entstandenen Effekte dar. Ein Ge-
spräch mit einem politischen Vertreter eines Ratsausschusses musste abgebrochen werden,
da im Verlauf des Gesprächs der Gesprächspartner feststellte, zu wenig Kenntnisse über
den Prozess der Landschaftsplanung zu besitzen.

Ohne sie in diesem Fall beantworten zu können, stellte sich nach Abschluss der Interviews
die Frage, inwieweit sich einzelne Effekte deutlicher herausgebildet hätten, wenn beispiels-
weise mehrere Interessenvertreter befragt worden wären. Ohne sie bis jetzt überprüfen zu
können, wurde darüber hinaus die vorläufige Konsequenz gezogen, Vorschläge für die in
Frage kommenden Interviewpartner nicht nur von zwei bis drei Vertretern der Gemein-
de einzuholen, sondern sich von mehreren Personen Empfehlungen geben zu lassen. Damit
sollte die Wahrscheinlichkeit steigen, die relevanten Beteiligten & Betroffenen zu befragen.

5.2.4.3 Ergebnisse und Bewertung

Ablauf des Aufstellungs- und Umsetzungprozesses

Die Erstellung des Landschaftsplans wurde von einer dazu gegründetenArbeitsgruppe städ-
tischer Ämter(AG) begleitet, an der hauptsächlich Vertreter der Verwaltung (zumeist die
Amtsleiter oder ihre Stellvertreter), der relevanten politischen Ausschüsse, des Beirates
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für Landespflege39 sowie zeitweise Vertreter anderer Behörden (z.B. Landesamt für Um-
weltschutz, Bezirksregierung) teilnahmen. Die Arbeitsgruppe tagte über zwei Jahre cir-
ca alle zwei bis drei Monate. Die Sitzungen dienten dem Informationsaustausch und der
Diskussion einzelner Planungsschritte. Die endgültigen Entscheidungen, welche Anregun-
gen und Einwände im Landschaftsplan Berücksichtigung finden sollten, behielten sich aber
das Amt für Grünanlagen bzw. das Planungsbüro vor. Bestandsaufnahme, Bewertung und
Vorentwurf stellten die Planer einige Male demStadtvorstand(d.h. dem Oberbürgermei-
ster, seinem Vertreter und Beigeordneten), demBeirat für Landespflege, demAusschuss für
Grünflächen, Umwelt und Gesundheitsowie demAusschuss für Landwirtschaftvor. Starke
Differenzen zu einzelnen Planinhalten gab es mit der Bauverwaltung.

Während des Aufstellungsprozesses wandten sich die Planer anörtliche Umweltverbände,
um von ihnen Daten zu erhalten. Eine Mitwirkung an der Erarbeitung des Landschaftsplans
in Form von Diskussionen zu einzelnen Planungsschritten oder -inhalten war den Verbän-
den lediglich über den Beirat für Landespflege möglich. Später konnten die Verbände zum
fertigen Entwurf des Landschaftsplans schriftlich Stellung nehmen. Die wesentlichen Kri-
tikpunkte und Anregungen erläuterten die Umweltverbände den Planern jedoch in Einzel-
gesprächen, da sie aus ihrer Sicht über den „Behördenweg” keine Beachtung fanden.

Der fertig erstellte Landschaftsplan wurde im Stadtrat in einer Sitzung vorgestellt, zu der
auch die Ortsbeiräte, die Umweltverbände und die Landwirte eingeladen wurden. Die für
die Ortsteile jeweils relevanten Ausschnitte des Landschaftsplans wurden zusätzlich in den
Ortsbeiräten diskutiert.

Einebegleitende Öffentlichkeitsarbeitim Sinne von Bürgerversammlungen, Vorträgen u.ä.
gab es in Mainznicht. Einige Male hat die Presse das Thema Landschaftsplan aufgegriffen.

Dem Vertreter des Amtes für Grünanlagen zufolge hat die Verwaltung großen Wert darauf
gelegt, dass der Landschaftsplan leicht verständlich sei. Eine Kurzfassung wurde erstellt
und verteilt. Jedoch konnte in den Gesprächen nicht geklärt werden, in welchem Umfang
und an wen sie verteilt wurden. Den Bemühungen der Planer um Information, Beteiligung
und Zusammenarbeit mit den örtlichen Beteiligten & Betroffenen waren insofern deutliche
Grenzen gesetzt, da laut Vertrag nur zehn Sitzungen mit den Gremien finanziert wurden.

5.2.4.4 Prozessuale Effekte

Wissenserweiterung:Inwieweit die Neuaufstellung des Landschaftsplans zu einer Er-
weiterung des Wissens beigetragen hat, konnte im Rahmen der Untersuchung nicht letzt-
endlich geklärt werden. Nach Ansicht einer Befragten hat der Aufstellungsprozess dazu
beigetragen, den Ratsmitgliedern zu vermitteln, dass der Landschaftsplan nicht nur in den
Flächennutzungsplan zu integrieren ist, sondern eine eigenständige Fachmeinung darstellt.
Aus Sicht des Planers wurde dies aufgrund seiner Erfahrungen in Zweifel gezogen.

Akzeptieren des Landschaftsplans als Fachmeinung:Akzeptiert wird der Land-
schaftsplan im Großen und Ganzen nach mehreren Diskussionen von den städtischen Äm-
tern. Schwierigkeiten gab es bei Planaussagen, die die Stadtentwicklung betrafen40, für die
39Das ist ein den Stadtrat beratendes Gremium, in dem Umweltverbände, die Landwirtschaft, die IHK u.a.
vertreten sind.
40Vgl. dazu die Kategorie ’Erkennen strittiger fachlicher Positionen und von Konflikten’.
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der Planer jedoch eine Darstellungsweise gefunden hat41, die von der Verwaltung akzeptiert
wurde.

Kritik an den fachlichen Aussagen des Landschaftsplans seitens der Vertreter des Stadtpla-
nungsamts erschwerte seine Akzeptanz. Die Stadtplaner waren davon ausgegangen, dass
die Aufstellung des Landschaftsplans gleichzeitig Grundlagenermittlungen enthalten wür-
de, auf denen im weiteren Verfahren bei der Erstellung der Landespflegerischen Planungs-
beiträge zur Bauleitplanung aufgebaut und das Verfahren damit verkürzt werden könne. Ein
Mangel an frühzeitigen Informationen über die Verwendungsmöglichkeiten sowie einzelne
qualitative Schwächen des Landschaftsplans, z.B. keine detaillierte Biotoptypenkartierung
scheint die Akzeptanz der fachlichen Aussagen verringert zu haben.

Trotz vieler inhaltlicher Widerstände haben die Landwirte den Landschaftsplan mit der
Zeit grundsätzlich als eine Fachmeinung akzeptiert und sehen in ihm ein „Verhandlungs-
papier”, das beispielsweise bei Diskussionen über Aufforstungen zu Rate gezogen wird.
Begründet werden die Widerstände damit, dass einige Landwirte den Landschaftsplan als
Bedrohung für ihr Eigentum empfanden42 und die Ergebnisse der Bestandserfassung und
Bewertung nicht nachvollziehen konnten, da sie zu ihren Erfahrungen in dem Landschafts-
raum nicht passten (z.B. Vorkommen von Vogelarten). Darüber hinaus wird die Akzeptanz
landschaftsplanerischer Vorschläge dadurch erschwert, dass die agrarfachlichen Belange
nicht gleichwertig wie die der landschaftsplanerischen berücksichtigt wurden. So wurde
die eigene Fachplanung, die Agrarstrukturelle Vorplanung, erst nach dem Landschaftsplan
fortgeschrieben und nach Ansicht der Landwirtschaftsvertreter bei der Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans nicht gleichgewichtig in die Abwägung der Belange einbezogen.

Erkennen strittiger fachlicher Positionen und von Konflikten: Durch den Planungs-
prozess wurden Interessenskonflikte mit Landwirten und Grundeigentümern offenkundig,
insbesondere bei den Forderungen des Landschaftsplans nach der Ausweisung von Schutz-
gebieten und potentiellen Kompensationsflächen, die von Bebauung freizuhalten sind sowie
bei Vorschlägen zur landwirtschaftlichen Nutzungsänderung und zu Anpflanzungsmaßnah-
men treten strittige Punkte auf. Im Hinblick auf diese Akteursgruppe blieb offen, inwieweit
das Erkennen der Konflikte im Prozess dazu geführt hat, dass die Landwirte und andere
Grundeigentümer eher eine Sensibilisierung für Umweltprobleme und die Bereitschaft für
eine gemeinsame Lösungssuche entwickelt oder sich die Fronten eher verhärtet haben.

In den Sitzungen der Arbeitsgruppe der städtischen Ämter wurden aus Sicht des Planers,
Konfliktbereiche angesprochen und sehr offen und konkret diskutiert. Insbesondere bei
Gebieten mit umstrittenen Entwicklungsvorstellungen wurde seitens der Stadtplaner der
Vorteil gesehen, dass viele Diskussionen vorweg genommen werden konnten. Hingegen
schätzte der Vertreter der Umweltverbände die Auseinandersetzung um Konflikte anders
ein, da aus seiner Sicht bestehende Konflikte nicht in der Planung gelöst wurden. Nicht
der Plan habe die Diskussionen beeinflusst, sondern er sei umgekehrt „den Entscheidungen
angepasst“ worden.
41Im Landschaftsplan wurden lediglich die Grenzen der umstrittenen Baugebiete eingezeichnet, nähere
Planaussagen (Grenzen und Bedingungen aus landschaftsplanerischer Sicht) stehen nur im Textteil des
Landschaftsplans.
42Es wurde die Gefahr gesehen, dass „alle Äcker mit der höchsten Bonität als Ausgleichsflächen eingestuft
werden“.
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Durch den Planungsprozess wurden fachlich strittige Positionen deutlich, aber es lässt sich
nicht eindeutig klären, inwieweit die Konflikte ausgetragen wurden.

Berücksichtigung des Landschaftsplans:Besonders die Ämter der Stadt nutzen den
Landschaftsplan für ihre Arbeit. Das Umweltdezernat und insbesondere das Amt für Grün-
anlagen ziehen bei allen Planungs- und Bauvorhaben den Landschaftsplan zu Rate, bei-
spielsweise im Rahmen der Bauleitplanung. So nutzen sie den Landschaftsplan als Argu-
mentationsgrundlage, um die „Freihaltung der Schutzzonen“ von Bebauung durchzusetzen
und Ausgleichsflächen zu bestimmen. Als besonders wichtig für die tägliche Arbeit werden
dabei die Bestandserfassung und ihre Bewertung, die Klimakarte, Schutzgebietsausweisun-
gen und die Aussagen zu speziellen Gebieten eingeschätzt.

Auch für Vertreter des Stadtplanungsamt hat der Landschaftsplan die Informationsgrund-
lage für den Planungsprozess verbessert. Sie ziehen den Landschaftsplan allgemein bei
Fragen zur Bauleitplanung sowie bei der Beurteilung von Fachplanungen der Nachbarge-
meinden zu Rate.

Darüber hinaus wird der Landschaftsplan in Bezug auf seine Umsetzung pragmatisch ge-
sehen und bei Absprachen zwischen den Ämtern als „Verhandlungsmasse” eingebracht,
beispielsweise bei den Ausgleichsflächen. Im Hinblick auf die Arbeit des Stadtrats bietet
er eine zu berücksichtigende Fachplanung, die als Argumentationsgrundlage genutzt wird
und auf deren Basis einige Ratsmitgliedern Anfragen und Forderungen stellen.

Entscheidungen im Sinne der Ziele des Landschaftsplans:Nach Ansicht der meisten
Befragten ist es durch den Prozess der Landschaftsplan-Aufstellung zu einer Reduzierung
von Bauvorhaben, insbesondere in Finthen-West gekommen. In diesem Zusammenhang
wird auch darauf hingewiesen, dass bei dem geplanten Vorhaben auch andere Faktoren
Einfluss auf die getroffene Entscheidung gehabt haben.43 Andere Entscheidungen im Sinne
des Landschaftsplans wie die Freihaltung einer Grünachse im Gonsbachtal oder die Aus-
weisung von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten konnten realisiert werden, aber
gleichzeitig werden aus Sicht der Vertreter des Amtes für Grünlagen letztere teilweise mit
so vielen Ausnahmeregelungen versehen, dass die Entscheidungen in Wirklichkeit wenig
Wirkungen zeigen.

Die skeptische Haltung gegenüber den Wirkungen der Landschaftsplanung als Entschei-
dungsgrundlage deckt sich einerseits mit den Einschätzungen, die unter der Kategorie „Be-
rücksichtigung des Landschaftsplans” ausgewertet wurden. Andererseits scheint der Land-
schaftsplan in einigen Bereichen tatsächlich zu einer Verringerung von Baugebieten beige-
tragen zu haben, indem er Entscheidungen stützen konnte.

Austausch und Engagement:Insgesamt hat der Aufstellungs- und Umsetzungsprozess
zum Landschaftsplan die Kontakte der örtlichen Akteure untereinander kaum über das bis-
herige Maß hinaus dauerhaft verbessert. Die Diskussionen zum Landschaftsplan haben auf
Seiten der Behörden einige Aktivitäten gefördert: So standen die Ausweisung des Land-
schaftsschutzgebiets Laubenheim und die Erstellung einer Naherholungskonzeption für die
Achse Hechtsheim-Eberheim den Vertretern des Amtes für Grünanlagen und des Stadtpla-
43Vertreter der Stadtplanung konstatierten, dass die Eingriffsregelung Fragen nach der Reduzierung von
Bauvorhaben stärker beeinflusst als die Landschaftsplanung.
Der Vertreter der Umweltverbände vertrat generell die Auffassung, dass die konflikthaften Planungen schon
vorher, ohne den Einfluss des Landschaftsplans „gekippt“ worden seien und in der Folge im Landschaftsplan
„entsprechend dargestellt worden“ seien. Der Plan sei nur noch als Zusatzargument genutzt worden.
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nungsamtes zufolge im Zusammenhang mit der Landschaftsplanung. Nach Ansicht des
befragten Planers ist der Gonsbach aufgrund der Diskussionen zum Landschaftsplan natur-
näher gestaltet worden. Weitere Umsetzungsaktivitäten unternimmt die Stadt bzw. das Amt
für Grünanlagen nur noch auf eigenen Flächen. Als ein Grund für diese wenigen Aktivitä-
ten wird in der angespannte Finanzlage der Stadt gesehen.

Bei Umweltverbänden und anderen privaten Akteuren scheint der Aufstellungs- und Um-
setzungsprozess kaum Initiativen für die Umsetzung des Landschaftsplans wecken zu kön-
nen. Eine Erklärung hierfür könnte der Mangel an begleitender Öffentlichkeitsarbeit sowie
die Tatsache sein, dass die Stadt keine finanzielle Förderung von Umsetzungsmaßnahmen
vorsieht.

Zusammenfassend ist festzuhalten (vgl. Tab.5.11), dass die Landschaftsplanung in der
Stadt Mainz unterschiedliche prozessuale Effekte hervorrufen konnte, insbesondere inner-
halb der Verwaltung. Ein Schwerpunkt der Wirkungen ist darin zu sehen, dass der Land-
schaftsplan sowohl für das Umweltdezernat als auch für die Bauverwaltung zu einer wich-
tigen Arbeits- und Argumentationsgrundlage wurde (zusammenfassende Darstellung von
Daten zur Naturausstattung der Stadt). Im Rahmen der Landschaftsplanung wurden dar-
über hinaus viele Konflikte zwischen diesen Dezernaten und mit den Grundeigentümern
deutlich. Es ist der Eindruck entstanden, dass diese Konflikte aber kaum ausgetragen wur-
den.

In der Diskussion um die bauliche Entwicklung der Stadt, die sowohl innerhalb der Verwal-
tung als auch der Politik im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans geführt
wurde, hat der Landschaftsplan für die Reduzierung einzelner Bauvorhaben eine Rolle ge-
spielt, deren Reichweite, wie bereits ausgeführt, im Einzelnen nicht mehr zu klären ist.

Der Landschaftsplan wird in Mainz in erster Linie als Instrument für die Verwaltungsar-
beit gesehen. Über die Verwaltung hinausgehend hat der Prozess nur wenige der örtlichen
Akteure erreicht. Die wenigen prozessualen Instrumente, die eingesetzt wurden (Vorstel-
lung von Planungsschritten vor verschiedenen politischen Gremien u.ä.), zielten vorrangig
darauf ab, die Akzeptanz für die Planung zu erhöhen, was teilweise auch erreicht wurde.
Ein Diskussionsprozess zu den grundsätzlichen Zielen, Erfordernissen und Maßnahmen des
Landschaftsplans und deren Umsetzungsmöglichkeiten, was wahrscheinlich auch eine Dis-
kussion über die Umweltsituation in der Stadt hätte nach sich ziehen können, wurde nicht
angeregt. Dies ist vermutlich ausschlaggebend für den genannten Mangel an Initiativen und
dafür, dass durchweg das Amt für Grünanlagen als zuständig für einzelne Umsetzungsmaß-
nahmen gilt.

Vor dem Hintergrund der festgestellten prozessualen Effekte kann der Planungsprozess als
erfolgreich eingeschätzt werden, da dadurch Wirkungen entstanden sind, die höchstwahr-
scheinlich ohne die Landschaftsplanung nicht entstanden wären. Ferner wurde aufgrund
des Planungsprozesses die Konsequenz gezogen, in Zukunft die Umweltverbände frühzei-
tiger in den Diskussionsprozess einzubeziehen. Nicht beurteilt werden kann an dieser Stel-
le, inwieweit bei einer anderen Gestaltung des Planungsprozesses (z.B. vermehrte Öffent-
lichkeitsarbeit, mehr Beteiligte & Betroffene einbeziehende Arbeitskreis) einzelne Effekte
deutlicher als in diesem Fall zum Ausdruck gekommen wären oder ob ein anderer Einsatz
prozessualer Instrumente zu weiteren Effekte geführt hätte.
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Tabelle 5.11:Ergebnisse der Beurteilung prozessualer Effekte – Zusammenfassung

Kategorien möglicher prozessualer
Effekte

Festgestellte prozessuale Effekte

− Wissenserweiterung

− Akzeptieren des Landschaftsplans
als Fachmeinung

− Erkennen strittiger fachlicher
Positionen und von Konflikten

− Berücksichtigung des
Landschaftsplans

− Entscheidungen im Sinne des
Landschaftsplans

− Austausch und Engagement

− Wissenserweiterung
Es kann nicht abschließend beurteilt werden, ob es zu mehr
Kenntnissen über das Instrument Landschaftsplan gekommen ist

− Akzeptieren des Landschaftsplans als Fachmeinung
Akzeptanz bei den städtischen Ämtern nach mehreren
Diskussionen; Vorbehalte und größtenteils Akzeptanz bei den
Landwirtschaftsvertretern

− Erkennen strittiger fachlicher Positionen und von Konflikten
Interessenkonflikte mit Landwirten und Grundstückseigentümern
wurden offenkundig; spätere Diskussionen mit den Stadtplanern
wurden vorweg genommen

− Berücksichtigung des Landschaftsplans
Bei Planungs- und Bauvorhaben wird der Landschaftsplan zu
Rate gezogen; Nutzen des Plans für die tägliche Arbeit
(Bestandserfassung und Bewertung) sowie als Informations- und
Argumentationsgrundlage

− Entscheidungen im Sinne des Landschaftsplans
Entscheidungen hinsichtlich der Reduzierung von Bauvorhaben,
Freihalten einer Grünachse sowie Schutzgebietsausweisungen
konnte durch die Landschaftsplanung gestützt werden

− Austausch und Engagement

Erstellung einer Naherholungskonzeption, naturnahe Gestaltung
eines Baches lassen sich mit auf den Planungsprozess
zurückführen; Kontakte der Beteiligten & Betroffenen wurden
über das bisherige Maß hinaus nicht dauerhaft verbessert

Aufgrund der festgestellten Effekte, die auf den Landschaftsplanungs-Prozess zurückzuführen sind, wird die
Landschaftsplanung als erfolgreich beurteilt.
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5.3 Diskussion

Module erfüllen die an eine Evaluation gestellten Anforderungen

Resümierend soll überprüft werden, inwieweit die hier vorgestellte Evaluationsstrategie den
in Kap.2.7dargestellten Anforderungen an Evaluationen entspricht. Die dort aufgeführten
grundsätzlichen Forderungen werden von den näher betrachteten Modulen weitgehend er-
füllt. In diesem Kontext ist jedoch zu berücksichtigen, dass die praktische Anwendung
der Module nicht unter „typischen“ Praxisbedingungen durchgeführt wurde, die die Ver-
treter der Evalutionsforschung meistens vor Augen haben, wenn sie ihre Anforderungen
formulieren. In dieser Arbeit wurden die Module aus wissenschaftlichem Interesse in ei-
ner Beispielgemeinde getestet, ohne dass es seitens der Gemeinde ausdrücklich dazu einen
Auftrag gab (und ohne dass die Evaluationsverfahren zu Konsequenzen führten). Vor die-
sem Hintergrund sind einzelne Anforderungen zu relativieren.

Zu den Anforderungen im Einzelnen:

Eindeutige Identifizierung des Untersuchungsgegenstands:Für die vertiefend darge-
stellten Module wird sowohl der Untersuchungsgegenstand deutlich abgegrenzt, beispiels-
weise durch die Feststellung, ob es sich um die Evaluation der Integration landschafts-
planerischer Aussagen in die vorbereitende Bauleitplanung oder um die durch den Land-
schaftsplanungprozess erzeugten Effekte handelt. Darüber hinaus wird auch dargelegt, zu
welchem Zweck sie eingesetzt werden können.

Bestimmung der verschiedenen Interessenlagen:Für jedes Modul, das näher betrach-
tet wird, werden die verschiedenen Interessenlagen aufgezeigt. Bei ihrer praktischen An-
wendung wurde nicht dargelegt, welche unterschiedlichen Interessen, Motivationen und
Informationsbedürfnisse zwischen den verschiedenen Beteiligten & Betroffenen der Bei-
spielgemeinde bestehen, wie dies in der Evaluationspraxis der Fall sein sollte.

Beschreibung der Ziele und des Vorgehens:Ziele und Vorgehen sind für die einzelnen
vertiefend behandelten Module jeweils dargelegt worden. Die Ziele wurden vom Evaluator
eigenständig und nicht in Rücksprache mit einem Auftraggeber bestimmt, wie dies in der
Praxis vorgesehen ist. Die Darstellung der Vorgehensweise ist so angelegt, dass die ein-
zelnen Arbeitsschritte nachvollziehbar sind. Durch die Erläuterung der Erfahrungen in der
Anwendung des Moduls wird kenntlich gemacht, an welchen Stellen während des Evalua-
tionsvorgangs Modifizierungen vorgenommen wurden.

Bestimmung der Erfolgsmaßstäbe:Bei der Vorstellung der Module wird aufgezeigt,
anhand welcher Maßstäbe die Bewertung des jeweiligen Moduls erfolgen soll. Dabei wird,
wie gefordert, eine Trennung zwischen der Darstellung der Ergebnisse und ihrer anschlie-
ßenden Bewertung vorgenommen.

Wissenschaftliche Solidität: Im Hinblick auf die Erfüllung wissenschaftlicher Güte-
kriterien ist v.a. auf die vonGUBA & L INCOL (1990) entwickelten Parallelkriterien zu-
rückzugreifen, da es sich hier um eine qualitative Untersuchung handelt. ”Übertragbarkeit”
ist durch die Dokumentation des Vorgehens gewährleistet, so dass die Module in anderen
Situationen angewendet werden können. Durch das gewählte Vorgehen bei den Modulen
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’Integration in die Bauleitplanung’44, ’Umsetzung in die Realität’ und „Beteiligungs- und
Bewusstseinsprozesse“ ist intendiert, dass die Konstruktion der Wirklichkeit aus Sicht der
Beteiligten & Betroffenen mit der des Evaluators in Beziehung gesetzt wird („Glaubwür-
digkeit“). Die Dokumentation der einzelnen Evaluationen garantiert, dass Veränderungen
bzw. Modifikationen im Vorgehen erläutert und somit nachvollzogen werden können („Ver-
lässlichkeit“). Ebenfalls sind die für die Evaluation zu Grunde gelegten Daten und die zu
ihrer Weiterverarbeitung (Interpretationen) durchgeführten Prozesse transparent und nach-
vollziehbar dargestellt („Bestätigbarkeit“).

Angemessenes Untersuchungsdesign:Für die Module werden in Abhängigkeit von ih-
rem Zweck unterschiedliche Untersuchungsdesigns entwickelt, die auf die gegebenen Be-
dingungen und Voraussetzungen der Untersuchung abheben, beispielsweise durch die Fest-
stellung, inwieweit Kenntnisse über den Untersuchungsgegenstand schon vorliegen (Modul
„Beteiligungs- und Bewusstseinsprozesse“), oder durch den Verzicht auf Wirkungskontrol-
len und -analysen, die angesichts der Komplexität der Wirkungen örtlicher Landschaftspla-
nung für nicht adäquat gehalten werden.

Überprüfung der Implementation sowie zielgruppenspezifische Informationsaufbe-
reitung und -weitergabe: Bedingt durch den Anlass der Untersuchung (Forschungsarbeit)
werden diese Anforderungskriterien nicht erfüllt. Aufgrund dieser Analysebedingungen
wurden die Informationen über die Evaluation nicht adressatenbezogen aufbereitet. Auch
wurde die Implementation landschaftsplanerischer Aussagen, z.B. ihre Umsetzung in die
Realität, nicht vorab einer Überprüfung unterzogen, sondern aufgrund von Vorgesprächen
als gegeben vorausgesetzt.

Praktikabilität: Das Untersuchungsdesign für die ausführlich erläuterten Module ist mit
einer in Relation zum Verwendungszweck vertretbaren Ausführlichkeit konzipiert worden.

Die beiden Anforderungen, die sich auf die Voraussetzungen einer Evaluation ausgerichtet
sind („Zieldefinition und Operationalisierung der (Planungs-/Projekt-)wirkungen“, „Syn-
chronisation von Planung/Projekt und Evaluation“), können in dieser Arbeit nicht zugrunde
gelegt werden. Denn damit ist verbunden, dass schon zu Beginn einer Landschaftsplanung
die Evaluation mit gedacht wird und die Planung darauf ausgerichtet wird.

Indem die Module überwiegend die Anforderungskriterien für Evaluationen erfüllen, wird
auch deutlich, dass Evaluationen in der örtlichen Landschaftsplanung auf diesem Niveau
möglich sind und durchgeführt werden können.

Die Handhabbarkeit der Module wurde bestätigt

Durch den Praxistest in einer Beispielgemeinde wird die Handhabbarkeit der Module evi-
dent. Sie lassen dem Anwender genug Spielraum, um die Module den entsprechenden
Bedingungen anzupassen. Beispielsweise kann, falls der Landschaftsplan keine Vorschlä-
ge zur Integration landschaftsplanerischer Aussagen enthält, dieser Arbeitsschritt mit Hilfe
eines „Übersetzungsschlüssels“ durch den Evaluator nachgeholt werden. Diese Flexibili-
tät zeigt sich auch darin, dass es für die Module „Integration in die Bauleitplanung“ und
„Umsetzung in die Realität“ keine festgeschriebenen Bewertungsmaßstäbe gibt und somit
44In der konkreten Anwendung wurde aus zeitökonomischen Gründen darauf verzichtet, die Ergebnisse der
Evaluation mit den Beteiligten & Betroffenen zu erörtern.
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auch nicht für jede Gemeinde ein einheitlicher Maßstab zu Grunde gelegt wird. Durch
die einzelfallbezogene Bewertung, für die in dieser Arbeit vorgeschlagen wird, sich auf
die im Landschaftsplan formulierte Schwerpunktsetzung zu beziehen, wird die Evaluation
den jeweiligen Bedingungen gerecht. Beim Modul „Qualität des Landschaftsplans“ wird
dagegen nicht der Einzelfall, sondern die landesrechtlichen Vorgaben sowie die Anforde-
rungen der guten fachlichen Praxis für die Bewertung zu Grunde gelegt. Für das Modul
„Beteiligungs- und Bewusstseinprozesse“ ist der Bewertungsmaßstab bis jetzt für alle Un-
tersuchungsgegenstände gleich, da nur beurteilt wird, ob überhaupt prozessuale Effekte der
örtlichen Landschaftsplanung feststellbar sind.

Die einzelfallbezogene Betrachtung ermöglicht auch, dass vergleichende Untersuchungen
durchgeführt werden können. So wird beispielsweise bei einer Untersuchung, die die In-
tegration landschaftsplanerischer Aussagen in die Bauleitplanung untersucht, nicht ein ein-
heitlicher Bewertungsmaßstab festgelegt. Bei der Anwendung des hierzu beschriebenen
Moduls würde bei einem Vergleich vielmehr herauskommen, in welchen und wievielen
Gemeinden der Flächennutzungsplan den Aussagen des Landschaftsplan folgt und wo die
jeweiligen Defizite liegen.

Die Durchführung von praktischen Evaluationen mittels der definierten Module zeigt deren
grundsätzliche Anwendbarkeit auf und weist gleichzeitig auf ggf. auftretende Schwierig-
keiten hin. So wird beispielsweise bei der Anwendung des Moduls „Umsetzung in die
Realität“ sichtbar, dass im Vorfeld genau zu prüfen ist, inwieweit die Voraussetzungen für
eine Evaluation (schon) gegeben sind, und in diesem Zusammenhang auch abzuklären ist,
mit welchem finanziellen und personellen Aufwand die Evaluation durchgeführt werden
soll. Auch im Rahmen der Darstellung bestehender Evaluationsansätze in der Landschafts-
planung wurde erkennbar, wie wenig konkrete Erfahrungen hinsichtlich dieser Evaluations-
aufgabe vorliegen.

Zusammenfassend kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die näher ausgeform-
ten Module den Anforderungen an Evaluationen auf der Grundlage der in Kap.2.7darge-
stellten Kriterien gerecht werden und dass durch die Anwendung in einer Beispielgemeinde
deren grundsätzliche Handhabbarkeit bewiesen wurde. Es ist davon auszugehen, dass die
Module auch für andere praktische Evaluationsanwendungen geeignet sind.



Kapitel 6

Fazit und Ausblick

Einordnung der Landschaftsplanung in den Kontext der Evaluations-
forschung und Entwicklung einer eigenen Evaluationsstrategie

In dieser Arbeit werden die theoretischen und methodischen Grundlagen der Evaluations-
forschung dargestellt, die anschließend zu generellen Anforderungen an Evaluationen zu-
sammengeführt werden. Dadurch wird die notwendige Basis gelegt, um bestehende Evalua-
tionsansätze in der Landschaftsplanung in den Kontext der bisherigen Evaluationsdiskus-
sion einzuordnen und sie anhand der in diesem Zusammenhang entwickelten Anforderun-
gen an Evaluationen zu bewerten. Ein Ergebnis ist dabei, dass in der Landschaftsplanung
der Bezug zur Evaluationsforschung nicht ausreichen hergestellt wird, so dass ein großes
Defizit hinsichtlich der Diskussion und der Anwendung von Evaluationsstandards in der
Landschaftsplanung besteht. Mit dieser Arbeit wird somit die große Kluft zwischen den
Anforderungen an Evaluationen einerseits und den zaghaften Evaluationsbemühungen in
der Landschaftsplanung andererseits offensichtlich. Jedoch bleibt die Untersuchung nicht
bei der Kritik und dem Nachweis von Defiziten stehen, sondern es wird eine eigene, für das
komplexe Evaluandum geeignete Evaluationsstrategie entwickelt und erprobt.

Bei der Realisierung dieser Aufgabe werden zunächst bestehende Anforderungen an die
Landschaftsplanung aufbereitet und als Hintergrund für die Evaluation bereitgestellt. Hier-
bei werden insbesondere die Anforderungen des Rechts und der guten fachlichen Praxis be-
rücksichtigt. Diese bilden zusammen mit dem bestehenden Diskussions- und Forschungs-
stand in der Landschaftsplanung und den zusammengestellten generellen Anforderungen
an Evaluationen die Basis zur Ableitung einer angemessenen Evaluationsstrategie.

Der entwickelte Ansatz, für bestimmte Fragestellungen der örtlichen Landschaftsplanung
Module einzusetzen, trägt dem Forschungsstand in der Landschaftsplanung Rechnung.
Aufgrund der wenig entwickelten Evaluationskultur wird es nicht für sinnvoll gehalten,
einen Ansatz zu verfolgen, der im Rahmen einer einzigen Evaluation einer Vielzahl unter-
schiedlicher Fragestellungen und Interessenlagen nachgeht. Weiterhin ist diese Evaluati-
onsstrategie offen für Modifizierungen und Ergänzungen. So können - unter Voraussetzung
einer breiten Anwendung - auf der Grundlage eines vermehrten Diskussions- und Erfah-
rungssaustausches neue Erkenntnisse in neu zu bestimmende Module eingebracht bzw. be-
stehende optimiert werden.
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Anwendbarkeit der Module und Ansatzpunkte zu ihrer Weiter-
entwicklung

Durch einen umfassenden Praxistest in einer Beispielgemeinde wurde bestätigt, dass örtli-
che Landschaftsplanung evaluierbar und Evaluation ein probates Mittel ist, eine fundierte
Diskussion um die Stärken und Schwächen der örtlichen Landschaftsplanung zu führen.
Die konkrete Anwendung zeigt nicht nur die Praktikabilität der Module auf, sondern es
wird darüber hinaus der Nachweis erbracht, dass diese die vorab definierten grundsätzli-
chen Anforderungen an Evaluationen erfüllen. In der praktischen Durchführung wird auch
deutlich, dass in der konkreten Ausformung der Module einerseits klare, leistbare Arbeits-
schritte vorgegeben sind, die andererseits genügend Spielraum für Besonderheiten des Ein-
zelfalls und die Gegebenheiten vor Ort lassen.

Ferner zeigen die Ergebnisse der Evaluation mit Hilfe der einzelnen Module in ihrer Dif-
ferenziertheit jeweils auf, in welcher Hinsicht die untersuchte örtliche Landschaftsplanung
als erfolgreich beurteilt werden kann und wo Verbesserungsbedarf besteht. In den Modu-
len wird ein Maßstab vorgegeben, der eine Grundlage für die Diskussion über Erfolge und
Misserfolge der örtlichen Landschaftsplanung bilden kann. Insofern werden sie auch und
insbesondere der in der Einleitung formulierten Aufgabenstellung gerecht, zur Qualitätssi-
cherung und -verbesserung der Landschaftsplanung beizutragen.

Die Anwendung der Module zeigt nicht nur deren grundsätzliche Handhabbarkeit auf. Dar-
über hinaus sind auch inhaltliche Hinweise zur Qualifizierung der örtlichen Landschaft-
planung ableitbar, wobei an einem Fallbeispiel nur einzelne Tendenzen dargestellt werden
können, die einer weiteren Verifizierung durch eine breiter angelegte Untersuchung bedür-
fen. Die Anwendung des Moduls ’Qualität des Landschaftsplans’ weist darauf hin, dass
innerhalb der Fachdisziplin eine Verständigung herbeigeführt werden sollte, mit welcher
Differenziertheit und mit welchen praktikablen Methoden die Erfassung und Bewertung der
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der ästhetischen Qualitäten von Landschaften
erfolgen sollte. Dadurch würde erreicht, dass im Rahmen einer Evaluation das vom Land-
schaftsplan zu behandelnde inhaltliche Spektrum eindeutiger legitimierbar und abprüfbar
wäre.

Aufgrund der Erfahrungen in der Anwendung der Module ’Integration in die Bauleitpla-
nung’ und „Umsetzung in die Realität“ scheint es im Hinblick auf die Umsetzung des
Landschaftsplans angebracht zu sein, die Adressaten der einzelnen Erfordernisse und Maß-
nahmen zu bestimmen sowie für die Umsetzung landschaftsplanerischer Aussagen auch
Zeiträume, Prioritäten und potenzielle Umsetzungsinstrumente zu benennen. Insbesondere
bei der Anwendung des Moduls „Integration in die Bauleitplanung“ wurde offensichtlich,
dass von Seiten der Landschaftsplanung Vorschläge entwickelt werden sollten, wie deren
Aussagen in die Sprache der Flächennutzungsplanung übersetzt werden sollen, um dadurch
ihre Übernahme zu erleichtern.

Die Anwendung des Moduls ,Umsetzung in die Realität“ unterstreicht, wie wichtig das
konkrete Verorten der einzelnen landschaftsplanerischen Aussagen sowie das Benennen
von Zeiträumen zur Realisierung von Maßnahmen sind. Dadurch wird erst überprüfbar und
darstellbar, in welchem Stadium sich die Umsetzung befindet. Weiterhin zeigt sich, dass im
Landschaftsplan der Ziel-Mittel-Bezug transparent sein sollte. Dadurch wird nicht nur für
den Evaluator erkennbar, mit welchen Erfordernissen und Maßnahmen welche Zielvorstel-
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lungen verwirklicht werden sollen, sondern auch für die Gemeinde wird beim Bereitstellen
von Geldern für die Umsetzung des Landschaftsplans nachvollziehbar, mit welchen Maß-
nahmen in welchem Umfang zur Realisierung von landschaftsplanerischen Zielen beigetra-
gen werden kann.

Die Anwendung des Moduls „Beteiligungs- und Bewusstseinsprozesse“ zeigt vor dem Hin-
tergrund der in Kapitel4.3beschriebenen Anforderungen an den Planungsprozess auf, wie
wenig Vereinheitlichung es in dieser Hinsicht gibt bzw. wie wenige Standards für die Ge-
staltung des Planungsprozesses vorliegen. Daraus kann abgeleitet werden, dass mehr Ver-
ständigung und Austausch darüber stattfinden sollte, wie der Planungsprozess neben dem
formellen Verfahren gestaltet werden kann, welche ungenutzten Potenziale von der örtli-
chen Landschaftsplanung aufgegriffen werden sollten, um noch mehr Wirkungen als bisher
erzielen zu können.

Forderungen an die Evaluation in der Landschaftsplanung

Aufgrund der dargestellten Erfahrungen und Ergebnisse dieser Arbeit können Forderungen
an die zukünftige Auseinandersetzung mit dem Thema „Evaluation in der örtlichen Land-
schaftsplanung“ formuliert werden:

Bei der Darstellung bestehender Evaluationsansätze in der örtlichen Landschaftsplanung
und bei der Entwicklung der hier vorgestellten Untersuchungsstrategie wird deutlich, dass
im Vergleich zu den Erkenntnissen der Evaluationsforschung im Allgemeinen Evaluationen
in der örtlichen Landschaftsplanung noch in den Kinderschuhen stecken. Durch die Evalua-
tionsstrategie, Module einzusetzen, wird die Möglichkeit eröffnet, erst einzelne Ausschnitte
aus dem Wirkungsfeld örtlicher Landschaftsplanung zu betrachten, um diese Ausschnitte
immer mehr zu vervollständigen, bis Evaluationen in einem umfassenden Sinn durchgeführt
werden können. Doch dafür ist es erforderlich, dass Evaluationen im größerem Umfang als
bisher praktiziert werden und ein stärkerer Austausch über die Ergebnisse stattfindet. Bei-
spielsweise könnte hierfür die neu gegründete Arbeitsgruppe „Evaluation im Umweltbe-
reich“ im Rahmen der DeGEval (Deutsche Gesellschaft für Evaluation e.V.) ein geeigneter
organisatorischer Rahmen sein. Allerdings müssten dann mehr Zeit, Geld und Personal für
dieses Themenfeld eingesetzt werden.

Auch müsste durch die stärkere Berücksichtigung der Evaluationsforschung insgesamt und
den breit angelegten Austausch auch mit anderen Disziplinen über angemessene Evaluati-
onsansätze zu einer Qualifizierung dieser Verfahren für die Landschaftsplanung beigetragen
werden. Zu einer solchen Qualifizierung sollte auch gehören, gefällte Urteilen transparenter
und nachvollziehbarer darzustellen, werden doch in vielen zu diesem Thema vorliegenden
Arbeiten die Bewertungsmaßstäbe nicht benannt oder nur nebulös umrissen. Da das Unter-
suchungsfeld Evaluation in der (örtlichen) Landschaftsplanung originär Maßstäbe benötigt,
um zu Werturteilen zu gelangen, kann nicht häufig genug betont werden, wie wichtig es ist,
dass diese auch nachvollziehbar erläutert und kritisch hinterfragt werden.

Bedingt durch den geringen Stellenwert von Evaluationen in der Landschaftsplanung erfol-
gen sie meistens ex-post. Ergänzend dazu sollten verstärkt prozessbegleitende Evaluationen
durchgeführt werden, um die Möglichkeit zu nutzen, schon während des Planungsprozesses
die bis dahin vollzogenen Aktivitäten zu reflektieren: Wie ist der bisherige Stand der Um-
setzung einzuschätzen; wo liegen Hindernisse; an welchen Stellen müssen vermehrt oder
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andere Maßnahmen ergriffen werden? Im Rahmen eines solchen Rückkoppelungsvorgangs
kann eine Überprüfung der Ziele erfolgen und können Maßnahmen ggf. modifiziert und den
Rahmenbedingungen angepasst werden. In einer Gemeinde können dadurch beispielswei-
se die Gelder für den Einsatz landschaftsplanerischer Maßnahmen besser gesteuert werden.
Auswirkungen von Vorhaben anderer Planungsträger können aufgenommen und in die Um-
setzung des Zielkonzepts integriert werden. Weiterhin könnte damit als zusätzlicher Effekt
verbunden sein - soweit verschiedene Beteiligte & Betroffene in den Landschaftsplanungs-
prozess eingebunden sind -, dass die Identifikation mit dem Instrument Landschaftsplanung
steigt und erfahrbar wird. Auf diese Weise kann mit der Aufstellung und Umsetzung eines
Landschaftsplans ein kontinuierlicher Prozess der Umwelt"beobachtungünd -entwicklung
initiiert werden.

Weiterer Forschungsbedarf

Das Forschungfeld Evaluationen, speziell in der Landschaftsplanung, ist noch nicht aus-
reichend bearbeitet worden. So liegt Forschungsbedarf für eine Reihe von Aufgaben und
Fragestellungen vor, unabhängig von dem Bedarf, auf den schon mehrfach hingewiesen
wurde.

Anwendung und Weiterentwicklung der Module

� In dieser Arbeit sind vier der neun entwickelten Module vertiefend betrachtet worden.
In weiteren Untersuchungen sollten andere Module, z.B. ’Evaluierbarkeit’, ’Verfah-
rensablauf’, „Effizienz der Planung“ weiter ausgeformt und anhand von Praxistest
überprüft werden.

� Die Module sind für die örtliche Landschaftsplanung konzipiert. Es wäre zu überprü-
fen, inwieweit sie auf die Landschaftsrahmenplanung oder auch auf die Raumplanung
zu übertragen sind.

� Besonders das Modul „Beteiligungs- und Bewusstseinsprozesse“ zeigt umfangrei-
chen Untersuchungsbedarf. Unter der Voraussetzung, dass die Evaluation schon zu
Beginn einer Landschaftsplanung eingeplant ist, könnte beispielsweise ein Goal At-
tainment Scale durchgeführt werden. Es wäre zu überprüfen, inwieweit solche Me-
thoden dazu beitragen können, die Evaluation von Planungsprozessen zu überprüfen.

� Darüber hinaus besteht vermehrter Bedarf, Beteiligungsprozesse im Rahmen der
Landschaftsplanung zu evaluieren. Zum einen ist dabei zu überprüfen, inwieweit
das vorgeschlagene Modul weiterentwickelt oder ergänzt werden kann. Zum anderen
können dadurch wichtige Vorschläge und Hinweise für die Beteiligung der Akteure
im Planungsprozess gewonnen werden.

Qualifizierung der Landschaftsplanung

� Eine umfangreiche Anwendung eines Moduls, beispielsweise ’Qualität des Land-
schaftsplans’ oder ’Umsetzung in die Realität’ gibt wertvolle Hinweise zur Qualifi-



192

zierung der örtlichen Landschaftsplanung. Evaluationen können als Grundlage für
die Erarbeitung von Hinweise, Leitfäden u.ä. zur Verbesserung der Landschaftspläne
genutzt werden.

� Die Anforderungen der guten fachlichen Praxis sind ausführlicher als in dieser Arbeit
zu bestimmen. Erweiternd zu den hier analysierten Unterlagen sollten beispielswei-
se für ein Bundesland unterschiedliche Landschaftspläne ausgewertet werden, die
aus Sicht verschiedener Experten die gute fachliche Praxis repräsentieren. Weiter-
hin könnten solche Anforderungen in Expertenrunden diskutiert und ggf. Konsens
hinsichtlich der Anforderungen gefunden werden.

Gestaltung des Planungsprozesses und Einsatz prozessualer Instrumente

� Eine umfangreiche Untersuchung und Verständigung hinsichtlich der Gestaltung des
Planungsprozesses ist ebenso wünschenswert wie bei den Anforderungen der guten
fachlichen Praxis an Inhalte, Methoden, Hinweise zur Umsetzung landschaftsplaneri-
scher Aussagen und grafische Präsentation des Landschaftsplans sowie des formalen
Verfahrens. Unter dieser Voraussetzung wäre es möglich zu bestimmen, welche Ef-
fekte in einem Prozess entstehen sollten, die dann einer Evaluation zugänglich sind.

� Besonderes Forschungsdefizit besteht in der Frage, welchen Beitrag einzelne prozes-
suale Instrumente, wie etwa Arbeitskreise zur Unterstützung und Verstärkung pro-
zessualer Effekte leisten können.
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Art Anforderungen erfüllt nicht  
erfüllt 

Anmerkungen 

 Vorgaben    

§ & Berücksichtigung der Ziele (des Landschaftsprogramms und) 
des Landschaftsrahmenplans 

   

 Überblick über das Plangebiet    

& Darstellung der verwaltungsmäßige Zuordnung / Lage im Raum    

& Darstellung der historische Entwicklung der Landschafts- und 
Siedlungsstruktur 

   

& Darstellung der naturräumlichen Zuordnung    

& Darstellung von Funktionsräume, die sich z.B. an naturräumlichen 
Einheiten, prägenden Biotopstrukturen, aktuellen Nutzungen 
orientieren können 

   

 Bestandsaufnahme und Bewertung    

& Darstellung übergeordneter bzw. überregionaler Fachpläne und 
Programme 

   

§ & Darstellung des gegenwärtigen und zu erwartenden Zustands 
von Natur und Landschaft einschließlich der vorhandenen bzw. 
absehbaren Beeinträchtigungen  

   

& Im Einzelnen: 
• Arten und Lebensgemeinschaften sowie deren Lebensräume: 

Biotoptypenbeschreibung und -bewertung, Flora/Vegetation; 
Bestandsbewertung einzelner Tierartengruppen 

• Vielfalt, Eigenart und Schönheit - Naturerleben -: positiv 
prägende Merkmale und Störelemente der Landschaft 

• Boden: Bodentypen und -arten; Darstellung von 
Beeinträchtigungen und Beeinträchtigungsrisiken wie 
Bodenerosion, Versauerungsgefährdung, Schadstoffeinträge, 
Bodenversiegelung 

• Wasser: 'Oberflächengewässer': Gewässergüte; 'Grundwasser': 
Grundwasserneubildung; Retentionsvermögen, Nutzung der 
Grundwasservorkommen; Beeinträchtigungen und 
Beeinträchtigungsrisiken wie Nitrat-/Nährstoff- und 
Schadstoffeinträge in das Grundwasser; Grundwasserentnahme, 
Gewässerausbau, Schadstoffeinträge, Bodenversiegelung 

• Klima / Luft: Frischluftentstehungsgebiete, Frischluftschneisen, 
Lärm- und Windschutzgebiete; lufthygienische / klimatische 
Belastungsschwerpunkte, "Wärmeinseln", lufthygienische 
Situation, Beeinträchtigungen durch Versiegelung, Emissionen 
bzw. Immissionen, Lärm 

   

§ & Darstellung der Auswirkungen der (vergangenen), 
gegenwärtigen und voraussehbaren Raumnutzungen auf Natur 
und Landschaft ein 

   

& Darstellung der aus Naturschutzsicht wichtigen Bereiche für 

• Arten und Lebensgemeinschaften und deren Lebensräumen  

• Vielfalt, Eigenart und Schönheit - Naturerleben - 

• Boden 

• Wasser (Grundwasser; Oberflächengewässer) 

• Klima / Luft 

   

& Darstellung der Erschließung von Erholungsgebieten sowie der 
Bedarfssituation 
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Art Anforderungen erfüllt nicht  
erfüllt 

Anmerkungen 

& methodisch: 
• flächendeckende Kartierung der Biotoptypen und -strukturen im 

Maßstab 1:5.000, orientiert am Kartierschlüssel des LRP 

   

& • Erfassung ausgewählter Pflanzen- und Tierarten mit Zeigerfunktion; 
Erfassung gemäß der Erfassungsprogramme der Fachbehörde für 
Naturschutz 

   

 Zielkonkretisierung    

§ & Darstellung des anzustrebenden Zustands von Natur und 
Landschaft / des Leitbilds für die Gemeinde 

   

§ & Darstellung der naturschutzinternen Abwägung     

& Darstellung von funktionsraumbezogenen Zielvorstellungen    

& Entwicklung einer räumlichen und inhaltlichen Konzeption zur 
Vermeidung von Eingriffen und zur Bestimmung der 
Ausgleichsflächen und -maßnahmen (Ausgleichskonzeption) als Teil 
der Zielkonzeption 

   

 Handlungsvorschläge    

§ & Darstellung von Schutz-, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen 
zur Erreichung des Leitbilds / der Zielvorstellungen 
• Boden 
• Wasser 
• Klima / Luft 
• Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Naturerleben 
• Arten und Lebensgemeinschaften 

   

§ & Darstellung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
zur Vorbereitung und Ausweisung schutzwürdiger und 
erhaltenswerter Teile von Natur und Landschaft (§§ 27, 28, 28a 
und b sowie 33 NNatG)  

   

§ & Darstellung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
zur Schutzgebietsausweisung und ggf. zu deren Vernetzung 

   

§ & Darstellung von Schutz- und Pflegemaßnahmen für 
wildwachsende Pflanzen- und wildlebende Tierarten (gemäß der 
§§ 35, 37 und 41 NNatG)  

   

& Darstellung lokaler Flächenschutzprogramme für aus gewählte 
Ökosystemtypen 

   

§ & Vorschlägen zur Vermeidung, Minimierung oder zur 
Kompensation bestehender oder absehbarer Eingriffe in Natur 
und Landschaft 

   

§ & Vorschlägen zur Vermeidung, Minimierung oder zur 
Kompensation bestehender oder absehbarer Eingriffe durch die 
Bauleitplanung in Natur und Landschaft 

   

& Hinweise zur Eingriffsminimierung auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung 

   

& Darstellung der für geplante und absehbare baulichen Entwicklungen 
geeigneten Bereiche 

   

§ & Darstellung von Vorschlägen für die Gestaltung und Nutzung 
von Freiräumen und freiraumbezogenen 
Erholungsmöglichkeiten 

   

& Darstellung von Vorschlägen zur gesamträumlichen Ordnung    

& Darstellung von Hinweisen zur Realisierung, z.B.    
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Art Anforderungen erfüllt nicht  
erfüllt 

Anmerkungen 

• Darstellung möglicher Umsetzungsinstrumente 

• Hinweise auf landespflegerische, kommunale und landesweite 
Förderprogramme 

& Benennen von Zeiträumen und Prioritäten    

& Adressatenbezogene Darstellung der erforderlichen Schutz-, Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen zur Verwirklichung der 
Zielvorstellungen 

   

& Aufzeigen fehlender Daten    

& Aufzeigen von ggf. weiteren erforderlichen Detailplänen oder 
Gutachten (z.B. Pflege- und Entwicklungspläne, spezielle 
Artenhilfsprogramme) 

   

& Darstellung der Anforderungen an die Bauleitplanung, d.h. 
Vorschläge entwickeln, welche flächenbezogenen Inhalte des 
Landschaftsplans sich grundsätzlich für die Übernahme in die 
Bauleitplanung eignen 

   

& Darstellung von Konflikten zwischen Flächennutzungsplan und 
Landschaftsplan  

   

& Aufzeigen von Änderungs- oder Fortschreibungsbedarf der 
bestehenden Bauleitpläne 

   

& Vorschläge für die Integration landespflegerischer Aussagen in 
andere Fachplanungen 

   

 Formale Anforderungen    

§ & Text mit Begründungen     

§ & Karte; Plan im Maßstab des FNP (1:5.000 oder 1:10.000)    

& Räumlich konkrete Darstellung von Beeinträchtigungen in 
zusätzlichen (Arbeits-) Karten bzw. Darstellung der wichtigen 
Bereiche für die einzelnen Schutzgüter 
wie z.B. 'Zustandsbeschreibung / Bewertung zu Boden, Wasser 
Klima / Luft, Arten und Lebensgemeinschaften, Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Landschaft'; 'Voraussichtliche 
Änderungen - Konflikte'; 'Kompensationsflächen' 

   

& Plan, der unter Verwendung der Planzeichen nach BauGB die 
"mögliche Umsetzung des Landschaftsplanes in den 
Flächennutzungsplan darstellt" 

   

& Lesbarkeit und Verständlichkeit von Text und Karten 
(adressatenbezogene Aufbereitung der Inhalte) 

   

 

§ Rechtliche Anforderungen & Anforderungen der guten fachlichen Praxis 

 

fette Schrift und grauer Hintergrund "Muss"-Kriterien 

Normalschrift und grauer Hintergrund "Sollte"-Kriterien 

Normalschrift "Kann"-Kriterien 

 



Anhang B: Anforderungen an den
örtlichen landespflegerischen
Planungsbeitrag in Rheinland-Pfalz aus
Sicht des Rechts und der guten
fachlichen Praxis (“Prüfraster”)
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Art Anforderungen erfüllt nicht  
erfüllt 

Anmerkungen 

 Vorgaben    

§ Berücksichtigung der Ziele des Landschaftsrahmenplans    

& Darstellung der gesetzlichen Vorgaben    

& Darstellung der landesplanerischen Vorgaben und Zielvorstellungen     

 Überblick über das Plangebiet    

& Darstellung der historischen Entwicklung der Landschaft    

& Anlass der Planerstellung (z.B. Fortschreibung FNP)    

& Lage, Anbindung, Einwohnerzahl, Verwaltungszuständigkeit    

 Bestandsaufnahme und Bewertung    

§ & Darstellung der Landschaftsfaktoren und deren 
Wirkungsgefüge 

   

 • Naturräumliche Gliederung     

 • Geologie (Aussagen zu chemischen, hydrogeologischen und 
physikalischen Gesteinseigenschaften) 

   

 • Oberflächengestalt / Relief     

 • Bodenverhältnisse (z.B. Bodentypen und -arten auf 
verschiedenen Ausgangsgesteinen) 

   

 • Wasserhaushalt (z.B. Oberflächengewässer, Gewässergüte, 
Grundwasservorkommen, -neubildungsrate) 

   

 • Klima (z.B. Regionalklima, Lokal- bzw. Geländeklima, 
Bioklima, Luftqualität)  

   

 • Lebensräume der Pflanzenwelt sowie bestandsbedrohte 
Arten 

   

 • Lebensräume der Tierwelt sowie bestandsbedrohte Arten    

 • Landschaftsbild / Erlebnis- und Erholungspotenzial    

 • Geschützte Lebensstätten nach § 24 (2) Nr. 4 - 11 LPflG    

& • Standortverhältnisse     

§ & methodisch: Auswertung vorhandener Unterlagen für die abiotischen 
Landschaftsfaktoren; flächendeckende Biotopkartierung im Maßstab 1:5.000 oder 
1:10.000 für die Erfassung der Pflanzen- und Tierwelt ( i.d.R. eine 
Vegetationsperiode - 1. März bis 30. September -) 

   

§ & Analyse, Bewertung und Darstellung der gegenwärtige 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts nach Eignung, 
Empfindlichkeit, vorhandene Belastung und Schutzbedürftigkeit 
in Bezug auf 

   

 • den Arten- und Biotopschutz    

 • das Naturerleben und die Erholung    

 • die Wasserverhältnisse    

 • den Bodenschutz    

 • die (bio)klimatischen Verhältnisse    

§ & Darstellung der gegenwärtigen Raumnutzungen und ihrer 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

insbesondere Siedlung, Verkehr, Lagerstättenabbau, 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Jagd und 
Fischerei, Ver- und Entsorgung, Post- und Fernmeldewesen, 
Tourismus/ Fremdenverkehr, zivile und militärische 
Verteidigung 
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Art Anforderungen erfüllt nicht  
erfüllt 

Anmerkungen 

& Darstellung absehbarer Entwicklungen von Raumnutzungen und 
ihrer Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

   

§ & Analyse, Bewertung und Darstellung von Nutzungskonflikten 
und Verträglichkeiten von Nutzungen unter Einschluss der 
Belastungen von Natur und Landschaft 
(Umweltverträglichkeitsbeurteilung des Zustandes) 

   

§ & Prognose der zu erwartenden Entwicklung von Natur und 
Landschaft aufgrund ihres gegenwärtigen Zustandes und der 
bestehenden Nutzungen ("Status-Quo-Prognose") 

   

§ & Darstellung der Beurteilung der Umweltverträglichkeit 
gemeindlicher Vorhaben 

   

§ & Angabe von Flächen, die bestimmten Zwecken dienen, wie etwa    

 • Klima (insbesondere Sicherung der Frischluftzufuhr, des 
Kaltluftabflusses, eines ausgewogenen Stadtklimas), 

   

 • Gewässerschutz (z.B. Grundwasseranreicherung, Schutz der 
Oberflächengewässer vor Eintrag schädlicher Stoffe, 
Ufersicherung, Erhaltung naturnaher Fließgewässer und ihrer 
Eigendynamik), 

   

 • Hochwasserschutz (z.B. Erhaltung natürlicher oder 
naturnaher Überschwemmungsgebiete, Sicherung des 
Hochwasserabflusses), 

   

 • Erosionsschutz (z.B. Vermeidung von Bodenabtrag durch 
Wind- oder Wassererosion, Vermeidung von 
Bodenverlagerungen durch Bodenfluss oder Rutschungen), 

   

 • Immissionsschutz (z.B. Vermeidung oder Vorbeugung weiterer 
Belastungen durch Luftverunreinigungen und 
Lärmeinwirkungen), 

   

 • Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz (z.B. schützenswerte 
Gebiete, Schongebiete)  

   

 • der Regeneration der Landschaftsfaktoren und deren 
Wirkungsgefüge und  

   

 • der landschaftsbezogenen Erholung (z.B. Erlebnisräume, 
Naherholungsräume) 

   

& Darstellung der Erschließung von Erholungsgebieten sowie der 
Bedarfssituation 

   

§ & Angabe von Landschaftsbestandteilen, die bestimmten Zwecken 
dienen, wie 

   

 • der Erhaltung eines leistungsfähigen Naturhaushalts (z.B. 
Schutzpflanzungen, Feldgehölze, Baum- und Strauchgruppen, 
Allee, Baumreihen, Gewässer und Feuchtgebiete) und 

   

 • der Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaft (z.B. Orts- und Landschaftsbild belebende oder 
gliedernde Grünbestände, weithin sichtbare Hangkanten, 
Talmulden, Höhenrücken oder typische Wiesentäler, Flächen 
mit naturraumtypischen historischen Bewirtschaftungsformen) 

   

 Zielkonkretisierung    

§ & Darstellung landespflegerischer Zielvorstellungen / Leitbild 
(flächendeckendes Entwicklungskonzept) über den 
anzustrebenden Zustand von Natur und Landschaft  
(Darstellung des Leitbild gemeindeweit oder für 
unterschiedliche Entwicklungsräume) 
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Art Anforderungen erfüllt nicht  
erfüllt 

Anmerkungen 

§ & Darlegung der Abwägung naturschutzinterner Teilziele bei 
Konflikten 

   

& Entwicklung einer räumlichen und inhaltlichen Konzeption zur 
Vermeidung von Eingriffen und zur Bestimmung der 
Ausgleichsflächen und -maßnahmen (Ausgleichskonzeption) als Teil 
der Zielkonzeption 

   

 Handlungsvorschläge    

§ & Darstellung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
zur Realisierung der Zielvorstellung, insbesondere zur 

   

 • Sicherung, Schaffung, Entwicklung und Pflege von Flächen 
- und Biotopschutz; Schutzgebiete und -objekte  

   

 • Sicherung und Schaffung von Flächen für Frischluftzufuhr, 
Kaltluftabfluss 

   

 • Renaturierung von Gewässern    

 • Verbesserung der Gewässergüte    

 • Erosionsvermeidung    

 • Hochwasserrückhaltung    

 • Nutzungsextensivierung    

 • Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes    

 • Erhaltung natürlicher Landschaftselemente    

 • Erhaltung naturraumspezifischer, historischer 
Bewirtschaftungsformen 

   

 • Erhaltung und Entwicklung von Erholungsräumen     

§ & Darstellung von Maßnahmen zum Abbau vorhandener oder zur 
Vermeidung zusätzlicher Beeinträchtigungen 

   

§ & Darstellung von geeigneten Flächen für Maßnahmen zum 
Ausgleich oder Ersatz künftiger Beeinträchtigungen 

   

& Darstellung der für geplante und absehbare bauliche Entwicklungen 
geeigneten Bereiche 

   

& Darstellung von Vorschlägen zur gesamträumlichen Ordnung    

& Darstellung von Hinweisen zur Realisierung, z.B.    

 • Maßnahmenkatalog (Detailkarte und Tabelle)    

 • Darstellung möglicher Umsetzungsinstrumente / Vor
Verfahren zur Bodenordnung 

   

 • Hinweise auf landespflegerische, kommunale und landesweite 
Förderprogramme 

   

& Benennen von Zeiträumen und Prioritäten    

& Vorschläge für die Integration landespflegerischer Aussagen in die 
Flächennutzungsplanung unter Verwendung der Plankategorien der 
Bauleitplanung 

   

& Vorschläge für die Integration landespflegerischer Aussagen in 
andere Fachplanungen 

   

 Formale Anforderungen    

§ & Text (Erläuterungsbericht zum landespflegerischen 
Planungsbeitrag)  

   

§ & Karten:    
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Art Anforderungen erfüllt nicht  
erfüllt 

Anmerkungen 

• Erfassung und Bewertung der Landschaftsfaktoren, 
Angaben über Flächen oder weiteren 
Landschaftsbestandteilen, die bestimmten Zwecken dienen 
z.B.: 'Biotoptypen'; 'Arten- und Biotopschutz; Wasserschutz: 
Grundwasser, Oberflächengewässer; Klima/Luft; 
Bodenschutz; Erholung 

• Landespflegerische Zielvorstellungen mit notwendigen 
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

& Karten: 
• Nutzungskonflikte 

   

& Karten: 
• Landschaftsstruktur zu verschiedenen Zeitpunkten 

   

& Verwendung von Planzeichen für die Entwicklungskonzeption, die 
den Darstellungen in Flächennutzungsplänen entspricht 

   

& Lesbarkeit und Verständlichkeit von Text und Karten 
(adressatenbezogene Aufbereitung der Inhalte) 

   

 

§ Rechtliche Anforderungen & Anforderungen der guten fachlichen Praxis 
 

fette Schrift und grauer Hintergrund "Muss"-Kriterien 

Normal-Schrift und grauer Hintergrund "Sollte"-Kriterien 

Normal-Schrift "Kann"-Kriterien 

 



Anhang C: Darstellungsmöglichkeiten
landschaftsplanerischer Aussagen in
Flächennutzungsplänen
(“Übersetzungsschlüssel”)
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ZUR VORGESCHICHTE: 

1. Welche vorrangigen Umweltprobleme oder besonders negativen Veränderungen der Landschaft bestehen 
Ihrer Meinung nach in ... ? 

2. Welche Umwelt-Aktivitäten fanden in ... bereits vor dem Landschaftsplan statt? 
NF1: Von wem gingen diese aus? 

NF: Wie verliefen sie? 

NF: Inwieweit hat sich dadurch etwas im Verhalten/Bewusstsein der Menschen etwas geändert oder bewegt? 

3. Wie sah der Kontakt bzw. Zusammenarbeit zwischen Bürgergruppen / Vereinen / Landnutzern vor der 
Aufstellung des Landschaftsplans aus? 

NF: Mit wem haben Sie schon vorher intensiv zusammengearbeitet? 

NF: Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? 

 

ZUR AUFSTELLUNG UND UMSETZUNG 

4. Was war der Anlass für die Aufstellung des Landschaftsplans (z.B. Flächennutzungsplan-Aufstellung)? 

5. Woher kam die Initiative für den Landschaftsplan (Stadtdirektor, Bürgermeister, Naturschutzvertreter, 
Parteienvertreter o.ä.)? 

NF: Hatten Sie den Eindruck, dass einzelne Personen eine besondere Bedeutung bei der Aufstellung zum Landschaftsplan bzw. 

eine ablehnende Haltung hatten (z.B. Stadtdirektor, Baudezernent, einzelne Fraktionen, Bauernverband)? 

6. Welche Erwartungen oder Anforderungen hatten Sie an den Landschaftsplan? 

7. In welcher Form waren Sie bei der Aufstellung bzw. Umsetzung des Landschaftsplans beteiligt? 

8. Wie lief das Verfahren zur Aufstellung und Umsetzung ab? Können Sie bitte den Ablauf in kurzer Form 
darstellen?  
(Gespräche, Art und Anzahl der Treffen, Beteiligungsmöglichkeiten: Arbeitskreise/"Runder Tisch", 
Vorstellungen, Abstimmungen u.ä.) 

NF: Konnten Sie das Planungsverfahren mitgestalten? (Termine mit Behörden, Arbeitskreise u.ä.) 

NF: Wie lief die Zusammenarbeit zwischen Ihnen, dem Planer und den (anderen) Behörden? Wie ist diese organisiert worden? 

NF: Besteht eine fachliche Begleitung durch den Planer während der Umsetzung? Findet eine Information der Betroffenen, 

Öffentlichkeitsarbeit während der Umsetzung statt? 

9. In welcher Form fanden Arbeitskreissitzungen statt, wie verliefen diese? 

NF: Wie verliefen die Vorstellungen der Planung durch den Planer / Vertreter des Grünflächenamtes im Stadtrat ab? (in den 

Ortsräten der Gemeinde; in den Sitzungen der kommunalen Ausschüsse: Bauausschuss; Umweltausschuss)? 

NF: Wieviele Sitzungen / Veranstaltungen gab es? 

NF: Welche Themen wurden bei diesen Sitzungen/Veranstaltungen behandelt? Ging es um Problempunkte oder um 

Informationsaustausch? 

NF: Inwieweit wurden bei diesen Sitzungen/Veranstaltungen Einwände formuliert? Wenn ja, von wem, welche Art und welchen 

Inhalts? 

NF: Inwieweit wurden diese berücksichtigt? 

NF: Inwieweit sind Sie von Ihren Vorstellungen und Ideen abgewichen? Aus welchen Gründen? 

NF: Welche ergänzenden Veranstaltungen gab es zur Problemlösung; von wem wurden sie angeboten? (Führungen, weitere 

Gesprächstermine) 

10. Welche Einflußmöglichkeiten hatten die Bürger bei der Erstellung des Landschaftsplans? 

NF: Wann wurden die Bürger zum ersten Mal mit dem Landschaftsplan konfrontiert? 

NF: Welche Beteiligungsformen wurden gewählt? (z.B. Auslegung des Landschaftsplanes, getrennte oder gemeinsame 

Auslegung von Landschaftsplan und Flächennutzungsplan) 

11. Wie haben sich verschiedene Interessengruppen (Vereine, Landnutzer, Verwaltung) bei der Aufstellung des 
Landschaftsplans beteiligt bzw. eingebracht? 

                                                 

1) NF: Nachfrage 
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12. In welcher Form fand bei der Aufstellung des Landschaftsplans eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit statt 
(Veröffentlichungen in der Presse, Bürgerversammlungen; Diavorträge, Führungen in landschaftspflegerisch 
relevante Bereiche)? 

NF: Welche Initiativen haben Sie dazu ergriffen? 

NF: Welche Reaktion gab es darauf? 

13. Mit welchen Interessengruppen - und zu welchen Punkten - gab es Probleme/Konflikte bei der  
- Aufstellung des Landschaftsplanes 
- Übernahme in andere Planungen, z.B. Bauleitpläne 
- Umsetzung der Maßnahmen vor Ort? 

NF: In welcher Form wurden Einwände geäußert? 

NF: Wurden diese Probleme/Konflikte gelöst? Wenn ja, wie lief die Konsensfindung ab? 

14. In welcher Art und Weise wurden während der Aufstellungsphase Entscheidungen durch den Landschaftsplan 
beeinflußt (z.B. Baugebietsausweisung, Nutzungsänderung, Bestimmung von Kompensationsmaßnahmen)? 

NF: Welche Planungen bzw. Maßnahmen wurden durch die Aufstellung des Landschaftsplans nicht weiter verfolgt bzw. nicht 

durchgeführt? 

15. Was hat sich bisher in der Gemeinde durch den Landschaftsplan verändert? 

NF: Was wurde nicht durchgeführt/geplant oder weiterverfolgt, nachdem der Landschaftsplan vorlag? 

16. Was wurde zur Umsetzung des Landschaftsplans unternommen? 

NF: Wer ist Initiator für die Umsetzung des Landschaftsplans? 

NF: Was hat die Umsetzung des Landschaftsplans besonders unterstützt (z.B. extra Gelder im Haushalt; Gespräche mit 

Landwirten; Aufstellung von Grünordnungsplänen) 

NF: Welche Hindernisse bestanden bei der Umsetzung des Landschaftsplans? Aus welchen Gründen? (Landschaftsplan-

Verfahren, einzelne Personen bzw. Institutionen) 

17. In welchen Bereichen ist der Landschaftsplan bisher umgesetzt worden? 

18. Was hat sich durch die Aufstellung bzw. Umsetzung des Landschaftsplanes in Ihrem Arbeitsbereich / 
Tätigkeitsbereich verändert? 

NF: Haben Sie mehr Kontakte zu anderen Behörden bekommen? 

NF: Inwieweit hat sich Ihre Einstellung zu Forderungen des Naturschutzes geändert? 

NF: Inwieweit suchen Sie den Kontakt mit Vertretern des Naturschutzes? 

19. In welchen Fällen/zu welchen Problemen ziehen Sie den Landschaftsplan zu Rate? 

NF: Welche Kapitel bzw. welche Karten sind für Ihre Arbeit besonders wichtig (z.B. Bestandsaufnahme, Umsetzungsvorschläge, 

einzelne Sachthemen)? 

NF: Sind Ihnen die Aussagen im Landschaftsplan ausreichend formuliert? Vermissen Sie Aussagen, die Sie für Ihre Arbeit 

benötigen würden? 

20. Wie hoch schätzen Sie den Nutzen des Landschaftsplans für Ihre tägliche Arbeit ein? 

21. Inwieweit sind Sie mit der Aufstellung und der Umsetzung des Landschaftsplans zufrieden? Was würden Sie 
sich wünschen, was beim nächsten Planungsprozess anders ablaufen sollte bzw. wie sollten zukünftige 
Planungsprozesse ablaufen? 



Anhang E: Bestimmung der Übernahme
landespflegerischer Ziele, Erfordernisse
und Maßnahmen in den
Flächennutzungsplan-Entwurf Mainz
(Teilräume Hechtsheim und Finthen)
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Ziele Erfordernisse und Maßnahmen Räumlicher Bezug Einschätzung des Evaluators Beitrag zur 
Zielerreichung 

    leistet/leistet 
nicht 

Hechtsheim     

Keine weitere Bebauung und 
Versiegelung 

 

 

'Unbedingtes Freihalten der Talmulden' (S. 62)  Wildgrabental, Tiefental und 
Zahlbachtal 

vollständige Umsetzung + 

 '... sollten Grünflächen ohne intensive 
landwirtschaftliche Nutzung werden' (S. 83) 

Freiflächen um die Ziegelei im 
Bereich des alten Tonabbaus,  
der enge Talraum unmittelbar 
vor der Einmündung ins 
Zahlbachtal und der gesamte 
Osthang des Wildgrabens 

bisher keine Umsetzung - 

 'Der Hang muß in seinem gesamten Umfang von 
Bebauung freigehalten und als 
Landschaftsschutzgebiet unter Schutz gestellt 
werden.' (S. 110) 

Hechtsheimer Weinberg bisher keine Umsetzung - 

 Bei der Entwicklung eines großen Sportgeländes, 
ist 'darauf zu achten, daß ... ein endgültiger, mit 
ausreichend Grünelementen ausgestatteter und zum 
Landschaftsraum überleitender Ortsrand entsteht. 
... Bei der Gestaltung ... sind auch die ... 
Luftströmungen des Kesseltals zu beachten.' 
(S. 110) 

Hechtsheim, südlicher 
Ortsraum 

bisher keine Umsetzung - 

 'Eine weitere Siedlungsentwicklung ist ... nicht 
mehr möglich.' (S. 110) 

Hechtheim, im Anschluß an die 
bestehenden Ortsränder im 
Norden, Osten und Süden 

bisher keine Umsetzung - 

 'Gewerbegebiet im Westen kann noch geringfügig 
erweitert werden.' (S. 110) 

Hechtheim, Gewerbegebiet im 
Westen 

bisher keine Umsetzung - 
Gliederung der großen 
ausgeräumten Talabschnitte 
mit Gehölzen 

Gliederung der ausgeräumten Talabschnitte mit 
Gehölzen unter Beachtung der Luftströmungen 

Wildgrabentalsystem mit 
Hangbereichen 

bisher keine Umsetzung - 

 'Den Talcharakter betonen sollten neue 
Heckenstrukturen entlang der Wege und Obstgärten 
an den Hängen. Auch Freizeitanlagen wie 
Spielflächen, Grill- und Bolzplätze etc. können hier 
eingefügt werden.' (S. 79) 

Kesseltal bisher keine Umsetzung - 

 'Für Obstgärten, die auf öffentlichem Gelände 
entstehen, sollte ... eine regelmäßige Pflege und 
Nutzung abgesichert werden.' (S. 79) 

Kesseltal bisher keine Umsetzung - 

 'Schutz vorhandener Biotopflächen' und die 
'Lücken zwischen den vorhandenen Biotopflächen 
und Einzelbeständen müssen durch Sicherung von 
Brachflächen, Pflanzung weiterer Hecken oder 
Obstbestände etc. geschlossen werden.' 

Stadtgebiet bisher keine Umsetzung - 

'Naturnahe Gestaltung der 
Bachläufe, Grabenrinnen 
und Sicherung von breiten 
Uferstreifen' 

'Öffnung der verrohrten Grabenabschnitte' (S. 68) Wildgrabentalsystem mit 
Hangbereichen 

bisher keine Umsetzung - 

 'Die Grabenrinnen müssen natürlichere Formen 
erhalten, die eine Zonierung in Stauden- und 
Strauchsäume ermöglichen.' (S. 83) 

Wildgrabental bisher keine Umsetzung - 

 'Die Umgestaltung von Kleingewässern mit einer 
Beseitigung der dichten Sohlen- und 
Uferbefestigungen' (S. 59) 

in der freien Landschaft bisher keine Umsetzung - 

 'das Erhalten und Anlegen ausreichend bemessener 
Uferstreifen mit standortgerechter, 
gewässerbegleitender Vegetation,' (S. 59) 

 

In der freien Landschaft bisher keine Umsetzung - 

Sicherung, Pflege und 
Vernetzung der Biotope'  

Sicherung, Pflege und Vernetzung der Biotope Wildgrabentalsystem mit 
Hangbereichen 

teilweise Umsetzung + 
 Erhalt von 'Biotopen, Kleinstrukturen (z.T. Flächen 

mit bestehendem Baurecht) 

'Je nach Situation, Pflege als Grünanlage, Erhalt als 
Brachfläche, Biotoppflege' (Karte) 

Kesseltal entlang der 
Militärstraße und entlang des 
Bischheimer Weges 

An der Wasserrossel 

überwiegende Umsetzung + 

 Erhalt von 'Biotopen, Kleinstrukturen (z.T. Flächen 
mit bestehendem Baurecht) 

'Je nach Situation, Pflege als Grünanlage, Erhalt als 
Brachfläche, Biotoppflege' (Karte) 

An der Kleinhohl teilweise Umsetzung + 
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Ziele Erfordernisse und Maßnahmen Räumlicher Bezug Einschätzung des Evaluators Beitrag zur 
Zielerreichung 

    leistet/leistet 
nicht 

 Erhalt von 'Biotopen, Kleinstrukturen (z.T. Flächen 
mit bestehendem Baurecht) 

'Je nach Situation, Pflege als Grünanlage, Erhalt als 
Brachfläche, Biotoppflege' (Karte) 

zwischen K13 und 
Hollerschlauder bzw. In der 
Holdersleiter ; 

Innerhalb der Autobahnabfahrt 
Mainz-Großberg; 

zwischen Vogelsbergstraße und 
Autobahn 

bisher keine Umsetzung - 

 '... sollten Grünflächen ohne intensive 
landwirtschaftliche Nutzung werden' (S. 83) 

Freiflächen um die Ziegelei im 
Bereich des alten Tonabbaus,  
der enge Talraum unmittelbar 
vor der Einmündung ins 
Zahlbachtal und der gesamte 
Osthang des Wildgrabens 

bisher keine Umsetzung - 

 'Schutz vorhandener Biotopflächen' und die 
'Lücken zwischen den vorhandenen Biotopflächen 
und Einzelbeständen müssen durch Sicherung von 
Brachflächen, Pflanzung weiterer Hecken oder 
Obstbestände etc. geschlossen werden.' 

Stadtgebiet bisher keine Umsetzung - 

Sicherung, Erhaltung und 
Pflege aller Grün- und 
Brachflächen in den 
Stadtteilen'  

Sicherung, Erhaltung und Pflege aller Grün- und 
Brachflächen in den Stadtteilen' 

Kesseltalsystem und 
Hechtsheimer Hochfläche 

teilweise Umsetzung + 

 'mit den öffentlichen Grünflächen  verschiedener 
Größe und zahlreichen Flächen an öffentlichen 
Gebäuden steht ein Netz von innerstädtischen 
Flächen zur Verfügung, auf dem ... auch Belange 
des Arten- und Biotopschutzes berücksichtigt 
werden können und müssen.' 

'hier wäre anzustreben: 
− Kein Einsatz von chemischen Mitteln, 
− zweimalige Mahd im Jahr, erster Schnitt Juli, 

zweiter Schnitt Oktober 
− Erhalt von Brachestadien, vor allem Altgras- 

und Hochstaudensäume entlang der Hecken 
und Gehölzgruppen. 

− Kein Einsatz von Mineraldünger, Entfernung 
des Mähgutes nach den Pflegeschnitten 
(S. 124) 

Flächen an öffentlichen 
Gebäuden und öffentliche 
Grünflächen 

teilweise Umsetzung + 

Gestaltung einer 
Kulturlandschaft 

durch Aufbau von Hecken, Baumreihen und 
Feldgehölzen (S. 68) 

Terrassen mit reichen 
Lößböden 

bisher keine Umsetzung - 
 '... sollten mittelfristig Grünflächen ohne intensive 

landwirtschaftliche Nutzung werden (S. 79) 
ortnahe Bereiche des Kesseltals bisher keine Umsetzung - 

 'öffentliche Grünfläche' mit den Vorschlägen 

− 'extensiver Obstbau, Obstsukzession 

− 'Stadtpark, Grünanlage' (Karte) 

Kesseltal bisher keine Übernahme - 

 '... sollten unter Beachtung der Pflugrichtungen 3 
bis 6 m breite Vernetzungszonen entwickelt 
werden' (S. 80) 

entlang der wichtigsten Fuß- 
und Ragwege 
Kesseltalsystem, Hechtsheimer 
Hochflächen 

bisher keine Umsetzung - 

Errichtung von Biotop- und 
Klimaschutzwäldern' 

'Auf den Kuppen und Hochflächen sollten größere 
Waldflächen angepflanzt werden, ...' (S. 79) 

Kesseltalsystem und 
Hechtsheimer Hochfläche 

bisher keine Umsetzung. - 
Verbesserung der 
Erholungseignung  

'allen Stadtteilen ... müssen neue Erholungsräume 
zugeordnet werden.' 

'Hier sollte keine landwirtschaftliche Nutzung mehr 
stattfinden. Große extensiv gepflegte 
Wiesenflächen, Obstwiesen, Hecken etc. und 
extensive Erholungseinrichtungen wie Grillplätze, 
Spielflächen, Trimmpfade etc. müssen entstehen.' 
(S. 69) 

alle Stadtteile bisher keine Umsetzung - 

 

 

'Diese Räume müssen durch ein Wegenetz entlang 
der neuen Strukturen miteinander verbunden 
werden.' (S. 69) 

neue Erholungsräume bisher keine Umsetzung - 

 'vorhandene Rad- und Fußwegenetz muß durch die 
attraktive Führung von Wegen entlang der Gräben 
ergänzt werden.' (S. 83) 

Wildgrabental 
Fuß- und Ragwegenetz 

bisher keine Umsetzung - 

 'Noch vorhandene Lücken in dieser Achse müssen 
rasch verbessert werden.[Radwege]' (S. 110) 

Radwege von Hechtsheim in 
die Innenstadt entlang des 
Ebensheimer Weges, der 
Geschwiste-Scholl-Straße und 
der Hechtsheimer Straße 

bisher keine Umsetzung - 

Verbesserung der lokalen 
klimatischen Situation 

'Die Talmulde muß als wichtig Frischluftschneise 
von Querstrukturen frei bleiben.' (S. 79) 

Talmulde des Kesseltals überwiegende Umsetzung + 
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Ziele Erfordernisse und Maßnahmen Räumlicher Bezug Einschätzung des Evaluators Beitrag zur 
Zielerreichung 

    leistet/leistet 
nicht 

 Bei der Entwicklung eines großen Sportgeländes, 
ist 'darauf zu achten, daß ... ein endgültiger, mit 
ausreichend Grünelementen ausgestatteter und zum 
Landschaftsraum überleitender Ortsrand entsteht. 
... Bei der Gestaltung ... sind auch die ... 
Luftströmungen des Kesseltals zu beachten.' 
(S. 110) 

Hechtsheim, südlicher 
Ortsraum 

bisher keine Umsetzung - 

’Erhalt und Sicherheit der 
wertvollen Lebensräume ... 
der Auen’ 

Erweiterungen bestehender Naturschutzgebiete, 
Neuausweisungen und die Sicherung von 
Pufferflächen mit Nutzungseinschränkungen 
notwendig (S. 54) 

Auen teilweise Umsetzung + 

 'Der Hang muß in seinem gesamten Umfang von 
Bebauung freigehalten und als 
Landschaftsschutzgebiet unter Schutz gestellt 
werden.' (S. 110) 

Hechtsheimer Weinberg bisher keine Umsetzung - 

Finthen und Umgebung    

'Naturnahe Gestaltung der 
Bachläufe, Grabenrinnen 
und Sicherung von breiten 
Uferstreifen' 

'das Erhalten und Anlegen ausreichend bemessener 
Uferstreifen mit standortgerechter, 
gewässerbegleitender Vegetation,' (S. 59) 

In der freien Landschaft teilweise Umsetzung + 

 'Die Umgestaltung von Kleingewässern mit einer 
Beseitigung der dichten Sohlen- und 
Uferbefestigungen.' (S. 59) 

In der freien Landschaft Die Umsetzung erfolgte nur teilweise 
am Gonsbach (In-Augenschein-nahme 
vor Ort). Bei anderen Gewässern 
bisher keine/nur geringe Umsetzung 

teilweise Umsetzung 

+ 

 '... muß die Ackernutzung eingestellt werden.' 
(S. 65) 

 

In gelegentlich überfluteten 
Räumen des Aubaches und 
Gonsbachtales und auf den 
tiefgelegenen 
grundwassernahen Flächen 

bisher keine Umsetzung - 

 'Die verrohrten Abschnitte ... müssen renaturiert 
werden,...' (S. 65) 

 

im Gonsbachtal Durch In-Augen-scheinnahme vor Ort 
wurde festgestellt, dass erst kleine 
Abschnitte des Gonsbaches renaturiert 
sind. Die Ausweisung als 
Schutzgebiet führte hier nicht 
zwangsläufig zur Renaturierung des 
Bachlaufes. 

teilweise Umsetzung 

+ 

 '... sollte der Bachlauf mehr Fläche erhalten (S. 65) im Gonsbachtal, im Bereich der 
Kleingärten 

bisher keine Umsetzung - 
 'Naturnahe Gestaltung der Bachläufe, Grabenrinnen 

und Sicherung von breiten Uferstreifen 
Gonsbach- und Aubachtal Die Antwort läßt zwar keinen Schluß 

bezüglich des Umfanges zu, durch die 
in Augenscheinnahme vor Ort wurde 
jedoch festgestellt, daß zumindest am 
Gonsbach mit der Umsetzung 
begonnen wurde. 

teilweise Umsetzung 

+ 

 'Extensivierung von Uferstreifen, Profilaufweitung' 
(Karte) 

Aubach bisher keine Umsetzung - 
 'Aufbau von Vernetzungszonen aus verschiedenen 

Biotoptypen' (Karte) 
Aubach bisher keine Umsetzung - 

 'Extensivierung von Uferstreifen, Profilaufweitung' 
(Karte) 

Gonsbach teilweise Umsetzung + 
 'Naturnähere, asymmetrische Ausformung des 

Bachprofils unter Entfernung aller Sohl- und 
Uferbefestigungen.' (S. 87) 

Gonsbach- und Aubachtal, 
Bach 

teilweise Umsetzung 

 
+ 

 'Abgrenzung breiter, mindestens einseitiger 
Uferstreifen und deren Entwicklung zu Stauden 
und Strauchsäumen. (S. 87) 

Gonsbach- und Aubachtal teilweise Umsetzung + 

 'Öffnung der verrohrten Abschnitte ...' (S. 87) Gonsbach- und Aubachtal, 
Bach oberhalb der 
Kriegermühle 

überwiegende Umsetzung + 

 Öffnung verrohrter Abschnitte des Aubachs: 
'Notwendig ist noch die Freilegung im breiten 
Parkplatz ...' (S. 114) 

Finthen, breiter Parkplatz vor 
dem Bürgerhaus und unterhalb 
der Prunkgase 

bisher keine Umsetzung - 

 'Naturnähere Gestaltung .... durch Aushub von 
'Dauerwasserflächen und Gewähren der Sukzession 
zu Gras- und Staudenfluren in den Becken durch 
einmalige Mahd von Teilbereichen.' (S. 87) 

Rückhaltebecken unterhalb 
Hartenberg 

Bei der in Augenscheinnahme vor Ort 
wurde festgestellt, daß das 
Rückhaltebecken inzwischen 
fertiggestellt wurde. 

vollständige Umsetzung 

+ 
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Ziele Erfordernisse und Maßnahmen Räumlicher Bezug Einschätzung des Evaluators Beitrag zur 
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    leistet/leistet 
nicht 

 '... Veränderungen der Nutzungen auf der Fläche 
der Markthalle ...müssen für die Renaturierung des 
Bachabschnittes genutzt werden.' (S. 114) 

Finthen - Aubach; auf der 
Fläche der Markthalle an der 
Kurmainzstraße 

bisher keine Umsetzung - 

 '... dürfen nicht mit Sohlschalen befestigt werden, 
sondern nur mit Steinschüttungen, ...' (S. 114) 

Finthen, freigelegte Abschnitte 
des Aubaches 

vollständige Umsetzung + 
 'Beim Neubau von Straßenüberführungen müssen 

... die vorhandenen Rohre durch Kastendurchlässe 
ersetzt werden (S. 115) 

Finthen - Aubach bisher keine Umsetzung - 

'Sicherung, Pflege und 
Vernetzung der Biotope, 
insbesondere Sicherung der 
wenigen wertvollen 
Obstbestände 

'Sicherung, Pflege und Vernetzung der Biotope, 
insbesondere Sicherung der wenigen wertvollen 
Obstbestände 

Gonsbachtalsystem mit 
Hangbereichen 

teilweise Umsetzung + 

 Erhalt von 'Biotopen, Kleinstrukturen (z.T. Flächen 
mit bestehendem Baurecht) 

'Je nach Situation, Pflege als Grünanlage, Erhalt als 
Brachfläche, Biotoppflege' (Karte) 

Böschungen am Weg östlich 
des Gewanns Kurze 
Borngewann 

Südlich der Ortslage beiderseits 
des Aubaches an den 
Böschungen 

überwiegende Umsetzung + 

 Erhalt von 'Biotopen, Kleinstrukturen (z.T. Flächen 
mit bestehendem Baurecht) 

'Je nach Situation, Pflege als Grünanlage, Erhalt als 
Brachfläche, Biotoppflege' (Karte) 

Aubachtal, westlich der Brücke 
am Wasserwerk (Grund); 

Bereich zwischen L 419 und 
Aubachtal;  

Westlich der Ortslage, zwischen 
Verlängerung des Röther Weg 
und Tal des Königsbornbaches; 

zwischen Gonsbach und der 
Straße Am Hang,; 

Feilkirschhöhe; 

Bereich nördlich des 
Mittelweges 

bisher keine Umsetzung - 

 'Alle vorhandenen Hecken und Böschungen 
müssen erhalten bleiben.' (S. 86) 

Draiser Senke und 
Hangbereiche von Finthen bis 
Marienborn; 
vor allem Drais und 
Lerchenberg 

bisher keine Umsetzung - 

 'Grünflächen [sollten] ausgewiesen werden, in 
denen die vorhandenen Biotope gesichert und 
mittelfristig weitere extensiv genutzte Obstgärten 
angepflanzt werden können.  
Hier ist auch die Anlage attraktiver Wanderwege 
am Hang möglich.' (S. 86) 

entlang der heutigen Ortsränder 
- Draiser Senke und 
Hangbereiche von Finthen bis 
Marienborn 

teilweise Umsetzung + 

 '... sollten in Bereichen mit wenig natürlichen 
Strukturen entlang von Wegen Hecken und 
Brachstreifen geschaffen werden.' (S. 86) 

entlang der Wege - Draiser 
Senke und Hangbereiche von 
Finthen bis Marienborn 

bisher keine Umsetzung - 

 'Beendigung der landwirtschaftlichen Nutzung in 
den tiefgelegenen, mehr oder weniger 
grundwassernahen Auenbereichen (...) Anlage von 
Stillwasserflächen als wichtige, heute nicht 
vorhandene Lebensräume für Amphibien, Libellen 
etc. ' (S. 87) 

Gonsbach- und Aubachtal, bisher keine Umsetzung - 

 'Entlang der wichtigen Wanderwege sollten ... 
Einzelbäume, Brachstreifen und Hecken als 
wichtige Vernetzungselemente und Leitlinien 
aufgebaut werden.' (S. 89) 

Finthener Höhe, entlang der 
wichtigen Wanderwege 

bisher keine Umsetzung - 

 'Entlang der Wege müssen die öffentlichen 
Grundstücksstreifen ... ungenutzt bleiben.' (S. 89) 

Finthener Höhe, entlang der 
Wege 

teilweise Umsetzung + 
 'größere Waldflächen [sollten] mit langen 

Waldrändern und Lichtungen zu standortgerechten 
Buchen-Eichenwäldern angepflanzt werden.' 
(S. 89) 

im südlichen Teil des 
Flugplatzgeländes und entlang 
des Aubaches 

bisher keine Umsetzung - 

 'Die ... Freiflächen des Geländes sollten durch 
lockere Bepflanzung mit Obst- und Laubbäumen zu 
Obstwiesen und Sport- und Spielflächen entwickelt 
werden. Befestige Flächen sind soweit wie möglich 
zu entsiegeln.' (S. 89) 

Finthener Hochfläche, 
Flugplatzgelände 

bisher keine Umsetzung - 

 'Anlage von Biotopkleingärten. (...) Geeignete 
Flächen im Stadtgebiet wären ... (S. 123 und Karte) 

Hangbereiche des Gonsbaches 
in Finthen 

Talmulde des Königsborn 

Teilflächen im unteren 
Gonsbachtal 

bisher keine Umsetzung - 
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Ziele Erfordernisse und Maßnahmen Räumlicher Bezug Einschätzung des Evaluators Beitrag zur 
Zielerreichung 

    leistet/leistet 
nicht 

 Sicherung von Brachflächen, Pflanzung weiterer 
Hecken oder Obstbestände etc. ...um vorhandener 
Biotopflächen zu schützen und um die 'Lücken 
zwischen den vorhandenen Biotopflächen und 
Einzelbeständen zu schließen 

Stadtgebiet bisher keine Umsetzung - 

 'mit den öffentlichen Grünflächen  verschiedener 
Größe und zahlreichen Flächen an öffentlichen 
Gebäuden steht ein Netz von innerstädtischen 
Flächen zur Verfügung, auf dem ... auch Belange 
des Arten- und Biotopschutzes berücksichtigt 
werden können und müssen.' 
'hier wäre anzustreben: 
− Kein Einsatz von chemischen Mitteln, 
− zweimalige Mahd im Jahr, erster Schnitt Juli, 

zweiter Schnitt Oktober 
− Erhalt von Brachestadien, vor allem Altgras- 

und Hochstaudensäume entlang der Hecken 
und Gehölzgruppen. 

− Kein Einsatz von Mineraldünger, Entfernung 
des Mähgutes nach den Pflegeschnitten 
(S. 124) 

Flächen an öffentlichen 
Gebäuden und öffentliche 
Grünflächen 

teilweise Umsetzung + 

Gliederung der großen 
ausgeräumten Talabschnitte 
mit Gehölzen,  

'Öffentliche Grünfläche' mit der Festsetzung 
− 'extensiver Obstbau, Obstsukzession' (Karte) 

Gonsbachtal bisher keine Umsetzung - 

 'Anlage von Biotopkleingärten. (...) Geeignete 
Flächen im Stadtgebiet wären ... (S. 123 und Karte) 

Hangbereiche des Gonsbaches 
in Finthen 

Talmulde des Königsborn 

Teilflächen im unteren 
Gonsbachtal 

bisher keine Umsetzung - 

 Sicherung von Brachflächen, Pflanzung weiterer 
Hecken oder Obstbestände etc. ...um vorhandener 
Biotopflächen zu schützen und um die 'Lücken 
zwischen den vorhandenen Biotopflächen und 
Einzelbeständen zu schließen 

 

Stadtgebiet bisher keine Umsetzung - 

'Keine weitere Bebauung und 
Versiegelung, keine 
Bebauung westlich von 
Finthen 

'... ist eine weitere Wohnbebauung ... nicht 
möglich.' (S. 70) 

'Keine weitere Entwicklung ... Erhalt der 
Pufferzonen und Vernetzungsräume.' (S. 92) 

westlich Finthen vollständige Umsetzung + 

 'Grundsätzlich sollte das Gonsbachtal einen 
durchgängigen offenen Talcharakter behalten und 
nicht durch Bauentwicklungen ... eingeengt 
werden.' (S. 88) 

Gonsbachtal vollständige Umsetzung + 

 'Die ... Freiflächen des Geländes sollten durch 
lockere Bepflanzung mit Obst- und Laubbäumen zu 
Obstwiesen und Sport- und Spielflächen entwickelt 
werden. Befestige Flächen sind soweit wie möglich 
zu entsiegeln.' (S. 89) 

Finthener Hochfläche, 
Flugplatzgelände 

bisher keine Umsetzung - 

 'Der gesamte Talzug muß erhalten bleiben, 
vorhandene Verrohrungen oder die massiven 
Befestigungen vor der Gonsenheimer Straße sollten 
renaturiert werden.' (S. 114) 

Finthen, Talraum des 
Königsbornbachs 

bisher keine Umsetzung - 

Verbesserung der 
Erholungseignung großer 
Räume des Stadtgebietes 

 

'allen Stadtteilen ... müssen neue Erholungsräume 
zugeordnet werden.' 

'Hier sollte keine landwirtschaftliche Nutzung mehr 
stattfinden. Große extensiv gepflegte 
Wiesenflächen, Obstwiesen, Hecken etc. und 
extensive Erholungseinrichtungen wie Grillplätze, 
Spielflächen, Trimmpfade etc. müssen entstehen.' 
(S. 69) 

alle Stadtteile bisher keine Umsetzung - 

 'Störende Nutzungen sollten beendet, ihre 
Auswirkungen gemindert werden.' 

'Vordringlich ist die Beendigung der Nutzung des 
Hubschrauberlandeplatzes ... als Flughafen' (S. 69) 

Finthen vollständige Umsetzung - 
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Ziele Erfordernisse und Maßnahmen Räumlicher Bezug Einschätzung des Evaluators Beitrag zur 
Zielerreichung 

    leistet/leistet 
nicht 

 Anlage eines durchgehenden möglichst leicht 
befahrbaren Radweges im Tal, 

'Wichtige noch zu ergänzende Abschnitte sind: 
(S. 87) 

Gonsbach- und Aubachtal 

Zwischen Koblenzer Straße und 
Oberbrücke in Gonsenheim  

entlang der Gonsenheimer 
Straße in Finthen 

durch das Königsborntal 

vom unteren Aubachtal zur 
östlichen Kurmainzstraße  

Ziel des LP ist es, durch Ergänzung 
von Radwegabschnitten einen 
durchgehenden Radweg zu erhalten. 

Es scheint ein Konzept vorzuliegen, 
aber es sind noch keine Schritte zur 
Umsetzung unternommen worden. 

bisher keine Umsetzung 

- 

 'Die ... Freiflächen des Geländes sollten durch 
lockere Bepflanzung mit Obst- und Laubbäumen zu 
Obstwiesen und Sport- und Spielflächen entwickelt 
werden. Befestige Flächen sind soweit wie möglich 
zu entsiegeln.' (S. 89) 

Finthener Hochfläche, 
Flugplatzgelände 

bisher keine Umsetzung - 

 'sollte hier ein Radweg angeboten werden, der die 
Lücke zwischen der verkehrsberuhigten 
Aubachstraße und dem Gonsbachtal schließt.' 
(S. 115) 

Gonsenheimer Straße bisher keine Umsetzung - 

Verbesserung der lokalen 
klimatischen Situation 

'Das Freihalten der offenen südlichen Talmulde zur 
Draiser Senke.' (S. 61) 

 

Gonsbachtal vollständige Umsetzung + 

 

 

 

'Erhöhung des Bewuchsanteiles im Tal, ...'(S. 61) 

z.B. durch Ansaat von Ackerflächen (S. 61) 

Gonsbachtal bisher keine Umsetzung  - 

Sicherung und Erhalt der 
wertvollen Lebensräume des 
Kalkflugsandgebietes  

Erweiterungen bestehender Naturschutzgebiete, 
Neuausweisungen und die Sicherung von 
Pufferflächen mit Nutzungseinschränkungen 
notwendig (S. 54) 

Kalkflugsandgebiete, überwiegende Umsetzung + 
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